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Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e. V.
Der Paritätische Gesamtverband
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 17(11)327
Ausschuss für
Arbeit und Soziales 19. November 2010
17. Wahlperiode

Schriftliche Stellungnahme

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 22. November 2010 zum

a) Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und der FDP

Entwurf eines Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten
und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (BT-Drs.: 17/3404)

b) Antrag der Abgeordneten Katja Kipping, Matthias W. BIrkwald, Diana Golze, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.

Maßnahmen zur Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenz- und
Teilhabeminimums (BT-Drs.: 17/2934)

c) Antrag der Abgeordneten Fritz Kuhn, Markus Kurth, Brigitte Pothmer, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Menschenwürdiges Dasein und Teilhabe für alle gewährleisten (BT-Drs.: 17/3435)

d) Antrag der Abgeordneten Britta Haßelmann, Markus Kurth, Alexander Bode, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Leistungskürzungen bei den Unterkunftskosten im Arbeitslosengeld II verhindern -
Vermittlungsverfahren mit den Ländern aufnehmen (BT-Drs.: 17/3058)

e) Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (BT-
Drs.: 17/3631)

f) Antrag der Abgeordneten Gabriele Hiller-Ohm, Anette Kramme, Elke Ferner, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion der SPD

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes durch eine transparente Bemessung der
Regelsätze und eine Förderung der Teilhabe von Kindern umsetzen (BT-Drs. 17/3648)

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA)

Zusammenfassung

Die mit dem Gesetzentwurf vorgenommene Neube-
messung der Regelsätze für das Arbeitslosengeld II
ist richtig, setzt die Vorgaben des Bundesverfas-
sungsgerichts konsequent um und wird von der BDA
unterstützt. Mit dem Entwurf wird die vom Bundes-
verfassungsgericht geforderte Transparenz im Be-
rechnungsverfahren zur Höhe der Regelsätze ge-
schaffen. Zugleich wird durch eine strenge Bedürf-
tigkeitsorientierung der Fürsorgeleistung vermieden,

dass neue Hürden für den Einstieg in Arbeit aufge-
baut werden. Dies ist ein wesentlicher Schritt, um
das Fürsorgesystem Arbeitslosengeld II konsequent
auf die Absicherung des Existenzminimums und die
Überwindung der Hilfebedürftigkeit durch Beschäf-
tigungsaufnahme bzw. Ausweitung des Arbeitsein-
satzes auszurichten. Nur so kann Langzeitarbeitslo-
sen und Geringqualifizierten geholfen werden, sich
so schnell wie möglich wieder unabhängig von staat-
lichen Fürsorgeleistungen zu machen. Arbeit ist und
bleibt der beste Schutz vor Armut.
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Gesetzentwurf dieser Gestaltungsspielraum sachge-
recht ausgefüllt:

Eine objektive und streng bedürftigkeitsabhängige
Festsetzung der Regelleistung ist insbesondere im
Hinblick auf Arbeitnehmer mit geringen Einkommen
geboten, die mit ihren Steuern zur Finanzierung der
Fürsorgeleistung Arbeitslosengeld II beitragen. Des-
halb orientiert sich das Verfahren zur Regelsatzbe-
messung zu Recht an der Einkommenssituation der
unteren Einkommensgruppe, die bei Einpersonen-
haushalten mit 15 Prozent der gesamten berücksich-
tigungsfähigen Haushalte auch von ihrer Größe hin-
reichend ist. Nur so kann das Ziel der Fürsorgeleis-
tung erreicht werden, den Selbsthilfewillen und die
Eigenverantwortung erwerbsfähiger Hilfebedürftiger
zu stärken, um durch den (Wieder-)Einstieg in Ar-
beit die Hilfebedürftigkeit dauerhaft zu überwinden.
Es wäre fatal, wenn durch überhöhte Regelleistun-
gen, die mehr als das erforderliche soziokulturelle
Existenzminimum absichern, der Einstieg in Er-
werbsarbeit für erwerbsfähige Hilfebedürftige behin-
dert und zum Verharren im Leistungsbezug verleitet
würde. Zentrales Anliegen muss es sein, Langzeitar-
beitslose und geringer Qualifizierte in der Fürsorge-
leistung stärker zu aktivieren, besser zu vermitteln
und gezielter zu fördern.

Alle als regelbedarfsrelevant definierten Verbrauchs-
ausgaben gehen nunmehr in vollem Umfang in die
Bemessung des Regelsatzes ein. Auf schwer zu be-
gründende Abschläge in bestimmten Einzelpositio-
nen der EVS wird verzichtet. Damit ergibt sich ins-
gesamt eine transparente Berechnung des zur Siche-
rung des Existenzminimums erforderlichen Regelbe-
darfs.

Jene Verbrauchsausgaben der Referenzgruppe, die
als nicht regelbedarfsrelevant eingestuft und deshalb
auch nicht bei der Festsetzung des Regelsatzes be-
rücksichtigt werden, sind in der Gesetzesbegrün-
dung nachvollziehbar dargelegt. Bspw. die unbe-
rücksichtigt gebliebenen Einzelpositionen Tabak
und Alkohol sind bereits ihrer Zweckbestimmung
nach Genussmittel. Es ist daher verständlich, dass
der Gesetzgeber diese nicht dem soziokulturellen
Existenzminimum zurechnet. Auch ist es nachvoll-
ziehbar, dass Ausgaben für Haustiere oder Gaststät-
tenbesuche eher als Aufwendungen zur Bereiche-
rung der Lebensführung denn zur Absicherung des
gesellschaftlichen Existenzminimums angesehen
werden.

Mit der eigenständigen Berechnung der Kinderregel-
sätze auf der Grundlage von Familienhaushalten
werden zudem die Vorgaben des Bundesverfas-
sungsgerichts, die spezifischen Kinderbedarfe zu
berücksichtigen und nicht allein pauschale Abschlä-
ge vom Erwachsenenbedarf vorzunehmen, umge-
setzt.

2. Kinderbedarfe weitgehend durch zielgerichtete
unbare Leistungen begleichen (Art. 2 Nr. 31, §§
28 ff. SGB II neu)

a) Sachverhalt

Die Bildungs- und Teilhabebedarfe von Kindern
(Nachhilfe, Mittagessen in der Schule, Schulbedarf,
soziokulturelle Teilhabe durch Vereinsmitglied-

schaften) werden durch personalisierte Gutscheine
oder Kostenübernahmeerklärung gegenüber dem
Erbringer der Leistung erfüllt. Hierfür schließen die
Jobcenter bzw. Optionskommunen mit den vor Ort
vorhandenen Leistungsanbietern Vereinbarungen,
die den Kindern und Jugendlichen die Inanspruch-
nahme von Bildungs- und Teilhabeleistungen auf
verlässlicher Grundlage ermöglichen. Auf sein Ver-
langen soll der kommunale Träger mit dem Ab-
schluss der Vereinbarungen mit den Leistungsanbie-
tern sowie mit deren Ausführung und Abrechnung
beauftragt werden. Außerdem wird der Kinderzu-
schlag (§ 6a BKGG) um die Leistungen zur Bildung
und Teilhabe von Kindern erweitert.

b) Bewertung

Es ist richtig, die Bildungs- und Teilhabebedarfe von
Kindern zielgerichtet und ohne Verminderung von
Arbeitsanreizen bei den Eltern durch Gutscheine
bzw. Kostenübernahme zu erfüllen. Durch diese
gezielte Steuerung kann sichergestellt werden, dass
die notwendige Hilfeleistung bei den Kindern von
Fürsorgeempfängern ankommt und eine Exklusion
vom Bildungs- und Teilhabeprozess verhindert wird.
In der praktischen Umsetzung vor Ort sind vor allem
die Kommunen gefordert, um durch möglichst prä-
ventive Maßnahmen bei Kindern, die armutsgefähr-
det sind, von Anfang an die notwendige Förderung
gerade auch zur Entwicklung ihrer Chancen zu ge-
währleisten.

Deshalb ist es zu begrüßen, dass auf ihr Verlangen
die kommunalen Träger beauftragt werden sollen,
die notwendigen Vereinbarungen mit den Anbietern
von Leistungen für gesellschaftliche Teilhabe und
Bildung abzuschließen sowie diese Vereinbarungen
auszuführen und abzurechnen. Dies trägt – worauf
die Gesetzesbegründung zu Recht hinweist – dem
Umstand Rechnung, dass die Kommunen einen
besseren Überblick über die lokalen Leistungsange-
bote für Kinder und Jugendliche haben.

Darüber hinaus kann die notwendige Betreuung der
Kinder nur gelingen, wenn – wie mit der kürzlich
verabschiedeten Fortsetzung der Mischverwaltung in
sog. Jobcentern bezweckt – Arbeitsagenturen und
Kommunen eng zusammenarbeiten. Dies ist erfor-
derlich, damit das gesamte kommunalpolitische
Instrumentarium sowie die Kompetenzen der Kom-
mune bei den örtlichen Bildungs- und Freizeitange-
boten zur Unterstützung der Kinder zum Einsatz
kommen. Nicht nur an dieser Stelle muss sich die
dauerhafte Zusammenarbeit von Arbeitsagenturen
und Kommunen in der Praxis bewähren.

Der Kinderzuschlag ist bereits von seiner Zielset-
zung, zu vermeiden, dass Eltern nur wegen ihrer
Kinder auf Grundsicherungsleistungen angewiesen
sind, abzulehnen. Gleiches gilt für seine vorgesehene
Erweiterung durch Leistungen zur Bildung und
Teilhabe mit derselben Zielrichtung. Hilfebedürftige,
die trotz Erwerbseinkommen auf ergänzende staatli-
che Leistungen angewiesen sind, haben heute zu
Recht Anspruch auf ergänzendes Arbeitslosengeld II.
Mit dem Kinderzuschlag und seiner Erweiterung auf
Bildungs- und Teilhabeleistungen wird lediglich
eine steuerfinanzierte Sozialleistung erbracht, mit
dem alleinigen Ziel, die Inanspruchnahme einer
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 17(11)326
Ausschuss für
Arbeit und Soziales 19. November 2010
17. Wahlperiode

Schriftliche Stellungnahme

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 22. November 2010 zum

a) Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und der FDP

Entwurf eines Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten
und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (BT-Drs.: 17/3404)

b) Antrag der Abgeordneten Katja Kipping, Matthias W. BIrkwald, Diana Golze, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.

Maßnahmen zur Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenz- und
Teilhabeminimums (BT-Drs.: 17/2934)

c) Antrag der Abgeordneten Fritz Kuhn, Markus Kurth, Brigitte Pothmer, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Menschenwürdiges Dasein und Teilhabe für alle gewährleisten (BT-Drs.: 17/3435)

d) Antrag der Abgeordneten Britta Haßelmann, Markus Kurth, Alexander Bode, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Leistungskürzungen bei den Unterkunftskosten im Arbeitslosengeld II verhindern -
Vermittlungsverfahren mit den Ländern aufnehmen (BT-Drs.: 17/3058)

e) Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (BT-
Drs.: 17/3631)

f) Antrag der Abgeordneten Gabriele Hiller-Ohm, Anette Kramme, Elke Ferner, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion der SPD

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes durch eine transparente Bemessung der
Regelsätze und eine Förderung der Teilhabe von Kindern umsetzen (BT-Drs. 17/3648)

Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB)

A. Allgemeine Bewertung

Der Gesetzentwurf zur Neuberechnung der Hartz IV-
Regelsätze wird dem Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts vom 9. Februar 2010 nicht gerecht und bil-
det keine tragfähige Basis zur Vermeidung von
Armut, insbesondere von Kinderarmut. Die minima-
le Regelsatzerhöhung um 5 Euro für Alleinstehende
stellt – auch unter Berücksichtigung der seit 2005
vorgenommenen Regelsatzanpassungen - noch nicht
einmal einen Ausgleich für die Preisentwicklung seit

Einführung des Hartz IV-Systems dar. D.h. die Re-
gelsätze sind heute und laut dem Gesetzentwurf
auch zukünftig faktisch niedriger als bei Einführung
des Hartz IV-Systems. Die Kinderregelsätze sind laut
Gesetzentwurf bisher sogar angeblich zu hoch gewe-
sen und werden künftig nur über eine Vertrauens-
schutzregelung konstant gehalten.

Der DGB hält die Regelsätze, insbesondere die von
Kindern, hingegen für zu niedrig. Sie sind nicht auf
die Vermeidung von Armut ausgelegt, sondern
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durch eine politisch motivierte, gesteuerte Auswer-
tung der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe
(EVS) zustande gekommen.

Die verfassungsrechtlichen Bedenken bestehen in
dreifacher Hinsicht:

1. Das Verfahren zur Ableitung der Regelsätze aus
der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe
2008 (EVS) wurde nicht in ausreichender
Transparenz durchgeführt. Die maßgeblichen
Anforderungen an die Auswertungen (Wahl
und Zuschnitt der Referenzgruppe, Bestim-
mung der Altersgruppen bei Kindern und Ju-
gendlichen, Regelsatz für erwachsene Haus-
haltsangehörige etc.) wurden weder im Vorfeld
noch im Gesetzentwurf ausreichend begründet.
Die vom Bundesverfassungsgericht verlangte
vollständige Offenlegung der Berechnungsver-
fahren ist auch bei der Festlegung der Höhe des
sog. Bildungspakets (§ 28 SGB II) nicht in aus-
reichender Weise erfolgt. Dieses ist nicht aus
der EVS abgeleitet, sondern vom Bundesar-
beitsministerium bestimmt.

Ein Verstoß gegen das Transparenzgebot ist
auch die Nichtveröffentlichung der EVS-
Ergebnisse in einzelnen Konsumbereichen bei
geringer Fallzahl der Stichprobe, die dann
gleichwohl und in nicht überprüfbarer Weise in
die Berechnung des Regelsatzes eingehen. Die
geringe Stichprobengröße in diesen Fällen
macht zudem die statistische Zuverlässigkeit
des Verfahrens fraglich.

2. Die für die konkrete Höhe der Regelsätze maß-
gebliche Referenzgruppe wurde auf methodisch
unzulässige Weise gebildet. Dies betrifft die
Nichtherausrechnung der so genannten Hartz
IV-Aufstocker, die fehlende Berücksichtigung
verdeckter Armut sowie die erst nach Bildung
der Referenzgruppe erfolgte Herausrechnung
der SGB II- und SGB XII-Empfänger, wodurch
sich die Referenzgruppe im Falle der
Alleinstehendenhaushalte auf maximal 15%
verringert hat.

3. Das gewählte Statistikmodell zur Ermittlung
der Regelsätze wird nicht durchgehend ange-
wandt und die Abweichungen hiervon sind
nicht empirisch-statistisch begründet, sondern
beruhen auf teils fragwürdigen normativen Ent-
scheidungen, die gezielt auf niedrigere Regel-
sätze hinwirken.

Bei der Festlegung des notwendigen Existenzmini-
mums ist eine gesellschaftliche Grundsatzfrage
betroffen. Diese zu beantworten, erfordert nach Auf-
fassung des DGB eine breite gesellschaftliche Dis-
kussion. Dies gilt umso mehr, als dass die Höhe der
Regelsätze direkten Einfluss auf die steuerlichen
Grundfreibeträge hat und somit alle Einkommen-
ssteuerpflichtigen betrifft. Durch eine vom DGB und
anderen Verbänden seit langem geforderte Hinzu-
ziehung einer Sachverständigenkommission hätte
die EVS-Auswertung und Bedarfsermittlung auf eine
breitere, allgemein akzeptierte Basis gestellt werden
können. Gerade bei Bildung und sozialer Teilhabe
ist offensichtlich, dass die laut EVS für diese Zwecke
aufgewendeten Beträge nicht den Bedarf spiegeln,

sondern den bestehenden Mangel an Teilhabe der
Einkommensschwächsten in unserer Gesellschaft.

Mit dem so genannten Bildungspaket hat die Bun-
desregierung in positiver Weise den Zusammenhang
von materieller Armut und Bildungsarmut aner-
kannt. Die daraus gezogenen Konsequenzen sind
jedoch vollkommen unzureichend. Das so genannte
Bildungspaket ist zu klein und es fehlt an einer Ver-
zahnung mit der Bildungspolitik von Ländern und
Kommunen. Die einzelnen Maßnahmen bleiben
Stückwerk. Außerdem bestehen viele offene Fragen
und Probleme hinsichtlich der organisatorischen
Umsetzung, insbesondere zur Frage, wie es tatsäch-
lich flächendeckend zu zusätzlichen Bildungs- und
Teilhabeangeboten kommt. Gutscheine oder Kosten-
übernahmeerklärungen sind nur technische Instru-
mente, decken aber noch keinen Bedarf. Sie bleiben
bedrucktes Papier und damit wert- und wirkungslos,
wenn vor Ort Kommunen, Länder oder die Zivilge-
sellschaft keine erreichbaren Angebote machen.
Diese Angebote tatsächlich mit zu ermöglichen sieht
sich der Bund außerstande (s. Begründung zu § 29
SGB II), ein Armutszeugnis des föderalen Bildungs-
systems. Zudem verursacht die geplante Umsetzung
über Gutscheine und Kostenübernahmeerklärungen
laut Gesetzentwurf Verwaltungskosten von ca. 135
Mio. Euro, was fast einem Viertel des Umfangs des
„Bildungspakets“ entspricht.

Der Gesetzgeber sollte die vom Bundesverfassungs-
gericht selbst angeregte „einrichtungsbezogene Ge-
währung von Leistungen durch die Länder“ aufgrei-
fen und bis zu deren Realisierung sollte der Bund
die im Zusammenhang mit Bildung entstehenden
Bedarfe von Kindern über das Sozialgeld abdecken
(Urteil vom 9.02.2010, Rand-Ziffer 197).

Die im Vergleich zu Gutscheinen oder Chipkarten
bessere Alternative von Investitionen in die soziale
Infrastruktur wird jedoch nicht verfolgt. Nach Auf-
fassung des DGB muss es um eine Stärkung der Bil-
dungsinfrastruktur für alle Kinder gehen. Ansonsten
drohen Kinder, die in anderen einkommensschwa-
chen Haushalten (oberhalb der Hartz IV-
Bedürftigkeitsgrenze) leben, sozial abgehängt zu
werden. Hierfür ist ein verbindlicher Aktionsplan
von Bund, Ländern und Kommunen sinnvoll. Hier
liegt der Schlüssel für eine präventiv-strukturelle
Bekämpfung von Kinderarmut.

Die vorgesehene Satzungsermächtigung für Kommu-
nen zur Pauschalierung der Unterkunftskosten wird
vom DGB abgelehnt. Es entsteht ein Einfallstor für
Kürzungen und einen Unterbietungswettbewerb der
Kommunen hinsichtlich der Anerkennung von
Unterkunftskosten. Je härter die Angemessenheits-
grenzen, desto mehr werden Hilfeempfänger in ihren
Wohnverhältnissen bedrängt und der kommunale
Haushalt entlastet. Wenn zukünftig Lokalpolitik die
Höhe der Leistungen bestimmt, ist dies für ein bun-
desweites Leistungssystem für knapp 7 Mio. Men-
schen ein Armutszeugnis.

Für die Neufestsetzung der Regelsätze wurden im
Bundeshaushalt 2011 vorab nur 480 Mio. Euro be-
reitgestellt. Eine Erhöhung wurde von Seiten des
Bundesfinanzministers und der Haushalts- und
Finanzpolitiker der Regierungskoalition noch vor
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raum Leistungen zur Grundsicherung nach dem
SGB II oder SGB XII bezogen haben. Damit sind
sämtliche „verdeckt armen“ Haushalte bei der
Bildung der Referenzgruppe nicht beachtet wor-
den. Selbst wenn davon ausgegangen wird, dass
die Zahl dieser Haushalte im Vergleich zur Zeit
vor der Einführung des SGB II am 1.01.2005 ge-
ringer geworden ist, kann wegen der fehlenden
Feststellung ihrer Größe nicht beurteilt werden,
inwieweit ihr fehlender Ausschluss aus der Re-
ferenzgruppe von Bedeutung ist. Eine Abschät-
zung auf Basis des soziökonomischen Panels
2007 geht davon aus, dass fast fünf Millionen
Bürgerinnen und Bürger bestehende Ansprüche
auf Leistungen nach dem SGB II nicht realisie-
ren.

In § 3 Abs. 1 des Gesetzentwurfes wird dann der
vom Bundesverfassungsgericht verworfene Zir-
kelschluss doch wieder vollzogen, indem aus-
drücklich alle Haushalte wieder einbezogen
werden, die im Erhebungszeitraum anrechenba-
res Erwerbseinkommen bezogen haben. Damit
sind die sog. Aufstocker in die Referenzhaushal-
te aufgenommen, obwohl ihr Nettoerwerbsein-
kommen offensichtlich unter dem Leistungsni-
veau des SGB II liegt.

Die Referenzgruppenbildung ist auch insoweit
undurchsichtig, als für den Einpersonenhaus-
halt die unteren 15% bzw. bei Familien die un-
teren 20% der Einkommenspyramide als Refe-
renzgruppe herangezogen werden, nachdem die
Empfänger von Leistungen nach SGB II bzw.
SGB XII herausgenommen wurden (§ 4 RBEG).
Soweit 15% der Einkommenspyramide für die
Einpersonenhaushalte herangezogen werden, ist
lediglich erkennbar, dass damit die Grundlage
für die Berechnung der Regelleistung herabge-
setzt wird, während bei den 20% als Ausgangs-
gruppe wesentlich höhere Regelbedarfe anzuset-
zen gewesen wären.

Zudem ist der Begründung von § 4 zu entneh-
men, dass bei den Alleinstehenden von einer
Referenzgruppe von zunächst 22,3% ausgegan-
gen wurde, die dann zur Vermeidung von Zir-
kelschlüssen um 8,6% heruntergerechnet wur-
de. Damit beläuft sich die Referenzgruppe rech-
nerisch nur noch auf 13,7%. Das Verfahren der
Referenzgruppenbildung bleibt im Detail jeden-
falls intransparent. Mangelnde Transparenz bei
der EVS-Auswertung besteht auch bei den Kon-
sumposten, bei denen aufgrund nur einer gerin-
gen Zahl betroffener Haushalte (unter 25 in der
Stichprobe; insbesondere bei Haushalten mit
Kindern) keine Beträge genannt werden, diese
aber gleichwohl in die Addition der Ver-
brauchsausgaben einfließen. Dies ist nicht über-
prüfbar. Außerdem bestehen aufgrund der ge-
ringen Zahl betroffener Haushalte Zweifel, ob
die Angaben überhaupt statistisch aussagekräftig
sind.

3. Das Bundesverfassungsgericht hat dem Gesetz-
geber aufgegeben, wertende Entscheidungen,
welche Ausgaben zum Existenzminimum zäh-
len, sachgerecht und vertretbar zu treffen. Kür-
zungen bedürften zu ihrer Rechtfertigung einer

empirischen Grundlage. Den Normgeber treffe
die Obliegenheit, Wertungen und Entscheidun-
gen nachvollziehbar zu begründen, vor allem
dann, wenn er von der selbst gewählten Metho-
de (EVS) abweicht.

Anders als der Entwurf behauptet (Allgemeine
Begründung, Kap. 4.1) wurde keineswegs auf
Abschätzungen („Abschläge“) verzichtet. Als
Beispiele seien nur die komplette Heraus-
rechnung der Kosten von Gartengeräten,
Schnittblumen oder chemischer Reinigung von
Bekleidung genannt.

Die nunmehr bezifferten Regelbedarfe enthalten
bei der Berechnung wiederum eine Anzahl von
normativen Wertungen, die zum Teil eine Be-
gründung vermissen lassen, zum anderen nicht
unstreitig sind. Zum einen ist nicht nachvoll-
ziehbar, warum ALG II-Empfänger z.B. nicht im
geringen Maße Alkohol und Zigaretten konsu-
mieren sollen. Die normative Bewertung des
Konsumverhaltens eines Hilfebedürftigen (z.B.
Handynutzung) erfolgte ausschließlich mit
Blickrichtung auf einen niedrigeren Regelsatz.
Umgekehrt erfolgte keinerlei Abschätzung oder
gar empirische Erhebung, was den tatsächlichen
Bedarf z.B. im Bereich Bildung oder gesunde
Ernährung angeht. Stattdessen wurde hier
schlicht Konsumverhalten gleich Bedarf gesetzt.

Wesentliches Merkmal des Statistikmodells ist
es, einen überdurchschnittlichen Bedarf in einer
Gütergruppe durch einen unterdurchschnittli-
chen an einer anderen Stelle ausgleichen zu
können (s. Rand-Ziffer 172 des Bundesverfas-
sungsgerichtsurteils). Dieser Ausgleich wird
aber durch die normativ bedingten Kürzungen
behindert. Letztlich wird das gewählte Statis-
tikmodell damit willkürlich durchbrochen. Die
Herausnahme von einzelnen Verbrauchspositio-
nen aus dem Berechnungsschema trifft dabei al-
le Hilfeempfänger. So betrifft die Nichtberück-
sichtigung von Tabak auch Nichtraucher, die
dadurch einen um gut 11 Euro abgesenkten Re-
gelsatz hinnehmen müssen und entsprechend in
ihren Möglichkeiten beschnitten werden, alter-
native Güter zu kaufen.

4. Das Bundesverfassungsgericht hat postuliert,
dass das Grundrecht auf Gewährleistung eines
menschenwürdigen Existenzminimums allen
Hilfebedürftigen diejenigen materiellen Voraus-
setzungen zusichert, die für ihre physische Exis-
tenz und für ein Mindestmaß an Teilhabe am
gesellschaftlichen, kulturellen und politischen
Leben unerlässlich sind.

Zweifellos besteht nun für Kinder ein Anspruch
auf das Bildungspaket. Für Kinder, vor allem in
ländlichen Gebieten, sind aber nach wie vor
keine Ausgaben für Fahrtkosten in der Regelleis-
tung vorgesehen, um zu diesen Bildungsangebo-
ten zu gelangen. Die Berücksichtigung von
Fahrtkosten ist aber unabdingbar für das Errei-
chen der Bildungsangebote. Hierzu gehört auch
die fehlende Fahrtkostenfreiheit für Oberstufen-
schüler in den Bundesländern. Ausgaben für Ki-
ta- und Kindergartengebühren werden als nicht
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Bundesländern die Aufgaben nach § 6 Abs 1 Nr. 2
SGB II (Durchführung der Grundsicherung für Ar-
beitsuchende) den Kreisen und kreisfreien Städten
als Selbstverwaltungsaufgaben übertragen, so dass
(jedenfalls in Bayern und NRW) der Erlass von Sat-
zungen zur Regelung übertragener Angelegenheiten
teilweise überhaupt nicht möglich ist. Dort müssten
die Länder selbst, wie ohnehin die Stadtstaaten,
Landesverordnungen zur Definition und Konkreti-
sierung der Angemessenheitsgrenzen erlassen.

Die Regionalisierung der „Angemessenheit“ soll sich
nach den Planungen nicht nur auf die Miethöhen,
sondern auch auf die zugestandene Wohnfläche
erstrecken. D.h. in teuren Regionen müssten sich die
Hilfeempfänger mit kleineren Wohnungen behelfen,
obwohl die Rechtsprechung bisher von bundesein-
heitlichen Quadratmeterhöchstgrenzen (nur in Ab-
hängigkeit von der Zahl der Haushaltsangehörigen)
ausging. Es ist nicht ersichtlich, warum der Platzbe-
darf einer Familie „nur“ deshalb geringer ausfallen
soll, weil die Preise auf dem regionalen Wohnungs-
markt anziehen.
Eine Regionalisierung der „angemessenen“ Wohn-
flächen birgt die Gefahr, dass Kommunen durch
rigide Regelungen versuchen könnten, Leistungs-
empfänger zu einem Umzug zu motivieren. Ein Phä-
nomen, das aus der Sozialhilfe bekannt ist und dem
das Bundessozialgericht die Grenzen aufgezeigt hat
(BSG vom 23.03.2010 - B 8 SO 24/08 R). Ein „Unter-
bietungswettbewerb“ der Kommunen hinsichtlich
der Angemessenheitsregelung ist nicht hinnehmbar.
Laut § 22a Abs. 3 Nr. 1 sollen die Auswirkungen auf
den örtlichen Wohnungsmarkt insofern berücksich-
tigt werden, als dass Mietpreis erhöhende Wirkun-
gen vermieden werden. Das heißt, der Sinn der Rege-
lung liegt weniger in einer Verwaltungsvereinfa-
chung als in der Kostendämpfung. Die Angemessen-
heit der Unterkunftskosten soll sich offenbar nicht
nach dem Einzelfall, sondern nach den bisher nied-
rigsten Unterkunftskosten vor Ort richten.
Die Ermächtigung der Kommunen zum Erlass von
Satzungen ist vorbehaltlich einer Beibehaltung des
individuellen Rechtsschutzes gegen Entscheidungen
der Jobcenter nicht der entscheidende Punkt. Durch
diese würden die Kommunen lediglich ermächtigt,
die bisherigen Ausführungsbestimmungen der Ver-
waltung zur Angemessenheit durch eine kommunale
Satzung zu ersetzen. Die jetzigen Ausführungsbe-
stimmungen beruhen aber bereits häufig auf politi-
schen Entscheidungen von Stadt- bzw. Kreistag.
Deshalb ist der angebliche Vorteil von „höherer
Akzeptanz“ einer Satzung und einer „höheren
Normebene“ auch fragwürdig.
Der jetzige Vorschlag führt zu einer uneinheitlichen
Rechtsanwendung je nach Bundesland und Wohnort
und könnte die Gerichte bis hinauf zum Bundesver-
fassungsgericht erneut stark beschäftigen und so das
Gegenteil der beabsichtigten Wirkung zeitigen. Denn
nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu
den Regelsätzen vom 9.2.2010 ist eindeutig, dass die
Wohnkosten Teil des physischen Existenzminimums
als Grundbedürfnis Wohnen und angemessene
Raumtemperatur sind und Pauschalierungen nur in
sehr engen Grenzen zulässig sind. So ist z.B. der
unbestimmte Rechtsbegriff „ausreichend freier

Wohnraum“ (§ 22a Abs. 2) als Voraussetzung einer
Pauschalierung so vage, dass in der Praxis zusätzli-
che Fragen (und Rechtsstreit) aufgeworfen wird.

Aus rechtlicher Sicht ist insbesondere das Bundes-
verfassungsgerichtsurteil zu den Regelsätzen vom
09.2.2010 zu berücksichtigen: Pauschalierungen
müssen bedarfsdeckend sein und hohen Anforde-
rungen an die Ermittlung von Pauschalen, der Gren-
zen der Pauschalierung, der Notwendigkeit einer
Öffnungsklausel etc. genügen. Sondertatbestände
wie Behinderung und Alleinerziehung müssen auch
gesondert behandelt werden und gesichert sein, dass
Hilfebedürftige nach wie vor in der Wohnortwahl
frei bleiben. Konkrete Unterkunftsmöglichkeiten im
sozialen Umfeld mit einem einheitlichen Ver-
gleichsmaßstab für kalte und warme Nebenkosten,
ein aussagekräftiger Heizspiegel und Regelungen für
Umzüge und Einzugs-/Auszugsrenovierungen müs-
sen transparent gemacht werden.

Die Einführung eines Normenkontrollverfahrens in
der Sozialgerichtsbarkeit, der Vergleich einer Sat-
zung und dem hierzu ergangenen Landesgesetz mit
höherrangigem Recht also, begegnet jedenfalls dann
Bedenken, wenn dieses Landesgesetz vorsieht, eine
Überprüfung ausschließlich durch das Verfassungs-
gericht des Landes zuzulassen, welches die Überprü-
fung durch die Sozialgerichtsbarkeit wieder aus-
schließt. Eine Vereinheitlichung der Rechtsausle-
gung ist dadurch von vornherein nicht gegeben. In
letzteren Fällen wäre auch der Rechtsschutz für
Hilfebedürftige eingeschränkt, da ihnen ein Rechts-
mittel zum Bundessozialgericht abgeschnitten wäre.
Auch ist die Rechtsvertretung vor den Verfassungs-
gerichten der Länder uneinheitlich.

Der DGB hat seit Beginn des Hartz IV-Systems im-
mer die fehlende Rechtseinheitlichkeit und Trans-
parenz in der Frage der Anerkennung von „ange-
messenen“ Unterkunftskosten kritisiert und eine
Rechtsverordnung des Bundes mit Mindestkriterien
zur Angemessenheit gefordert. Der Bund muss einen
(bundesweit gleichen) Rahmen setzen, der dann
entlang den Gegebenheiten des örtlichen Woh-
nungsmarktes ausgefüllt wird. Wohnungsbaupoliti-
sche Erwägungen und Probleme bei der Stadtent-
wicklung (Verschärfung von sozialen Brennpunkten)
kommen noch hinzu. Eine Pauschalierung kann
schnell zu einer Ballung von einkommensschwa-
chen Personen in bestimmten Stadtteilen führen,
wenn nur in diesen Wohnraum zu den als angemes-
sen deklarierten Beträgen zur Verfügung steht.

Es zeigt sich, wie sehr die Sicherung des Lebensun-
terhaltes die arbeitsmarktpolitische Seite von Hartz
IV überlagert. D.h. Menschen, die um ihre Wohnung
bangen müssen, können kaum erfolgreich in den
Arbeitsmarkt integriert werden. An diese Überlegung
knüpft der DGB an, indem er fordert, dass „Zwangs-
umzüge“ von Arbeitslosen vermieden werden müs-
sen. Dies gilt insbesondere wenn minderjährige
Kinder im Haushalt leben. Neben die Erschwerung
der Arbeitsmarktintegration tritt die Gefahr entste-
hender oder sich verschärfender sozialer Brenn-
punkte und der sozialen Exklusion von Menschen
über den Arbeitsmarkt hinaus.
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Klassenfahrten und dem Schulstarterpaket werden
bereits bestehende Leistungen nur umetikettiert. Der
Bereich der angemessenen Lernförderung (Nachhil-
fe) wird durch die Ausführungsbestimmungen in der
Begründung soweit eingeengt, dass er nur in weni-
gen Fällen zum Tragen kommt. Zudem wird die
Frage der Angemessenheitsprüfung die Jobcenter
regelmäßig überfordern.

Die Jobcenter sind mit der Aufgabe der Arbeits-
marktintegration der erwerbsfähigen Hilfeempfänger
plus eventueller sozialer Begleitprobleme wie z.B.
Überschuldung vollends aus- und oft sogar überlas-
tet. Anstatt die dort Beschäftigten und ihre Arbeit
durch bessere Betreuungsschlüssel zu fördern und in
Weiterbildung zu intensivieren, sollen sie mit Blick
auf die Kinder zusätzliche Aufgaben übernehmen,
wozu die Voraussetzungen schlicht nicht vorliegen.
Schulische Probleme, Kultur-, Sport und Freizeitge-
staltung von Kindern und Jugendlichen sind wich-
tig, aber nicht im Kontext des Jobcenters zu lösen.
Hier sind Kitas und Schulen sowie die kommunale
Kinder- und Jugendhilfe in der Verantwortung. Sie
müssen personell und finanziell dazu in die Lage
versetzt werden, sich den Problemen zu stellen.
Dann ist auch eine enge Kooperation mit den Jobcen-
tern sinnvoll, zum Beispiel zur Durchführung von
Jugendkonferenzen vor dem Übergang Schule-Beruf.

Insofern begrüßt der DGB die im Vergleich zum
ursprünglichen Entwurf vorgenommene Änderung,
dass die Kommunen die Umsetzung des „Bildungs-
pakets“ für den Bund übernehmen können (siehe §
29 Abs. 4 SGB II).

Die Übernahme der Kosten einer gemeinschaftlichen
Mittagverpflegung in Kitas und Schulen ist positiv.
Allerdings nehmen derzeit nur maximal rund 20%
der Kinder an einer gemeinschaftlichen Verpflegung
teil, da entsprechende Ganztagsangebote fehlen. Dies
weist bereits auf die Notwendigkeit hin, dringend
mehr Ganztagsangebote zu realisieren. In Abs. 6
wird das so genannte Teilhabepaket geschnürt. Die
dort vorgesehenen Leistungen für Mitgliedsbeiträge,
Musikunterricht, kulturelle Bildung und Teilnahme
an Ferienfreizeiten sind jedoch nicht empirisch aus
der EVS oder anderen Studien abgeleitet. Stattdessen
wurde der nach DGB-Auffassung zu geringe Betrag
von 10 Euro zur sozio-kulturellen Teilhabe weitge-
hend freihändig abgeleitet. Eine solche Regelung
erweckt Zweifel hinsichtlich ihrer Verfassungskon-
formität.

Bei den Leistungen in Abs. 6 kommt hinzu, dass es
völlig unklar ist, wie die Leistungen auch in ländli-
chen Regionen den Kindern zur Verfügung gestellt
werden können. Dies wiegt umso schwerer, als
Fahrtkosten z. B. in die nächste Stadt über die Regel-
sätze nicht entsprechend vorgesehen sind.

Bei den eintägigen Schulausflügen ist unklar, ob die
tatsächlich anfallenden Aufwendungen (so der Wort-
laut in Abs. 2) oder die vom BMAS genannten 30
Euro pro Schuljahr gewährt werden.

Zusätzlich zu den in § 28 genannten Bildungsbedar-
fen müssen nach Auffassung des DGB auch Schüler-
beförderungskosten für Schüler/innen aber der 11.
Klasse übernommen werden. Die Schulträger über-
nehmen im Regelfall nur die Fahrtkosten bis zum

Abschluss der 10. Klasse. Der Besuch einer weiter-
führenden Schule darf aber bei einkommensarmen
Familien nicht an den Beförderungskosten scheitern.
Deshalb sollten die Kosten für eine Monatskarte im
sogenannten Bildungspaket enthalten sein. Im Ge-
genzug kann der vorhandene geringfügige Anteil an
Fahrtkosten im Regelsatz in diesen Fällen herausge-
nommen werden.

Die Schule befindet sich im Regelfall an einem Ort
(gerade in ländlichen Regionen) an dem auch andere
soziale und kulturelle Angebote gemacht werden.
Wer hier die Mobilität von Kindern und Jugendli-
chen erhöht, begünstigt ihre Teilhabe auch in ande-
ren Lebensbereichen.

Zur Stärkung der Bildungsteilhabe armer Kinder
muss dringend bundesweit die Lehrmittelfreiheit
(für Schulbücher etc.) eingeführt werden, soweit die
Bundesländer sie nicht bereits eingeführt haben.
Bisher gibt es je nach Bundesland sehr unterschied-
liche Regelungen von kompletter Lehrmittelfreiheit
bis zur Kostenübernahme durch die Eltern. Dies ist
im Interesse einer bundeseinheitlich gleichen Vertei-
lung von Lebenschancen nicht hinzunehmen. Die
Bundesländer sind hier in der Pflicht, Chancen-
gleichheit zu garantieren.

Zu § 29 (Erbringung der Leistungen für Bildung und
Teilhabe)

Die Vorschrift regelt die Art der Leistungserbringung
durch Gutscheine, Kostenübernahmeerklärungen
sowie Geldleistungen im Fall des Bedarfs an persön-
lichem Schulmaterial. Bei der Art der Leistungser-
bringung sollten Zweckmäßigkeit, Diskriminierungs-
freiheit, Datenschutz sowie Aufwand und Miss-
brauchsanfälligkeit von verschiedenen Ausrei-
chungsformen entscheidend sein. Aus Sicht des
DGB spricht vieles für eine Kombination von Geld-
leistungen an die Familien und direkten Förderan-
geboten über einen Ausbau der Infrastruktur. Leis-
tungen für Schulausflüge, persönlichen Schulbedarf
und Beiträge zu Vereinen oder Musikschulen sollten
als Geldleistungen erbracht werden, um dem Pau-
schalierungsgedanken des SGB II und der in aller
Regel vorhandenen Entscheidungskompetenz der
Eltern zu entsprechen. Der oft direkt oder indirekt
geäußerte Generalverdacht gegenüber Eltern einer
zweckwidrigen Mittelverwendung ist empirisch in
keiner Weise unterfüttert. Demzufolge sollte nur in
Fällen erwiesener zweckwidriger Mittelverwendung
eine Gutscheinlösung in Betracht kommen. Bei der
Lernförderung und beim Schulmittagessen sollte
eine Sachleistung in der Weise erfolgen, dass die
Leistung unmittelbar durch die Schule erbracht wird
(s. Ausführungen unten zur Bildungsinfrastruktur).

Die vom Bundesarbeitsministerium ausgelöste Dis-
kussion um den so genannten Bildungschip über-
tüncht die strukturellen Mängel im Bildungssystem.
Notwendig wäre eine durchgreifende Reform des
Systems, um der Entstehung von (Bildungs-)Armut
wirksam zu begegnen. Mit dem Bildungspaket für
Hartz IV-Empfänger wird der Bildungsmisere in
breiten Teilen unserer Gesellschaft nicht adäquat
begegnet. Notwendig wäre ein Bildungssystem, das
langfristig Nachhilfe überflüssig macht. Außerdem
brauchen wir einen quantitativen und qualitativen
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Ausbau frühkindlicher Förderung, von Ganztagskin-
dergärten und -schulen, kleinere Klassen und För-
derprogramme für Leistungsschwächere. Dies geht
weit über den Kreis der Hartz IV-Empfänger hinaus.
Dies zu organisieren und finanzieren muss gemein-
same Aufgabe von Bund und Ländern sein und in
verbindlichen Vereinbarungen geregelt werden. Für
Hartz IV-Familien könnte der Bund in Umsetzung
des Verfassungsgerichtsurteils bereits kurzfristig die
Kosten übernehmen (vgl. Urteil Bundesverfassungs-
gericht vom 9.02.10, Rand-Ziffer 197). Mit Blick auf
die übrigen Familien ist eine Bund-Länder-
Vereinbarung sinnvoll, die Umsetzung und Kosten-
verteilung eines Infrastrukturausbaus regelt. In die-
sem Zusammenhang muss das unsinnige Kooperati-
onsverbot von Bund und Ländern im Bildungswe-
sen nach Art. 104 b Grundgesetz abgeschafft werden.

Nach Auffassung des DGB ist ein massiver Ausbau
der Bildungsinfrastruktur rund um Kitas und Schu-
len erforderlich. Dabei muss es um neue Ganztags-
schulen mit mehr Sozialarbeitern und einen Ausbau
herkömmlicher Kindergärten zu echten Eltern-Kind-
Zentren, die ganztägig geöffnet sind, gehen. Statt mit
Nachhilfegutscheinen die unüberschaubare Land-
schaft privater Nachhilfeinstitute zu subventionie-
ren, sollte an den Schulen ein zusätzliches Förder-
angebot für alle leistungsschwächeren Schüler ange-
boten werden. Dies wäre effizienter im Sinne der
Mittelverwendung und würde allen Schülern, die es
benötigen, zugute kommen. Damit würde eine nicht
zu rechtfertigende unterschiedliche Behandlung von
Hartz IV-Familien und anderen einkommensschwa-
chen Bevölkerungsgruppen vermieden. Die zusätzli-
chen Angebote an die Lernorte Kita und Schule zu
binden, hat zudem den Vorteil der Erreichbarkeit.
Die Kinder sind regelmäßig dort und müssen nicht
erst aufwändig zu anderen Orten gelangen. Schließ-
lich kann auch der technische und finanzielle Auf-
wand einer Errichtung eines Gutscheinsystems oder
elektronischer Kartenlesegeräte mit dieser Infrastruk-
turlösung vermieden werden.

Der Gedanke einer Infrastrukturlösung wurde in § 77
Abs. 5 SGB II des Referententwurfs (Direktzahlungen
an Leistungsanbieter) zumindest angedeutet und ist
in der vom Kabinett beschlossenen Entwurfsfassung
in § 30a Abs. 3 über den „Umweg“ Kostenübernah-
meerklärungen angesprochen, ohne jedoch konse-
quent verfolgt zu werden. Eine Kostenübernahmeer-
klärung wirkt wie ein Gutschein. Aus der Erklärung
gegenüber dem Hilfeempfänger folgt erst mal gar
nichts und dabei bleibt es, wenn vor Ort keine An-
gebote gemacht werden.

Die Thematik Infrastrukturlösungen für bildungs-
schwache Kinder kann nicht erschöpfend im Kon-
text von Hartz IV gelöst werden, sondern bedarf des
Engagements aller staatlichen Ebenen. Dieses darf
sich nicht in Absichtserklärungen erstrecken, son-
dern muss durch einen verbindlichen Fahrplan von
Bund, Ländern und Kommunen unterlegt werden.

Zu § 30a (Erbringung der Leistungen durch Kosten-
übernahmeerklärung)

Als Alternative zu Gutscheinen sind Kostenüber-
nahmeerklärungen an die Hilfeempfänger möglich,
um den Bedarf an Schulausflügen, Lernförderung,

Schulmittagessen und Teilhabe am sozialen und
kulturellen Leben zu decken. Voraussetzung ist, dass
die Jobcenter mit den Leistungsanbietern Leistungs-
vereinbarungen geschlossen haben. Für diese Leis-
tungsvereinbarungen gelten nach Abs. 3 komplizier-
te Bestimmungen, die inhaltlich vage und mit einem
erheblichen Verwaltungsaufwand verbunden sind.

Sowohl die Abwicklung über Gutscheine als auch
über Kostenübernahmeerklärungen sind erhebliche
bürokratische Belastungen der Jobcenter bzw. der
Kommunen. Aus Sicht der Hilfeempfänger sind sie
stigmatisierend, weil anhand der Gutscheine bzw.
Kostenübernahmeerklärung der Status der Personen
ablesbar ist. Zugleich wird das Elternrecht insofern
beschnitten, als die Entgegennahme der Gutscheine
bzw. Kostenübernahmeerklärungen nur bei Instituti-
onen erfolgt, die eine Leistungsvereinbarung abge-
schlossen haben. Die im ursprünglichen Entwurf in
§ 77 Abs. 5 vorgesehene Regelung der Direktzahlun-
gen zwischen Jobcenter und Leistungsanbieter ist
demgegenüber vorzuziehen, da hier keine Kosten-
übernahmeerklärung notwendig war.

Sofern es bei Kostenübernahmeerklärungen bleibt ist
zu klären, was in Fällen geschieht in denen die In-
anspruchnahme der Leistung z.B. durch Krankheit
nicht planmäßig möglich ist. In diesen Fällen müsste
eine verlängerte Gültigkeit der Kostenübernahmeer-
klärung bzw. Gutscheine vorgesehen werden.

Zu § 31 (Pflichtverletzungen)

In Zukunft verzichtet der Gesetzgeber darauf, bei
Sanktionen eine schriftliche Belehrung über die
Folgen vorzuschreiben (§ 31 Abs.1). Es soll ausrei-
chen, dass die Arbeitssuchenden von den Folgen
„Kenntnis haben“. Der DGB warnt ausdrücklich vor
dieser Regelung, weil hierdurch eine unklare Rechts-
lage geschaffen wird und dadurch neue Streitigkei-
ten entstehen. An der schriftlichen Belehrung muss
festgehalten werden. Der Verwaltungsaufwand ist
gering, weil die Belehrung in der Regel ohnehin in
der EDV als Textbaustein „mitläuft“.

In Abs. 1 Nr. 2 ist eine Sanktion auch für Fälle vor-
gesehen, in denen eine Ablehnung einer Arbeit oder
Arbeitsgelegenheit, die nicht Gegenstand einer Ein-
gliederungsvereinbarung ist, erfolgt. Der DGB for-
dert, dass nur Sanktionen ausgesprochen werden
dürfen, soweit Arbeitsangebote mit tariflichen Ar-
beitsbedingungen bzw. sofern keine Tarife vorhan-
den sind, Angebote zu ortsüblichen Arbeitsbedin-
gungen ohne wichtigen Grund ausgeschlagen wer-
den. Die Ablehnung eines sog. 1-Euro-Jobs muss
sanktionsfrei bleiben, da es sich nicht um ein regulä-
res Arbeitsverhältnis handelt.

Zu § 31a (Rechtsfolgen bei Pflichtverletzungen) und
§ 32 (Meldeversäumnisse)

Der Gesetzgeber hat mit den im Wesentlichen beibe-
haltenen Regelungen zur Minderung von Leistungen
als Rechtsfolge von Pflichtverletzungen und Melde-
versäumnissen die Vorgaben des Bundesverfas-
sungsgerichts nicht erfüllt. Nach der Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichts ist das Grundrecht
auf Gewährung einer menschenwürdigen Existenz
durch die Zusicherung der materiellen Vorausset-
zungen, die für die physische Existenz und ein Min-
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destmaß an Teilhabe erforderlich sind, umzusetzen.
Die Absenkungsregeln halten dem im vorliegenden
Entwurf nicht stand. Durch die Gewährung einer
Geldleistung ist dem Leistungsberechtigten noch die
Möglichkeit eröffnet, im bescheidenen Umfang
Auswahlentscheidungen im Bereich der Teilhabe am
gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Le-
ben zu treffen. Durch die Verwirklichung der Sank-
tionstatbestände verbleibt ihm nur noch das Leis-
tungsniveau im Umfang des zur physischen Existenz
Unerlässlichen. Selbst dieses Unerlässliche ist nur
gewahrt, wenn im Zusammenhang mit Minderungs-
entscheidungen gleichzeitig ergänzende Sachleis-
tungen oder andere geldwerte Leistungen zur Siche-
rung der physischen Existenz erbracht werden und
diese nicht im Ermessen des Leistungserbringers
liegen. Die von der Rechtsprechung dazu aufgestell-
ten Grundsätze haben keine Umsetzung gefunden.

Unabhängig davon kann der offensichtlich pädago-
gisch gemeinte Ansatz, Leistungsbezieherinnen und
Leistungsbezieher, die unter 25 Jahre alt sind, stärker
zu sanktionieren, nicht überzeugen. Dies wider-
spricht der allgemeinen Lebenserfahrung und päda-
gogischen Ansätzen, wie sie sich auch in deutlich
milderen Sanktionen im Jugendstrafrecht zeigen.
Jugendliche Leistungsbezieher sollen nicht frustriert,
sondern zur Verbesserung ihrer beruflichen Perspek-
tiven gefördert werden. Das Gleichgewicht zwischen
Fördern und Fordern ist dem Gesetzgeber hier aus
dem Blick geraten.

Die härteren Sanktionen, die das SGB II für unter 25-
Jährige nach wie vor vorsieht, verstoßen nach Auf-
fassung des DGB auch gegen die Vorgaben des All-
gemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG). Ziel
dieses Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen
u.a. des Alters zu verhindern oder zu beseitigen (§ 1
AGG). Hinsichtlich der Sanktionsregelungen im SGB
II sind unter 25-Jährige offensichtlich benachteiligt.

Ein Beispiel: Eine alleinstehende Hilfebedürftige
(359 Euro Regelsatz) bricht ein Bewerbungstraining
ohne wichtigen Grund ab. Ist sie 24 Jahre alt, werden
die 359 Euro komplett gestrichen; ist sie 25 Jahre alt,
erhält sie den um 30% gekürzten Betrag in Höhe von
251 Euro. Die Sanktionen können bei Jugendlichen
beim zweiten Verstoß so weit gehen, dass auch Miet-
und Heizkosten nicht mehr übernommen werden,
das Existenzminimum nicht gewährleistet ist und sie
obdachlos werden.

Zwar besagt § 10 AGG, dass eine unterschiedliche
Behandlung wegen des Alters zulässig ist, wenn sie
objektiv und angemessen ist. Allerdings kommt eine
Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung der BA (Kurzbericht 10/2010) zu dem Ergeb-
nis, dass aus Sicht der Vermittler/innen in Jobcen-
tern und Optionskommunen die härteren Sanktio-
nen gegen unter 25-Jährige nicht angemessen sind.
Diese seien wenig sinnvoll im Hinblick auf nachhal-
tige Integrationen und die Folgen von Sanktionen
(z.B. Verschuldung, Schwarzarbeit, Kleinkriminali-
tät) können die Eingliederung ins Erwerbsleben
erschweren.

Die Studie kommt zu dem Fazit: „Während das Ju-
gendstrafrecht – auch aus pädagogischen Gründen –

beansprucht milder zu sein als das Erwachsenen-
strafrecht, ist dieses Prinzip im SGB II umgedreht.
Dabei scheint Deutschland eine Sonderstellung ein-
zunehmen; Großbritannien und Frankreich etwa
kennen keine strikteren Sanktionen für Jüngere.“

Der IAB-Bericht kritisiert auch Sanktionen, die zu
einer Kürzung der Mietzahlungen für Jugendliche
oder Erwachsene führen, als kontraproduktiv für die
Eingliederung. Auch nach Auffassung des DGB sind
Mietschulden und drohender Wohnungsverlust für
die soziale und berufliche Eingliederung verheerend.

Zu § 31b (Beginn und Dauer der Minderung)

Die im ursprünglichen Referentenentwurf vorgese-
hene Frist, wonach Sanktionen bei unter 25-Jährigen
(nur) innerhalb von 3 Monaten ab Kenntnis der
Pflichtverletzung ausgesprochen werden können,
wurde auf sechs Monate verlängert. Damit ist aber
der Zusammenhang mit der Pflichtverletzung und
die gewünschte erzieherische Wirkung wieder er-
heblich geschwächt. Es sollte an der ursprünglich
vorgesehenen Regelung festgehalten werden.

Zu § 34a (Ersatzansprüche für rechtswidrig er-
brachte Leistungen)

Nachdem Absatz 2 Satz 1 im Entwurf identisch mit
der bestehenden Regelung in § 50 Abs. 4 Satz 1 SGB
X ist, soll Satz 2 offensichtlich die erreichte Aus-
bzw. Überlastung der Jobcenter festschreiben. Dies
ist für den DGB inakzeptabel. Wie bereits ausgeführt,
sind die Jobcenter personell und finanziell in die
Lage zu versetzen, ihrer Aufgabe nachzukommen
und dieses Problem nicht auf die Leistungsbeziehe-
rinnen und Leistungsbezieher abzuwälzen.

Zu § 40 (Anwendung von Verfahrensvorschriften)

Die Regelung beider Absätze des Entwurfs schließt
nahtlos an die Kritik zu § 34a an. Der Entwurf kalku-
liert auch hier offensichtlich die Manifestierung der
derzeitigen Aus- bzw. Überlastungssituation in den
Jobcentern für die Zukunft ein und wälzt dies auf
die Leistungsbezieherinnen und Leistungsbezieher
durch Beschneidung ihrer Rechte ab.

Für eine Begrenzung der sich aus § 44 Abs. 4 Satz 1
SGB X ergebenden Vierjahresfrist in dem Entwurf
auf nur noch ein Jahr lässt sich jedenfalls keine an-
dere schlüssige Erklärung finden. Dem Umstand,
dass § 44 SGB X dem herausragende Bedeutung
zukommenden Gesichtspunkt der Verwirklichung
materieller Gerechtigkeit dient, wurde nicht Rech-
nung getragen. Durch die Präklusion werden not-
wendige Korrekturmöglichkeiten aufgrund falscher
Entscheidungen eingeschränkt, und die für die Ak-
zeptanz sozialrechtlicher Regelungen dringend not-
wendige materielle Gerechtigkeit bleibt auf der Stre-
cke. Anders als gegenwärtig, könnte eine fehlerhafte
Rechtsanwendung nicht mehr ausreichend für die
Vergangenheit korrigiert werden. Der Betroffene
müsste für eine Wiederaufnahme u.a. zunächst neue
Tatsachen vortragen und das Vorliegen neuer Be-
weismittel darlegen. Dem Überprüfungsaufwand der
Leistungsträger wird durch die bestehende Regelung
in § 44 Abs 4 SGB X, Nachzahlungen auf vier Jahre
zu begrenzen, in ausreichender Weise Rechnung
getragen.
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sumverhalten eines Familienhaushalts mittels spezi-
eller Verteilungsschlüssel abgeleitet wurden. Dies
ergibt im Vergleich zur bisherigen Prozentregelung
vom Eckregelsatz (60, 70, 80%) etwas niedrigere
Prozentbeträge (minus 1 bis 1,2 Prozentpunkte je
nach Altersstufe). Da diese Beträge nach Aussage der
Bundesregierung immer noch überhöht sind (gemäß
vorliegender EVS-Auswertung), wurde eine Besitz-
standswahrung geschaffen, damit zumindest die
Höhe der alten Regelsätze erreicht wird. Mit der in §
134 vorgesehenen Übergangsregelung in Verbindung
mit § 8 Regelbedarfs-Ermittlungsgesetz ergibt sich
jedoch, dass für zukünftige Anpassungen die abge-
senkten Beträge maßgeblich sind. D.h., für Kinder
erhöht sich der Regelsatz erst dann, wenn zuvor
durch die jährliche Fortschreibung der jetzt schon
gewährte „überhöhte“ Kinderregelsatz erreicht ist.
Faktisch entspricht dies einer Kürzung des Kinder-
regelsatzes in den Folgejahren durch Preiserhöhun-
gen. Der DGB fordert, zukünftige Regelsatzanpassun-

gen auf Basis der in § 8 Abs. 2 RBEG genannten
Beträge vorzunehmen.

Zu Art. 5 (Bundeskindergeldgesetz)

Zu § 6a (Kinderzuschlag)

Der DGB begrüßt, dass auch Empfänger von Kinder-
zuschlag anspruchsberechtigt beim sogenannten
Bildungspaket werden. Das heißt, für die etwa
300.000 Kinder, die derzeit den Kinderzuschlag
erhalten, ergeben sich im Vergleich zu Kindern im
Hartz IV-Bezug keine Verschlechterungen. Die Ab-
wicklung über die Familienkasse ist allerdings ver-
waltungsaufwändig. Die im Zusammenhang mit § 28
ff. SGB II gemachten Ausführungen des DGB zuguns-
ten einer Infrastrukturverbesserung rund um Schu-
len und Kitas statt Gutscheinen oder Kostenüber-
nahmeerklärungen gelten hier entsprechend.

Auch Kinder in Haushalten mit Wohngeldbezug
sollten anspruchsberechtigt beim „Bildungspaket“
werden.
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reicht. Da sich die finanzielle Lage der Kommu-
nen unter anderem aufgrund der Steuergesetz-
gebung des Bundes weiter verschlechtert hat,
besteht Handlungsbedarf nicht nur im SGB II zur
Entlastung der Kommunen.

Der DGB sieht hier auch einen Zusammenhang
mit der vorgesehenen Satzungsermächtigung und
der Möglichkeit der Pauschalierung bei der Fest-
setzung der angemessenen Unterkunftskosten
durch die Kommunen. Hier kann schnell ein fi-
nanzieller (Fehl-)Anreiz bei den Kommunen ent-
stehen, durch eine rigide Festsetzung von ange-
messenen Wohnflächen bzw. einer Pauschalie-
rung der Gesamtmiete zu Kosteneinsparungen im
kommunalen Budget zu gelangen. Dies lehnt der
DGB vor dem Hintergrund der Gefahr der Ver-
drängung von Hartz IV-Empfängern aus ihren
Wohnungen und der Bildung von sozialen Brenn-
punkten in Kommunen ab. Vergleiche hierzu die
Ausführungen zum Gesetzentwurf der Bundesre-
gierung zu §22a - 22c SGB II.

Ein wirksamer Ansatz zur finanziellen Entlastung
der Kommunen ist die flächendeckende Einfüh-
rung von Mindestlöhnen. Aufgrund der sog. ver-
tikalen Einkommensanrechnung im SGB II wür-
den durch eine Reduzierung der Zahl der soge-
nannten Aufstocker zunächst die Kommunen
finanziell profitieren. Denn viele Haushalte mit
Erwerbseinkommen erhalten lediglich einen Teil
ihrer Unterkunftskosten über das Hartz IV-
System. Auch die vom DGB seit langem ange-
mahnte Reform des Wohngeldes mit einer Besser-
stellung von Familien von Geringverdienern und
ein Ausbau des Kinderzuschlags würde primär
den Kommunen zu Gute kommen, da dann viele
Haushalte mit ergänzendem Einkommen nicht
mehr auf Hartz IV-Leistungen angewiesen wären.

Zusammenfassende Stellungnahme zum

Antrag der SPD Fraktion „Das Urteil des Bundes-
fassungsgerichtes durch eine transparente Be-
messung der Regelsätze und eine Förderung der
Teilhabe von Kindern umsetzen“ (Drucksache
17/3648)

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
„Menschenwürdiges Dasein und Teilhabe für alle
gewährleisten“ (Drucksache 17/3435)

Antrag der Fraktion DIE LINKE „Maßnahmen
zur Gewährleistung eines menschenwürdigen
Existenz- und Teilhabeminimums“ (Drucksache
17/2934)

Die in den Anträgen der Oppositionsfraktionen
zum Ausdruck kommende Kritik an der vorgese-
henen Ermittlung der Regelsätze infolge der Aus-
wertung der EVS 2008 wird vom DGB geteilt. Die
zentralen Kritikpunkte betreffen die Bildung der
Referenzgruppe, die Nichtherausrechnung von
Hartz IV-Aufstockern und „verdeckt“ Armen, die
Abschläge bzw. komplette Herausrechnung von
Konsumpositionen und die nicht erfolgte
Hinzunahme von (die EVS-Ergebnisse auf Plausi-
bilität prüfender) Bedarfsstudien, insbesondere zu
den Bereichen Bildung, gesunde Ernährung und
soziale Teilhabe.

In diesem Zusammenhang wird ausdrücklich die
Anregung zur Einrichtung einer unabhängigen
Kommission zur Neufestsetzung der Regelsätze
unterstützt. Der Gesetzgeber hat nach der Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts in ei-
nem förmlichen Gesetz zu entscheiden. Dies sollte
er aber auf Grundlage einer Empfehlung einer
Sachverständigenkommission und ausreichenden
öffentlichen Diskussion über die Höhe eines men-
schenwürdigen Existenzminimums tun. Die nach
dem Urteil des Verfassungsgerichts von der Bun-
desregierung initiierte Diskussion um Einzelfra-
gen wie Lohnabstand, Chipkarte oder Bildungs-
paket haben die eigentlichen Grundsatzfragen in
den Hintergrund gedrängt.

Der DGB begrüßt, dass sämtliche Oppositionsfrak-
tionen sich für einen Ausbau der Infrastruktur
rund um Kitas und Schulen aussprechen. Die von
der Bundesregierung vorgesehene Lösung über
Gutscheine bzw. Kostenübernahmeerklärungen
spielt in diesen Überlegungen zu Recht keine
Rolle. In den Anträgen ist auch erkennbar, dass
Bildung eine gemeinsame Aufgabe aller staatli-
chen Akteure sein muss. Deshalb ist es nur folge-
richtig, ein Bund-Länder-Programm Bildung unter
Beteiligung der Kommunen aufzulegen mit einer
klaren Aufgaben- und Finanzverantwortung für
zusätzliche Aktivitäten. In diesem Zusammen-
hang sollte auch das unsinnige Kooperationsver-
bot im Bildungswesen im Grundgesetz (Art. 104b)
entfallen.

Ebenfalls zu begrüßen ist die Forderung nach
flächendeckender Einführung von Mindestlöh-
nen, wobei der DGB von einer gesetzlichen Lohn-
untergrenze von 8,50 Euro/Stunde ausgeht.

Im Zusammenhang mit dem sogenannten Bil-
dungspaket, aber auch mit weiteren materiellen
Regelungen im SGB II (unter anderem Pauschalie-
rung von Unterkunftskosten, Sanktionsregeln) ist
die Forderung der SPD-Fraktion sinnvoll, das
Gesetz zu teilen und alle nicht mit der Umsetzung
des Bundesverfassungsgerichtsurteils zusammen-
hängende Fragen in einen separaten Gesetzent-
wurf zu nehmen. Dieser sollte mit ausreichender
Beratungszeit erst im kommenden Jahr beschlos-
sen werden. Im Bereich des sogenannten Bil-
dungspakets sollte im Hinblick auf einen Ausbau
der Infrastruktur und das angestrebte Bund-
Länder-Programm mit Beteiligung der Kommunen
ebenfalls ausreichende Beratungszeit vorhanden
sein. In Umsetzung des Verfassungsgerichtsurteils
könnte zum 1. Januar 2011 eine provisorische
Lösung über Geldleistungen erfolgen, die dann im
Laufe des Jahres in eine Infrastrukturlösung über-
führt wird.
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 17(11)310
Ausschuss für
Arbeit und Soziales 17. November 2010
17. Wahlperiode

Schriftliche Stellungnahme

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 22. November 2010 zum

a) Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und der FDP

Entwurf eines Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten
und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (BT-Drs.: 17/3404)

b) Antrag der Abgeordneten Katja Kipping, Matthias W. BIrkwald, Diana Golze, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.

Maßnahmen zur Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenz- und
Teilhabeminimums (BT-Drs.: 17/2934)

c) Antrag der Abgeordneten Fritz Kuhn, Markus Kurth, Brigitte Pothmer, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Menschenwürdiges Dasein und Teilhabe für alle gewährleisten (BT-Drs.: 17/3435)

d) Antrag der Abgeordneten Britta Haßelmann, Markus Kurth, Alexander Bode, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Leistungskürzungen bei den Unterkunftskosten im Arbeitslosengeld II verhindern -
Vermittlungsverfahren mit den Ländern aufnehmen (BT-Drs.: 17/3058)

Bundesagentur für Arbeit

Zum Gesetzentwurf BT-Drs. 17/3404

1. Zusammenfassung

Die BA hält das Bildungspaket der Bundesregierung
für einen guten Weg zur Verbesserung der Chancen
für Kinder und junge Erwachsene für mehr Bildung
und Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Die BA
hat großes Interesse daran, bis zur Einführung eines
praktikablen Massenabrechnungsverfahrens über ein
elektronisches Medium („Bildungskarte“) eine ab
Jahresanfang umsetzbare bürokratiearme Lösung zu
finden und die entstehenden Aufwände für Leis-
tungsberechtigte, Leistungserbringer und die Jobcen-
ter möglichst gering zu halten.

Die BA hat in der Vergangenheit wiederholt bewie-
sen, dass sie neue Aufgaben bundesweit zügig, kom-
petent, wirtschaftlich und zuverlässig für den Bund
ausführen kann. Für die als gemeinsame Einrichtun-
gen tätigen Jobcenter erweist sich die Bündelung
kommunaler sozialintegrativer Kompetenzen in der
Jugendarbeit mit den Erfahrungen der BA in der

Bewältigung von Massenverfahren als Vorteil. Inso-
fern wird in der Stellungnahme der BA auch auf die
Beauftragungsmöglichkeiten unter Trägern explizit
eingegangen. Deren Realisierung ist insbesondere
von der Konditionierung des Beauftragungsverhält-
nisses sowie von den Handlungsmöglichkeiten vor
dem Hintergrund hohen Zeitdrucks bis zum voraus-
sichtlichen Inkrafttreten des Gesetzes abhängig.

Wichtig ist, dass im Zuge der Umsetzung des Bil-
dungspaketes durch sinnvolle Aufgabenteilung und
möglichst einfache Prozessstrukturen zwischen den
Beteiligten keine signifikanten Beeinträchtigungen
bei der Vermittlungs- und Integrationsarbeit sowie
bei der Zahlung der Regelleistung in den Jobcentern
eintreten.

Um zu Beginn des Jahres 2011 eine Grundversor-
gung mit den vorgesehenen neuen Leistungen anbie-
ten zu können, hat die BA erste Aktivitäten im Auf-
trag des BMAS eingeleitet. Vor Ort erfolgt dies - und
hierzu hat die BA die Geschäftsführungen der AA
und ARGEn aufgefordert - gemeinsam mit den Krei-
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Zur Vereinfachung des Verwaltungsverfahrens wird
vorgeschlagen, die Regelung in § 5a Nummer 2 Alg
II-V wie folgt zu fassen:

„2. für die mehrtägigen Klassenfahrten (§ 28 Absatz
2 Satz 1 Nummer 2 des Zweiten Buches Sozialge-
setzbuch) monatlich der Betrag, der sich bei der
Aufteilung der Aufwendungen, die für die mehrtägi-
ge Klassenfahrt im Bewilligungszeitraum entstehen,
auf einen Zeitraum von sechs Monaten ab der Bean-
tragung der Leistung ergibt.“

Die BA erwartet, dass im weiteren Gesetzgebungs-
verfahren ein weiterer durchschnittlicher monatli-
cher Betrag für die Lernförderung nach § 28 Abs. 4
bekannt gegeben gibt.

4. Zu Artikel 13 - Inkrafttreten

Die Verabschiedung des Gesetzes wird voraussicht-
lich frühestens kurz vor dem Jahres-wechsel
2010/2011 erfolgen. Aufgrund der kurzen Frist zwi-
schen der Verabschiedung und dem Inkrafttreten ist
es nicht mehr möglich, alle potentiellen Berechtigten
individuell über die Leistungen nach § 28 zu infor-
mieren, soweit erforderlich Antragsvordrucke zu
übersen-den bzw. Gutscheine fristgerecht zum 1.
Januar 2011 auszuhändigen. Darüber hinaus wird es
in den Grundsicherungsstellen im Januar 2011 zu
erheblichen Mehraufwänden und Belastungsspitzen
insbesondere im Zusammenhang mit der Beantra-
gung der Leistungen nach § 28 Abs. 4 und 5 kom-
men.

Erschwerend kommt hinzu, dass die BA auch für die
aufgrund der Kreisgebietsreform in Sachsen und
Sachsen-Anhalt ab 1. Januar 2011 in zugelassener
kommunaler Trägerschaft geführten Grundsiche-
rungsstellen die Versendung der Anträge, Bewilli-
gung der Leistungen und Ausstellung der Gutschei-
ne sicherstellen muss, soweit die Leistungen auch
für Zeiten ab 1. Januar 2011 noch in 2010 begehrt
bzw. bewilligt werden. Dies ist darauf zurückzufüh-
ren, dass bereits im Dezember 2010 die Zahlung der
Leistungen für den Januar 2011 veranlasst werden
muss. Eine Bewilligung bzw. Gewährung der ab 1.
Januar 2011 beantragten oder begehrten Leistungen
nach § 28 hat durch die neuen zkT zu erfolgen.

Zu den Anträgen der Fraktionen BÜNDNIS 90/Die
GRÜNEN und der Fraktion DIE LINKE

1. Zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/Die
GRÜNEN vom 29.09.2010 (Drucksache 17/3058)

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen fordert u. a.,
auf das geplante kommunale Satzungs-recht und die
Pauschalierung der Bedarfe für Unterkunft und Hei-
zung nach § 22 ff. SGB II zu verzichten. Mit dem
geplanten Satzungsrecht, insbesondere der Pauscha-
lierung der Bedarfe für Unterkunft und Heizung, ist
in geringem Umfang eine Verwaltungsvereinfachung
für die Grundsicherungsstellen verbunden. Bei ei-
nem Verzicht auf die Einführung dieser Regelung
würde der Verwaltungsaufwand auf dem aktuellen
Niveau verbleiben.

2. Zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/Die
GRÜNEN vom 27.10.2010 (Drucksache 17/3435)

Über die Drucksache 17/3058 hinaus fordert die
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen u. a. Modifika-
tionen bei der Erhebung der Regelbedarfe und zu-
sätzlich einmalige Leistungen für die Anschaffung
oder Reparatur größerer Haushaltsgeräte. Es ist nicht
Aufgabe der BA, dies zu bewerten. Die BA kann aber
auf mögliche Folgen hinweisen.

Änderungen der Regelbedarfe können die Anzahl
der Leistungsberechtigten und damit den für die
Umsetzung des SGB II erforderlichen Verwaltungs-
aufwand unmittelbar beeinflussen. Die Ausgaben für
passive Leistungen könnten steigen. Zur Sicherstel-
lung der Aufgabenerledigung würde in den Grundsi-
cherungsstellen ggf. zusätzliches Personal benötigt.
Werden keine zusätzlichen Ressourcen und Mittel
benötigt oder die ggf. zusätzlich erforderlichen Res-
sourcen und Mittel bereitgestellt, wird die BA die
Umsetzung mit einer Vorlaufzeit von ca. 8 bis 12
Wochen sicherstellen.

Folgt aus den Modifikationen bei der Erhebung der
Regelbedarfe eine von der bisherigen Alters- und
Rollenstruktur abweichende Systematik der Regel-
bedarfe, ist abweichend von dem Vorgesagten eine
umfassende Anpassung des IT-Verfahrens A2LL
erforderlich. In Abhängigkeit von der Komplexität
der Änderung ist hierfür eine Vorlaufzeit von min-
destens 12 bis 18 Monaten erforderlich. Eine frühere
Umsetzung können die Grundsicherungsstellen nach
aktueller Einschätzung nicht sicherstellen.

Auch die Einführung zusätzlicher Leistungen für die
Anschaffung oder Reparatur größerer Haushaltsgerä-
te kann die Anzahl der Leistungsberechtigten und
damit den für die Umsetzung des SGB II erforderli-
chen Verwaltungsaufwand unmittelbar beeinflussen.
Die obige Bewertung gilt entsprechend. Für eine
effiziente Umsetzung ist die Anpassung des IT-
Verfahrens A2LL erforderlich. Hierfür ist nach aktu-
eller Einschätzung von einer Vorlaufzeit von min-
destens 12 bis 18 Monaten auszugehen. Eine frühere
Umsetzung wäre für die Grundsicherungsstellen mit
erhöhtem Verwaltungsaufwand verbunden.

3. Zum Antrag der Fraktion DIE LINKE vom
14.09.2010 (Drucksache 17/2934)

Die Fraktion Die Linke fordert u. a. Modifikationen
bei der Erhebung der Regelbedarfe so-wie eine Aus-
weitung der Regelungen zu unabweisbaren laufen-
den Bedarfen. Es ist nicht Aufgabe der BA, dies zu
bewerten. Die BA kann aber auf mögliche Folgen
hinweisen.

Die geforderten Änderungen können die Anzahl der
Leistungsberechtigten und damit den für die Umset-
zung des SGB II erforderlichen Verwaltungsaufwand
unmittelbar beeinflussen. Die Ausführungen unter 2.
gelten entsprechend.
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 17(11)330
Ausschuss für
Arbeit und Soziales 19. November 2010
17. Wahlperiode

Schriftliche Stellungnahme

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 22. November 2010 zum

a) Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und der FDP

Entwurf eines Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten
und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (BT-Drs.: 17/3404)

b) Antrag der Abgeordneten Katja Kipping, Matthias W. BIrkwald, Diana Golze, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.

Maßnahmen zur Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenz- und
Teilhabeminimums (BT-Drs.: 17/2934)

c) Antrag der Abgeordneten Fritz Kuhn, Markus Kurth, Brigitte Pothmer, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Menschenwürdiges Dasein und Teilhabe für alle gewährleisten (BT-Drs.: 17/3435)

d) Antrag der Abgeordneten Britta Haßelmann, Markus Kurth, Alexander Bode, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Leistungskürzungen bei den Unterkunftskosten im Arbeitslosengeld II verhindern -
Vermittlungsverfahren mit den Ländern aufnehmen (BT-Drs.: 17/3058)

e) Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (BT-
Drs.: 17/3631)

f) Antrag der Abgeordneten Gabriele Hiller-Ohm, Anette Kramme, Elke Ferner, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion der SPD

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes durch eine transparente Bemessung der
Regelsätze und eine Förderung der Teilhabe von Kindern umsetzen (BT-Drs. 17/3648)

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)

Zusammenfassung und Vorbemerkung

Die voraussichtlichen Arbeitsmarktwirkungen, die
sich aus der Umsetzung des Entwurfes zu einem
Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur
Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozial-
gesetzbuch ergeben, sind gering. Aus der Regelsatz-
anpassung resultiert auch keine nennenswerte Ver-
schlechterung der Anreize zur Aufnahme einer Be-
schäftigung im Niedriglohnbereich. Die Anpassung
wird zudem keine größeren fiskalischen Belastungen
verursachen. Von der Reform der Freibeträge bei

Erwerbstätigkeit im SGB II werden ebenfalls keine
signifikanten Arbeitsmarktwirkungen und Zusatz-
kosten ausgehen.

Bei durchaus berechtigter und immer auch notwen-
diger Kritik an einzelnen Aspekten der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende gilt es zu bedenken, dass
die Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozi-
alhilfe im Rahmen der Hartz-Reformen insgesamt
erfolgreich war. Die Grundsicherung für Arbeitsu-
chende ist ein wichtiges Element einer reformierten
Arbeitsmarktordnung in Deutschland, die zu mehr
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Beschäftigung und weniger Arbeitslosigkeit beigetra-
gen hat. Insofern besteht kein Anlass, die Grundsi-
cherung grundlegend zu verändern und den einge-
schlagenen Kurs einer konsequenten Aktivierung der
Hilfebedürftigen zu verlassen.

Der Gesetzgeber sollte sich bei der Fortentwicklung
des SGB II und damit verbundener gesetzlicher Re-
gelungen möglichst an einer politischen Zielhierar-
chie orientieren. Eine klare Priorisierung erleichtert
es, die vielfältigen Zielkonflikte und Widersprüche
zwischen einzelnen Vorhaben wenigstens ansatz-
weise aufzulösen. Dabei ist es wichtig, die Arbeits-
marktwirkungen von Reformvorschlägen und ergän-
zenden Maßnahmen zu kennen. Diesem Zweck dient
die vorliegende Stellungnahme des IAB1.

Das IAB äußert sich in seiner Stellungnahme auf der
Basis wissenschaftlicher Befunde zu ausgewählten
Aspekten des Gesetzentwurfes der Regierungsfrakti-
onen sowie der Anträge der Opposition - und zwar
zur Begründung des Regelbedarfs (insbesondere zur
Bestimmung der „verdeckten Armut“), zur neuen
Hinzuverdienstregelung, zu den Forderungen nach
einem allgemeinen Mindestlohn, zur Förderung der
Integration und Teilhabe von Langzeitarbeitslosen
am Arbeitsleben, zum Vorrang für Ausbildung für
Menschen unter 25 Jahren im SGB II und zur Ein-
führung eines „Sozialen Arbeitsmarkts“.

zu a) Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU
und der FDP

Mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Ermittlung von
Regelbedarfen kommt der Gesetzgeber der Aufforde-
rung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) nach,
die Regelsätze verfassungskonform neu zu bemessen.
Das höchste Gericht hatte festgestellt, dass die der-
zeit noch gültigen Regelsätze nicht verfassungsge-
mäß ermittelt wurden und dem Gesetzgeber aufge-
tragen, ein transparentes Verfahren zur realitäts- und
bedarfsgerechten Ermittlung der zur Sicherung des
Existenzminimums notwendigen Leistungen gesetz-
lich zu verankern.

Losgelöst von der Frage, ob die vorgesehene Regel-
leistung bedarfsdeckend ist und ihre Bestimmung
verfassungskonform erfolgte, zeigt sich, dass die
Regelsatzanpassung die Anreize zur Aufnahme einer
Beschäftigung im Niedriglohnbereich nicht nen-
nenswert verschlechtert. Der Abstand zwischen den
impliziten Stundenlöhnen der Grundsicherung und
den tatsächlich am Markt bezahlten Löhnen verän-
dert sich praktisch nicht. Durch die neuen Regelsät-
ze für Erwachsene entstehen nur geringe zusätzliche
Ausgaben. Insgesamt ergibt sich somit keine Not-
wendigkeit zu Steuererhöhungen oder Ausgabenkür-
zungen an anderer Stelle.

Der Gesetzentwurf beziffert die Kosten für die Erhö-
hung der Regelsätze auf insgesamt 290 Mio. EUR.
Dieser Wert ist plausibel und nachvollziehbar. Die
Kostenschätzung basiert auf den aktuellen Empfän-
gerzahlen. Durch die Anhebung der Regelleistung
für Erwachsene vergrößert sich der Kreis der An-

1 Die Stellungnahme des IAB wurde verfasst von Kerstin
Bruckmeier, Martin Dietz, Michael Feil, Katrin Hohmeyer,
Marion König, Peter Kupka, Brigitte Schels, Ulrich Walwei
und Jürgen Wiemers.

spruchsberechtigten marginal. Unter der Annahme,
dass alle zusätzlich anspruchsberechtigten Haushal-
te auch von ihrem Anspruch Gebrauch machen,
fallen zusätzliche Kosten in Höhe von etwa 10 % der
Kostenschätzung der Bundesregierung an. Aufgrund
der teils nur minimalen Ansprüche und der deshalb
zu erwartenden geringen Inanspruchnahme kann
dieser Aspekt bei der Bezifferung der Gesamtkosten
jedoch vernachlässigt werden.

Ein umstrittener Punkt bei der Bestimmung der so
genannten Referenzgruppe ist die (Nicht-)Berück-
sichtigung von Haushalten in verdeckter bzw. ver-
schämter Armut (Antrag der Fraktion der SPD, Drs.
17/3648). Untersuchungen zum Ausmaß verdeckter
Armut im alten System der Sozialhilfe berechneten
für das Jahr 2002 einen Anteil von Haushalten in
verdeckter Armut in Höhe von 67 % aller An-
spruchsberechtigten (Frick und Groh-Samberg 2007).
Nach Analysen des IAB (Bruckmeier und Wiemers
2010) liegt der Anteil der Haushalte mit einem nicht
realisierten Anspruch auf Leistungen nach dem SGB
II im Jahr 2007 bei etwa 46 %. Die IAB-Ergebnisse
deuten also darauf hin, dass die Nichtinanspruch-
nahme mit der Einführung des SGB II zurückgegan-
gen ist. Trotzdem liegt die Nichtinanspruchnahme
noch auf einem hohen Niveau.

Das Bundesverfassungsgericht hat dem Gesetzgeber
aufgegeben, „bei der Auswertung künftiger Einkom-
mens- und Verbrauchsstichproben (EVS) darauf zu
achten, dass Haushalte, deren Nettoeinkommen
unter dem Niveau der Leistungen nach dem Sozial-
gesetzbuch Zweites Buch und dem Sozialgesetzbuch
Zwölftes Buch inklusive der Leistungen für Unter-
kunft und Heizung liegt, aus der Referenzgruppe
ausgeschieden werden.“ (BVerfG, 1 BvL 1/09 vom
9.2.2010, Absatz 169). Eine Schätzung der Nichti-
nanspruchnahme von Anspruchsberechtigten ist aus
wissenschaftlicher Sicht möglich (s.o.). In der EVS
könnten also verdeckt arme Haushalte identifiziert
und für die weiteren Berechnungen ausgeschlossen
werden. Naturgemäß sind solche Schätzungen mit
Unsicherheit behaftet. Es erscheint aber nicht über-
zeugend, entsprechende empirische Verfahren des-
halb a priori auszuschließen.

Grundsätzlich und losgelöst von der Frage der Ver-
fassungsmäßigkeit der Berücksichtigung verdeckt
armer Haushalte bei den Berechnungen des Statis-
tikmodells muss sich die Politik entscheiden, ob sie
das Grundsicherungsniveau auch am Lebensstan-
dard von Haushalten mit einem Einkommen unter-
halb des bisherigen Grundsicherungsniveaus bemes-
sen möchte. Die (Nicht-)Berücksichtigung von ver-
deckt armen Haushalten führt tendenziell zu (höhe-
ren) niedrigeren Verbrauchsausgaben der Referenz-
gruppe und schließlich zu (höheren) niedrigeren
Regelsätzen, sowie zu einer (höheren) niedrigeren
Belastung der öffentlichen Haushalte. Damit ist die
Höhe des Regelsatzes im aktuellen Berechnungsmo-
dell auch abhängig von der (erfolgreichen) Bekämp-
fung verdeckter Armut. Desweiteren ist zu beachten,
dass aus ökonomischen Gründen sowie Gerechtig-
keitsüberlegungen ein hinreichend hoher Einkom-
mensabstand zu nichtanspruchsberechtigten Haus-
halten mit niedrigen Erwerbseinkommen wün-
schenswert ist.
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Einen für alle gleichen, objektiven Regelbedarf gibt
es nicht. Entsprechend kann die Ermittlung des
sozio-kulturellen Existenzminimums nicht wertfrei
durch ein rein statistisches Verfahren erfolgen. Letzt-
lich muss der Regelsatz gesellschaftlich definiert
und ausgehandelt werden.

Der Gesetzentwurf zur Änderung des Zweiten und
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch nennt nur ein
explizites Ziel: Die Anreize zur Aufnahme einer voll
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung für
Haushalte mit Arbeitslosengeld II-Bezug sollen er-
höht werden. Daneben umfasst der Antrag der Regie-
rungsfraktionen eine Reihe von Überarbeitungen des
SGB II und des SGB XII.

Neue Hinzuverdienstregelung (§ 11b Absatz 4)

Der Gesetzentwurf sieht vor, Anreize zur Annahme
einer voll sozialversicherungspflichtigen Beschäfti-
gung für Haushalte mit Arbeitslosengeld-II-Bezug zu
erhöhen, indem die Erwerbstätigenfreibeträge im
SGB II neugestaltet werden. Konkret soll der bisheri-
ge § 30 SGB II so abgewandelt werden, dass von
Bruttomonatseinkommen zwischen 800 EUR und
1000 EUR 20 Prozent statt bisher 10 Prozent freige-
stellt werden. Oberhalb von 1000 EUR bis zu den
bisher gültigen Obergrenzen (1200/1500 EUR) gilt
weiterhin ein Freibetragssatz von 10 Prozent. Für
erwerbstätige ALG-II-Empfänger – so genannte
„Aufstocker“ – mit einem Einkommen bis 800 EUR
ändert sich durch die Reform nichts. Für alle ande-
ren steigt das verfügbare Einkommen um bis zu 20
EUR im Monat. Bezieher höherer Einkommen wer-
den also relativ zu Leistungsbeziehern, die nicht
oder nur wenig arbeiten, geringfügig besser gestellt.

Simulationsrechnungen des IAB (Bruckmeier et al.
2010) zeigen, dass von der Reform weder starke
Effekte auf das Erwerbsverhalten und die Kosten der
Grundsicherung noch auf die Anzahl der von SGB-
II-Leistungen abhängigen Haushalte zu erwarten
sind.

Durch die Reform der Hinzuverdienstregeln wird
das Aufstocken gegenüber dem Leistungsbezug ohne
Erwerbstätigkeit nur geringfügig attraktiver. Sie er-
zeugt auch nur geringe Anreize, in umfangreichere
Beschäftigungsverhältnisse zu wechseln. Entspre-
chend ergeben die Simulationsrechnungen, dass die
Zahl der Erwerbspersonen um ca. 5 Tsd. steigen
könnte (Partizipationseffekt) und das Arbeitsvolu-
men um lediglich 1 Tsd. Vollzeitäquivalente2 zu-
nähme.

Die geringfügige Verbesserung der Hinzuverdienst-
möglichkeiten führt dazu, dass kurzfristig, d. h.
bevor die neue Regelung zu Änderungen im Arbeits-
angebotsverhalten führt, 81 Tsd. Haushalte erstmals
einen Anspruch auf Leistungen für den Lebensun-
terhalt (ALG II) oder die Kosten der Unterkunft
(KdU) erwerben. Dies ist mit Mehrkosten im SGB II
von ca. 185 Mio. EUR verbunden, wovon 23 Mio.
EUR auf ALG II und 162 Mio. EUR auf die KdU ent-
fallen. Die Veränderung der Hinzuverdienstregelung
hat nicht nur innerhalb des ALG-II-Bezugs, sondern
auch außerhalb der Grundsicherung Auswirkungen.

2 Hier werden Personen mit einer Wochenarbeitszeit von
40 Stunden unterstellt.

In geringem Umfang (ca. 10 Tsd. Haushalte) verrin-
gert sich kurzfristig die Zahl der Wohngeldempfän-
ger, da diese sich nun im SGB II finanziell besser
stellen und in die Grundsicherung wechseln. Umge-
kehrt steigt die Zahl der Empfänger des Kinderzu-
schlages (22 Tsd. Haushalte), da die neue
Hinzuverdienstregelung den Kreis der Anspruchsbe-
rechtigten ausweitet. Dies ist mit Einsparungen im
Wohngeld (-26 Mio. EUR) und Mehrkosten beim
Kinderzuschlag (45 Mio. EUR) verbunden. Insgesamt
führt die Reform kurzfristig zu höheren Ausgaben
von 204 Millionen EUR.

Der Gesetzentwurf strebt eine Verbesserung der
Anreize zur Aufnahme einer voll sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigung für Haushalte mit
SGB-II-Bezug an. Sie bewegt sich nach Analysen des
IAB im nicht messbaren Bereich und wird demnach
verfehlt. Durch die geringen Effekte auf das Er-
werbsverhalten, die von der Reform ausgelöst wer-
den, unterscheiden sich auch die Wirkungen mit
und ohne geändertes Arbeitsangebotsverhalten nur
in geringem Maße. Erfüllen sich die simulierten,
durch die Reform ausgelösten geringfügigen Ände-
rungen des Erwerbsverhaltens, ist langfristig mit
zusätzlichen öffentlichen Ausgaben in Höhe von
etwa 240 Millionen EUR zu rechnen.

Letztlich hängt die politische Entscheidung über die
konkrete Ausgestaltung der Hinzuverdienstregeln
davon ab, welchen Zielen Vorrang eingeräumt wird:
dem Teilhabeziel einer Arbeitsaufnahme (Partizipa-
tionseffekt) auch mit geringer Erwerbsbeteiligung,
einer Ausweitung des Arbeitsangebots über mehr
Wochenstunden (Arbeitsvolumeneffekt) oder dem
Ziel, die Sozialausgaben zu begrenzen. Der Gesetz-
geber sieht sich hier mit konkurrierenden Zielen
konfrontiert. Eine klare Empfehlung aus wissen-
schaftlicher Sicht kann daher nicht abgegeben wer-
den (vgl. Bruckmeier et al. 2010).

zu c) Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN

und e) Antrag der Fraktion der SPD

Allgemeiner Mindestlohn

Der Anträge der SPD und von Bündnis 90/Die Grü-
nen enthalten die Forderung nach einem allgemei-
nen gesetzlichen Mindestlohn von 7,50 bzw. 8,50
Euro pro Stunde.

Bei der Beurteilung eines Mindestlohns ist zwischen
Lohn- und Beschäftigungswirkungen zu unterschei-
den. Unbestritten ist dabei, dass ein wirksamer Min-
destlohn die Löhne der Betroffenen erhöht und so-
mit die Lohnungleichheit im Niedriglohnbereich
reduziert. Mögliche Beschäftigungswirkungen eines
Mindestlohns dürfen allerdings nicht vernachlässigt
werden. Dabei kommen zwei gegensätzliche Wir-
kungsmechanismen zum tragen: Unternehmen redu-
zieren bei einer Lohnerhöhung durch die Einführung
eines Mindestlohnes die Nachfrage nach Arbeit –
damit gehen Arbeitsplätze verloren und Beschäftigte
mit niedriger Produktivität werden aus dem Ar-
beitsmarkt ausgeschlossen. Allerdings sind auch
arbeitsangebotsseitige Effekte bei Einführung eines
Mindestlohns zu nennen. Je segmentierter, differen-
zierter und intransparenter der Arbeitsmarkt ist,
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desto geringer wird demnach das für einen einzel-
nen Arbeitnehmer relevante Arbeitsplatzangebot
und desto größer ist die Marktmacht der Unterneh-
men. Ein Mindestlohn kann in einer solchen Situati-
on einen Impuls zu mehr Beschäftigung geben, wenn
den Arbeitsmarkt beherrschende Firmen Löhne
unterhalb des markträumenden Niveaus setzen.
Allerdings dürfte sich die empirische Relevanz auf
wenige Segmente des Arbeitsmarktes beschränken.
Auch eine schnellere Besetzung offener Stellen
durch ein größeres Arbeitsangebot kann zu positiven
Beschäftigungseffekten führen. Schließlich ist es
möglich, dass Motivation und Produktivität eines
Arbeitnehmers durch den tendenziell größeren Ab-
stand zwischen Arbeitseinkommen und ALG II ge-
steigert und die Bindung an das Unternehmen ver-
stärkt werden.
Die Wirkungsrichtung von Mindestlöhnen auf die
Beschäftigung hängt letztlich davon ab, welcher der
genannten Effekte dominiert. Der Nettoeffekt auf die
Beschäftigung ist somit ex ante unbestimmt. Ent-
scheidend ist die festgesetzte Höhe der Lohnunter-
grenze in Relation zum Medianlohn und die Anzahl
der vom Mindestlohn betroffenen Personen.

Bei einer bundesweit einheitlichen Mindestlohn-
höhe von 7,50 Euro muss davon ausgegangen wer-
den, dass in Ostdeutschland die negativen Auswir-
kungen überwiegen und bestehende Beschäftigungs-
verhältnisse abgebaut bzw. neue verhindert werden.
Für Westdeutschland hingegen ist anzunehmen,
dass diese Mindestlohnhöhe weniger beschäfti-
gungsschädlich ist. Allerdings sind auch in den
alten Bundesländern negative Beschäftigungseffekte
in bestimmten Bereichen des Arbeitsmarktes, insbe-
sondere bei personalintensiven einfacheren Dienst-
leistungen, wahrscheinlich. Außerdem dürfte ein
allgemeiner Mindestlohn die Beschäftigungschancen
von bestimmten Personengruppen (z.B. von Jugend-
lichen) schmälern.

Lässt man mögliche negative Beschäftigungseffekte
außer Acht, so ist im Kontext des SGB II zudem
darauf hinzuweisen, dass ein Mindeststundenlohn
von 7,50 EUR wegen der Berücksichtigung des
Haushaltskontextes bei der Bemessung der Transfer-
leistungen und der zum Teil geringen Arbeitszeiten
nur einen bestimmten Personenkreis über eine Voll-
zeitbeschäftigung aus dem Hilfebezug herausführen
könnte. So sind besonders niedrige Stundenlöhne
überwiegend im Rahmen von Beschäftigungsver-
hältnissen mit geringer Arbeitszeit anzutreffen. Eine
Lohnerhöhung allein wäre also nicht ausreichend –
vielmehr müsste gleichzeitig eine Ausweitung der
Arbeitszeit erreicht werden, um den Lebensunterhalt
aus eigener Kraft bestreiten zu können. Gleichzeitig
könnten höhere (Einstiegs-) Löhne die Beschäfti-
gungsaussichten von arbeitsuchenden ALG-II-
Empfängern und Aufstockern im Allgemeinen ver-
ringern

zu c) Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN

Förderung der Integration und Teilhabe von Lang-
zeitarbeitslosen am Arbeitsleben

Die geforderte Rücknahme der im Rahmen des „Zu-
kunftspakets“ beschlossenen Einsparungsziele im

SGB II kann aus wissenschaftlicher Sicht weder
eindeutig unterstützt noch eindeutig zurückgewie-
sen werden. Eine klare Aussage wird schon allein
dadurch verhindert, dass zum derzeitigen Zeitpunkt
noch offen ist, mit welchen konkreten Schritten die
Bundesregierung die finanzpolitische Vorgabe zu
erfüllen gedenkt. Es ist zudem zu bezweifeln, dass es
bei der Umsetzung der aktiven Arbeitsmarktpolitik
noch größere Effizienzreserven gibt, die sich allein
durch einen stärker Ziel gerichteten Einsatz des
vorhandenen Instrumentariums realisieren ließen.
Mit dem von der Bundesagentur für Arbeit seit 2002
eingeschlagenen Weg des an Wirksamkeit und Wirt-
schaftlichkeit ausgerichteten Einsatzes von Einglie-
derungsmaßnahmen wurden bereits wesentliche
Veränderungen umgesetzt.

Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass eine Vermin-
derung der öffentlichen Ausgaben im Bereich des
SGB II nur durch weniger Maßnahmen oder durch
durchschnittlich kostengünstigere Instrumente zu
erreichen sein wird.

Für die Sparvorgabe der Bundesregierung spricht,
dass der Bezug von Arbeitslosengeld II kaum durch
Maßnahmeteilnahmen reduziert wird. Nach aktuel-
lem Stand der Forschung erhöhen Arbeitsgelegen-
heiten mit Mehraufwandsentschädigung, Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahmen, nicht-betriebliche Trai-
ningsmaßnahmen und die Beauftragung Dritter in
der mittleren Frist nicht die Wahrscheinlichkeit der
Teilnehmer, den ALG-II-Bezug zu beenden
(Hohmeyer und Wolff 2010; Wolff und Jozwiak
2007; Bernhard und Wolff 2008). Betriebsnahe Maß-
nahmen wie der Eingliederungszuschuss, Arbeitsge-
legenheiten in der Entgeltvariante und betriebliche
Trainingsmaßnahmen erhöhen hingegen die Wahr-
scheinlichkeit für Teilnehmer ihre Hilfebedürftigkeit
zu beenden (Jaenichen und Stephan 2009). Aller-
dings wurde bei den bisherigen Untersuchungen
nicht für mögliche Mitnahme- und Substitutionsef-
fekte kontrolliert. Außerdem haben im SGB II neben
dem Ziel der Arbeitsmarktintegration auch der Er-
halt, die Verbesserung und die Wiederherstellung
der Erwerbsfähigkeit sowie die gesellschaftliche
Teilhabe ihren Platz. Daher sollten die Ausgaben
nicht nur mit Blick auf den Eingliederungserfolg
beurteilt werden. Außerdem ist nicht zu erwarten,
dass das Aufweichen des „harten Kerns der Arbeits-
losigkeit“ ohne fiskalischen Aufwand in nennens-
wertem Umfang zu bewerkstelligen sein wird. Gera-
de vor dem Hintergrund der demographischen Ent-
wicklung macht es Sinn, an dieser Stelle zu investie-
ren und langzeitarbeitslose Menschen wieder an den
Arbeitsmarkt heranzuführen.

Insgesamt erscheint eine sorgfältige Bewertung der
Erfahrungen mit dem arbeitsmarktpolitischen In-
strumentarium nach sechs Jahren SGB II unter Ein-
beziehung der verschiedenen Zieldimensionen an-
gebracht. Noch besteht erheblicher Forschungsbe-
darf (vgl. Koch, Kupka und Steinke 2009).

Vorrang für Ausbildung für Menschen unter 25 Jah-
ren im SGB II

Nach den Leistungsgrundsätzen in der gegenwärti-
gen Fassung § 3(2) SGB II steht für unter 25-Jährige
ohne Berufsabschluss eine Qualifizierung im Vor-
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dergrund: Ist keine Vermittlung der unter 25-
Jährigen in Ausbildung möglich, soll den jungen
Grundsicherungsempfängern eine Integration in
Arbeit oder in eine Arbeitsgelegenheit, die zur Ver-
besserung der beruflichen Kenntnisse und Fähigkei-
ten beitragen, angeboten werden. Im Antrag der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ist nun eine stärke-
re Verankerung des Vorrangs von Ausbildung für
Menschen unter 25 Jahren vorgesehen, wobei in der
Begründung zum Antrag der Fokus auf vollwertige
Bildungsabschlüsse gesetzt wird.

Der Abschluss einer beruflichen Ausbildung ist
nicht nur der beste Schutz vor Arbeitslosigkeit. Jun-
ge Arbeitslosengeld-II-Empfänger mit Ausbildungs-
abschluss können den Grundsicherungsbezug auch
deutlich schneller durch eine Integration in exis-
tenzsichernde Beschäftigung beenden als junge Per-
sonen ohne Abschluss (Schels 2009). Ausgehend
von diesem Befund kann eine Förderung regulärer
beruflicher Ausbildung für junge Empfänger von
Arbeitslosengeld II als entscheidendes Mittel der
langfristigen Armutsprävention gesehen werden.

Aus der Übergangsforschung ist zudem bekannt,
dass Schulabgänger ohne Abschluss und Haupt-
schulabsolventen über deutlich schlechtere Chancen
auf eine reguläre Ausbildung verfügen als Absolven-
ten mit mindestens Mittlerer Reife. Daher ist eine
besondere Förderung der Ausbildungsintegration
junger Personen mit maximal Hauptschulabschluss
begründbar. Gleichwohl stellen darüber hinaus auch
junge Personen mit Migrationshintergrund eine
Risikogruppe mit unterdurchschnittlichen Ausbil-
dungschancen dar, so dass eine Fokussierung allein
auf junge Personen ohne ausreichende Bildungsab-
schlüsse nicht die gesamte Problematik am Ausbil-
dungsmarkt erfasst.

In der Begründung des Antrags wird dargestellt, dass
eine Förderung gering qualifizierter unter 25-Jähriger
in Ausbildung durch Quoten angestrebt wird. Wäh-
rend Quoten vorrangig darauf abzielen, Teilgruppen
unter den unter 25-Jährigen den Zugang zu berufli-
cher Ausbildung zu erleichtern, dürften vor allem
sozial benachteiligte junge Erwachsene zusätzliche
Unterstützung benötigen, um die Ausbildung auch
abzuschließen. Es besteht insbesondere bei berufli-
cher und schulischer Überforderung während der
Ausbildung das Risiko, dass junge Personen eine
Ausbildung abbrechen.

Einführug eines „Sozialen Arbeitsmarkts“

Analysen aus dem IAB zeigen, dass ein großer Anteil
der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen – knapp 40
Prozent – seit der Einführung des SGB II Anfang
2005 bis Ende 2008 durchgehend im Leistungsbezug
waren. Neuere Analysen aus dem Panel Arbeits-
markt und soziale Sicherheit (PASS) belegen eben-
falls, dass besonders für Hilfebedürftige mit mehre-
ren Risikomerkmalen die Wahrscheinlichkeit eines
Übergangs in Beschäftigung außerordentlich gering
ist.

Diese Ergebnisse machen deutlich, dass es eine
Gruppe von arbeitslosen Hilfebedürftigen gibt, für
die ein sozialer Arbeitsmarkt die Chancen auf Teil-

habe und Entwicklung individueller Perspektiven
deutlich steigern könnte. Es ist jedoch schwer, den
Umfang des Bedarfs verlässlich zu bestimmen,
Schätzwerte lassen sich den Paneluntersuchungen
des IAB entnehmen. Die Anzahl der Hilfebedürftigen
, die Ende 2008 seit mindestens vier Jahren durch-
gängig arbeitslos sind, umfasst nach Untersuchun-
gen des IAB eine Größenordnung von etwa 200.000
Personen. Vorläufige Schätzungen auf der Basis des
Haushaltspanels PASS ergeben eine Größenordnung
von 400.000 Arbeitslosen, die so viele Risikofaktoren
haben, dass bei diesen Personen nur noch wenige
Übergänge in reguläre Beschäftigung gelingen. Damit
dürfte die Obergrenze des Potentials für einen sozia-
len Arbeitsmarkt markiert sein.

Wenn man die Einführung eines sozialen Arbeits-
marktes anstrebt, ist in jedem Fall sicherzustellen,
dass Zuweisungen in Maßnahmen eines sozialen
Arbeitsmarktes nach sehr strengen Kriterien erfol-
gen, da sonst die eigentliche Zielgruppe verfehlt
wird, während gleichzeitig bei den Teilnehmer/-
innen Lock-In-Effekte wirksam werden, die deren
Integrationschancen stark beeinträchtigen. Den Be-
schäftigung schaffenden Maßnahmen muss daher
eine intensive Aktivierungsphase vorgeschaltet sein.
Trotz der Arbeitsmarktferne der potentiellen Teil-
nehmer an einem sozialen Arbeitsmarkt ist auch bei
diesen Personen darauf zu achten, dass die Wieder-
eingliederungsperspektive nicht gänzlich verloren
geht. So sollten immer wieder Fenster zur Verfügung
stehen, in denen die Arbeitsmarktchancen neu be-
wertet und ggf. neue Strategien zur Integration ent-
wickelt werden.

Maßnahmen eines sozialen Arbeitsmarktes sind so
auszugestalten, dass auch diejenigen erreicht wer-
den, deren Belastbarkeit nur eine Teilzeitbeschäfti-
gung ermöglicht. Außerdem sind Betreuungsmög-
lichkeiten beispielsweise für sozial benachteiligte
oder psychisch auffällige Teilnehmer/-innen vorzu-
sehen. Alle bisherigen Analysen zur Wirksamkeit
öffentlich geförderter Beschäftigung deuten aber
darauf hin, dass die Zuweisungskriterien häufig
aufgeweicht werden, wodurch negative Eingliede-
rungseffekte für die arbeitsmarktnäheren Teilneh-
mer/-innen entstehen.
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 17(11)311
Ausschuss für
Arbeit und Soziales 17. November 2010
17. Wahlperiode

Schriftliche Stellungnahme

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 22. November 2010 zum

a) Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und der FDP

Entwurf eines Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten
und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (BT-Drs.: 17/3404)

b) Antrag der Abgeordneten Katja Kipping, Matthias W. BIrkwald, Diana Golze, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.

Maßnahmen zur Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenz- und
Teilhabeminimums (BT-Drs.: 17/2934)

c) Antrag der Abgeordneten Fritz Kuhn, Markus Kurth, Brigitte Pothmer, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Menschenwürdiges Dasein und Teilhabe für alle gewährleisten (BT-Drs.: 17/3435)

d) Antrag der Abgeordneten Britta Haßelmann, Markus Kurth, Alexander Bode, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Leistungskürzungen bei den Unterkunftskosten im Arbeitslosengeld II verhindern -
Vermittlungsverfahren mit den Ländern aufnehmen (BT-Drs.: 17/3058)

Bundesrechnungshof

Zu Artikel 1 des Gesetzentwurfs – Gesetz zur Er-
mittlung der Regelbedarfe nach § 28 des Zwölften
Buches Sozialgesetzbuch – bemerken wir:

Die Methode und das Verfahren zur Ermittlung und
Berechnung der Höhe der Leistungen, die zur Ge-
währleistung eines menschenwürdigen Existenzmi-
nimums erforderlich sind, sind Gegenstand der poli-
tischen Willensbildung. Der Gesetzgeber hat in die-
sem Bereich – auch unter Berücksichtigung der Aus-
sagen des Bundesverfassungsgerichts im Urteil vom
9. Februar 2010 - einen weiten Einschätzungs- und
Entscheidungsspielraum. Der Bundesrechnungshof
hat keine Anhaltspunkte, dass die Festlegungen in
Artikel 1 des Gesetzentwurfs auf offensichtlich un-
zutreffenden Feststellungen, Einschätzungen oder
Bewertungen beruhen. Wir beschränken unsere
Stellungnahme deshalb auf Artikel 2 des Gesetz-
wurfs – Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetz-
buch – und zwar auf die verfahrensmäßige Umset-
zung der gesetzgeberischen Grundentscheidungen,
auf den damit verbundenen Vollzugsaufwand und
die haushaltsmäßigen Risiken.

1. Wir haben Zweifel, ob mit den beabsichtigten
Regelungen zur Gewährung der Leistungen für
Unterkunft und Heizung gleichwertige Lebens-
verhältnisse im Bundesgebiet erreicht oder die
bestehenden Unsicherheiten und Defizite im
Verwaltungsvollzug verringert werden. Jeden-
falls begibt sich der Bund seines Einflusses auf
maßgebliche Faktoren der Höhe seiner Finanzie-
rungslast an den Leistungen für Unterkunft und
Heizung nach § 46 Absatz 5 ff. SGB II.

2. Die zu erwartenden Kosten des Verfahrens zur
Erbringung der Leistungen für Bildung und
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben an
Kinder und Jugendliche (Gutscheinlösung bzw.
direkte Abrechnung mit den Anbietern) stehen
nach Einschätzung des Bundesrechnungshofes
in keinem angemessenen Verhältnis zum Wert
dieser Leistungen.

3. Die Verpflichtung der Leistungsberechtigten,
vorrangig Wohngeld in Anspruch zu nehmen,
soll abgemildert werden. Ob die damit verfolg-
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ten Ziele erreicht werden, hängt wesentlich vom
Verhalten der Leistungsberechtigten und der
Grundsicherungsstellen ab.

Zu 1.: Wer einen Anspruch auf Grundsicherung
nach dem SGB II hat, erhält außer dem Regelbedarf
zur Sicherung des Lebensunterhaltes auch Leistun-
gen für Unterkunft und Heizung in Höhe der tatsäch-
lichen Aufwendungen, soweit diese „angemessen“
sind. Träger dieser Leistungen sind nach § 6 Absatz
1 Satz 1 Nummer 2 SGB II die Kreise und kreisfreien
Städte.

Der Bund beteiligt sich nach § 46 Absatz 5 ff. SGB II
zweckgebunden an den Leistungen. Im Jahr 2009
betrug die Höhe seines Anteils 3,5 Mrd. Euro (Ist),
für das Haushaltsjahr 2010 sind 3,4 Mrd. Euro und
für das Haushaltsjahr 2011 3,6 Mrd. Euro (Ergebnis
nach Haushaltsausschuss) veranschlagt. Nach § 27
Nummer 1 SGB II geltender Fassung kann das Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales (Bundesmi-
nisterium) im Einvernehmen mit dem Bundesminis-
terium der Finanzen durch Rechtsverordnung festle-
gen, welche Aufwendungen angemessen sind und
unter welchen Voraussetzungen die
Unterkunftskosten pauschaliert werden können.
Bislang hat das Bundesministerium von der Ermäch-
tigung keinen Gebrauch gemacht. Es teilt die Auffas-
sung der Länder, eine bundeseinheitliche Regelung
sei wegen der regionalen Vielfalt des Wohnungs-
marktes nicht sachgerecht.

Damit fehlen in der Praxis – auch fünf Jahre nach
Inkrafttreten des SGB II – häufig immer noch rechts-
sichere Maßstäbe zur Beurteilung der Angemessen-
heit von Unterkunfts- und Heizungskosten. Dies hat
zu einer Vielzahl von Rechtsstreitigkeiten geführt.
Allein das Bundessozialgericht hat sich bereits in
mehr als 60 Entscheidungen zu der Frage geäußert
und wiederholt an den Verordnungsgeber appelliert,
bundeseinheitliche Kriterien zur Ermittlung der
angemessenen Unterkunftskosten festzulegen3.

Auch der Bundesrechnungshof hat wiederholt fest-
gestellt, dass uneinheitliche Vorgaben und Regelun-
gen der Länder und Grundsicherungsstellen zu er-
heblichen Ungleichbehandlungen bei den Leis-
tungsberechtigten, zu Schwierigkeiten beim Verwal-
tungsvollzug und zu starken Belastungen der Sozial-
gerichte führen. Er hat die bundesuneinheitliche
und zum Teil rechtswidrige Gesetzesanwendung
beanstandet und Rahmenbedingungen gefordert, die
zu einer einheitlichen, rechtmäßigen und wirtschaft-
lichen Leistungsbewilligung beitragen.

Der nunmehr vorgelegte Gesetzentwurf ermächtigt
das Bundesministerium nicht mehr zum Erlass einer
Verordnung. Stattdessen können die Länder die
kommunalen Träger durch Gesetz zum Erlass einer
entsprechenden Satzung ermächtigen oder verpflich-
ten. Auch die inhaltliche Ausgestaltung etwaiger
Satzungen überlässt der Gesetzentwurf weitgehend
den Ländern und Kommunen. So ist nicht vorgege-
ben, anhand welcher Daten und nach welcher Me-
thode die angemessen Aufwendungen ermittelt wer-
den. Die Länder können die kommunalen Träger

3 Vgl. etwa Urteil vom 22. September 2009, B 4 AS 70/08 R.

auch ermächtigen Leistungen für Unterkunft und
Heizung pauschaliert zu gewähren.

Die Regelung dürfte zu einer weiteren erheblichen
Rechtszersplitterung führen. So kann es in ein und
demselben Bundesland Kommunen ohne Satzungen,
Kommunen mit Satzungen ohne Pauschalierung der
Unterkunftskosten und Kommunen mit Satzungen
mit pauschalierten Unterkunftskosten geben. Andere
Bundesländer könnten gänzlich ohne kommunale
Satzungen bleiben. Soweit Satzungen möglich sind
und erlassen werden, dürften diese mangels bundes-
gesetzlicher Vorgaben inhaltlich stark voneinander
abweichen. Insgesamt erwarten wir weniger, nicht
mehr Rechtssicherheit.

Hinzu kommt, dass die Kontrolle der Satzungen –
besonders im Fall von pauschalierten Unterkunfts-
kosten – auf offensichtlich fehlerhafte Fälle be-
schränkt wäre. Damit hätte der Bund keinen Einfluss
mehr auf einen maßgeblichen Faktor der Höhe sei-
nes Finanzierungsanteils nach § 46 Absatz 5 ff. SGB
II. Er würde sich insoweit selbst entmachten und
völlig in die Hand der Länder und Kommunen bege-
ben. Dies kann nicht gewollt sein.

Zu 2.: Die Leistungen für Bildung und Teilhabe am
sozialen und kulturellen Leben nach den §§ 28 ff.
SGB II (neu) sollen das menschenwürdige Existenz-
minimum von leistungsberechtigten Kindern und
Jugendlichen im Einklang mit den Vorgaben des
Bundesverfassungsgerichts sichern.

Der Gesetzentwurf sieht vor, die Leistungen im We-
sentlichen über Gutscheine (§§ 29 und 30 SGB II
neu) oder durch Kostenübernahmeerklärungen (§
30a SGB II neu) zu erbringen. Hierzu müssen die
Grundsicherungsstellen vor der Zahlungsabwicklung
mit den Anbietern (z.B. Nachhilfelehrer, Sportverei-
ne und Musikschulen) eine Vereinbarung abschlie-
ßen. Die Grundsicherungsstellen sollen die kommu-
nalen Träger auf deren Verlangen mit dem Ab-
schluss und der Abwicklung der Vereinbarungen
beauftragen (§ 29 Abs. 4 SGB II neu). In diesem Fall
haben die kommunalen Träger gegenüber den
Grundsicherungsstellen in entsprechender Anwen-
dung von § 91 SGB X einen Anspruch auch auf Er-
satz ihrer Personal- und Sachkosten.

Die Leistungsabwicklung dürfte bei den Grundsiche-
rungsstellen den Abschluss und die Verwaltung von
häufig mehreren hundert Einzelvereinbarungen mit
potentiellen Leistungserbringern erfordern. Dabei
entsteht nicht nur einmaliger, sondern laufender
Aufwand, insbesondere durch die Qualitätsprüfung
bei den Anbietern und die Veränderungen (Zu- und
Abgänge). Ob die in der Begründung des Gesetzent-
wurfes angegebenen Gesamtkosten des Gesetzesvoll-
zugs von zunächst 135 Mio. Euro und später 110
Mio. Euro jährlich realistisch sind, kann daher kaum
beurteilt werden. Wegen des Anspruchs auf Auf-
wendungsersatz verringert die Beauftragung kom-
munaler Träger die Belastung des Bundes nicht. Sie
schwächt aber zusätzlich seine Kontrolle über die
Verwendung der Mittel für Bildung und Teilhabe.
Erschwerend kommt hinzu, dass der Gesetzentwurf
keine Kriterien enthält, nach welchen Maßstäben die
Eignung der Anbieter und die Qualität ihrer Leistun-
gen im Einzelfall zu bewerten sind.
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Zu 3.: Nach dem Gesetzentwurf sollen die Hilfebe-
dürftigen nicht mehr zur vorrangigen Inanspruch-
nahme von Wohngeld verpflichtet sein, wenn die
Bedürftigkeit ihrer Bedarfsgemeinschaft dadurch
nicht vollständig überwunden würde (§ 12a Satz 2
Nummer 2 SGB II neu). Da die Hilfebedürftigen in
diesen Fällen aber weiterhin ein Recht auf Wohn-
geld haben, ist fraglich, inwieweit die vorgesehene
Änderung tatsächlich zur Einsparung von Haus-
haltsmitteln und zum Bürokratieabbau beitragen
kann. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass
die Grundsicherungsstellen die Leistungsberechtig-
ten auch weiterhin zu entsprechenden Anträgen
auffordern, um die aus der Gesetzesänderung resul-
tierenden Mehrbelastungen für die Haushalte der
Träger der Grundsicherung (insbesondere der Kom-
munen) zu mindern.

Ergänzend und zur Vermeidung von Wiederholun-
gen verweisen wir auf die folgende Stellungnahme
des Präsidenten des Bundesrechnungshofes als Bun-
desbeauftragten für die Wirtschaftlichkeit in der
Verwaltung an das Bundesministerium für Arbeit
und Soziales vom 6. Oktober 2010.

Präambel

Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen
Haushalte

Der Referentenentwurf enthält nur geschätzte Anga-
ben zu den finanziellen Auswirkungen der Neurege-
lung. Ohne Kenntnis der Grundlagen sind die Schät-
zungen nicht prüf- und bewertbar.

Aus diesem Grund beschränke ich meine Stellung-
nahme insoweit auf einzelne, bereits zum jetzigen
Zeitpunkt erkennbare finanzielle Risiken der geplan-
ten Neuregelung.

Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

Nach § 12a Satz 2 Nr. 2 SGB II neu sind erwerbsfähi-
ge Hilfebedürftige nur noch dann verpflichtet,
Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz oder Kinder-
zuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz in An-
spruch zu nehmen, wenn die Hilfebedürftigkeit für
mehr als drei Monate beseitigt wird. Eine Inan-
spruchnahme auf freiwilliger Basis ist nach der Be-
gründung dagegen weiterhin möglich, um im Einzel-
fall Schlechterstellungen gegenüber der bisherigen
Regelung zu vermeiden.

Damit sollen die Grundsicherungsstellen nicht mehr,
wie bisher möglich, einzelne Mitglieder der Bedarfs-
gemeinschaften auf die Inanspruchnahme von
Wohngeld verweisen. Dies soll jährlich 120 Mio.
Euro bei den Aufwendungen für Wohngeld einspa-
ren und einen Beitrag zum Bürokratieabbau leisten.
Sie erwarten eine Reduzierung der Verweisungsfälle
um jährlich 92 000.

Den Einsparungen beim Wohngeld stünden Mehr-
aufwendungen des Bundes und der Kommunen bei
den Aufwendungen für Unterkunft und Heizung in
gleichem Umfang gegenüber. Sie würden die Einspa-
rungen des Bundes beim Wohngeld zumindest teil-
weise aufzehren und die Kommunen in erheblichem
Maße zusätzlich finanziell belasten. Nur die zur
Hälfte an den Ausgaben für Wohngeld beteiligten

Bundesländer würden von der Regelung uneinge-
schränkt profitieren.

Die Regelung ist auch nicht geeignet, eine Verwei-
sung der Hilfebedürftigen auf die Inanspruchnahme
von Wohngeld durch die Grundsicherungsstellen zu
vermeiden. Weil sie einen Wohngeldanspruch nicht
grundsätzlich ausschließt, ist zu erwarten, dass ein-
zelne Grundsicherungsstellen Hilfebedürftige auch
weiterhin regelmäßig auffordern werden, Anträge
auf Wohngeld für einzelne Mitglieder der Bedarfs-
gemeinschaft zu stellen, um die Mehrbelastungen für
die Träger der Grundsicherung (insbesondere die
Kommunen) zu verringern. Auch der Hinweis in der
Begründung, die Träger seien zu solchen Aufforde-
rungen nach § 45 Abs. 3 SGB II nicht berechtigt,
dürfte diese Praxis kaum verhindern.

Hiernach bleibt zweifelhaft, ob § 12a Satz 2 Nr. 2
SGB II neu tatsächlich in nennenswertem Umfang
zur Einsparung von Haushaltsmitteln und zum Bü-
rokratieabbau beiträgt.

Vollzugsaufwand

Der Entwurf enthält keine Angaben zur Höhe des
Vollzugsaufwandes bei den Leistungen für Bildung
und soziale Teilhabe (§§ 28 ff. SGB II neu). Die Bun-
desagentur für Arbeit geht nach dem Ergebnisproto-
koll über das erste Abstimmungsgespräch zum BA-
Haushalt 2011 am 22. und 23. September 2010 da-
von aus, dass die Bearbeitung der personalisierten
Gutscheine nach § 29 SGB II neu etwa acht Minuten
je Fall beanspruchen wird. Bei einer angenommenen
Zahl von 1,7 Millionen Kindern, die die Leistungen
für Bildung und Teilhabe voraussichtlich in An-
spruch nehmen werden, errechnet sie hieraus für
den von ihr verantworteten Teil der Grundsiche-
rungsstellen einen Personalmehrbedarf von 1 400
Mitarbeiterkapazitäten im Jahr 20114.

Bereits diese überschlägige Berechnung der Bundes-
agentur zeigt, dass das Gutscheinverfahren mit ho-
hen Aufwendungen für die Gewährung der Leistun-
gen verbunden ist. Ich gehe zudem davon aus, dass
das Rechenergebnis der Bundesagentur nur die un-
terste Grenze der Mehraufwendungen für die Bewil-
ligung, Ausgabe und Abrechnung von Gutscheinen
darstellt. So erfordert die Bewilligung der Leistun-
gen zur Teilhabe von den Grundsicherungsstellen
z.T. umfangreiche Feststellungen zu den Anspruchs-
voraussetzungen der einzelnen Bedarfe. Auch die
Abrechnung der Gutscheine erschöpft sich nicht in
der Anweisung der Geldbeträge. Sie soll auch die
Kontrolle der Leistungserbringung und –inanspruch-
nahme sowie die Prüfung umfassen, ob der Erbringer
der Leistung sich als ungeeignet erwiesen hat. Darü-
ber hinaus sollen die Grundsicherungsstellen mit
den lokalen Akteuren (Vereinen, Musikschulen,
ehrenamtlich oder nicht erwerbsmäßig tätigen Ein-
zelpersonen usw.) Vereinbarungen zur Höhe der
Vergütung und den Abrechnungsmodalitäten schlie-
ßen. Dies wird – bei nicht nur oberflächlicher Hand-
habung – zu erheblichem Aufwand für den Ab-
schluss und die Administration der Vereinbarungen

4 Bundesagentur für Arbeit, Ergebnisprotokoll zum ersten Abstim-
mungsgespräch BA-Haushalt 2011 am 22./ 23. September 2010 in
Lauf, TOP 2
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führen. Der von der Bundesagentur genannte Bear-
beitungsaufwand von acht Minuten je Einzelfall
erscheint daher als noch zu gering angesetzt.

Artikel 2

Nr. 10

Zu § 7 Abs. 4a SGB II neu (Leistungsberechtigte)

Mit der Änderung soll „klargestellt“ werden, dass
erwerbsfähige Leistungsberechtigte – und nur diese
– bei unerlaubter Ortsabwesenheit ihren Leistungs-
anspruch verlieren, wenn sie (allein) wegen der
Abwesenheit nicht für die Eingliederung in Arbeit
zur Verfügung stehen.

Damit entfällt künftig für 47 % der erwerbsfähigen
Hilfebedürftigen5, die für Eingliederungsmaßnah-
men aus anderen Gründen als Ortsabwesenheit nicht
zur Verfügung stehen, die Zustimmung der zustän-
digen Grundsicherungsstelle, wenn sie sich vorüber-
gehend nicht an ihrem Wohnort aufhalten. Von der
Genehmigungspflicht befreit wären insbesondere
auch solche Leistungsbezieher, denen nach § 10 SGB
II Eingliederungsmaßnahmen aktuell nicht zumutbar
sind, wie z.B. Erziehende oder Schüler.

Die Neufassung widerspricht dem Prinzip des För-
derns und Forderns, weil sie fast die Hälfte der er-
werbsfähigen Leistungsbezieher von der Zustim-
mungspflicht bei Ortsabwesenheit ausnimmt. Die
Grundsicherungsstellen sollten auch diese Hilfebe-
dürftigen intensiv betreuen und über ihren Aufent-
haltsort informiert sein, um beispielsweise die künf-
tige Integration in den Ausbildungs- und Arbeits-
markt vorbereiten zu können und diese nicht zu
verzögern. Letztlich begründet die Regelung auch
die sanktionslose (zumindest teilweise) Auflösung
der Bedarfsgemeinschaft.

Darüber hinaus dürfte auch bei in Vollzeit beschäf-
tigten Hilfebedürftigen der Verzicht auf Eingliede-
rungsbemühungen nur im Ausnahmefall zu rechtfer-
tigen sein, wenn die Grundsicherungsstellen das
Ziel, Hilfebedürftigkeit zu überwinden und eine
Daueralimentation mit Leistungen der Grundsiche-
rung zu vermeiden, nicht aus den Augen verlieren
wollen.

Nr. 32

Zu §§ 22 bis 22c SGB II neu (Bedarf für Unterkunft
und Heizung, Satzungsermächtigung; Inhalt der
Satzung; Datenerhebung, -auswertung und –über-
prüfung)

Erwerbsfähige Arbeitsuchende, die die Anspruchs-
voraussetzungen nach dem SGB II erfüllen, erhalten
als Grundsicherung neben den Regelleistungen zur
Sicherung des Lebensunterhaltes die Leistungen für
Unterkunft und Heizung in Höhe der tatsächlichen
Aufwendungen, soweit diese angemessen sind. Ziel
ist es, die existenziell notwendigen Bedarfe der Un-
terkunft und Heizung sicherzustellen. Träger dieser
Leistungen sind nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB II
die Kreise und kreisfreien Städte. Der Bund beteiligt
sich nach § 46 Abs. 5 SGB II zweckgebunden an

5 Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Jahresbericht 2009 zur Grund-
sicherung (Stand September 2009), Struktur der erwerbsfähigen
Hilfebedürftigen

diesen Leistungen. Im Jahr 2009 betrug sein Anteil
3,7 Mrd. Euro, für das Haushaltsjahr 2010 sind 3,4
Mrd. Euro veranschlagt. Bis zum Jahr 2012 wird mit
einer Steigerung auf 5,4 Mrd. Euro gerechnet. Die
Bestimmung der Aufwendungen für Unterkunft und
Heizung hat zu vielfältigen Problemen in der Praxis
geführt. Die Konkretisierung der Angemessenheit
der Aufwendungen hat zu einer Vielzahl von
Rechtsstreitigkeiten geführt. Allein das Bundessozi-
algericht hat seit dem Jahr 2005 über 60 Entschei-
dungen zu den Unterkunftskosten getroffen. Nach
geltender Rechtslage wird das BMAS in § 27 Nr. 1
SGB II ermächtigt, im Einvernehmen mit dem BMF
durch Rechtsverordnung zu bestimmen, welche
Aufwendungen angemessen sind und unter welchen
Voraussetzungen die Unterkunftskosten pauschaliert
werden können. Der Bundesrechnungshof und das
Bundessozialgericht (Urteil vom 19. Februar 2009 - B
4 AS 30/08 R -) haben wiederholt auf die Notwen-
digkeit einer solchen Rechtsverordnung hingewie-
sen. Das BMAS und die Länder haben dies bisher
abgelehnt. Sie hielten eine bundeseinheitliche Rege-
lung wegen der regionalen Vielfalt des Wohnungs-
marktes nicht für sachgerecht.

Ich beschränke mich nachstehend im Wesentlichen
auf die Einführung einer Satzungsermächtigung in
den §§ 22 bis 22c SGB II neu gegenüber den Kom-
munen.

Zu § 22 Abs. 1 Satz 3 und 4 SGB II neu (Bedarf für
Unterkunft und Heizung)

Den kommunalen Trägern wird nunmehr ausdrück-
lich die Möglichkeit eröffnet, abweichend von § 22
Abs. 1 Satz 1 SGB II zeitweise auch unangemessene
Aufwendungen für Unterkunft und Heizung zu
übernehmen. Sie sollen von einer Kostensenkungs-
aufforderung absehen können, wenn die Berücksich-
tigung der unangemessen hohen Aufwendungen für
Unterkunft und Heizung als Bedarf geringere Auf-
wendungen verursacht als bei einem Wohnungs-
wechsel entstehen würden (z.B. durch Übernahme
der Mietkaution, der Aufwendungen für einen Um-
zugswagen und die Verpflegung der Helfer).

Schon nach dem geltenden § 22 Abs. 1 SGB II sind
die Grundsicherungsstellen berechtigt, auch nicht
angemessene Kosten der Unterkunft zu übernehmen,
wenn der Bedarfsgemeinschaft eine Kostensenkung
nicht möglich oder nicht zumutbar ist. Der Bundes-
rechnungshof hat bei seinen bisherigen Prüfungen
allerdings umfangreiche Mängel bei den Verfahren
zur Kostensenkung festgestellt, durch die dem Bund
erhebliche Schäden entstanden sind. Es ist zu be-
fürchten, dass diese Mängel durch die Neuregelung
institutionalisiert werden. Die Voraussetzungen zur
weiteren Übernahme unangemessener Kosten sind
inhaltlich zu unbestimmt. Es ist nicht zu erwarten,
dass die kommunalen Träger den Begriff „unwirt-
schaftlich“ in § 22 Abs. 1 Satz 4 neu einheitlich und
rechtssicher auslegen. Auch der Gesetzesbegründung
lassen sich dazu keine klaren Kriterien entnehmen.
So sollen die kommunalen Träger „zeitweise unan-
gemessen hohe“ Aufwendungen übernehmen kön-
nen, wenn „absehbar“ ist, dass die leistungsberech-
tigte Person „in naher Zukunft“ aus dem Leistungs-
bezug ausscheidet.
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bringung als Geld- oder Sachleistung bzw. Gutschein
umfassen.

Nachhilfe und Schülerbeförderung

Eine kritische Haltung nehmen wir zur Normierung
der staatlich geförderten Nachhilfe als Bestandteil
des Existenzminimums ein. Es ist grundsätzlich
Sache der Länder, für einen guten Unterricht zu
sorgen und das individuelle Lernvermögen der
Schüler zu berücksichtigen. Die Schulen dürfen aus
dieser Verantwortung nicht entlassen werden. Die
Schaffung eines neuen Leistungstatbestands Nach-
hilfe für SGB II-Kinder darf nicht dazu führen, dass
die grundsätzliche Verantwortung der Schule unter-
laufen wird und Fehlanreize gesetzt werden.

Mittagsverpflegung

Es ist zu begrüßen, dass der Bund sich in der Ver-
antwortung für die gemeinschaftliche Mittagsver-
pflegung sieht. Allerdings darf und kann sich diese
Übernahme der Mittagsverpflegung für Schülerin-
nen und Schüler nicht auf Angebote in der Schule
beschränken. Die darin liegende Benachteiligung
von Kindern, die ein gemeinschaftliches Mittagessen
in Einrichtungen der Jugendhilfe besuchen (z.B.
Horte oder Jugendhäuser) ist sachlich und auch
rechtlich nicht nachvollziehbar. Das Bestehen eines
Mehrbedarfes im Sinne des § 28 Abs. 5 kann nicht
davon abhängig gemacht werden, wo die gemein-
schaftliche Mittagsverpflegung angeboten wird,
sondern nur davon, dass sie angeboten wird.

Kommunale Umsetzungsverantwortung

Wir begrüßen, dass die Umsetzung des Bildungs-
und Teilhabepakets für bedürftige Kinder in kom-
munaler Verantwortung ermöglicht werden soll,
wenn die Kommunen dies wünschen. In der konkre-
ten Umsetzung vor Ort sehen wir dann keinen Raum
für ein Tätigwerden der Bundesagentur für Arbeit.
Es ist richtig, dass die BA zuständiger Leistungsträ-
ger ist und dies auch bleibt. Inhaltlich birgt eine
Verankerung der Umsetzung bei den Kommunen
dennoch praktische Vorteile. Die Umsetzung erfor-
dert die genaue Kenntnis der konkreten Strukturen
vor Ort, der einzelnen Schulen, der Vielzahl von
Vereinen und anderen Teilhabeangeboten. Die
Kommunen sind mit all dem vertraut. Sie kennen
die einzelnen Angebote, da sie mit ihnen in der
Jugendarbeit, der Kinderbetreuung, der Vereinsför-
derung, als Schulträger, beim bürgerschaftlichen
Engagement und weiteren kommunalen Aufgaben in
enger Verbindung stehen.

Den Landkreisen und kreisfreien Städten obliegt
diese Aufgabe zugleich als Sozialhilfeträger, soweit
diese Aufgabe rechtlich einwandfrei gesetzlich im
SGB XII zugewiesen werden kann. Denn nach der
geplanten Änderung des SGB XII ist die gleiche
Struktur auch für die Sozialhilfe vorgesehen. Sie
müssen sich also für den kleinen Personenkreis der
Kinder im SGB XII-Bezug ohnehin dieses Feldes
annehmen. Wir würden es begrüßen, wenn der Auf-
bau von Parallelstrukturen verhindert werden könn-
te.

Allerdings sind bislang maßgebliche Voraussetzun-
gen für eine praktikable Umsetzung durch die Kom-
munen nicht geschaffen. Insbesondere bedarf es

eines nennenswerten Entscheidungs- und Hand-
lungsspielraums vor Ort und einer auskömmlichen
Kostenerstattung. Das Verfahren muss möglichst
unbürokratisch gestaltet werden. Gleichzeitig dürfen
die bestehenden kommunalen Angebote privilegier-
ter Zugänge zu Teilhabeleistungen (z.B. über Sozial-
cards) nicht zurückgedrängt werden. Würden die
Kommunen nur zum verlängerten Arm der Bundes-
agentur für Arbeit, ist eine Umsetzung in kommuna-
ler Verantwortung nicht attraktiv.

Vielmehr bedarf es einer deutlichen Flexibilisierung
der Leistungserbringung, die ein Aufsatteln der
Bundesleistung auf die vorhandenen kommunalen
Angebote ermöglicht. Momentan ist uns völlig un-
klar, wie die bisherigen freiwilligen Angebote der
Städte, Kreise und Gemeinden mit den neuen Leis-
tungen verzahnt werden können und sollen.

Verwaltungsaufwand

Unbeschadet dessen ist deutlich, dass eine Umset-
zung des Bildungs- und Teilhabepaketes über Sach-
leistungen insgesamt einen höheren Verwaltungs-
aufwand mit sich bringen wird. Zwar ist positiv,
dass neben der Erbringung von personalisierten
Gutscheinen nun auch die Direktabrechnung vorge-
sehen ist.

Allerdings geht der im Fall der Erbringung von Gut-
scheinen vorgesehene Abschluss einer Leistungs-
und Entgeltvereinbarung an den Belangen der Praxis
vorbei. Insbesondere bei Privatpersonen ist zu be-
zweifeln, dass sie eine Vereinbarung abschließen
möchten. Der hier zu betreibende Aufwand würde in
keinem angemessenen Verhältnis zur Leistungshöhe
stehen. Auch bei einer Mitgliedschaft z. B. in einem
Sportverein würde eine Leistungs- und Entgeltver-
einbarung keinen Sinn machen. Gleiches gilt bei
alternativlosen Angeboten wie z. B. der Teilnahme
an der gemeinsamen Mittagsverpflegung oder bei
Klassenfahrten. Hier kommen nur die bereits für die
anderen Schülerinnen und Schüler vorgesehenen
Anbieter in Betracht, so dass eine separate Vereinba-
rung keinen Mehrwert erzeugt.

Finanzielle Belastungen

Die insbesondere im Bereich der KdU und in der
Sozialhilfe zu erwartenden kommunalen Mehraus-
gaben sind strikt zurückzuweisen. Sie müssen voll-
ständig durch den Bund kompensiert werden.

Indiskutabel ist insbesondere die Streichung des sog.
Kinderwohngeldes. Sie führt zu einer erneuten Las-
tenverschiebung in die kommunalen Kosten der
Unterkunft. Zugleich wird aufgrund der fehlerhaften
Berechnungsformel keine Berücksichtigung bei der
Bundesbeteiligung erfolgen. Denn die Kinder sind
heute bereits Teil der SGB II-Bedarfsgemeinschaft, so
dass sich die für die Bundesbeteiligung (bislang
noch) maßgebliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaf-
ten nicht ändert. Wir weisen darauf hin, dass diese
rd. 90.000 Kinder sich nach den jetzigen Plänen
zukünftig in der Statistiken widerspiegeln werden.

Auch haben wir erhebliche Zweifel an der Darstel-
lung der finanziellen Auswirkungen im Gesetzent-
wurf. Rückmeldungen aus der Praxis zeigen, dass
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folgenden Hinweise zu den Änderungen im Einzel-
nen sind daher noch nicht abschließend.

SGB II

Zu § 4 Abs. 2 SGB II-E, Leistungsformen

Dass die SGB II-Träger in geeigneter Weise auf die
Eltern einwirken sollen, damit ihre Kinder Angebote
zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in
der Gemeinschaft möglichst in Anspruch nehmen,
verändert den bislang an der Eingliederung in Arbeit
orientierten Charakter des SGB II stärker hin zur
klassischen Fürsorgeleistung.

Es ist richtig, dass die SGB II-Träger mit Schulen,
Kitas, Jugendhilfe, Gemeinden, freien Trägern, Ver-
einen und sonstigen Akteuren vor Ort zusammenar-
beiten sollen. Allerdings besteht die Gefahr einer
Parallelzuständigkeit zum SGB VIII. Zielführender
wäre es, ein Kooperationsgebot mit der Jugendhilfe
in § 18 SGB II aufzunehmen.

Es sei zuletzt darauf hingewiesen, dass durch die
neuen Leistungsformen des SGB II eine Divergenz zu
den grundsätzlichen Leistungsarten des § 11 SGB I
entsteht.

Zu § 6b SGB II-E, Rechtsstellung der zugelassenen
kommunalen Träger

Die beabsichtigte Geltung der haushaltsrechtlichen
Bestimmungen des Bundes für die Optionskommu-
nen ist weder rechtlich noch praktisch umsetzbar.

Nach Landesrecht sind die Optionskommunen dem
jeweils geltenden kommunalen Haushaltsrecht ver-
pflichtet. In der überwiegenden Anzahl der Options-
kommunen ist das doppische Haushaltsrecht zwin-
gend vorgegeben. Daneben finden sich weitere Un-
terschiede zwischen der Bundeshaushaltsordnung
und den Gemeindeordnungen und Gemeindehaus-
haltsordnungen der Länder. Die entsprechenden
Konflikte mit dem auf kameraler Basis stehenden
Bundeshaushaltsrecht lassen sich nicht auflösen.

Entscheidend ist, dass der Landkreis bzw. die kreis-
freie Stadt auch als zugelassener kommunaler Träger
Kommunalbehörde und staatsorganisationsrechtlich
Teil des Landes bleibt, so dass dessen haushalts-
rechtliche Vorgaben maßgeblich sind. Diese gewähr-
leisten ein Höchstmaß an Transparenz und Nach-
vollziehbarkeit.

Auch praktisch ist eine Berücksichtigung von zwei-
erlei Haushaltsrecht unmöglich. Dies würde z. B. bei
Rückforderungen, Stundungen oder Teilerlassen, die
jeweils sowohl die Bundesleistung als auch die
kommunale Leistung betreffen, die Verwaltung
lahmlegen. Eine Zuordnung nach zweierlei Haus-
haltsrecht, womöglich noch mit zwei unterschiedli-
chen Bescheiden, ist nicht durchführbar.

Darüber hinaus entbehren die in Abs. 3 und 4 bis-
lang schon vorgesehenen Prüfungsberechtigungen
des Bundesrechnungshofs und des BMAS einer
verfassungsrechtlichen Grundlage. Unsere diesbe-
züglichen Zweifel sind durch die Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts vom 7.9.2010 zum Zu-
kunftsinvestitionsgesetz bestätigt worden. Das Bun-
desverfassungsgericht hat die in § 6a Satz 1 und 4
ZuInvG vorgesehenen Prüf- und Erhebungsbefugnis-

se des Bundes bei den Kommunen bis auf Fälle mit
begründeten Verdachtsmomenten für unzulässig und
nichtig erklärt. Dem muss nun auch das SGB II ent-
sprechend angepasst werden. Auch hier gewährleis-
ten die vielfältigen Prüfungen der Landesrechnungs-
höfe, der Länder, der Kommunalen Rechnungsprü-
fungsämter eine umfängliche Kontrolle der Options-
kommunen.

Zu § 7 SGB II-E, Leistungsberechtigte

In Absatz 2 Satz 3 ist vorgesehen, dass zur Deckung
der Bedarfe nach § 28 SGB II die dort genannten
Personen auch dann Leistungen für Bildung und
Teilhabe erhalten, wenn sie mit Personen in einem
Haushalt zusammenleben, mit denen sie nur deshalb
keine Bedarfsgemeinschaft bilden, weil diese auf
Grund des zu berücksichtigenden Einkommens oder
Vermögens selbst nicht leistungsberechtigt sind.
Somit können Familien mit Kindern, die bisher
nicht anspruchsberechtigt waren, oder Familien, die
bisher noch keinen Antrag gestellt haben, für ihre
Kinder Leistungen nach § 28 SGB II erhalten. Es
werden damit die Neuanträge steigen, bei
Ablehnungen ist immer wieder die Überprüfung
notwendig, ob eventuell noch nach § 28 SGB II
Leistungen zu gewähren sind. Dies erhöht nicht nur
die Leistungsausgaben, sondern vor allem auch den
Verwaltungsaufwand.

Zu § 9 Abs. 2 SGB II-E, Anrechnung von Einkom-
men in Bedarfsgemeinschaften

Die vorgesehene Zementierung der horizontalen
Verteilung von Einkommen innerhalb der Bedarfs-
gemeinschaft lehnen wir ab. Sie führt zu einer fiska-
lischen Benachteiligung der kommunalen Träger. In
der Sache macht sie Personen hilfebedürftig, die es
für sich genommen nicht sind. Dies begegnete schon
in der Vergangenheit rechtlichen, insbesondere ver-
fassungsrechtlichen Bedenken. Die so kreierte Ein-
standsverpflichtung läuft nicht nur dem zivilrechtli-
chen Unterhaltsrecht zuwider, sondern verstößt
auch gegen die Garantie der Menschenwürde. Denn
derjenige, der sich selbst helfen kann, wird fürsorge-
rechtlich verpflichtet, seine Mittel für andere einzu-
setzen mit der Folge, dass er dadurch mittellos und
auf staatliche Leistungen verwiesen wird (BVerwG
Urteil vom 26.11.1998, Az. 5 C 37.97).

Durch das Regelsatz-Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts sehen wir diese Bedenken gestärkt. Das
BVerfG hat den Anspruch auf Gewährleistung eines
menschenwürdigen Existenzminimums als Indivi-
dualanspruch konzipiert, der jedem Mitglied einer
Bedarfsgemeinschaft einzeln zusteht (BVerfG Urteil
vom 9.2.2010, Rn. 158). Der Individualanspruch des
Kinder oder eines anderen Mitglieds der Bedarfsge-
meinschaft wird beschnitten, wenn ihm fremdes
Einkommen zugerechnet wird. Zugleich wird dem-
jenigen, der wegen ausreichenden Einkommens
keinen individuellen Anspruch hätte, ein Anspruch
rechnerisch aufgedrängt. Die Bedarfsgemeinschaft
hat dabei weder Vor- noch Nachteile zu erwarten, da
der Gesamtbetrag unverändert bleibt und der Ge-
samtbedarf vollumfänglich gedeckt wird. Relevant
ist dies nur für die beiden SGB II-Träger, die ent-
sprechend mehr oder weniger Teilleistungen erbrin-
gen müssen.
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Es sollte daher klargestellt werden, dass zu berück-
sichtigendes Einkommen und Vermögen zunächst
den eigenen Bedarf mindert und nur darüber hin-
ausgehend den Bedarf der Mitglieder der Bedarfsge-
meinschaft im Verhältnis ihres Bedarfs zum Gesamt-
bedarf.

Zu § 11a SGB II-E, Nicht zu berücksichtigendes
Einkommen

Leistungen nach § 23 SGB VIII sollen als Einkom-
men berücksichtigt werden. Dies betrifft auch Ein-
kommen als Tagespflegeperson. Aus Sicht des kom-
munalen SGBII-Trägers ist es im Rahmen der Subsi-
diarität grundsätzlich richtig jedes Einkommen, das
aus Erwerbstätigkeit stammt, anzurechnen. Bei der
Kindertagespflege handelt es sich um Einkommen
aus einer selbständigen Tätigkeit. Um aber dem
besonderen Interesse des Ausbaus der Kindertages-
betreuung und der Gewinnung von Tagespflegeper-
sonen Rechnung zu tragen wäre zu überlegen, den
„Werbungskostenbetrag“ des Steuerrechts in das
SGB II zu übernehmen.

Problematisch ist ferner, dass Aufwandsentschädi-
gungen ehrenamtlich Tätiger nicht mehr anrech-
nungsfrei sein sollen. Diese Überlegung schadet dem
ehrenamtlichen Engagement vieler Betroffener.
Aufwandsentschädigungen werden gezahlt, um die
mit der Ausübung dieses Ehrenamtes verbundenen
Kosten auszugleichen. Die Regelung widerspricht
auch den Beteuerungen der Bundesregierung, das
ehrenamtliche Engagement zu stärken. Wir plädieren
daher dafür, die steuerfreien Aufwandsentschädi-
gungen von der Anrechnung auszunehmen.

Zu § 19 Abs. 3 Satz 2 SGB II-E, Anrechnung zu-
nächst auf die Bundesleistungen

Nach wie vor kritisieren wir die Anrechnung von
Einkommen und Vermögen zunächst auf die Bun-
desleistungen und erst anschließend auf die Kosten
der Unterkunft. Durch die Erhöhung der Regelleis-
tungen wird die Zahl der ergänzenden Leistungsbe-
zieher ansteigen. Dies wirkt sich dann ausschließlich
zu Ungunsten der Kommunen aus.

Zu § 22a SGB II-E, Satzungsermächtigung

S. o. die vorweg gestellten Ausführungen zur Sat-
zungsermächtigung.

Zu § 24 Abs. 3 SGB II-E, Abweichende Erbringung
von Leistungen

Die einmaligen Leistungen für Erstausstattung gemäß
Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 sollen nach Satz 5 als
Sach- oder Geldleistung erbracht werden können.
Mit Blick auf § 4 Abs. 1 SGB II ist damit eine Leis-
tungserbringung in Gutscheinform ausgeschlossen.
Die Leistungserfüllung durch Wertgutschein, die
bisher als Sachleistung bewertet worden ist, ist nicht
vorgesehen. Insoweit sollte entweder § 24 Abs. 3
Satz 5 SGB II ergänzt oder in § 4 Abs. 1 SGB II klar-
gestellt werden, dass sich der Begriff des Gutscheins
lediglich auf die Leistungen nach dem Unterab-
schnitt 4 (Leistungen für Bildung und Teilhabe)
bezieht.

Zu § 27 Abs. 3 SGB II-E, Leistungen für Auszubil-
dende

Nach wie vor kritisieren wir die im SGB II system-
fremde Leistung des Unterkunftszuschusses für
BAföG- und BAB-Bezieher (bisher § 22 Abs. 7 SGB
II). Vielmehr sollten sowohl BAföG als auch BAB
bedarfsdeckend ausgestaltet werden.

Zu §§ 28 ff. SGB II-E, Leistungen für Bildung und
Teilhabe

Ergänzend zu den obigen Anmerkungen möchten
wir noch darauf hinweisen, dass bislang jegliche
Aussagen sowohl zur Leistungserbringung als auch
zur Organisation der Leistungen nach § 28 Abs. 2 S.
2 SGB II-E, also die Kindertageseinrichtungsfahrten,
fehlen. Diese (in der Zuständigkeit der Bundesagen-
tur für Arbeit liegende) Aufgabe unterfiele damit
nicht den vorgesehenen Regelungen zur Leistungs-
erbringung nach §§ 29 – 30a SGB II-E.

Nach unserer Auffassung fehlen in § 29 Abs. 3 SGB
II-E insbesondere die gewerblichen Anbieter, die als
Leistungsanbieter bspw. bei der Mittagsverpflegung
oder bei Klassenfahrten in Betracht kommen. Da
auch andere Anbieter nicht ausgeschlossen werden
sollten, würden wir eine offenere Formulierung
anregen.

Besonders relevant erscheint uns aber die bisher in §
28 Abs. 5 SGB II-E vorgesehene Beschränkung der
Übernahme des Mehraufwandes für die Mittagsver-
pflegung auf die in schulischer Verantwortung ange-
botene Verpflegung. In vielen Kommunen obliegt die
Organisation der Mittagsverpflegung beispielsweise
den Horteinrichtungen der Jugendhilfe. Es ist nicht
erkennbar, wieso nur bei einer schulischen Verant-
wortung, nicht aber bei einer in Verantwortung des
Hortes angebotenen gemeinschaftlichen Mittagsver-
pflegung eine anteilige Kostenübernahme vorgese-
hen wird. Gleiches gilt für Jugendhäuser und ähnli-
che Einrichtungen.

Zu § 31 SGB II-E, Pflichtverletzungen

Wir begrüßen, dass die Regelungen zu den Sankti-
onsmöglichkeiten klarer gefasst werden sollen. Posi-
tiv ist insbesondere die Klarstellung hinsichtlich des
die Eingliederungsvereinbarung ersetzenden Verwal-
tungsakts. Insgesamt ist die neu strukturierte Formu-
lierung zwar besser verständlich, doch sollten die
Regelungen weiter vereinfacht werden.

Zu § 31a SGB II-E, Rechtsfolgen bei Pflichtverlet-
zungen

In der Praxis ist die Frage, von welcher Referenzgrö-
ße der Sanktionsbetrag abzuziehen ist (Alg II vor
oder nach der Einkommensanrechnung/-verteilung)
von besonderer Bedeutung und rechtlich umstritten.
Der Gesetzgeber sollte hier eine Klarstellung vor-
nehmen.

Zu § 32 SGB II-E, Meldeversäumnisse

Die vorgesehene Formulierung hilft in der Praxis
nicht weiter. Es sollte deutlich werden, dass die
Pflicht nicht nur das Erscheinen zur Untersuchung,
sondern auch die tatsächliche Durchführung der
Untersuchung umfasst.

Zu § 37 Absatz 2 SGB II-E, Antragserfordernis

Durch die Neuregelung werden bestehende rechtli-
che Schwierigkeiten bei der Berücksichtigung von
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Unterkunftskosten oder bei der Anrechnung von
Einkünften im Antragsmonat vermieden. Die finan-
ziellen Auswirkungen dieser neuen Regelung sind
jedoch noch nicht abzusehen. Mit Mehrbelastungen
ist zu rechnen.

Daneben sollte im Gesetz klargestellt werden, dass
der Antrag auch im Hinblick auf eventuell anzu-
rechnende Einkünfte auf den Ersten des Monats
zurückwirkt. Dies ergibt sich lediglich aus der Be-
gründung, nicht aber aus dem Wortlaut. Aus den
bisherigen Erfahrungen mit der Sozialgerichtsbarkeit
halten wir eine eindeutige gesetzliche Formulierung
für erforderlich.

Zu § 39 SGB II-E, Sofortige Vollziehbarkeit

Nach der Rechtsprechung z. B. des Landessozialge-
richts Nordrhein-Westfalen handelt es sich bei der
Rückforderung von Sozialleistungen gemäß § 50
SGB X im Gegensatz zur Aufhebung der Leistungs-
bewilligung nach den §§ 45 bzw. 48 SGB X nicht um
eine Entscheidung über Leistungen der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende, sondern lediglich um eine
Entscheidung über einen öffentlich-rechtlichen Er-
stattungsanspruch. Für die sofortige Vollstreckbar-
keit der Rückforderungsentscheidung nach § 50 SGB
X ist daher diesbezüglich die Anordnung der soforti-
gen Vollziehung gemäß § 86a Abs. 2 Nr. 5 SGG er-
forderlich. Auch die geplante Neufassung des § 39
Nr. 1 SGB II-E lässt nicht erkennen, dass nunmehr
die Rückforderungsentscheidung nach § 50 SGB X
von dieser Vorschrift erfasst ist. Die Anordnung der
sofortigen Vollziehung bedarf jeweils einer Einzel-
fallprüfung, wobei an die Begründungspflicht nach
§ 86a Abs. 2 Nr. 5 SGG nach Auffassung der Sozial-
gerichte hohe Anforderungen zu stellen sind.

Zu § 40 SGB II-E, Anwendung von Verfahrensvor-
schriften

Die in Absatz 1 aufgenommene Sonderregelung
hinsichtlich der Überprüfungsanträge nach § 44
SGB X ist insoweit zu begrüßen, als sie die Vier-
Jahres-Frist auf zwölf Monate beschränkt. Allerdings
ist auch dies systemwidrig. Die Anwendbarkeit von
§ 44 SGB X sollte ganz ausgeschlossen werden. Denn
Fürsorgeleistungen werden zur Deckung eines ge-
genwärtigen Bedarfs erbracht und nicht für die Ver-
gangenheit. Dieser von der Rechtsprechung bereits
aufgeweichte Grundsatz darf nicht auch noch gesetz-
lich aufgebrochen werden, vielmehr wäre eine Klar-
stellung dahingehend erforderlich, dass die Anwen-
dung von § 44 SGB X ausgeschlossen ist. Im Übrigen
führt die jetzt vorgesehene Änderung zu einer deut-
lichen Besserstellung der Empfänger von Leistungen
nach dem AsylbLG, da hier die zeitliche Einschrän-
kung auf zwölf Monate nicht gälte.

Daneben ist die in Absatz 4 fortgeschriebene Be-
schränkung der Rückforderung von KdU auf 44 %
der zu Unrecht ausgezahlten Leistungen nach wie
vor unbefriedigend. Die kommunalen Träger werden
in nicht akzeptabler Weise finanziell benachteiligt.
Ihnen wird im Ergebnis auferlegt, einen nicht mehr
realisierbaren Wohngeldanspruch, der ansonsten
möglicherweise bestanden hätte, zu bezahlen. Zu
prüfen wäre daher, ob ein entsprechender Erstat-

tungsanspruch des kommunalen Trägers gegenüber
der Wohngeldstelle angemessen wäre.

Zu § 48 SGB II, Aufsicht über die zugelassenen
kommunalen Träger

Die in Absatz 2 Satz 2 und in Absatz 3 vorgesehene
Verwaltungsvorschrift der Bundesregierung sollte
unter den Zustimmungsvorbehalt des Bundesrates
gestellt werden. Es geht vorliegend um den sensiblen
Bereich der Aufsicht über die zugelassenen kommu-
nalen Träger, die organisationsrechtlich nach wie
vor in den Bereich der Länder fallen.

SGB XII

Hinsichtlich der im SGB XII parallel zu den Ände-
rungen im SGB II aufgenommenen Änderungen im
Bereich der gesamten Leistungen zur Sicherung des
Lebensunterhalts verweisen wir auf die oben vorge-
tragenen Kritikpunkte. Im Folgenden finden sich nur
noch zusätzliche Anmerkungen und Hinweise.

Zu § 31 SGB XII-E, Einmalige Bedarfe

Die Schaffung eines neuen Bedarfstatbestands für
die Anschaffung und Reparaturen von orthopädi-
schen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen
Geräten und Ausrüstungen sowie die Miete von
therapeutischen Geräten sehen wir kritisch. Neue
Streitigkeiten mit den Krankenkassen hinsichtlich
der Regelung des § 33 Abs. 1 SGB V sind vorpro-
grammiert. Zugleich besteht die Gefahr, dass die
Regelung ein Einfallstor für die Aufnahme weiterer
Hilfsmittel wie z. B. die Brille ist.

Vorzugswürdig und systemgerecht wäre eine Rege-
lung über das vorrangige Leistungssystem des SGB
V, ggf. mit Härtefallklausel. Alternativ sollten die
bisherigen Mehrbedarfszuschläge bei Merkzeichen G
erhalten bleiben. Den betroffenen Leistungsempfän-
gern stünden damit auch ohne die Neuregelung
ausreichend Mittel zur Verfügung. Eine Aufwei-
chung des Vorrangprinzips des SGB V vor der Sozi-
alhilfe muss vermieden werden.

Zu § 32 SB XII, Beiträge für die Kranken- und
Pflegeversicherung

Wir regen an, die nach wie vor virulente Frage der
sog. Beitragslücke für privat krankenversicherte
Sozialhilfeempfänger endlich dahingehend zu lösen,
dass der nach § 12 Abs. 1c Satz 6 VAG zu überneh-
mende Betrag gleichzeitig die Obergrenze für den
Betrag ist, den die private Krankenkasse fordern
kann. Ein höherer Beitrag ist insbesondere bei einem
Vergleich mit dem Beitrag für die gesetzliche Kran-
kenversicherung nicht gerechtfertigt und würde
Bürger und Sozialhilfeträger zusätzlich belasten.
Entsprechendes gilt für die Pflegeversicherung. An-
gesichts des nun seit Jahren bekannten und disku-
tierten Problems sollte hier zeitnah gehandelt wer-
den.

Zu § 73 SGB XII, Hilfe in sonstigen Lebenslage

Entgegen vorherigen Überlegungen findet sich weder
eine Aufhebung dieser Vorschrift, noch eine Klar-
stellung, dass der Rückgriff aus Leistungen nach § 73
SGB XII für SGB II-Empfänger ausgeschlossen ist.
Dies sollte unbedingt aufgenommen werden, da
sonst der ungute Eindruck entsteht, dass vorsorglich
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 17(11)316
Ausschuss für
Arbeit und Soziales 18. November 2010
17. Wahlperiode

Schriftliche Stellungnahme

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 22. November 2010 zum

a) Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und der FDP

Entwurf eines Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten
und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (BT-Drs.: 17/3404)

b) Antrag der Abgeordneten Katja Kipping, Matthias W. BIrkwald, Diana Golze, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.

Maßnahmen zur Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenz- und
Teilhabeminimums (BT-Drs.: 17/2934)

c) Antrag der Abgeordneten Fritz Kuhn, Markus Kurth, Brigitte Pothmer, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Menschenwürdiges Dasein und Teilhabe für alle gewährleisten (BT-Drs.: 17/3435)

d) Antrag der Abgeordneten Britta Haßelmann, Markus Kurth, Alexander Bode, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Leistungskürzungen bei den Unterkunftskosten im Arbeitslosengeld II verhindern -
Vermittlungsverfahren mit den Ländern aufnehmen (BT-Drs.: 17/3058)

e) Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (BT-
Drs.: 17/3631)

f) Antrag der Abgeordneten Gabriele Hiller-Ohm, Anette Kramme, Elke Ferner, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion der SPD

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes durch eine transparente Bemessung der
Regelsätze und eine Förderung der Teilhabe von Kindern umsetzen (BT-Drs. 17/3648)

Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge

Zusammenfassung wichtiger Ergebnisse:

Der Deutsche Verein spricht sich dafür aus, die ter-
mingebundene Neubemessung der Regelbedarfe von
den weiteren, hiermit nicht verknüpften Gesetzes-
vorhaben abzutrennen. Insbesondere die vorgesehe-
nen Regelungen zur Satzungsermächtigung und zu
den Sanktionen bedürfen noch einer vertieften Erör-
terung.

Die Neuregelung der Regelbedarfe für Minderjährige
erfolgt auf einer geeigneten methodischen Grundla-

ge. Die Regelbedarfsstufen 2 und 3 werden hingegen
ohne eine bedarfstheoretisch fundierte Begründung
festgesetzt.

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe können in
der Regel nicht durch die Jobcenter erbracht werden.
Effektiver wäre hingegen eine kommunale Aufga-
benwahrnehmung

I. Grundsätzliche Anmerkungen zum Koalitions-
entwurf
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Der Deutsche Verein begrüßt die sprachliche und
begriffliche Angleichung zahlreicher Tatbestände im
SGB II und XII, ein gelungenes Bemühen um klarere
und verständlichere Normtexte, insbesondere bei
den Regelungen zum Einkommenseinsatz und bei
den Sanktionen. Auch die Befolgung des Gender
Mainstreaming und redaktionelle Klarstellungen
sind positiv hervorzuheben. In besonderer Weise
trifft dies auf die begriffliche Klarstellung zu, dass
Grundlage der Leistungserbringung in der Fürsorge
der Bedarf ist. Der Deutsche Verein begrüßt entspre-
chend, dass nunmehr wie zuvor in der Sozialhilfe
zwischen Bedarf und Leistung eindeutig unterschie-
den wird. Sachgerecht ist ebenfalls die Ermittlung
des Bedarfs an Haushaltsenergie (Strom). Damit
werden ansonsten mögliche Abgrenzungsprobleme
zu Heizstrom vermieden.

Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Ent-
scheidung vom 9. Februar 20010 den Gesetzgeber
verpflichtet, die Regelleistungen bis Jahresende 2010
neu zu bemessen. Der Deutsche Verein anerkennt
wegen dieser kurzen Frist, die für eine grundsätzlich
anspruchsvolle Reform zur Verfügung steht, dass
derzeit nicht alle Diskussionen aufgegriffen und
berücksichtigt werden können, die fachpolitisch
wünschenswert wären, aber zu einem späteren Zeit-
raum angegangen werden sollten, um eine möglichst
transparente Neugestaltung des Regelsatzsystems
nicht zu beeinträchtigen.

Der Gesetzentwurf enthält nicht nur die Vorschläge
zur Umsetzung des Urteils des Bundesverfassungs-
gerichts, sondern erhebliche weitere Reformansätze.
Die Reform der Kosten der Unterkunft und die Ein-
führung einer Satzungslösung ist noch dergestalt
streitbefangen, dass sie nicht mit dem unter hohem
Zeitdruck zu verabschiedenden Regelbedarfsermitt-
lungsgesetz verknüpft werden sollte. Ähnliche Über-
legungen bestehen teilweise hinsichtlich der Ein-
kommenseinsatz- und Hinzuverdienstregelungen
und der Sanktionsregelungen. Um das Gelingen des
Gesetzgebungsverfahrens nicht zu gefährden, spricht
sich der Deutsche Verein dafür aus, die nicht zwin-
gend bis zum 1.1.2011 umzusetzenden Reformschrit-
te mit dem für das Frühjahr geplanten Gesetzge-
bungsverfahren einer weiteren Instrumentenreform
zu verbinden. Der Gesetzgeber würde damit ausrei-
chend Zeit haben, um angemessene Lösungen zu
teilweise hochkomplexen Problemstellungen finden
zu können.

Die Bestimmung der Höhe einer fürsorgerechtlichen
Leistung zur Sicherung des Lebensunterhalts und
ihre Begründung sind eng verbunden mit sozialpoli-
tischen und gesellschaftspolitischen Anschauungen
und Wertungen. Der Deutsche Verein erkennt an,
dass die Bundesregierung und der Gesetzgeber eine
verantwortungsvolle und in normativer Hinsicht
anspruchsvolle Aufgabe in der Regelbedarfsbemes-
sung zu erfüllen haben. Wegen der zu treffenden
normativen Entscheidungen wird das Ergebnis aller-
dings immer politisch angreifbar sein. Gerade des-
halb fordert der Deutsche Verein, die normativen
Entscheidungen als solche zu kennzeichnen und
sich dem politischen Diskurs hierüber zu stellen.
Das gilt vor allem für die Begründungen zur Absen-
kung der Referenzgruppe zur Ermittlung des Bedarfs

von alleinstehenden und alleinerziehenden Leis-
tungsberechtigten (Regelsatzstufe 1) auf die unteren
15 v.H. der Einkommensschichtung (bisher: die
unteren 20 v.H. der Einkommensschichtung). Wenn
die Aufwändungen für alkoholische Getränke und
Tabakwaren entgegen einer vom bisherigen Verord-
nungsgeber langjährig geübten Praxis überhaupt
nicht mehr bei der Bemessung von Regelbedarfen
berücksichtigt werden sollen, ist diese Änderung
inhaltlich zu begründen (s. hierzu auch die Anmer-
kungen zu den §§ 5 und 6 RBEG-E).

II. Zu Artikel 1: Regelbedarfs-Ermittlungsgesetz

Zu §§ 2, 8 (Bestimmung der Referenzhaushalte,
Regelbedarfsstufen)

Kinder leben regelmäßig mit ihren Eltern bzw. einem
Elternteil in einem Haushalt. Die EVS weist Ver-
brauchsausgaben nicht personen-, sondern lediglich
haushaltsbezogen aus. Nach dem Statistikmodell ist
der kindliche Bedarf daher auf der Grundlage des
Verbrauchs in einem Familienhaushalt zu bemessen.
Die Entscheidung, als Referenzhaushalt Paare mit
einem Kind zu wählen, ist aus Sicht des Deutschen
Vereins sachgerecht. Haushalte von Alleinerziehen-
den mit einem Kind wären für die Ermittlung des
Regelbedarfs hingegen grundsätzlich ungeeignet.
Denn der Gesetzgeber geht bei diesen Haushalten
von einem generell über dem Regelbedarf liegenden
Bedarfsniveau aus und anerkennt deshalb einen
Mehrbedarf nach § 21 Abs. 3 SGB II bzw. § 30 Abs. 3
SGB XII.

Der Entwurf sieht keinen Referenzhaushalt zur Ab-
leitung des Bedarfs sonstiger volljähriger Haushalts-
angehöriger vor (Regelbedarfsstufen 2 und 3 nach § 8
RBEG-E). Es wird zu Recht unterstellt, dass der Be-
darf von zwei Erwachsenen in einem Haushalt ge-
ringer ist als die Summe der Bedarfe von zwei Al-
leinlebenden. Gemeinsames Wirtschaften führt zu
Kosteneinsparungen. Für die Festsetzung von Regel-
bedarfen ist jedoch in einem Bemessungsverfahren
zu ergründen, wie hoch diese Einsparungen sind
und in welchem Umfang daher „Kürzungen“ gegen-
über dem Regelbedarf von Alleinstehenden vorzu-
nehmen sind, um dem Bedarfsdeckungsgrundsatz
gerecht zu werden. Zur Bestimmung der Regelsatz-
stufen 2 und 3 wurden jedoch keine Bemessungen
auf der Grundlage der EVS durchgeführt, da dem
BMAS kein hierfür geeignetes Instrumentarium zur
Verfügung stand.

Zum Verzicht auf eine empirische Begründung zu
Regelbedarfsstufe 2 heißt es in der Begründung zur
Anlage zu § 28 u.a.: „Hinzu kommt, dass ein Verfah-
ren, wie die bei Paarhaushalten mit einem Kind
verwendeten Verteilungsschlüssel, nicht vorliegt
und in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit
unter Berücksichtigung der Problematik der
Doppelverdienerhaushalte auch nicht entwickelt
werden konnte..." (S. 217). Zu Regelbedarfsstufe 3
heißt es: „Eine statistische Ermittlung der Regelbe-
darfsstufe 3 steht in engem Zusammenhang mit der
Ermittlung der Regelbedarfsstufe 2“. Da die Regelbe-
darfsstufe 3 für Personen in unterschiedlichen
Haushaltskonstellationen gelten soll, wären Auswer-
tungen für unterschiedliche Haushaltskonstellatio-
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nen zu machen. Zutreffend heißt es hierzu in der
Begründung, es wäre zu erwarten, „dass sich unter-
schiedliche Ergebnisse je nach Referenzhaushalt
ergeben“ (S. 217). Dieser methodische Hinweis ent-
lastet den Gesetzgeber

jedoch nicht von der Verpflichtung, einen geeigne-
ten Haushaltstyp für die Bemessung der Regelsatz-
stufen (normativ) zu bestimmen. Die so bemessenen
Regelbedarfe gelten dann für alle Haushaltsmitglie-
der, die mit dem Wortlaut z.B. zu Regelsatzstufe 3 zu
beschreiben wären.

Ein entsprechendes Verfahren wird bereits bei der
Ermittlung der Regelbedarfsstufen 4 bis 6 angewen-
det. Hierbei wird der Bedarf von Minderjährigen in
Paarhaushalten mit einem Kind bemessen. Das auf
dieser Basis erlangte Ergebnis findet Anwendung
auch für die Festsetzungen der Leistungen für Kin-
der, die mit ihren Eltern und mehreren Geschwistern
in einem Haushalten leben und bei Kindern von
Alleinerziehenden. Diese Gleichbehandlung von
Kindern unabhängig von der Haushaltsform ent-
spricht einer nunmehr knapp fünfzigjährigen Praxis
des Sozialhilferechts. Diese Regelung gilt als unprob-
lematisch, obwohl eine alternative Bemessung des
kindlichen Bedarfs z.B. auf der Grundlage eines
Paarhaushalts mit zwei Kindern zu anderen Ergeb-
nissen kommen würde. Eine entsprechende Konven-
tion wäre auch für die Regelbedarfsstufe 3 denkbar.

Der Deutsche Verein erkennt bei den Regelsatzstufen
2 und 3 an, dass der Bedarf nicht linear mit der Zahl
der Haushaltsmitglieder steigt, da gemeinsames
Wirtschaften zu Einsparungen führt. Der Bedarf von
Haushaltsmitgliedern ist daher regelmäßig geringer
als von Alleinlebenden. Die entsprechenden Einspa-
rungen dürfen jedoch nicht „freihändig“ geschätzt
werden, sondern sind im Zuge der Bedarfsbemes-
sung zu quantifizieren.

Der Entwurf führt auf S. 90 f. die „verfassungsrecht-
lichen Vorgaben für die Ermittlungsmethode“ zutref-
fend auf. Mit Bezug auf Rn 139 der Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts vom 9.2.2010 heißt es
dort: „Die Bedarfslagen und die hierfür aufzuwen-
denden Kosten sind zu ermitteln, daraus ist die
Höhe des gesamten Bedarfs für die Gewährleistung
des Existenzminimums zu bestimmen“. Die fehlende
bedarfstheoretische Begründung für die Regelsatz-
stufen 2 und 3 ist folglich auch verfassungsrechtlich
kritisch zu beurteilen.

Diese Aussage gilt unbeschadet des Sachverhalts,
dass nach Kenntnis des Deutschen Vereins aktuell
kein einhellig anerkanntes Verfahren vorliegt, um
die beiden Regelsatzstufen bedarfstheoretisch kon-
sistent zu begründen. Für die Bestimmung des sei-
nerzeit äquivalenten Regelsatzes zu der nunmehr
vorgesehenen Regelsatzstufe 3 hatte der Deutsche
Verein 1989 ein Verfahren entwickelt. Die sog. „mo-
difizierte Differenzmethode“ war eine notwendige
Voraussetzung für die Einführung des Statistikmo-
dells in der Sozialhilfe ab 1990. Eine Anwendung
der modifizierten Differenzmethode ist jedoch nur
sinnvoll, wenn die Referenzhaushalte über ein
„Schwellenkonzept“ (also in einem Intervall ober-
halb einer haushaltsspezifischen Bedürftigkeitsgren-
ze) abgeleitet werden, nicht aber nach einem

„Schichtungsmodell“, wie es bei den Regelsatzstufen
1 sowie 4 bis 6 vorgesehen ist (untere 15 bzw. 20 %
der nach dem Einkommen geschichteten Haushalte,
§ 4 RBEG-E).

Im Übrigen ist die Beschreibung der Regelsatzstufen
2 und 3, die in § 8 zu finden ist, nicht eindeutig und
trennscharf. So wird z.B. nicht deutlich, welche
Regelbedarfsstufen für Mitglieder in einer Wohnge-
meinschaft von Menschen mit Behinderungen gelten
sollen. Hier sind entsprechende sprachliche Präzi-
sierungen vorzunehmen.

Zu § 3 (Abgrenzung der Referenzhaushalte)

Bis einschließlich der Auswertung der EVS 2003, die
für die Bemessung des Eckregelsatzes vorgenommen
wurde, bestand der fachliche und politische Kon-
sens, dass die Datenbasis zur Bemessung des Regel-
bedarf nicht auch das Verbrauchsverhalten von
Empfängern von Leistungen der Sozialhilfe wider-
spiegeln dürfe (vgl. § 2 Abs. 3 RSV). Zweck dieser
Regelung war, dass im Bemessungsverfahren nicht
von den statistisch ausgewiesenen Ausgaben von
Haushalten mit einem verfügbaren Einkommen auf
existenzminimalem Niveau auf den „Bedarf“ genau
dieser Haushalte „geschlossen“ wird. Diese sowohl
logisch als auch bedarfstheoretisch zwingende Kon-
vention erfährt durch die erstmalige Einbeziehung
von Haushalten im SGB II-Bezug im Rahmen der
EVS 2008 eine besondere Herausforderung. Denn
Haushalte im SGB II-Bezug können wegen der Rege-
lungen zum freizulassenden Erwerbseinkommen, die
sich deutlich von den entsprechenden sozialhilfe-
rechtlichen Regelungen unterscheiden, im Einzelfall
über ein Einkommen verfügen, das oberhalb des
Existenzminimums liegt. Es ist daher legitim, das
bisher auf die Sozialhilfe als weitgehend universel-
les Mindestsicherungssystem ausgerichtete Bemes-
sungsverfahren auf seine Sachgerechtigkeit auch
nach der Einführung der Grundsicherung für Arbeit-
suchende zu überprüfen und gegebenenfalls zu mo-
difizieren.

§ 3 sieht vor, Leistungsempfänger, denen Erwerbs-
einkommen angerechnet wurde, nunmehr nicht
mehr als Referenzhaushalte auszuschließen. Diese
Entscheidung ist bedarfstheoretisch grundsätzlich
akzeptabel, da das Einkommen der Haushalte von
„Aufstockern“ (Menschen in Beschäftigungsverhält-
nissen, die zusätzlich SGB II-Leistungen erhalten)
eine Höhe erreichen kann, die signifikant über den
Bedürftigkeitsschwellen liegt. Das Risiko von Zirkel-
schlüssen („die Kaufkraft von Leistungsbeziehern
entspricht ihrem Bedarf“) besteht in diesen Fällen
insoweit nicht.

Der Deutsche Verein hält jedoch den umfassenden
Einschluss von allen Leistungsberechtigten mit an-
rechenbarem Einkommen in die Referenzgruppen
für nicht sachgerecht und spricht sich dafür aus,
zumindest jene Haushalte aus den Referenzgruppen
auszuschließen, die über ein lediglich geringes Ein-
kommen verfügen und daher nur eine Pauschale von
100 Euro vom Einkommen absetzen können (§ 11
Abs. 2 Satz 2 SGB II). Denn wer erwerbstätig ist, hat
Ausgaben im Zusammenhang mit der Berufstätig-
keit. Der Lebensstandard von erwerbstätigen Leis-
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tungsberechtigten mit einem kleinen Einkommen
liegt somit nicht signifikant über der Bedürftigkeits-
grenze. Um „Zirkelschlüsse“ zu vermeiden, sollten
sie daher nicht als Referenzhaushalte zur Bemessung
des Regelbedarfs berücksichtigt werden.

Zu § 4 (Abgrenzung untere Einkommensschichten)

Wenn der Gesetzgeber unter Beachtung der Regelun-
gen in § 3 zu der Auffassung gelangt ist, dass die
untersten 15 bzw. 20 vom Hundert als Referenz-
haushalte dienen sollen, genügt grundsätzlich eine
entsprechend einfache und klare Regelung. Auch in
der Begründung zur Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts vom 9.2.2010 wird dargelegt, dass
der Gesetzgeber befugt ist, die für die Bemessung des
Existenzminimums notwendigen normativen Ent-
scheidungen zu treffen.
Gleichwohl ist die Absenkung der Referenzgruppe
für Alleinstehende und Alleinerziehende (Regelbe-
darfsstufe 1) auf nunmehr die untersten 15 v.H. der
Einkommensschichtung inhaltlich zu begründen.
Denn das BMAS hat für die letzten Regelsatzverord-
nungen jeweils das unterste Quintil aus den EVS
1998 bzw. 2003 auswerten lassen. Die Begründung,
dass bei „einem Anteil der Referenzhaushalte von 20
Prozent an allen nach Nettoeinkommen geschichte-
ten Einpersonenhaushalten (...) sich die Abgrenzung
nach oben hin zu höheren Einkommen (verschiebt),
was eine deutliche Steigerung der für die der Regel-
bedarfe relevanten Konsumausgaben führt“ ist trivi-
al: Haushalte mit höheren Einkommen haben immer
höhere Konsumchancen als ärmere Haushalte. Auch
in der Vergangenheit hatten die untersten 15 %
geringere Konsumausgaben als die untersten 20 %
der Einkommensschichtung - und trotzdem hatte
sich der Verordnungsgeber für die höhere Referenz-
gruppe entschieden. Es besteht daher die Vermu-
tung, dass die bisherige Konvention zielorientiert
aufgegeben wurde, um einen signifikanten Anstieg
der Regelbedarfe zu vermeiden.
Es ist vorgesehen, die untersten, nicht die unteren
Einkommen für die Bemessung des Regelbedarfs zu
Grunde zu legen. Der aktuelle § 2 Abs. 3 RSV ver-
wendet zutreffend den Superlativ, nicht den nun-
mehr im Gesetzentwurf vorgesehenen Komparativ.
Es wird deshalb vorgeschlagen, der Regelungsabsicht
bei der Gesetzesformulierung Rechnung zu tragen.

Zu § 5 (Regelbedarfsrelevante Verbrauchsausgaben
der Einpersonenhaushalte)

Es obliegt dem Gesetzgeber zu entscheiden, welche
Ausgaben er als erforderlich ansieht, um dem Leis-
tungsberechtigen ein Leben zu ermöglichen, das der
Würde des Menschen entspricht. Hinsichtlich von
einzelnen Verbrauchsgütern ergibt sich, dass in den
statistischen Nachweisungen aus der EVS 2008
nunmehr Veränderungen gegenüber der Auswertung
der EVS 2003 stattgefunden haben, die nur zum Teil
begründet sind und in ihrer Gesamtheit zu einer
Leistungsreduktion führen. Der Deutsche Verein
geht hierauf nicht im Detail ein, sondern beschränkt
sich auf einige Hinweise zu den Änderungen bei
Genussmitteln, die das Ergebnis zum „regelsatzrele-
vanten Verbrauch“ und damit zur Höhe des Regel-
bedarfs besonders beeinflussen:

Ob alkoholische Getränke und Tabakwaren dem
„notwendigen Lebensunterhalt“ zuzurechnen sind,
hat der Gesetzgeber zu entscheiden (Hinweis: Bei
der Auswertungen der EVS 1998 und 2003 hat das
BMAS die Ausgaben für alkoholische Getränke in
vollem Umfang, die Ausgaben für Tabakwaren in
Höhe der Hälfte der tatsächlichen Ausgaben berück-
sichtigt. Vorher waren mit der Einführung des Statis-
tikmodells zur Bemessung der Regelsätze im Jahr
1990 auch die Ausgaben für Tabakwaren vollständig
berücksichtigt worden). Mit dem vorliegenden Ent-
wurf sollen nun alle Ausgaben für die „Genussgifte“
Alkohol und Tabak bei der Bemessung des Regelbe-
darfs ausgeschlossen werden. Unter Berücksichti-
gung der teilweisen Substitution von alkoholhaltigen
Getränken (vgl. S. 95 f.) führen diese Änderungen zu
einer Absenkung der „regelsatzrelevanten Ausga-
ben“ in Höhe von rund zehn Euro gegenüber dem
bisherigen Verfahren.

Die Thematisierung, ob alkoholische Getränke und
Tabakwaren tatsächlich zum notwendigen Lebens-
unterhalt gehören, ist nicht neu. Bisher bestand aber
überwiegend der Konsens, dass die Berücksichti-
gung entsprechender Ausgaben bei der Regelsatzbe-
messung angezeigt ist, um den Leistungsberichtigten
einen erweiterten finanziellen Spielraum zu schaffen
und ihnen so die wirtschaftlichen Voraussetzungen
zur sozialen Teilhabe zu eröffnen. „Teilhabe am
sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft“
gehört sowohl nach dem Gesetzeswortlaut (§ 27a
SGB XII-E) als auch nach dem Urteil des BVerfG
vom 9.2.2010 unzweifelhaft zum notwendigen Le-
bensunterhalt. Dieser Bedarf ist bei Erwachsenen
durch den Regelsatz zu decken. Die vorgesehene
Kürzung beeinträchtigt somit im Ergebnis die Chan-
cen zur sozialen Teilhabe.

Unter diesem Aspekt ist die „Substitution“ von al-
koholhaltigen Getränken durch Mineralwasser ver-
fehlt. Ausführungen zur Substitution von Ver-
brauchsgütern stellen im Übrigen das Statistikmo-
dell grundsätzlich in Frage und sollten deshalb un-
terbleiben.

Ein Verbrauchsgut, das nach Auffassung des Deut-
schen Vereins wegen seiner Kostenerheblichkeit und
sozialpolitischen Bedeutung zwingend im Regelbe-
darf zu berücksichtigen ist, sind hormonelle Verhü-
tungsmittel für Erwachsene. Nachdem seit 2004 die
Verhütungsmittel für erwachsene Frauen nicht mehr
zu Lasten der Sozialhilfe als Hilfen zur Gesundheit
erbracht werden können, müssen solche Aufwen-
dungen von den gesetzlich Versicherten selbst getra-
gen werden. Der Deutsche Verein hatte deshalb
schon 20056 und seither wiederholt eine leistungs-
rechtliche Lösung verlangt.

Zu § 6 (Regelbedarfsrelevante Verbrauchsausgaben
der Familienhaushalte)

Die Bemessung des Bedarfs sonstiger Haushaltsan-
gehöriger mit dem Statistikmodell ist nur möglich,
wenn die Ausgaben von Mehrpersonenhaushalten

6 Deutschen Verein, Empfehlungen zur sozialverträgli-
chen Umsetzung des GKV-Modernisierungsgesetzes,
NDV 2005, 402, 406.
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den Haushaltsmitgliedern individuell zuzuordnen
sind. Die vom BMAS verwendeten Verteilungs-
schlüssel sind nach Auffassung des Deutschen Ver-
eins eine für die Regelbedarfsbemessung grundsätz-
lich geeignete Grundlage. Der Deutsche Verein hat
diese Verteilungsschlüssel bereits für seine Neube-
messung der monatlichen Pauschalbeträge in der
Vollzeitpflege (nach §§ 33, 39 SGB VIII) vom Sep-
tember 2007 7 genutzt.

Die vom BMAS nunmehr vorgelegten Tabellen ins-
besondere zur Ermittlung des kindlichen Bedarfs
sind teilweise nicht nachvollziehbar, da daten-
schutzrechtliche Konventionen des Statistischen
Bundesamts ausschließen, dass Daten auf der Grund-
lage einer relativ geringen Fallzahl numerisch aus-
gewiesen werden. So ergeben sich aufgrund ausge-
schlossener Datennachweisungen Lücken in den
Tabellen, obwohl im Endergebnis zu den einzelnen
Abteilungen offenkundig auch aus den Leerstellen
Beträge eingerechnet worden sind. Die Bundesregie-
rung sollte daher die Einzelbeträge ausweisen, die
sie jeweils eingerechnet hat, um dem Transparenz-
gebot zu folgen. Die genannten datenschutzrechtli-
chen Konventionen müssen nach Ansicht des Deut-
schen Vereins vor den Anforderungen zurückstehen,
die das Bundesverfassungsgericht am 9.2.2010 hin-
sichtlich Nachvollziehbarkeit, Transparenz und
Folgerichtigkeit aufgestellt hat.

III. Zu Artikel 2: Änderung des Zweiten Buches
Sozialgesetzbuch

Zu § 4 (Leistungsformen)

Der Deutsche Verein weist darauf hin, dass die in
Absatz 1 genannte Reihenfolge der Leistungsformen
nur dann Bestand haben kann, wenn die Eingliede-
rungsleistungen einschließlich der Beratung und
Unterstützung der Leistungsberechtigten als Dienst-
leistungen begriffen werden. Im bisherigen Ver-
ständnis des Gesetzes sind Dienstleistungen solche
von sozialen Diensten und Einrichtungen, nicht aber
solche der Leistungsträger. Unklar bleibt, ob zwi-
schen Geld- und Sachleistungen bzw. Gutscheinen
rechtlich die durch die Reihung unterstellten Unter-
schiede bestehen. Denn Gutscheine können sowohl
Geld- als auch Sachleistungssurrogate sein.

Nach Absatz 2 „wirken“ die Jobcenter „darauf hin“,
die Nutzung bestimmter Angebote zu erreichen. Der
Deutsche Verein hält die Vorschrift in mehrfacher
Hinsicht nicht für überzeugend:

Mit der Aufgabenbeschreibung des Abs. 2 wird das
Jobcenter neu profiliert als ein Träger, der nunmehr
Aufgaben im Bereich der Kommunen und ihrer Äm-
ter zu übernehmen hat. Die Aufgaben überschneiden
sich mit Zuständigkeiten der Jugendämter. Befindet
sich zum Beispiel eine Familie bereits in einem
Prozess der Erziehungsberatung oder erhält fami-
lienunterstützende Leistungen vom Jugendamt, ist
eine „Einwirkung“ durch das Jobcenter entbehrlich.
Durch die neue Vorschrift ist ein Kompetenz- und
Zuständigkeitsgerangel zu befürchten. Der Deutsche

7 Deutscher Verein, Weiterentwickelte Empfehlungen für
die Bemessung der monatlichen Pauschalbeträge in der
Vollzeitpflege, NDV 2007, 439 ff.

Verein teilt auch nicht die Einschätzung, dass die
Jobcenter eine Stelle zur Unterstützung der Bil-
dungsteilhabe von und in Familien sein sollten.
Vielmehr sieht er hier vor allem die Schulträger,
aber auch die Jugendämter in der Pflicht. Die von
Seiten der Bundesagentur selbst ins Gespräch ge-
brachte Überlegung, diese Aufgabe dann im Wege
der Beauftragung doch an die „richtige Stelle“ zu
bringen, zeigt, dass der Gesetzgeber sich mit der
vorgeschlagenen Regelung quer zu bestehenden
Verpflichtungen, Zuständigkeiten und Kompetenzen
stellen würde.

Die Jobcenter verfügen weder über das geeignete,
fachlich qualifizierte Personal noch über geeignete
gesetzliche Mittel und Maßnahmen, um die in Abs. 2
formulierten Zielsetzungen zu erreichen. Unstreitig
bedürfte es für die Erfüllung dieser Aufgabe in den
Jobcentern erheblicher zusätzlicher Ressourcen in
Form von Geld und Personal.

Die Formen der Zusammenarbeit zwischen den
verschiedenen lokalen Akteuren kann systematisch
besser im Rahmen der zusätzlichen Bildungs- und
Teilhabeleistungen (§ 28) oder im Rahmen der Vor-
schriften zur Zusammenarbeit der Jobcenter mit
anderen (vgl. §§ 18 ff.) verortet werden. Der Kontext
„Leistungsformen“ ist jedenfalls unpassend.

Vor dem Hintergrund dieser kritischen Anmerkun-
gen begrüßt der Deutsche Verein die im Entwurf zu §
29 Abs. 4 SGB II vorgesehene Möglichkeit einer
Beauftragung der kommunalen Träger, wenn diese
eine solche verlangen.

Zu § 6 (Träger)

Der Deutsche Verein geht davon aus, dass für mehr-
tägige Fahrten von Kindern, die eine Kindertages-
stätte besuchen, die Bundesagentur für Arbeit zu-
ständiger Träger ist, weil die beschränkte Verwei-
sung in § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 sich nicht auf § 28 Abs.
2 S. 2 bezieht.

Zu § 7 (Leistungsberechtigte)

Die vorgesehene Anfügung des Satz 3 in § 7 Abs. 2
stellt sicher, dass Familien mit Kindern, die bisher
nicht anspruchsberechtigt waren, oder Familien, die
bisher noch keinen Antrag gestellt haben, für ihre
Kinder Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §
28 erhalten. Diese Regelung ist zwingend, um den
Zugang von Personen zu den Leistungen nach § 28
zu erreichen, die keinen anderweitig begründeten
Leistungsanspruch im SGB II haben, und weil für
die Inanspruchnahme der Leistungen nach § 28 SGB
II eine Leistungsberechtigung im Sinne des § 7 be-
gründet sein muss. Ungeachtet höherer Leistungs-
ausgaben wird die Regelung wegen der bei Ableh-
nungen von Neuanträgen immer notwendigen Prü-
fung, ob eventuell noch Leistungen nach § 28 zu
erbringen sind, auch den Verwaltungsaufwand er-
höhen.

Die Neufassung von Absatz 4a wird begrüßt. Die
Aufnahme der Erreichbarkeitsanordnung im Gesetz
ist der bisherigen verfassungsrechtlich zweifelhaften
Verweisung auf eine Anordnung der Bundesagentur
für Arbeit vorzuziehen.
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Zu § 7a (Altersgrenze)

Die in § 7a vorgesehene Änderung ist begrüßens-
wert. Durch die Neufassung soll nun die Leistungs-
lücke beim Übergang von Leistungen zur Sicherung
des Lebensunterhalts zu der Altersrente geschlossen
werden.

Zu § 8 Abs. 2 (Erwerbsfähigkeit)

Der Deutsche Verein begrüßt ausdrücklich die Klar-
stellung, dass für die Annahme der Erwerbsfähigkeit
die rechtliche Möglichkeit, eine Beschäftigung vor-
behaltlich einer Zustimmung nach § 39 AufenthG
aufzunehmen, ausreicht8.

Zu § 9 Abs. 2 S. 2 und 3 (Bedarfsgemeinschaft)

Im Rahmen der Angleichung, die durch die Einbe-
ziehung der neuen Bedarfe nach § 28 erforderlich
wird, spricht sich der Deutsche Verein erneut9 dafür
aus, die Neuausrichtung der Bedarfsgemeinschaft
insgesamt, insbesondere die Anrechnungsmethode,
anzugehen. Die durch die derzeitige Rechtslage auf-
tretenden Problemlagen sind hinlänglich bekannt
und können einer Lösung zugeführt werden.

Zu §§ 11, 11a (Einkommen)

Die im Entwurf vorgesehene Neuordnung der Rege-
lungen zur Berücksichtigung von Einkommen eröff-
net die Aussicht auf eine wesentlich verbesserte
Übersichtlichkeit und Struktur im Bereich Einkom-
men und Vermögen.

Hinsichtlich von Darlehen begrüßt der Deutsche
Verein, dass es nicht dazu kommen soll, entspre-
chende Zuflüsse entgegen der Rechtsprechung gene-
rell dem Einkommen zuzurechnen; die in § 11 Abs.
1 S. 2 des Entwurfs vorgesehene Einkommenszu-
rechnung von Zuflüssen aus darlehensweise gewähr-
ten Sozialleistungen, soweit diese Leistungen dem
Lebensunterhalt dienen, ist sachgerecht.

Hilfreich für die Praxis ist, dass die Regelungen zu
Einkommen, das nicht zu berücksichtigen ist, die
Formulierungen im SGB II den entsprechenden
Vorschriften in §§ 83 f. SGB XII weitgehend angegli-
chen werden. Insoweit sind die Entwurfsfassungen
des § 11a Abs. 3 für auf Grund öffentlich-rechtlicher
Vorschriften erbrachter zweckbestimmter Leistun-
gen, des § 11a Abs. 4 für Zuwendungen der freien
Wohlfahrtspflege und des § 11a Abs. 5 für Zuwen-
dungen anderer ausdrücklich zu begrüßen.

Diskussionsbedürftig ist aber die in § 11a Abs. 3 S. 2
Nr. 2 vorgesehene Regelung, in vollem Umfang die
Geldleistungen als Einkommen zu berücksichtigen,
die an Tagespflegepersonen nach § 23 SGB VIII ge-
währt werden. Dass eine solche Berücksichtigung
Einfluss auf die Bereitschaft zur Ausübung von Ta-

8 So vom Deutschen Verein bereits gefordert, s. Erste Emp-
fehlungen zur Verbesserung der Erwerbsintegration von
Menschen mit Migrationshintergrund, NDV 2010, S.255
ff.

9 Deutscher Verein, Erstes Positionspapier zur Neuaus-
richtung der Bedarfsgemeinschaft im SGB II, NDV
2007, 431 ff.

gespflege haben kann, macht schon die Begründung
zu der in § 77 Abs. 2 des Entwurfs vorgesehenen
Übergangsregelung deutlich, wonach es noch bis
Jahresende 2011 bei der in § 11 Abs. 4 der geltenden
Fassung geregelten Rechtslage bleiben soll. Die Posi-
tion des Deutschen Vereins, nicht zwingend bis zum
1.1.2011 umzusetzende Reformschritte in einem
abgekoppelten Gesetzgebungsverfahren zu vollzie-
hen, bietet Gelegenheit, die Implikationen der vorge-
sehenen Regelung noch einer vertieften Diskussion
in der Fachöffentlichkeit und nicht lediglich umset-
zungsorientiert einer kurzfristig einzuberufenden
Bund-Länder-Arbeitsgruppe zugänglich zu machen.

Zu § 12a (Vorrangige Leistungen)

Die in § 12a Satz 2 Nr. 2 vorgesehene Regelung,
Wohngeld oder Kindergeld nicht in Anspruch neh-
men zu müssen, wenn es dadurch nicht zu einer
Beseitigung der Hilfebedürftigkeit sämtlicher Mit-
glieder der Bedarfsgemeinschaft für zusammenhän-
gend mindestens drei Monate kommen würde, ist als
Verwaltungsvereinfachung sinnvoll. Die Neufassung
bewirkt aber finanzielle Auswirkungen auf die
Kommunen, die kompensiert werden müssen.

Zu § 21 (Mehrbedarfe)

Der Deutsche Verein wiederholt seine in der Stel-
lungnahme zum Gesetz zur Abschaffung des Fi-
nanzplanungsrats bereits formulierte Anregung, die
Öffnungsklausel des Abs. 6 analog der entsprechen-
den Regelung in § 28 Abs. 1 Satz 2 SGB XII zu fas-
sen: „Die Bedarfe werden abweichend festgelegt,
wenn im Einzelfall ein Bedarf ... unabweisbar seiner
Höhe nach von einem durchschnittlichen Bedarf
abweicht“. Denn die Ausgestaltung als Mehrbedarf
ist verfehlt. Bei gleicher Konstellation in der Sozial-
hilfe wäre ein abweichender Regelsatz festzulegen.
In den Rechtskreisen des SGB II und SGB XII geht es
um grundsätzlich identische Bedarfslagen. Es sind
keine sachlichen Gründe für Abweichungen in den
Anspruchsgrundlagen ersichtlich. Auch der Bundes-
rat hat sich in einer Entschließung zum Gesetz zur
Abschaffung des Finanzplanungsrats für eine ein-
heitliche Regelung in beiden Gesetzeswerken ausge-
sprochen.

Zu §§ 22- 22c (Kosten der Unterkunft und Heizung)

Die Neuordnung der Übernahme von Kosten der
Unterkunft und Heizung ist eine Reaktion auf die
zahlreichen praktischen Schwierigkeiten, Rechts-
streitigkeiten und Auslegungsprobleme, die in die-
sem Bereich im SGB II in den letzten Jahren aufge-
treten sind.

Durch die Neuformulierung des § 22 wird der Praxis
und der ergangenen Rechtsprechung in verschiede-
nen Punkten Rechnung getragen. So werden die
Möglichkeit von Unwirtschaftlichkeitsregelungen (§
22 Abs. 1 Satz 4), die Übernahme von Instandhal-
tungs- und Reparaturkosten gesetzlich verankert (§
22 Abs. 2) und neue Tatbestände für die direkte
Zahlung von Leistungen an Vermieter und andere
Empfangsberechtigte eingeführt (§ 22 Abs. 7). Diese
Anpassungen sind zu begrüßen.
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zelfall nicht genügend Beachtung schenken. Der
Deutsche Verein hat immer betont, dass im Rahmen
der Angemessenheitsbestimmung für die Kosten der
Unterkunft und Heizung eine Einzelfallprüfung
vorzunehmen ist. Die Regelung in § 22b Abs. 3
scheint jedoch die Einzelfallprüfung auf bestimmte
Personengruppen zu beschränken und ist überdies
nicht verpflichtend (Satz 1: „soll“ statt „muss“). Vor
allem die Regelungsintention von Satz 2 wird nicht
hinreichend deutlich. Man könnte Satz 2 dahinge-
hend deuten, dass es Sonderregelungen nur für ei-
nen erhöhten Raumbedarf geben soll. Menschen mit
Behinderungen haben aber insbesondere einen Be-
darf an einer teureren Wohnungsausstattung und an
einem barrierefreien Zugang zu ihrer Wohnung. Satz
2 erscheint deshalb entbehrlich und kann in Ausfüh-
rungen zur Begründung einer nach Satz 1 vorzuse-
henden Regelung aufgenommen werden.

§ 22c Abs. 1 Satz 2 zielt auf eine hilfsweise Heran-
ziehung der Höchstbeträge nach § 12 Abs. 1 WoGG
ab, obwohl die Höchstbeträge nach einhelliger Auf-
fassung ungeeignet zur Bestimmung der Angemes-
senheit von Unterkunftskosten sind. Auf eine solche
Regelung sollte verzichtet werden, jedenfalls ist aber
sicherzustellen, dass es zu keiner unreflektierten
Übernahme der Höchstbeträge kommen kann.

Wie für § 27 Abs. 3 des Entwurfs vorgesehen, an der
Regelung des geltenden § 22 Abs. 7, der den Zu-
schuss zu den Unterkunftskosten für Auszubildende
regelt, festzuhalten, würde bedeuten, von der Chan-
ce Abstand zu nehmen, dass diese Leistung im BA-
föG verankert wird, wo sie systematisch hingehört.

Zu § 23 (Sozialgeld)

Es wird angeregt, die in Nr. 1 vorgesehene Regelung
in § 20 zu integrieren (und hierzu die Überschrift
von § 20 um das Wort „Sozialgeld“ zu erweitern).

Die Mehrbedarfsregelungen in den Nr. 2 bis 4 sollten
in die einschlägige Norm des § 21 integriert werden.
Die Einführung einer Anspruchsgrundlage für
schwerbehinderte Menschen mit dem Merkzeichen
G wird ausdrücklich begrüßt. Allerdings greift die
Beschränkung auf nicht erwerbsfähige Personen zu
kurz, da sich der Mehrbedarfstatbestand nicht aus
dem Merkmal Erwerbsunfähigkeit, sondern der
schwerwiegenden Mobilitätseinschränkung ergibt.
Eine entsprechende Regelung besteht im Rechtskreis
des SGB XII bereits seit Langem. Es sind keine
Gründe für eine Ungleichbehandlung von Personen
in beiden Rechtskreisen ersichtlich, da identische
Bedarfslagen bestehen. Das „Merkmal G“ hat keinen
Einfluss auf die Erwerbsfähigkeit.

Zu §§ 28 bis 30 (Bedarfe für Bildung und Teilhabe)

Weil die Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts nicht in jeder Hinsicht der Aufgabenverteilung
im föderalen Staat Rechnung trägt, gibt sie Anlass,
die jeweiligen Aufgaben des Bundes in der Existenz-
sicherung von denen der Länder und Kommunen zu
unterscheiden und ein dem föderalen Aufbau Rech-
nung tragendes, Leistungen und Angebote vernetzt
gestaltendes Konzept zu erstellen. Daher ist der
Deutsche Verein überzeugt, dass alle staatlichen
Ebenen ihre Anstrengungen im Bereich Bildung

verstärken müssen, um allen Kindern Chancenge-
rechtigkeit und Teilhabe zu ermöglichen. Mit Bil-
dung, Chancengleichheit und Teilhabe sind Aufga-
ben angesprochen, die alle staatliche Ebenen und
neben der Fürsorge vor allem auch das Bildungssys-
tem und seine Akteure angehen. Der Deutsche Ver-
ein sieht die Notwendigkeit, dass die Akteure hierü-
ber in einen vertieften Dialog eintreten. Weder die
Kultushoheit der Länder, noch die aus der Karlsru-
her Entscheidung fließende Verpflichtung des Bun-
des, noch die Aufgaben der Kommunen im Rahmen
der Daseinsvorsorge dürfen dabei außer Betracht
bleiben. Dieser Diskurs kann aber nicht einseitig
vom Bund geführt werden. Er zielt auf so grundle-
gende und tiefgreifende Veränderungen ab, dass Zeit
für eine breite Diskussion gegeben sein muss.

Aufgrund der Auswertungen der vergangenen EVS
und weiterer Forschungsergebnisse ist für den Deut-
schen Verein voraussehbar, dass auch nach der EVS
2008 Bildungsbedarfe aufgrund der statistischen
Effekte nur in einem geringen finanziellen Rahmen
nachweisbar sein werden. Solcherart ermittelte Be-
darfsansätze sind nicht geeignet, konkret individuel-
le Bildungsbedarfe abzudecken. Die im Konzept des
BMAS dargelegten Teile des Bildungspakets lassen
sich hinsichtlich des Bedarfs und hinsichtlich der
Leistungshöhen nicht aus der EVS ableiten. Der
Deutsche Verein erachtet es deshalb als kaum be-
gründbar, in Form eines Gutscheins für einzelne
Bedarfsgegenstände Pauschalbeträge vorzusehen.
Solche könnten nur willkürlich bzw. fiskalisch,
nicht aber inhaltlich begründet sein.

Zum individuellen Bedarf der Schüler gehören u.a.
Lernmittel, Schülerbeförderung, Mittagessen sowie
Nachhilfe. Es ist evident, dass die Kosten jeweils
von den örtlichen Regelungen und Gepflogenheiten
abhängen. Ungleichheiten bestehen weiterhin ange-
sichts der länderspezifisch unterschiedlichen Aus-
gestaltung der Lernmittelfreiheit. Insbesondere beim
Bedarf an Nachhilfeunterricht ist die Erforderlich-
keit einer individuellen Bemessung evident. Ange-
sichts dieser örtlichen und individuellen Unter-
schiedlichkeiten ist schwer vorstellbar, dass der
Bund im Bereich schulischer Bildung der Anforde-
rung gerecht werden kann, die „Aufwendungen in
einem transparenten und sachgerechten Verfahren
realitätsgerecht sowie nachvollziehbar auf der
Grundlage verlässlicher Zahlen und schlüssiger
Berechnungsverfahren zu bemessen“ (3. Leitsatz der
Entscheidung des BVerfG vom 9.2.2010). Trotzdem
ist das völlige Fehlen von Ansätzen einer Berech-
nung oder Bestimmung der Leistungshöhe kaum
nachzuvollziehen.

Verfolgt der Bund gleichwohl das Konzept des
BMAS weiter, so muss er alles daran setzen, die
Jobcenter kompetentiell in die Lage zu versetzen,
Leistungen individuell zuzumessen. Es müssen je
nach den lokalen und sozialräumlichen Gegebenhei-
ten Systeme entwickelt werden, die eine bedarfsge-
rechte Leistungszumessung gewährleisten.

Zur Leistungsform „Gutschein“

Die Umsetzung des Bildungspaktes verursacht mit
der Berechnung, Bescheidung, Ausstellung und
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Abrechnung der Gutscheine (insbesondere bei Mehr-
fachausstellung von Gutscheinen, Teileinlösung und
Rückforderungen) erhebliche Mehraufwände in den
Grundsicherungsstellen und erfordert zusätzliche
personelle Ressourcen.

Sofern den Grundsicherungsstellen die erforderli-
chen personellen Ressourcen für die neue Aufgabe
„Bildungspaket“ nicht zur Verfügung gestellt wer-
den, wird dies zu Verzögerungen bei der Ausstellung
und Abrechnung der Gutscheine führen. Letztlich
wird die Mehrbelastung in den Grundsicherungsstel-
len, bei fehlenden personellen Ressourcen, auch zu
negativen Auswirkungen auf die operative Leis-
tungserbringung im Gesamtsystem des SGB II

führen. Hierunter können sowohl die Akzeptanz des
Gutscheinverfahrens als auch die Außendarstellung
der Jobcenter leiden.

Der Deutsche Verein weist darauf hin, dass mit ei-
nem Gutscheinsystem auch eine Neuordnung der
Leistungen und Leistungserbringungsstrukturen
bewirkt werden kann, die auf Bildung und Teilhabe
abzielen. Die in dieser Hinsicht nicht professionali-
sierten Sportvereine, Musikschulen und nebenberuf-
lichen Nachhilfelehrer zu berücksichtigen, dürfte
praktisch schwierig und wegen der damit verbunde-
nen administrativen Mehrkosten (Personal, Buch-
führung, Abrechnungssysteme usw.) unattraktiv
sein. Zu bedenken sind auch die Fehlanreize für
Schulen und weitere Infrastrukturen, die durch ein
neues, bundesfinanziertes Angebot entstehen.

Zu §§ 31 ff. (Sanktionen)

Jugendliche im SGB II–Bezug werden deutlich häu-
figer sanktioniert als Erwachsene, was in etwa 20 %
der Fälle zu einer völligen Leistungsstreichung führ-
te. Die erzieherische Wirkung bleibt erwiesenerma-
ßen teilweise aus oder führt zu der Aufnahme un-
qualifizierter, instabiler Tätigkeit. Der Deutsche
Verein hält es deshalb für geboten, das Sanktionssys-
tem für junge Menschen unter 25 Jahren grundsätz-
lich zu überprüfen. Die 100 %-ige Sanktionierung,
die § 31a Abs. 2 des Entwurfs für diesen Personen-
kreis zulässt, kann zu problematischen Ergebnissen
führen. Auch die nur geringe Flexibilisierung bei der
Sanktion, wobei auf Verhaltensänderungen lediglich
mit der sofortigen Sanktionsaufhebung in Bezug auf
die Kosten der Unterkunft reagiert werden kann,
erlaubt keine dem Einzelfall angemessene Entschei-
dung. Jedenfalls sollte die bestehende Möglichkeit
der Verkürzung des Sanktionszeitraums auf 6 Wo-
chen nicht entfallen.

Im Übrigen ist die im Entwurf vorgesehene insge-
samt übersichtlichere und bessere Strukturierung
der Sanktionsregelungen eine geeignete Grundlage,
um in einem abgekoppelten Gesetzgebungsverfahren
zu Neuregelungen im Sanktionsinstrumentarium zu
gelangen.

Zu § 31 Abs. 1 der Entwurfsfassung ist positiv her-
vorzuheben, dass danach auch auf gesetzlicher Ebe-
ne der Nichtabschluss einer Eingliederungsvereinba-
rung künftig nicht mehr sanktionsbewehrt sein soll.
Dass die Weigerung, eine Eingliederungsvereinba-
rung abzuschließen, nicht mit einer Sanktion zu

ahnden ist, sehen bereits die fachlichen Hinweisen
zu § 31 SGB II (Stand vom 20. Dezember 2008, Rz.
31.6a) vor. Aus Sicht der Bundesregierung war sei-
nerzeit Grund für diese Aufhebung per Weisung
allerdings nicht, dass in der Rechtsprechung und
Literatur verfassungsrechtliche Bedenken formuliert
wurden, vielmehr hatte sie zur Begründung auf eine
Erhöhung der Transparenz im Leistungsverfahren
abgestellt (BT-Drucks. 17/351).

Wie in § 31 Abs. 1 vorgesehen soll der Forderung
entsprochen werden, auch gesetzlich eine Doppelbe-
strafung dergestalt auszuschließen, dass der Inhalt
der Eingliederungsvereinbarung (einseitig) als Ver-
waltungsakt erlassen werden und zusätzlich leis-
tungssenkend sanktioniert werden kann12.

Der Deutsche Verein hält es für bedenklich, wenn
künftig der Nachweis einer Rechtsfolgenbelehrung
gemäß § 31 Abs. 1 Satz 1 entbehrlich wäre und eine
Pflichtverletzung bereits bei bloßer "Kenntnis" der
Rechtsfolgen vorliegen würde. Gerade vor dem Hin-
tergrund einer drohenden Minderung bzw. eines
Wegfalls der zur Bestreitung der Existenz notwendi-
gen Grundlage sowie aus Gründen der Rechtssicher-
heit und Transparenz wird es dabei bleiben müssen,
dass jeder Sanktionierung eine schriftliche Beleh-
rung vorauszugehen hat. Vor allem dient die Rechts-
folgenbelehrung auch dem erzieherischen Zweck der
Sanktionen und verstärkt diesen. Es handelt sich
dabei nicht nur um ein formales Kriterium, sondern
um eine Erläuterung der an die Leistungsberechtig-
ten gerichteten Anforderungen.

Eine kraft Gesetzes eintretende Leistungsminderung,
wie sie in § 31a des Entwurfs vorgesehen ist, wäre
zweifelhaft. Letztlich dürfte sich für Leistungsbe-
rechtigte dabei materiell kein bedeutender Unter-
schied gegenüber der bestehenden Rechtslage erge-
ben. Schon bisher beruht die Sanktionsentscheidung
auf der Feststellung einer Pflichtverletzung, so dass
eine solche Feststellung bei einer sich kraft Gesetzes
vollziehenden Sanktion auch weiterhin konstitutiv
bliebe.

IV. Zu Artikel 3: Änderung des Zwölften Buches
Sozialgesetzbuch

Zu § 28a (Fortschreibung der Regelbedarfsstufen)

Die geplante jährliche Anpassung nach einem
Mischindex aus "regelbedarfsrelevantem Preisindex"
und Nettolohnentwicklung ist ein grundsätzlich
geeignetes Verfahren, da es sowohl die Entwicklung
der Kaufkraft als auch der Lebenshaltungskosten
berücksichtigt. Beide Faktoren haben Einfluss auf
die Entwicklung des Bedarfs im Zeitverlauf. Der
Anpassungsmechanismus genügt damit den vom
Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung
vom 9.2.2010 formulierten Anforderungen.

12 Vgl. Stellungnahme des Deutschen Vereins zum Refe-
rentenentwurf eines Gesetzes zur Neuausrichtung der
arbeitsmarktpolitischen Instrumente, DV 22/08, S.10.
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 17(11)320
Ausschuss für
Arbeit und Soziales 18. November 2010
17. Wahlperiode

Schriftliche Stellungnahme

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 22. November 2010 zum

a) Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und der FDP

Entwurf eines Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten
und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (BT-Drs.: 17/3404)

b) Antrag der Abgeordneten Katja Kipping, Matthias W. BIrkwald, Diana Golze, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.

Maßnahmen zur Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenz- und
Teilhabeminimums (BT-Drs.: 17/2934)

c) Antrag der Abgeordneten Fritz Kuhn, Markus Kurth, Brigitte Pothmer, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Menschenwürdiges Dasein und Teilhabe für alle gewährleisten (BT-Drs.: 17/3435)

d) Antrag der Abgeordneten Britta Haßelmann, Markus Kurth, Alexander Bode, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Leistungskürzungen bei den Unterkunftskosten im Arbeitslosengeld II verhindern -
Vermittlungsverfahren mit den Ländern aufnehmen (BT-Drs.: 17/3058)

e) Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (BT-
Drs.: 17/3631)

f) Antrag der Abgeordneten Gabriele Hiller-Ohm, Anette Kramme, Elke Ferner, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion der SPD

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes durch eine transparente Bemessung der
Regelsätze und eine Förderung der Teilhabe von Kindern umsetzen (BT-Drs. 17/3648)

Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege

Die BAGFW bedankt sich für die Gelegenheit zur
Stellungnahme und beurteilt im Folgenden den
Entwurf eines Gesetzes zur Ermittlung von Regelbe-
darfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften
Buches Sozialgesetzbuch. Die einzelnen Verbände
haben auch eigene Stellungnahmen erarbeitet, auf
die hiermit verwiesen wird.

I. Bedarfsermittlung

Die BAGFW kritisiert insbesondere die Wahl der
Referenzgruppe für Erwachsene. Weitergehende

Hinweise zur Bemessung des Regelbedarfs finden
sich in den Stellungnahmen der einzelnen Verbän-
de.

Als Maßstab für die Ermittlung des Regelbedarfs
dienten bisher die Ausgaben der untersten 20 % der
nach ihrem Nettoeinkommen gestaffelten Haushalte
nach Herausnahme der von Sozialhilfe abhängigen
Personen. In Zukunft werden für Alleinstehende,
Alleinerziehende und Erwachsene in Paarhaushalten
die Ausgaben der untersten 15 % der Haushalte
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 17(11)317
Ausschuss für
Arbeit und Soziales 18. November 2010
17. Wahlperiode

Schriftliche Stellungnahme

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 22. November 2010 zum

a) Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und der FDP

Entwurf eines Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten
und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (BT-Drs.: 17/3404)

b) Antrag der Abgeordneten Katja Kipping, Matthias W. BIrkwald, Diana Golze, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.

Maßnahmen zur Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenz- und
Teilhabeminimums (BT-Drs.: 17/2934)

c) Antrag der Abgeordneten Fritz Kuhn, Markus Kurth, Brigitte Pothmer, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Menschenwürdiges Dasein und Teilhabe für alle gewährleisten (BT-Drs.: 17/3435)

d) Antrag der Abgeordneten Britta Haßelmann, Markus Kurth, Alexander Bode, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Leistungskürzungen bei den Unterkunftskosten im Arbeitslosengeld II verhindern -
Vermittlungsverfahren mit den Ländern aufnehmen (BT-Drs.: 17/3058)

e) Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (BT-
Drs.: 17/3631)

f) Antrag der Abgeordneten Gabriele Hiller-Ohm, Anette Kramme, Elke Ferner, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion der SPD

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes durch eine transparente Bemessung der
Regelsätze und eine Förderung der Teilhabe von Kindern umsetzen (BT-Drs. 17/3648)

Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband – Gesamtverband e.V.

I Vorbemerkung

Der vorgelegte Gesetzentwurf lässt wesentliche Vor-
gaben aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts
vom 9. Februar 2010 außer acht und ist aus kinder-
und jugendpolitischer Perspektive in vielerlei Hin-
sicht kontraproduktiv. Es fehlt zudem an einer sach-
und realitätsgerechten Neuberechnung der Regelbe-
darfe für Erwachsene und Kinder. Alle punktuellen
Nachbesserungen können nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass die Gesamtleistungen für Familien im

Hartz IV-Bezug weder wirklichkeits- noch bedarfsge-
recht sind.

Nach Berechnungen des Paritätischen müsste der
Regelbedarf für Erwachsene unter der Vorausset-
zung, dass die Möglichkeit der Gewährung einmali-
ger Leistungen für größere Anschaffungen wieder
eingeführt wird, 416 Euro betragen.

Die Berechnungen der Bundesregierung zu den Re-
gelsätzen für Kinder und Jugendliche sind statistisch
kaum haltbar und im Ergebnis realitätsfremd. Eine
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Statistik, die monatlich 6,93 Euro etwa für Windeln
ausweist oder Heranwachsenden lediglich 70 Euro
im ganzen Jahr für Schuhe zugesteht, kann nicht
ohne Plausibilitätsprüfung übernommen werden.
Die Bundesregierung muss ermitteln, was ein Kind
wirklich braucht und darf sich nicht länger hinter
Statistiken verstecken. Der Paritätische fordert eine
schnellstmögliche Neuberechnung der Kinderregel-
sätze auf der Grundlage verlässlicher Daten und
unter Berücksichtigung des Bedarfes.

Ausbau von Bildungs- und Teilhabeleistungen un-
zureichend

Entgegen der öffentlichen Verlautbarungen reduzie-
ren sich die tatsächlichen Leistungsausweitungen
aufgrund des Bildungs- und Teilhabepaketes auf
wenige Leistungsbereiche.

Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten werden
bereits jetzt übernommen. Neu ist lediglich die be-
grenzte Übernahme der Kosten für eintägige Schul-
ausflüge, die ein Beitrag zur Umsetzung des Bundes-
verfassungsgerichtsurteils vom 9. Februar 2010 ist.

Die Leistungen für den persönlichen Schulbedarf
entsprechen den Leistungen nach dem bisherigen §
24a SGB II, der bereits im Jahr 2009 geschaffen wor-
den war. Die Regelung unterscheidet sich nur durch
die geplante Aufspaltung des Betrages in zwei Tran-
chen, die zeitversetzt zum Halbjahresbeginn über-
wiesen werden sollen, von der bestehenden Leis-
tung. Entgegen der Vorgabe des Bundesverfassungs-
gerichts wird auch im vorliegenden Gesetzentwurf
auf eine Begründung der Bedarfsermittlung verzich-
tet. Darüber hinaus berücksichtigt der Gesetzent-
wurf die Ausgaben für Schreibwaren und Zeichen-
materialien in den Regelbedarfen für 6 bis 17-jährige
Kinder und Jugendliche nicht.

Die nach § 28 Abs. 4 SGB II-E vorgesehene angemes-
sene Lernförderung besteht grundsätzlich ebenfalls
bereits. Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat
mit Urteil vom 09. Februar 2010 u. a. entschieden,
dass im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende nach dem SGB II unabweisbare, laufende,
nicht nur einmalige besondere Bedarfe, die in atypi-
schen Lebenslagen anfallen, zu übernehmen sind.
Dies gilt seit dem 9. Februar 2010. Der Anspruch
besteht seitdem direkt aus Art. 1 Abs. 1 GG in Ver-
bindung mit Art. 20 Abs. 1 GG. Zu den entsprechen-
den Bedarfen gehört auch die Lernförderung. Eine
entsprechende Regelung ist deshalb bereits mit dem
Gesetz zur Abschaffung des Finanzplanungsrates im
Mai 2010 in § 21 Abs. 6 SGB II aufgenommen wor-
den. Die geplante Ausgestaltung der Lernförderung
ist ausgesprochen restriktiv und wird dem Ziel,
Kindern und Jugendlichen einen individuellen An-
spruch auf Bildungs- und Teilhabeförderung einzu-
räumen, nicht gerecht.

Die nach § 28 Abs. 5 SGB II-E vorgesehene Über-
nahme der Mehraufwendungen für eine gemein-
schaftliche Mittagsverpflegung ist derzeit nur für
etwa 15 Prozent der Kinder überhaupt möglich, da
das Angebot an Kindertageseinrichtungen und Schu-
len, die einen Mittagstisch anbieten, noch viel zu
niedrig ist. Soweit entsprechende Möglichkeiten
bestehen, gibt es häufig bereits Regelungen für Kin-
der aus einkommensschwachen Familien. Die ge-

plante Neuregelung umfasst zudem nur den Mehr-
bedarf gegenüber dem für Mittagessen berücksichtig-
ten Betrag in den Regelleistungen. Dies bedeutet,
dass leistungsberechtigte Kinder und Jugendliche ihr
Mittagessen künftig sowohl mit dem Barbetrag, den
sie selbst entrichten müssen, als auch mit personali-
sierten Gutscheinen für den entsprechenden Mehr-
bedarf zu finanzieren haben. Diese fragmentierte
Finanzierung ist in hohem Maße verwaltungsauf-
wändig und führt dazu, dass leistungsberechtigte
Kinder leicht zu identifizieren sind, was zu einem
erheblichen Maß an Stigmatisierung führen kann.

Die in § 28 Abs. 6 SGB II-E vorgesehene Einführung
eines Bildungs- und Teilhabebudgets ist eine neue
Leistung. Ihr steht jedoch gegenüber, dass im Gegen-
zug die Regelbedarfe von Kindern und Jugendlichen
aus den Positionen „Außerschulischer Unterricht,
Hobbykurse“ und „Mitgliedsbeiträge an Organisatio-
nen ohne Erwerbszweck“ nicht bei der Regelsatzbe-
messung berücksichtigt werden.

Erheblicher Verwaltungsmehraufwand und Dop-
pelbürokratie

Der Gesetzentwurf selbst veranschlagt als Mehraus-
gaben für Bildungs- und Teilhabeleistungen nach
dem SGB II 586 Millionen Euro für das Jahr 2011
und 621 Millionen Euro im Jahr 2012.

Die Umsetzung führt dabei zu erheblichen
Bürokratiekosten, die in einem krassen Missverhält-
nis zur Höhe der Leistungen stehen. Dieser Mehr-
aufwand entsteht, indem ein erheblicher zusätzli-
cher Prüfaufwand generiert wird. Gleichzeitig soll
ein administrativ extrem aufwändiges Gutscheinsys-
tem mit individuell angepassten Gutscheinen oder
Kostenübernahmeerklärungen eingeführt werden.

Im Entwurf selbst werden dafür Kosten im Umfang
von 136 Millionen Euro in 2011 und 110 Millionen
Euro in 2012 eingeplant.

Das bedeutet, dass allein 2011 die Verwaltungskos-
ten zur Umsetzung der Bildungs- und Teilhabeleis-
tungen im SGB II 23,2 Prozent der Leistungsausga-
ben entsprechen. Selbst nach den Prognosen im
Gesetzentwurf werden die entsprechenden
Bürokratieaufwendungen 2012 noch 17,7 Prozent
beantragen.

Zum Vergleich: Die Netto-Verwaltungskosten in der
Gesetzlichen Krankenversicherung betragen nach
Angaben des GKV-Spitzenverbandes trotz der Viel-
zahl der damit verbundenen Verwaltungsvorgänge
lediglich gut 5 Prozent und damit nur annähernd ein
Fünftel der Verwaltungskosten der neuen Bildungs-
und Teilhabeleistungen.

Der Gesetzentwurf belegt deshalb die frühzeitig
formulierten Bedenken des Paritätischen, dass der
eingeschlagene Reformweg zu einem erheblichen
Maß an Doppelzuständigkeiten und unnötiger Büro-
kratie führen wird.

Skandalöse Umverteilung zu Lasten einkommens-
schwacher Familien

Die Planungen für den Bundeshaushalt 2011 sehen
vor, dass leistungsberechtigte Familien mit Neugebo-
renen künftig keinen zusätzlichen Elterngeld-
Grundbetrag mehr bekommen. Die betroffenen Fami-
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keinen Bestand haben wird.

Darüber hinaus muss festgestellt werden, dass der
Versuch der Herleitung von Regelbedarfen für Kin-
der und Jugendliche auf der Grundlage des Statis-
tikmodells, wie es für Erwachsene angewandt wird,
gescheitert ist. Die statistische Fehlerwahrschein-
lichkeit ist deutlich zu hoch, um von einer verlässli-
chen Datengrundlage sprechen zu können.

Der Anteil statistisch unsicherer Einzelpositionen an
allen regelsatzrelevanten Positionen liegt je nach
Altersgruppe zwischen 67 % (bei den 0 bis 6-
Jährigen) bis hin zu 94 % (bei den 14 bis 18-
Jährigen). Von statistischer Unsicherheit geht man
aus, wenn die die Zahl der Haushalte, die überhaupt
Angaben gemacht haben, unter 100 Fällen liegt. Der
relevante Standardfehler liegt dann zwischen 10 %
und 20 %. Für die 14 bis 18-Jährigen lag bei 34 von
79 Einzelpositionen die Zahl der Haushalte sogar
unter 25. Diese sind damit mit einem Standardfehler
zwischen 20 und 100 Prozent behaftet.

Wo die Datenlage derart unzureichend ist, ist es
umso zwingender, die Realitätsnähe der Ergebnisse
einer Plausibilitätsprüfung zu unterziehen, was
jedoch unterlassen wurde. Am augenfälligsten sind
die diesbezüglichen Mängel wiederum bei der
Gruppe der 14 bis 18-Jährigen. Bei rund 70 Euro im
Jahr für Schuhwerk oder 29 Cent im Monat für Kurs-
gebühren müssen ebenso Zweifel am Verfahren
aufkommen wie etwa bei 6,93 Euro im Monat für
Pflege und Hygieneartikel für einen Säugling.

Bei den Erwachsenen-Regelbedarfen ließe sich die-
ses Problem durch die Wiedereinführung so genann-
ter einmaliger Leistungen weitgehend lösen, da na-
turgemäß bei diesen Positionen (Kauf eines Kühl-
schrankes u.Ä.) die Statistik kaum valide Aussagen
zu treffen vermag. Im Folgenden sind die Kritik-
punkte des Paritätischen Gesamtverbandes am Ver-
fahren zur Ermittlung der Regelbedarfe für Erwach-
sene im Einzelnen ausführlich dargestellt.

Bei den Kinderregelbedarfen muss jedoch über ein
gänzlich neues Berechnungssystem nachgedacht
werden. Mit Blick auf das Bundesverfassungsgericht
ist es angezeigt, im Gesetz selber festzuschreiben,
dass innerhalb einer überschaubaren Frist ein geeig-
netes Bemessungssystem für die Regelbedarfe von
Kindern und Jugendlichen zu entwickeln ist.

2. Willkürliche Festlegung der Regelbedarfsgrup-
pe

Die Regelbedarfsstufe 3 (§ 8 Abs. 1 Ziffer 3 RBEG-E)
sieht 291 Euro und damit 80% von 364 Euro vor.
Laut Begründung entspricht dies geltendem Recht.
Nach § 20 Abs. 2 Satz 2 SGB II trifft dies aber nur für
sonstige erwerbsfähige Mitglieder der Bedarfsge-
meinschaft zu. Nunmehr wird die Absenkung des
"Eckregelsatzes" auch für erwachsene Mitglieder von
Haushaltsgemeinschaften vorgenommen, also insbe-
sondere bei zusammen lebenden Geschwistern oder
bei volljährigen Menschen mit Behinderungen, die
noch bei ihren Eltern leben. Für die Absenkung des
Regelbedarfes gibt es weder eine empirische Grund-
lage noch eine sonstige Begründung. Nach den Maß-
stäben des Bundesverfassungsgerichts darf sie nicht
erfolgen.

3. Referenzhaushalte

3.1 Willkürlicher Wechsel der Referenzgruppe

Als Datengrundlage zur Bemessung der Regelbedarfe
dient der Bundesregierung die Einkommens- und
Verbrauchsstichprobe (EVS), die alle fünf Jahre
durch das Statistische Bundesamt erhoben wird. Für
die EVS werden über den Zeitraum von drei Mona-
ten unter anderem die tatsächlichen Einnahmen und
privaten Verbrauchsausgaben von rund 60.000
Haushalten in Deutschland auf freiwilliger Basis
erfasst. Die EVS ist die maßgebliche amtliche Statis-
tik über die Lebensverhältnisse privater Haushalte in
Deutschland. Als Referenzgruppe zur Bemessung der
Regelsätze (Regelbedarfe) wurden dabei seit Einfüh-
rung des SGB II die untersten 20 Prozent der nach
ihrem Netto-Einkommen geschichteten Ein-
Personen-Haushalte der um die Leistungsbezieher
bereinigten Einkommens- und Verbrauchsstichprobe
herangezogen.

Das Bundesverfassungsgericht hat das Statistikmo-
dell und die bisherige Auswahl der Referenzgruppe
für die Ermittlung des Existenzminimums eines
Erwachsenen ausdrücklich als verfassungsrechtlich
nicht zu beanstanden bestätigt:

„Das nach § 28 Abs. 3 SGB XII und § 2 Regel-
satzverordnung 2005 maßgebliche Statistikmo-
dell ist eine verfassungsrechtlich zulässige, weil
vertretbare Methode zur realitätsnahen Bestim-
mung des Existenzminimums für eine alleinste-
hende Person. (…) Die Auswahl der Referenz-
gruppe, nach deren Ausgaben der Eckregelsatz
bemessen wird, ist verfassungsrechtlich nicht zu
beanstanden. (…) Denn die Wahl des untersten
Quintils beruhte auf der sachgerechten Erwä-
gung, die Referenzgruppe der Bezieher von gerin-
gen Einkommen möglichst breit zu fassen, um
statistisch zuverlässige Daten zu verwenden. Da-
rüber hinaus vermeidet die erfolgte Herausnah-
me von Sozialhilfeempfängern Zirkelschlüsse,
die entstünden, wenn man das Verbrauchsver-
halten von Hilfeempfängern selbst zur Grundlage
der Bedarfsermittlung machen würde.“ (Rz. 162,
167, 168)

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird von dem
bisherigen Verfahren abgewichen. Nach § 4 des
Gesetzesentwurfes werden von den Einpersonen-
haushalten statt wie bisher die untersten 20 Prozent
nur noch die untersten 15 Prozent nach Herausnah-
me der Leistungsbezieher als Referenzgruppe aus-
gewählt. Dies ist eine gravierende Veränderung der
seit Einführung des SGB II geübten Praxis. Die Refe-
renzgruppe wird willkürlich geändert und faktisch
verkleinert, was im Ergebnis zu einer Reduzierung
des Regelbedarfes für Erwachsene führt. Diese Ver-
änderung ist weder sachgerecht noch nachvollzieh-
bar.

Im Ergebnis wird die Einkommensobergrenze im
Vergleich zur Auswertung der EVS 2003 deutlich
abgesenkt. Während das Maximaleinkommen der 20-
Prozent-Referenzgruppe nach der EVS 2008 bei 990
Euro liegt, liegt der Grenzwert der 15-Prozent-
Referenzgruppe mit 901 Euro erheblich niedriger.
Entsprechend fällt auch der Erwachsenen-
Regelbedarf bei Verwendung der 15-Prozent-
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Referenzgruppe geringer aus als er nach dem be-
währten und bisher nicht in Frage gestellten Verfah-
ren ausfallen würde. Allein durch diesen Wechsel
der Referenzgruppe enthält die Bundesregierung
jedem Leistungsberechtigten monatlich 18 Euro vor.

Eine nachvollziehbare Begründung für den Wechsel
der Referenzgruppe bleibt die Bundesregierung
schuldig. Im Gesetzentwurf heißt es zur Begründung
lediglich:

„Bei einem Anteil der Referenzhaushalte von 20
Prozent an allen nach dem Nettoeinkommen ge-
schichteten Einpersonenhaushalten verschiebt
sich die Abgrenzung nach oben hin zu höheren
Einkommen, was eine deutliche Steigerung der
für die Ermittlung der Regelbedarfe relevanten
Konsumausgaben führt. Deshalb werden, um
dem geeigneten Maßstab für das menschenwür-
dige Existenzminimum zu folgen, für die Abgren-
zung der Referenzgruppe die unteren 15 Prozent
aller Einpersonenhaushalte zugrunde gelegt.“ (S.
146)

Dies ist keine sachgerechte Begründung, die sich an
den Zielvorgaben des physischen Existenzmini-
mums und der gesellschaftlicher Teilhabe orientiert,
sondern lediglich eine willkürliche Setzung aus rein
fiskalischen Motiven.

Der Paritätische hat hier erhebliche verfassungs-
rechtliche Bedenken und empfiehlt daher dringend,
an der bisherigen Referenzgruppe der untersten 20
Prozent der nach ihrem Nettoeinkommen geschich-
teten Einpersonenhaushalte festzuhalten.

3.2 Nicht sachgerechte bzw. fehlende Verwendung
von Zusatzauswertungen

Wenn der Gesetzgeber etwaige Ausgabenkürzungen
bzw. die Einstufung einzelner Ausgabepositionen als
nicht regelbedarfsrelevant vornehmen will, so bedarf
es zwingend einer verlässlichen empirischen Grund-
lage, wie das Bundesverfassungsgericht in seinem
Urteil vom 9. Februar 2010 klargestellt hat. Der Ge-
setzgeber kann dabei auch andere Erhebungen als
die EVS heranziehen, sofern sie zuverlässig und
seine Entscheidungen nachvollziehbar und sachge-
recht begründet sind:

„Die wertende Entscheidung, welche Ausgaben
zum Existenzminimum zählen, hat der Normge-
ber sachgerecht und vertretbar zu treffen. (…) Der
Gesetzgeber darf Ausgaben, welche die Referenz-
gruppe tätigt, nur dann als nicht relevant einstu-
fen, wenn feststeht, dass sie anderweitig gedeckt
werden oder zur Sicherung des Existenzmini-
mums nicht notwendig sind. Auch die Höhe ei-
ner Kürzung muss sich aus der Einkommens-
und Verbrauchsstichprobe oder aus einer ande-
ren, zuverlässigen Erhebung ergeben. Eine Schät-
zung auf fundierter empirischer Grundlage ist
dabei nicht ausgeschlossen; Schätzungen „ins
Blaue hinein“ laufen jedoch einem Verfahren
realitätsgerechter Ermittlung zuwider (…). Damit
geprüft werden kann, ob die vom Gesetzgeber ge-
troffenen Wertungen und Entscheidungen der
verfassungsrechtlichen Garantie eines men-
schenwürdigen Existenzminimums entsprechen,
trifft den Normgeber die Obliegenheit, sie nach-

vollziehbar zu begründen; das ist vor allem zu
fordern, wenn er von seiner selbst gewählten Me-
thode abweicht.“ (Rz. 171)

Es ist festzuhalten, dass die Bundesregierung verein-
zelt aber nicht überall, wo notwendig, Zusatzauswer-
tungen in Auftrag gegeben hat, um Schätzungen „ins
Blaue hinein“ zu vermeiden. Es ist ihr dabei nicht
gelungen, anhand dieser zusätzlichen Erhebungen
den Regelbedarf „realitätsgerecht“ abzubilden. Die
im Zusammenhang mit den Zusatzauswertungen
getroffenen Wertentscheidungen der Bundesregie-
rung sind, wie im Folgenden dargestellt, wenig
sachgerecht und müssen, insbesondere da sie aus-
nahmslos zu Ungunsten der Leistungsberechtigten
ausfallen, kritisch hinterfragt werden.

3.2.1 Abteilung 02 „Alkoholische Getränke, Ta-
bakwaren u.Ä.“

Die Streichung der Durchschnittsausgaben für alko-
holische Getränke und Tabakwaren, die eine massi-
ve Reduzierung des Regelbedarfes um 16 Euro zur
Folge hat, ist schon allein aus methodischen Grün-
den nicht vertretbar.

Anders als bisher wurden die Ausgaben für Alkohol
und Tabak als nicht regelbedarfsrelevant gestrichen,
wobei als Substitution der mit dem Verzicht auf
alkoholische Getränke verbundenen Flüssigkeits-
menge eine Aufstockung der Abteilung 01 „Nah-
rungsmittel und alkoholfreie Getränke“ erfolgte. Für
die Umrechnung des Preises alkoholischer in alko-
holfreie Flüssigkeitsmengen behalf sich die Bundes-
regierung mit einer Plausibilitätsrechnung. Im Er-
gebnis wird davon ausgegangen, dass durch die
durchschnittlichen Ausgaben für alkoholische Ge-
tränke der Referenzgruppe (abzüglich der nach dem
Wägungsschema des allgemeinen Preisindex errech-
neten Ausgaben für Spirituosen) in Höhe von 7,19
Euro etwa 12 Liter preiswertes Bier gekauft werden
könnten, die durch 12 Liter Mineralwasser zu erset-
zen wären:

„Für die anzusetzenden 12 Liter Mineralwasser
wurde ein Betrag von 2,99 eingesetzt, für den Su-
permärkte flächendeckend eine entsprechende
Menge Mineralwasser anbieten. Legt man die
Preise der preisgünstigen Discounter für 1,5-Liter-
Mineralwasserflaschen zugrunde, ergibt sich für
12 Liter Mineralwasser sogar nur ein Preis von
1,52 Euro. Bei den als regelbedarfsrelevant be-
rücksichtigten 2,99 Euro ist also bei preisbewuss-
tem Einkauf durchaus Spielraum für Saft oder
andere alkoholfreie Getränke.“ (S. 96)

Die ausführlichen Erläuterungen im Begründungsteil
u.a. zur Substitution der Flüssigkeitsmenge suggerie-
ren, die getroffene Wertentscheidung sei auf verläss-
licher empirischer Grundlage sachgerecht begründet
worden.

Faktisch wird jedoch durch die Streichung der
Durchschnittsausgaben für Alkohol und Tabak eine
folgenschwere Verfälschung der Stichprobe provo-
ziert. Die Bundesregierung selbst verweist im Ge-
setzentwurf darauf, dass nur ein Viertel der deut-
schen Bevölkerung über 15 Jahren überhaupt raucht
(S. 96). Wenn der Gesetzgeber sich entscheidet, Aus-
gaben für Tabak und Alkohol beispielsweise aus
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Gründen der Gesundheitsprävention als nicht regel-
bedarfsrelevant anzusehen, muss er konsequenter-
weise als Referenzgruppe ausschließlich abstinente
bzw. Nicht-Raucher-Haushalte betrachten. Das zur
Verfügung stehende Haushaltsbudget verteilt sich in
diesen Haushalten naturgemäß auf andere Ausgabe-
positionen, wie beispielsweise Nahrungsmittel,
Gesundheitspflege oder Freizeit. Tut er dies nicht,
führt die ersatzlose Streichung der Durchschnitts-
ausgaben zu einer erheblichen Bedarfsunterdeckung.

Da keine Sonderauswertung zu Haushalten, die
weder Ausgaben für alkoholische Getränke noch für
Tabak ausweisen, verwendet wurde, ist die Strei-
chung der Abteilung 02 statistisch-methodisch nicht
vertretbar. Unabhängig von der normativen Frage, ob
Ausgaben für Tabak und Alkohol in den Regelbedarf
einfließen sollten oder nicht, muss daher angesichts
der Höhe der Ausgabenpositionen schon allein aus
methodischen Gründen an der Berücksichtigung der
Durchschnittsausgaben im Regelbedarf festgehalten
werden.

3.2.2 Abteilung 04 „Wohnen, Energie und Woh-
nungsinstandhaltung“

Bei der Berechnung der regelbedarfsrelevanten
Stromausgaben bleiben nach dem aktuellen Geset-
zesentwurf diejenigen Haushalte unberücksichtigt,
die im Haushaltsbuch angegeben haben, mit Strom
zu heizen. Die entsprechende durch die Bundesre-
gierung veranlasste Zusatzauswertung erfasste nur
die Referenzhaushalte, die Strom ausschließlich als
Haushaltsenergie (Beleuchtung, Kühlschrank, Elekt-
roherd, Fernsehgerät usw.) verwenden.

Anders als bei der Sonderauswertung der EVS 2003
wurden bei der Berechnung der regelbedarfsrelevan-
ten Stromausgaben nicht mehr nur die Stromausga-
ben von Mietern sondern auch die Ausgaben von
Eigentümern für Haushaltsstrom berücksichtigt.
Dabei wurden jedoch nicht die tatsächlichen Ver-
brauchsausgaben der Eigentümerhaushalte betrach-
tet, sondern lediglich die Stromkosten von Mieter-
haushalten als existenzsichernd unterstellt.

Der Paritätische hält das Verfahren, bei Eigentümer-
haushalten nur die durchschnittlichen Stromkosten
von Mietern zu unterstellen, für höchst fragwürdig,
da im SGB II-Bezug eben auch Eigentümerhaushalte
vorkommen.

3.2.3 Abteilung 06 „Verkehr“

Die Ausgaben für ein eigenes Auto oder ein Motor-
rad sowie deren Nutzung werden nicht als regelbe-
darfsrelevant anerkannt. Diese Ausgabepositionen
gelten nicht als existenzsichernd und gelten entspre-
chend nicht als Grundbedarf. Stattdessen wird da-
von ausgegangen, dass Leistungsberechtigte ihren
Mobilitätsbedarf durch die Nutzung von Fahrrädern,
den öffentlichen Personennah- und Fernverkehr
bzw. zu Fuß decken.

Um den Regelbedarf berechnen zu können, hat die
Bundesregierung vor diesem Hintergrund zwei Zu-
satzauswertungen im Zusammenhang mit den Ver-
kehrsausgaben veranlasst: Zum einen wurden Haus-
halte ohne PKW betrachtet, zum anderen Haushalte
ohne Ausgaben für Kraftstoffverbrauch und
Schmiermittel. Schließlich wurden für die Berech-

nung des Regelbedarfes für Erwachsene die zweitge-
nannte Zusatzauswertung herangezogen und damit
nur diejenigen Haushalte berücksichtigt, die keine
Ausgaben für Kraftstoffe und Schmiermittel in der
EVS 2008 angegeben haben. Die Bundesregierung
hat sich damit für die „preiswerteste“ Variante ent-
schieden.

Die Alltagserfahrung belegt, dass es durchaus Haus-
halte gibt, die zwar keinen eigenen PKW besitzen,
sich aber gelegentlich ein Auto ausleihen und ent-
sprechend auch Ausgaben für Kraftstoffe und
Schmiermittel ausweisen. Verschiedene Lebenssitu-
ationen wie der Besuch eines Angehörigen im Kran-
kenhaus, das Abholen des eigenen Kindes bei dem
getrennt lebenden Partner, der Transport eines Mö-
belstückes o.ä. können die leihweise Nutzung eines
PKW erforderlich machen und rechtfertigen. Auch
aus Sicht des Paritätischen ist die Unterhaltung
eines eigenen Autos nicht zwingend als existenzsi-
chernd anzusehen, das gelegentliche Ausleihen
eines Autos in besonderen Situationen gehört dage-
gen zum Mindestmaß an gesellschaftlicher Teilhabe.

Aus Sicht des Paritätischen sind daher zur Berech-
nung des Mobilitätsbedarfes eines alleinstehenden
Erwachsenen alle Haushalte ohne PKW heranzuzie-
hen, sowohl mit als auch ohne Ausgaben für Kraft-
stoffe und Schmiermittel. Für die realitätsgerechte
Bemessung des Mobilitätsbedarfes von Familien mit
Kindern sind darüber hinaus aus Sicht des Verban-
des ergänzende Expertisen erforderlich.

3.2.4 Abteilung 08 „Nachrichtenübermittlung“

Die Bundesregierung zählt zwar die Nutzung eines
Telefons zum Grundbedarf, jedoch – wie bereits bei
der Sonderauswertung EVS 2003 – werden nicht
zwei Telekommunikationsarten nebeneinander an-
erkannt. Ausgegangen wird dabei von der Nutzung
des Festnetzes, da das Festnetztelefon immer noch
weiter verbreitet sei als das Mobilfunktelefon (S.
104). In Auftrag gegeben wurde daher zur Ermittlung
des Telekommunikationsbedarfs beim Statistischen
Bundesamt eine Zusatzauswertung der EVS 2008 für
Haushalte, die Ausgaben für einen Festnetzan-
schluss beziehungsweise einen Internetzugang hat-
ten, aber keine Ausgaben für Mobilfunktelefone oder
für ein Kombipaket.

Den Leistungsberechtigten bliebe es dabei
„überlassen, ob sie anstelle eines Festnetztele-
fons ein Mobilfunktelefon nutzten; sofern im
Einzelfall aufgrund persönlicher Präferenzen
beide Telekommunikationsarten nebeneinan-
der genutzt werden, müssen die höheren Ver-
brauchsausgaben durch Einsparungen an ande-
rer Stelle finanziert werden.“ (S. 104)

Bei diesem Vorgehen bleibt das veränderte Kommu-
nikationsverhalten der Gesellschaft unberücksichtigt
sowie der Umstand, dass es mittlerweile zahlreiche
Angebote auf dem Telekommunikationsmarkt gibt,
die die ausschließliche Nutzung eines Mobilfunkte-
lefons durchaus attraktiv machen. In der zu Grunde
liegenden Zusatzauswertung bleiben alle jene Haus-
halte außen vor, die nur über Mobilfunktelefone
oder ein Kombipaket mit Flatrate verfügen und auf
einen separaten Festnetzanschluss verzichten. Es ist
davon auszugehen, dass sich in der Stichprobe
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überwiegend Haushalte befinden, die einen unter-
durchschnittlichen Kommunikationsbedarf haben,
und die herangezogenen Referenzhaushalte daher
nicht repräsentativ sind.

Vor dem Hintergrund, dass verschiedene Regie-
rungsvertreter insbesondere die Berücksichtigung
von Ausgaben für einen Internetanschluss in der
öffentlichen Debatte wiederholt als besonderes Indiz
dafür herangezogen haben, dass die Regelbedarfe
auch Aspekte der soziokulturellen Teilhabe reali-
tätsgerecht berücksichtigten, muten die normativen
Entscheidungen, ein Handy sei kein dem Festnetzte-
lefon gleichwertiges Kommunikationsmittel und ein
traditioneller Festnetzanschluss sei einem Kombipa-
ket mit Flatrate vorzuziehen, nahezu antiquiert und
skurril an.

Der Paritätische folgt dem Vorgehen der Bundesre-
gierung nicht. Die Ausgaben der Referenzgruppe für
die Abteilung 08 „Nachrichtenübermittlung“ sind
aus Sicht des Verbandes stattdessen in voller Höhe
zu übernehmen.

4. Streichung von Einzelpositionen durch die
Bundesregierung

Die durch die Bundesregierung vorgenommene
Streichung bzw. Kürzung zahlreicher Einzelpositio-
nen als nicht regelbedarfsrelevant ist grundsätzlich
zulässig, verstößt aber im gewählten Umfang gegen
die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, das
ausdrücklich definiert hat, dass die Regelleistung
sowohl dazu da ist, „die physische Seite des Exis-
tenzminimums sicherzustellen, als auch dazu, des-
sen soziale Seite abzudecken, denn die Regelleistung
umfasst in vertretbarem Umfang auch die Beziehun-
gen zur Umwelt und eine Teilnahme am kulturellen
Leben.“ (Rz. 148).

Während Kindern und Jugendlichen im Begrün-
dungsteil des Regierungsentwurfes zu § 28 Abs. 6
SGB II-E der „Anspruch auf gesellschaftliche Teil-
habe im Rahmen des Grundrechts auf Gewährleis-
tung eines menschenwürdigen Existenzminimums“
(S. 174) ausdrücklich zuerkannt wird, verdeutlichen
die umfangreichen Kürzungen beim Regelbedarf für
Erwachsene, dass erwachsenen Leistungsberechtig-
ten soziale Teilhabe weitgehend verwehrt wird.

In der Summe kürzt die Bundesregierung so rund 30
Euro pro Leistungsberechtigtem (vgl. Tabelle auf
Folgeseite).

Codes

EVS-Abteilung in Euro
(auf Grundlage der
EVS 2008, 15%-

Referenzgruppe Ein-
personenhaushalte)

in Euro
(auf Grundlage der
EVS 2008, 20%-

Referenzgruppe Ein-
personenhaushalte)Einzelposition

03 Bekleidung und Schuhe

0314 200
Chemische Reinigung, Waschen. Bügeln und Färben
von Bekleidung 0,69 0,75

05
Innenausstattung, Haushaltsgeräte und -
gegenstände

0520 901 Anfertigen sowie fremde Reparaturen von Heimtextilien 0,16 0,13

0551 000
Anteil Gartengeräte an "Motorbetriebene Werkzeuge und
Ausrüstungsgegenstände für Haus und Garten" 0,14 0,17

0552 071 Fremde Reparaturen an Handwerkszeugen 0,11 0,14
0552 901 Nicht motorbetriebene Gartengeräte 0,20 0,18
09 Freizeit, Unterhaltung, Kultur
0932 020 Campingartikel 0,14 0,12

0933 900
Gartenerzeugnisse und Verbrauchsgüter für die Garten-
pflege 1,50 1,65

0934 901 Schnittblumen und Zimmerpflanzen 3,24 3,64
0934 900 Haustiere einschl. Veterinär- u.a. Dienstleistungen 5,07 5,39
11 Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen

1111 000

Speisen und Getränke in Restaurants, Cafés, an Imbiss-
ständen und vom Lieferservice (hier: Differenz tatsächli-
che Ausgaben zu reinem Warenwert) 15,01 15,44

1112 000
Speisen und Getränke in Kantinen und Mensen (hier:
Differenz tatsächliche Ausgaben zu reinem Warenwert) 2,95 2,78

SUMME der Kürzungen 29,21 30,39
0,16: rückerschlossener oder imputierter Wert (wegen der geringen Haushaltszahl – weniger als 25 Haushalte – ist der Zahlenwert nicht sicher
mit einem relativen Standardfehler von 20 % und mehr)
Quelle: Der Paritätische Gesamtverband; Daten aus: Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und FDP "Entwurf eines Gesetzes zur
Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches SGB“ (Drucksache 17/3404) vom 26.10.2010 sowie A-
Drucksache 17(11)277 vom 28.09.2010 und eigene Berechnungen
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4.1 Abteilung 03 „Bekleidung und Schuhe“

In dem Gesetzentwurf wird unterstellt, dass Leis-
tungsberechtigte keinerlei Kleidung besitzen bzw.
aus privatem Anlass wie Hochzeit, Familiengeburts-
tag, Theaterbesuch oder Beerdigung benötigen könn-
ten, die einer besonderen Pflege bedürfen. In der
Konsequenz wird selbst der Kleinstbetrag von 0,69
Euro für Ausgaben der chemischen Reinigung als
nicht regelbedarfsrelevant gestrichen:

„Saubere Wäsche und Bekleidung zählen zum
Existenzminimum und werden durch das häusli-
che Wäschewaschen und – erforderlichenfalls –
Bügeln gewährleistet. (…) Die Kosten für eine
chemische Reinigung dienen hingegen nicht der
Existenzsicherung. Eine chemische Reinigung ist
materialbedingt nur für wenige Kleidungsstücke
erforderlich, die zudem in der Regel nicht zur
Alltagsbekleidung zählen. Entsprechende Beklei-
dung wird am Ehesten im Zusammenhang mit
der Ausübung einer beruflichen Tätigkeit getra-
gen.“ (S. 97f.)

Der Paritätische folgt der Begründung der Bundesre-
gierung nicht und erachtet die Einzelposition als
regelbedarfsrelevant.

4.2 Abteilung 05 „Innenausstattung, Haushaltsge-
räte und -gegenstände“

In der Abteilung 05 wurden die Einzelpositionen für
„Motorbetriebene Werkzeuge und Ausrüstungsge-
genstände für Haus und Garten (inkl. Gartengeräte)“
und „Nicht motorbetriebene Gartengeräte“ als nicht
mehr regelbedarfsrelevant gestrichen. Im System der
Mindestsicherung sei „die Unterhaltung eines Gar-
tens als nicht existenzsichernd zu bewerten“ (S.
101). Diese Wertentscheidung, dass der Unterhalt
eines Gartens quasi Luxus sei, steht im Widerspruch
zur Alltagserfahrung sowie der bisherigen Praxis der
Regelbedarfsermittlung. Eine plausible Begründung
bleibt der Gesetzentwurf schuldig.

Ebenfalls erstmals als nicht mehr regelbedarfsrele-
vant gestrichen wurden die Ausgaben für das „An-
fertigen sowie fremde Reparaturen von Heimtextili-
en“ sowie „Fremde Reparaturen an Handwerkszeu-
gen“. Bei Anfall größerer Ausgaben für die Reparatur
bzw. Änderung von Heimtextilien nach einem Um-
zug oder einem Schadensereignis bestünde ein An-
spruch auf einmalige Leistungen. Besitz und Ge-
brauch teurer Werkzeuge, für die sich eine Reparatur
lohnen könnte, sei in der Regel bei Leistungsberech-
tigten nicht zu unterstellen:

„Auch die Position ‚Fremde Reparaturen an
Handwerkzeugen‘ wird im Unterschied zur Son-
derauswertung EVS 2003 nicht mehr als exis-
tenzsichernd berücksichtigt. Reparaturen sind
nur bei teuren Werkzeugen wirtschaftlich vertret-
bar. Da für Leistungsberechtigte nach dem SGB II
und dem SGB XII Besitz und Nutzung solcher
Werkzeuge in der Durchschnittsbetrachtung nur
für den privaten Gebrauch zu unterstellen ist,
handelt es sich um einen der Kategorie Hobby
und Freizeit zuzuordnenden Sachverhalt.“ (S.
101)

Diese Begründung ist genauso lebensfremd wie
unplausibel. Gerade weil Werkzeuge für Leistungs-

berechtigte nur unter großen finanziellen Opfern neu
anzuschaffen sind, lohnen sich Reparaturen auch bei
weniger teuren Werkzeugen – beispielsweise einer
Bohrmaschine.

Der Paritätische folgt der Begründung der Bundesre-
gierung nicht und erachtet die genannten Einzelposi-
tionen als regelbedarfsrelevant.

4.3 Abteilung 09 „Freizeit, Unterhaltung, Kultur“

In der Abteilung 09 für Erwachsene „Freizeit, Unter-
haltung, Kultur“ beruft sich die Bundesregierung auf
den ihr zustehenden Gestaltungsspielraum für alles,
was über das physische Existenzminimum hinaus-
geht und streicht wie bisher die Ausgaben für
Glücksspiel und Pauschalreisen, aber auch für Haus-
tiere und Campingartikel als nicht existenzsichernd.
Als nicht regelbedarfsrelevant werden zudem die
Ausgaben für Gartenerzeugnisse und Gartenpflege
sowie Schnittblumen und Zimmerpflanzen einge-
stuft.

Die Behauptung, Ausgaben für den Garten seien
auch früher nicht im Regelsatz berücksichtigt wor-
den, ist nicht korrekt. Das Gegenteil ist der Fall. In
der alten Regelsatzverordnung von 2006 wurde ein
direkter Zusammenhang zwischen der entsprechen-
den Ausgabeposition und dem existenzsichernden
Grundbedarf konstatiert:

„Bei der Position Gartenerzeugnisse und Ver-
brauchsgüter für die Gartenpflege werden die
Ausgaben zu 75 vom Hundert berücksichtigt. Der
hohe Anteil ergibt sich daraus, dass auch Ausga-
ben für Güter für den privaten Gemüse- und
Obstanbau mit erfasst sind, durch den entspre-
chende andere Ausgaben vermindert werden.“
(BR-Drucksache 206/04, S. 9)

Aus Sicht des Paritätischen gehören Gartenerzeug-
nisse und Verbrauchsgüter zur Gartenpflege, Cam-
pingartikel und Ausgaben für Haustiere ebenso zum
soziokulturellen Existenzminimum wie die Ausga-
ben für „Schnittblumen und Zimmerpflanzen“, zu
denen der Blumenstrauß zum Muttertag genauso
zählt wie der Tannenbaum zu Weihnachten.

4.4 Abteilung 11 „Beherbergungs- und Gaststät-
tendienstleistungen“

In der Begründung zu den Kürzungen in Abteilung
11 wird die Einschränkung der soziokulturellen
Teilhabe explizit eingeräumt:

„Bei den Verbrauchsausgaben in Abteilung 11
handelt es sich grundsätzlich nicht um regelbe-
darfsrelevante Ausgaben, da die auswärtige Ver-
pflegung – also in Restaurants, Cafés und Imbiss-
ständen sowie in Kantinen und Mensen – nicht
zum physischen Existenzminimum zählt.“ (S.
107)

Wenn aber auswärtige Verpflegung als nicht exis-
tenzsichernd angesehen wird, muss ein Ausgleich
geschaffen werden, da sich der häusliche Verpfle-
gungsbedarf an Nahrung und Getränken erhöht. Um
also das „physische Existenzminimum“ zu gewähr-
leisten, wird lediglich der reine „Warenwert“ aus-
wärtiger Speisen und Getränke (die Kugel Eis, der
Ausflugsimbiss, das gelegentliche Stück Kuchen im
Café, etc.) als regelbedarfsrelevant anerkannt. In
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Codes

EVS-Abteilung

Einzelposition
05 Innenausstattung, Haushaltsgeräte und -gegenstände

0511 900 Möbel und Einrichtungsgegenstände

0511 090 Lieferung und Installation von Möbeln und elektrischen Leuchten

0512 900 Teppiche und sonstige Bodenbeläge

0512 090 Verlegen von Bodenbelägen

0531 100 Kühlschränke, Gefrierschränke und -truhen
0531 200 Waschmaschinen, Wäschetrockner, Geschirrspül- und Bügelmaschinen

0531 900 Fremde Installationen von Haushaltsgroßgeräten

0531 901 Sonstige größere Haushaltsgeräte

06 Gesundheitspflege

0613 900 Therapeutische Mittel und Geräte (einschl. Eigenanteile)

07 Verkehr

0713 000 Kauf von Fahrrädern

09 Freizeit, Unterhaltung, Kultur

0911 200 Fernseh- und Videogeräte, TV-Antennen

0913 000
Datenverarbeitungsgeräte und Software
(einschl. Downloads)

…

6. Fortschreibung

Das Bundesverfassungsgericht hat das bisherige
Verfahren zur Fortschreibung der Regelsätze anhand
der Rentenentwicklung als sachfremd und verfas-
sungswidrig verworfen:

Der aktuelle Rentenwert diene „nicht dazu, die
zur Sicherung eines menschenwürdigen Exis-
tenzminimums notwendigen Leistungen zu quan-
tifizieren und entsprechend der Veränderung des
Bedarfs jährlich fortzuschreiben. (…) Mit der An-
knüpfung des aktuellen Rentenwerts an die Ent-
wicklung der Bruttolöhne wird zwar in gewissem
Maße die Wohlfahrtsentwicklung der Gesell-
schaft nachgezeichnet. Über die Veränderungen
des notwendigen Bedarfs zur Deckung des Exis-
tenzminimums vermag die Entwicklung der Brut-
tolöhne jedoch keine Auskunft zu geben. Die in §
68 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 und 3 SGB VI und in §
255e SGB VI genannten Faktoren weisen keinen
Bezug zum Existenzminimum auf. Die Faktoren
aber, die das für die Bildung der Regelleistung
maßgebliche Verbrauchsverhalten des untersten
Quintils bestimmen, namentlich das zur Verfü-
gung stehende Nettoeinkommen und die Preis-
entwicklung, spielen bei der Bestimmung des ak-
tuellen Rentenwerts keine Rolle. Er ist deshalb
zur realitätsgerechten Fortschreibung des Exis-
tenzminimums nicht tauglich.“ (Rz. 184)

Zugleich hat das Gericht in seinem Urteil vom Feb-
ruar deutlich gemacht, dass eine Fortschreibung
entsprechend der Preisentwicklung eine sachgerech-
te Alternative darstellen würde, die dem Erfordernis
der konsequenten Bedarfsorientierung gerecht wer-
den würde:

„Mit dem Statistikmodell eher vereinbar wäre
beispielsweise eine Hochrechnung anhand der
Preisentwicklung in den Ausgabepositionen, aus
denen sich der regelleistungsrelevante Verbrauch
zusammensetzt. (…) Denn allgemeine Preisstei-
gerungen bei den Gütern und Dienstleistungen
werden dazu führen, dass die Kosten des unters-
ten Quintils der Einkommensbezieher zur Abde-
ckung ihres Existenzminimums steigen.“ (Rz.
186)

Die im vorliegenden Gesetzentwurf vorgeschlagene
Kopplung der jährlichen Regelbedarfsfortschreibung
an einen Mischindex aus Preisentwicklung und
Nettolohnentwicklung wird dagegen dem Kriterium
der Bedarfsorientierung nicht gerecht.

Die Ausweitung des Niedriglohnsektors und die
große Anzahl an Vollzeitbeschäftigten, die auf auf-
stockende Hartz IV-Leistungen angewiesen sind,
weil ihr Lohn zum Leben nicht reicht, belegen, dass
die Löhne in Deutschland nichts mit Bedarfen zu
tun haben. Selbst wenn die Lohnentwicklung nur zu
30 Prozent herangezogen wird, wie es im vorliegen-
den Entwurf vorgesehen ist, besteht das Risiko von
Zirkelschlüssen, die zu einer Bedarfsunterdeckung
führen.

Der Paritätische lehnt den vorgeschlagenen Misch-
Index ab und fordert die jährliche Fortschreibung
der Regelbedarfe entsprechend der Preisentwick-
lung.

7. Alternativberechnungen der Paritätischen For-
schungsstelle

Unter Berücksichtigung der oben genannten Kritik-
punkte kommt die Paritätische Forschungsstelle in
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eigenen Berechnungen nach den durch das Bundes-
verfassungsgericht vorgegebenen Kriterien auf
Grundlage der Einkommens- und Verbrauchsstich-
probe 2008 auf einen Regelbedarf für Erwachsene
von 416 Euro statt 364 Euro, unter der Vorausset-
zung, dass die Möglichkeit der Gewährung einmali-
ger Leistungen wieder eingeführt wird.

Für detaillierte Informationen verweisen wir auf die
Expertise der Paritätischen Forschungsstelle:

Dr. Rudolf Martens „Die Regelsatzberechnungen der
Bundesregierung sowie der Vorschlag des Paritäti-
schen Gesamtverbandes für bedarfsdeckende Regel-
sätze“ (Oktober 2010).

Die Expertise ist auf www.forschung.paritaet.org
veröffentlicht.

III Artikel 2 – Änderung des Zweiten Buches So-
zialgesetzbuch

Die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts in
seinem Urteil vom 9. Februar 2010 müssen mit Wir-
kung vom 1. Januar 2011 umgesetzt werden. Dies
setzt Bundestag und Bundesrat unter erheblichen
Zeitdruck.

Der Gesetzgeber sollte in dieser Situation von weite-
ren Änderungen absehen. Der bestehende Zeitdruck
wird zwangsläufig dazu führen, dass der erforderli-
che fachliche, politische und parlamentarische Dis-
kurs nicht stattfinden kann. Unausgereifte Lösungen
mit entsprechendem Nachbesserungsbedarf werden
die Folge sein.

Vielmehr sollten die Auswirkungen der Organisati-
onsreform, des Sparpaketes und des Regelbedarfs-
ermittlungsgesetzes ausgewertet werden, bevor wei-
tere Änderungen des Sozialgesetzbuches II in Angriff
genommen werden.

Da die Umsetzung weiterer Gesetzgebungsvorschläge
zu befürchten ist, wird an dieser Stelle gleichwohl
zu weiteren Änderungsüberlegungen Stellung ge-
nommen.

Zu § 1

Die fehlende Orientierung an der Beachtung der
Menschenwürde ist ein Geburtsfehler des SGB II.
Insoweit ist der neue Absatz 1 eine überfällige und
notwendige Ergänzung.

Zu §§ 1 ff.

Die durchgehende Ersetzung des Begriffes „Hilfebe-
dürftige“ durch „Leistungsberechtigte“ verdeutlicht
die subjektiven Rechte der vom Gesetz adressierten
Menschen und stellt einen weiteren Fortschritt dar.

Die durchgehend geschlechtsneutrale Bezeichnung
von Personen stellt einen weiteren zeitgemäßen
Fortschritt dar, auch wenn dadurch gelegentlich das
Lesen des Gesetzes erschwert wird.

Zu § 4

Absatz 2 umfasste bisher ein Hinwirken auf andere
Sozialleistungsträger, wonach sie ihre Verpflichtung
auch gegenüber Leistungsberechtigten nach dem
SGB II zu erfüllen haben.

Die vorgeschlagene Erweiterung will Gleiches nun
auch gegenüber Akteuren erreichen, die gesellschaft-
liche Teilhabe ermöglichen. Abgesehen davon, dass
der in §§ 28 bis 30 SGB II-Entwurf gewählte Ansatz
teilweise fehl geht, ist der neue Satz 2 nach dem
Konzept des Entwurfes systematisch richtig plat-
ziert. Zur notwendigen Verortung im SGB VIII wird
auf die Ausführungen zu §§ 28 SGB II-Entwurf ff.
verwiesen.

Satz 3 gehört eher in den Kontext des § 18 SGB II.
Dann müsste allerdings Abschnitt 1 des 3. Kapitels
auf Teilhabeleistungen erweitert werden, was im
Hinblick auf § 17 SGB II auch richtig wäre.

Die in Satz 4 geforderte Unterstützung der Eltern ist
eine ureigene Aufgabe der Jugendhilfe, mit der die
Jobcenter überfordert sind. Zur Vermeidung unnöti-
ger Doppelstrukturen sind die Jugendhilfeträger mit
diesen Aufgaben zu betrauen.

Zu § 7

Der neue Absatz 2 Satz 2 ist in Wirkung und Trag-
weite schwer einzuschätzen. Im Hinblick auf die
Leistungen für Bildung und Teilhabe erfordert er
jedenfalls für die Haushalte mit Einkommen im
Grenzbereich der Leistungsberechtigung nach SGB II
eine umfassende Prüfung von Einkommen und Ver-
mögen.

Weniger Verwaltungsaufwand und vor allem eine
sinnvollere Verteilungswirkung würde erreicht,
wenn alle Kinder in Haushalten mit Bezug von Kin-
derzuschlag, Wohngeld, BAFöG sowie Leistungen
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Anspruch
auf Leistungen für Bildung und Teilhabe erhielten.

Der Leistungsausschluss soll nach dem neu gefassten
Absatz 4a nur noch erfolgen, wenn die Abwesenheit
dazu führt, dass Eingliederungsleistungen nicht
erfolgen können. Diese Begrenzung entspricht dem
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und ist insoweit
zu begrüßen.

Auch die ausdrückliche Benennung einer ehrenamt-
lichen Tätigkeit als wichtiger Grund für eine Orts-
abwesenheit ist zu begrüßen.

Zu § 11a

Absatz 3 soll gemäß § 77 Abs. 2 SGB II-Entwurf erst
2012 in Kraft treten. Schon die Übergangsregelung
mit ihrer Begründung spricht dafür, in diesem Ge-
setzgebungsvorhaben keine Änderung vorzunehmen.
Weder die Bundesregierung noch die sie tragenden
Fraktionen haben eine Vorstellung von einem etwai-
gen Änderungsbedarf. Unstrittig ist jedenfalls die
hohe Bedeutung der Tagespflege für die Realisierung
des Rechtsanspruchs auf Kinderbetreuung. Von der
Änderung sollte daher abgesehen werden.

Die den Absätzen 4 und 5 entsprechenden Regelun-
gen des SGB XII haben sich bewährt. Die Synchroni-
sierung im SGB II erscheint sinnvoll. Gegenüber der
Verwaltung muss klargestellt werden, dass steuer-
freie Aufwandsentschädigungen in Ausübung bür-
gerschaftlichen Engagements (§ 3 Nr. 26 und 26a
EStG) nicht zu einer ungerechtfertigten Besserstel-
lung führen.
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Absatz 6 wird keine Wirkung entfalten, weil ange-
sichts des umfassenden Begriffes des Lebensunter-
haltes nahezu keine Darlehensaufnahme vorstellbar
ist, die ausdrücklich zu einem anderen Zweck als
der Sicherung des Lebensunterhaltes erfolgt.

Zu § 12a

Satz 1 Ziffer 1 entspricht geltendem Recht. Gleich-
wohl ist das 63. Lebensjahr durch die jeweilige Re-
gelaltersgrenze zu ersetzen. Bei einer Regelalters-
grenze von 67 führt die Regelung zu einer Renten-
kürzung um 14,4%. Altersarmut wird so systema-
tisch herbeigeführt.

Zu § 13

Es bestehen erhebliche Zweifel, ob die in der neuen
Nummer 4 des Absatzes 1 genannten Regelungsge-
genstände Gegenstand einer Rechtsverordnung sein
dürfen. Angezeigt scheint ein Parlamentsgesetz.

Zu § 20

Absatz 1 Satz 4 betont die Eigenverantwortlichkeit
der Leistungsberechtigten im Umgang mit Pauscha-
len. Dies ist nicht zu beanstanden. Die geringen
Ansparbeträge für größere Anschaffungen (weiße
Ware) werden aber auch künftig nicht dazu führen,
dass notwendige Anschaffungen jederzeit getätigt
werden können. Wenn diese Waren nicht aus dem
Regelbedarf heraus genommen werden, werden auch
künftig Darlehen nach § 24 Abs. 1 SGB II erforder-
lich werden.

Zu § 21

Die nun in Absatz 6 aufgenommene „Härtefallrege-
lung“ beschreibt keinen typisierbaren Mehrbedarf
sondern atypische Abweichungen vom durchschnitt-
lichen Bedarf. Eine entsprechende Öffnungsklausel
gehört systematisch in § 20 SGB II. Sie hat auch die
Kosten von Verhütungsmitteln zu berücksichtigen.

Zu §§ 22a bis 22c

Im Lichte der Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts vom 9. Februar 2010 bestehen erhebliche
Zweifel, ob sich Kosten für Unterkunft und insbe-
sondere Heizung verfassungsfest pauschalieren las-
sen. Kommunen, die den Ermittlungs- und Begrün-
dungsaufwand verfassungsfest leisten können, sind
ebenso gut in der Lage, die allgemeinen Bestimmun-
gen zu den Unterkunftskosten und die hierzu ergan-
gene BSG-Rechtsprechung zutreffend anzuwenden.

Großzügige Pauschalen setzen falsche Anreize für
den Wohnungsmarkt.

Knappe Pauschalen führen zu einer nicht wün-
schenswerten Ghettobildung mit erheblichen sozia-
len Folgeproblemen und auch erschwerten Bedin-
gungen für die Arbeitsvermittlung.

Die Regelungen sind zu streichen.

Zu § 24

Die neue Nummer 3 in Absatz 3 ist zu begrüßen.
Anders als in der Begründung ausgeführt ist es je-
doch angezeigt, auch die langlebigen Verbrauchsgü-
ter (insbesondere weiße Ware) in den Katalog der
einmaligen Leistungen aufzunehmen. Die in den

Regelsätzen enthaltenen Pauschalen sind so niedrig,
dass ein Ansparen völlig unmöglich ist. Dies zeigt
auch die hohe Darlehensquote.

Die mit der Vollpauschalierung verbundene Erwar-
tung nach Reduzierung des Vollzugsaufwands hat
sich nicht bewahrheitet. Dies zeigen zum einen die
Darlehensfälle. Zum anderen werden jährlich ohne-
hin schon mindestens zwei Bescheide erteilt. Bei
Veränderungen im Haushalt, bei den Einkünften
oder den Unterkunftskosten werden darüber hinaus
laufend Leistungsbewilligungen verändert.

Zu § 26

Leider soll auch dieses Gesetzgebungsvorhaben
nicht dazu genutzt werden, endlich die auch der
Bundesregierung hinlänglich bekannte Regelungslü-
cke für privat Versicherte zu schließen. Monat für
Monat bauen sie wegen Untätigkeit des Gesetzgebers
einen enormen Schuldenberg auf.

Zu § 28 Abs. 1

Der Paritätische begrüßt, dass der Gesetzentwurf mit
der bisherigen Praxis, schulische Bedarfe nicht zum
Existenzminimum des Kindes zu zählen, bricht. Der
Paritätische begrüßt die künftig vorgesehene be-
darfserhöhende Ausgestaltung der Leistungen zur
Bildung und Teilhabe, einer langjährigen Forderung
des Paritätischen.

Zu § 28 Abs. 2

Nach dem Wortlaut des geplanten § 28 Abs. 2 SGB
II-E sollen künftig die tatsächlichen Kosten für mehr-
tägige Klassenfahrten und eintägige Schulausflüge
übernommen werden. Gegenüber dem Status quo
bewirkt dies eine Ausweitung der Ansprüche um die
Übernahme von Kosten für eintägige Schulausflüge.
Der Paritätische begrüßt das als längst überfällige
Konkretisierung des Anspruchs auf Teilhabe am
soziokulturellen Leben.

Bei der Prüfung der Hilfebedürftigkeit wird dieser
Anspruch jedoch insoweit unterlaufen, als die ge-
plante Änderung des § 5a der Arbeitslosengeld II /
Sozialgeld – Verordnung lediglich einen Betrag für
Schulausflüge in Höhe von monatlich drei Euro
vorsieht. Gemäß § 30 Abs. 1 SGB II-E sollen die
Leistungen für eintägige Klassenfahrten durch einen
Gutschein für jeweils das laufende Schulhalbjahr
erbracht werden, der dann durch die Schulen einge-
löst werden kann. Offenkundig soll dabei ebenfalls
pauschal auf den in § 5a der Arbeitslosengeld
II/Sozialgeld-Verordnung genannten Betrag Bezug
genommen werden. Dieses Verfahren widerspricht
dem Erfordernis einer realitätsgerechten Bedarfser-
mittlung, zumal die Höhe des Betrages mit dem
Verweis auf Effizienzaspekte begründet wird.

Völlig ungeklärt ist, wer die erheblichen administra-
tiven Mehrbelastungen für das Einlösen der Gut-
scheine in Schulen und Kindertagesstätten tragen
soll. Ebenfalls ungeklärt ist, wie das Kostenrisiko der
Betroffenen sowie der Einrichtungen abgedeckt
wird, falls etwa die tatsächlichen Aufwendungen
den Bedarf übersteigen oder der Anspruch nachträg-
lich entfällt.

Zu § 28 Abs. 3
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§ 28 Abs. 3 SGB II-E entspricht grundsätzlich dem
bisherigen § 24a SGB II (sog. Schulstarterpaket). Im
Unterschied zu der bisherigen Regelung soll die
Summe jedoch nicht mehr zusammengenommen am
Jahresanfang, sondern in zwei Tranchen zu 70 bzw.
30 Euro zum Beginn des jeweiligen Schulhalbjahres
ausgezahlt werden. Nach der Begründung sollen die
Leistungsberechtigten zudem Nachweise über die
zweckentsprechende Verausgabung sammeln.

Der Paritätische bekräftigt seine Position, dass die
Höhe der Leistungen unzureichend ist und die Vor-
gaben des Bundesverfassungsgerichts ignoriert. Das
Bundesverfassungsgericht stellte in seinem Urteil
vom 9. Februar 2010 in Rz. 203 ausdrücklich fest,
dass der Schulbedarf eines Kindes gemäß Art. 1 Abs
1 GG in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG zum si-
cherzustellenden Existenzminimum gehört. Der
bestehenden Leistung in Höhe von 100 Euro / Schul-
jahr läge keine empirische Ermittlung zugrunde,
vielmehr sei die Leistung „offensichtlich freihändig
geschätzt“.

Die Urteilsbegründung demonstrativ übergehend,
wird im Entwurf an der bisherigen Summe von 100
Euro festgehalten. Es wird nicht einmal der Versuch
unternommen, eine Begründung für die Höhe der
Leistungen zu konstruieren. Es wird lediglich festge-
stellt, dass der Betrag jedenfalls den Wert der EVS-
Position für Schreibwaren und Zeichenmaterial
übersteigt. Zahlreiche notwendige Schulbedarfe
werden darin jedoch nicht abgebildet. Vor dem Hin-
tergrund ist es nicht akzeptabel, dass die entspre-
chende Position bei der Ermittlung der Regelbedarfe
für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 17 Jah-
ren nicht berücksichtigt wird. Je nach Alter führt
dies zu um 1,91 Euro bzw. 2,86 Euro im Monat /
22,92 Euro bzw. 34,32 Euro im Jahr reduzierten
Regelsätzen.

Dass der Summe lediglich eine willkürliche Setzung
zugrunde liegt, belegt auch der durch das BMAS am
4. November 2007 vorgelegte Bericht zum Anpas-
sungsmechanismus der Regelsätze bei der Sozialhil-
fe und Grundsicherung für Arbeitsuchende, in dem
das BMAS selbst von einem angemessenen Betrag
von 150 Euro spricht.

Der Paritätische begrüßt dagegen, dass die Leistung
künftig nicht mehr an den Bezug von Regelleistun-
gen nach dem SGB II geknüpft ist, so dass auch Kin-
der aus Haushalten mit einem knapp über der Be-
dürftigkeitsschwelle liegenden Einkommen leis-
tungsberechtigt sind.

Zu § 28 Abs. 4

Die Übernahme von Leistungen zur Lernförderung
ist grundsätzlich bereits durch das Bundesverfas-
sungsgericht vorgegeben und mit dem Gesetz zur
Abschaffung des Finanzplanungsrates im Mai 2010
in § 21 Abs. 6 SGB II aufgenommen worden. Die
Ausgestaltung der Bestimmung in der Praxis ist
jedoch ausgesprochen restriktiv. Die Anordnung der
Bundesagentur für Arbeit zu § 21 SGB II sieht bei-
spielsweise vor, dass Nachhilfe nur dann gewährt
werden soll, wenn zusätzlich zu den gesetzlichen
Anspruchsvoraussetzungen eine lange Erkrankung

des Schülers oder ein Todesfall in der Familie vorge-
legen hat.

In § 28 Abs. 4 SGB II-E ist eine ausgesprochen hohe
Anspruchshürde bereits im Wortlaut festgelegt. Leis-
tungen zur Lernförderung sollen nur dann geleistet
werden, wenn diese geeignet, erforderlich und an-
gemessen sind, um schulisch festgelegte Lernziele zu
erreichen. In völliger Verkehrung bildungspoliti-
scher Maßstäbe wird dabei ein bestimmtes Bil-
dungsniveau nicht als Ziel der Förderung, sondern
im Gegenteil als Anspruchsvoraussetzung gesetzt. In
der Gesetzesbegründung wird ausdrücklich festge-
stellt, dass kein Anspruch auf Förderung besteht,
wenn beispielsweise die Versetzung voraussichtlich
nicht erfolgen wird. In der Begründung wird deshalb
festgestellt, dass die Anspruchsvoraussetzungen
„nur in Ausnahmefällen“ vorliegen würden.

Die mehrfache Verwendung der auslegungsbedürfti-
gen Rechtsbegriffe geeignet, erforderlich und ange-
messen führt darüber hinaus zu einem erheblichen
Defizit an Rechtsklarheit, was die zuständigen Leh-
rerinnen und Lehrer sowie Verwaltungsmitarbeite-
rinnen und Verwaltungsmitarbeiter in erheblichem
Maße zusätzlich belastet. Auch die Zahl der Wider-
spruchsverfahren und Klagen wird durch derartige
Formulierungen sehenden Auges erhöht.

Der Paritätische lehnt die vorgesehene restriktive
Ausgestaltung der Lernförderung ab. Das Bundesver-
fassungsgericht hat in seinem Urteil vom 9. Februar
2010 (u.a. Rz. 192) ausdrücklich festgestellt, dass
„notwendige Aufwendungen zur Erfüllung schuli-
scher Pflichten zum existentiellen Bedarf von Kin-
dern gehören, ohne deren Deckung hilfebedürftigen
Kindern der Ausschluss von Lebenschancen droht“.
Diesem Ziel entspräche die generelle Anerkennung
der Lernförderung, soweit diese der effektiven För-
derung der Bildungs- und Teilhabechancen dienen.

Zu § 28 Abs. 5

§ 28 Abs. 5 SGB II-E soll künftig einen Anspruch auf
Mehraufwendungen für die in Verantwortung von
Schulen und Kindertagesstätten entstehenden Kos-
ten eines gemeinschaftlichen Mittagessens gewähr-
leisten.

Analog zur der Bestimmung eines Eigenanteils von
einem Euro pro Mahlzeit in § 9 des Regelbedarfser-
mittlungsgesetzes (RBEG)-E für Essensleistungen
nach § 34 SGB XII bleibt regelmäßig ein weiterer
Anteil, dessen Finanzierung über die Gutscheine
erfolgen muss, da der Gesetzentwurf lediglich die
Übernahme von Mehraufwendungen durch persona-
lisierte Gutscheine vorsieht. Die betroffenen Kinder
müssen deshalb neben dem nicht übernommenen
Barbetrag zusätzlich den Gutschein vorlegen und
ihren Beitrag damit aus zwei unterschiedlichen
Quellen leisen. Auch in diesem Fall wird ein erheb-
licher unnötiger bürokratischer Aufwand generiert,
der als Hürde für eine Inanspruchnahme der Leis-
tungen wirkt und zu einer möglichen Stigmatisie-
rung der betroffenen Kinder und Jugendlichen bei-
trägt.

Dies ist umso bedauerlicher, als die neue Regelung
künftig bewährte, unbürokratische Modelle der
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Übernahme oder zumindest der ermäßigten Finan-
zierung des Mittagessens ablösen wird. Der Paritäti-
sche bedauert, dass seine frühzeitigen Hinweise auf
dieses Problem nicht berücksichtigt wurden.

Zu § 28 Abs. 6

Der Paritätische sieht in der geplanten Regelung eine
Gefährdung bestehender, erfolgreicher und häufig
deutlich weitergehender Angebote der Jugendhilfe
vor Ort. Das monatliche Budget von lediglich zehn
Euro im Monat liegt deutlich unter den noch im
August seitens der Bundesregierung genannten Be-
trägen, ist in keiner Weise aus tatsächlichen Bedarfs-
lagen abgeleitet und ist deshalb offenbar als sozial-
politischer „Ablass“ konzipiert.

Die geplante Vorschrift des § 28 Abs. 6 SGB II-E
sieht für Mitgliedsbeiträge in den Bereichen Sport,
Spiel, Kultur und Geselligkeit, für Unterricht in
künstlerischen Fächern und die Teilnahme an Frei-
zeiten wird ein Betrag von 10 Euro monatlich vor.
Dieser soll als Sachleistung – durch Gutscheine oder
Direktzahlungen – übernommen werden.

Diese Regelung ist offensichtlich in Anlehnung an §
11 SGB VIII (Kinder und Jugendhilfe) formuliert, der
die Träger der Jugendhilfe dazu verpflichtet, den
jungen Menschen zu ihrer Förderung die erforderli-
chen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu
stellen. Schwerpunktmäßig werden dabei außerschu-
lische Jugendbildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel
und Geselligkeit, arbeitswelt-, schul- und familien-
bezogene Jugendarbeit, internationale Jugendarbeit,
Kinder- und Jugenderholung sowie Jugendberatung
genannt. In § 90 Abs. 2 SGB VIII wird weiterhin die
Möglichkeit festgeschrieben, Beiträge und Entgelte
für diese Angebote und Leistungen zu reduzieren
oder zu erlassen, wenn die Kosten der Familie nicht
zumutbar sind.

Aufgrund dieser Regelungen werden bereits heute
seitens der kommunalen Kinder- und Jugendhilfe
erhebliche Mittel bereit gestellt, um Kindern und
Jugendlichen mit geringen finanziellen Ressourcen
die Teilnahme an Angeboten der Kinder- und Ju-
gendarbeit zu ermöglichen – durch Zuwendungen
ebenso wie durch Befreiungen von Teilnahmebeträ-
gen. Auf diese etablierten, häufig ausgesprochen
erfolgreichen bestehenden Modelle vor Ort nimmt
die geplante Regelung des § 28 Abs. 6 SGB II-E kei-
nerlei Rücksicht.

Die Umsetzung der Neuregelung wird fatale Folgen
für die bestehenden Angebote mit sich bringen. Um
in den Genuss der Gutscheine zu gelangen, wird der
Träger der Jugendhilfe aus einem bislang kostenlo-
sen Angebot für diese Kinder ein kostenpflichtiges
Angebot machen. Er wird zudem aus einem offenen
Angebot ein geschlossenes Angebot mit Mitglieds-
beiträgen oder festen Gebühren machen, um die
neue Leistung individuell abrechnen zu können.

Insbesondere offene und niedrigschwellige Angebote
und Gemeinwesenprojekte – darunter auch solche in
ausgesprochenen sozialen Problemgebieten – wer-
den konzeptionell zurückgeworfen oder bleiben
gänzlich „außen vor“.

Wo unentgeltliche Angebote in der Folge des Gut-
scheinsystems entgeltlich werden und zugleich ein
„Deckel“ von 10 Euro über das Gutscheinsystem
eingezogen wird, kann es für viele Kinder zu einer
Verschlechterung des Leistungsangebots kommen.
Obwohl alle Fachleute davon ausgehen, dass selbst-
verständlich nicht jedes Kind die 10 Euro in An-
spruch nehmen wird, wäre eine Umschichtung von
Mitteln zur Vorhaltung der Jugendhilfeinfrastruktur
für Kinder aus einkommensschwachen Familien
ausgeschlossen.

Die gesamte Struktur des Gutscheinsystems und
auch eines jeden anderen Systems, das nicht an der
Förderung der Infrastruktur und der kostenlosen
Vorhaltung für Kinder aus einkommensschwachen
Familien ansetzt, sondern an der individuellen För-
derung auf schmalem Niveau, führt damit zwangs-
läufig zu einer Verschlechterung des Angebotes vor
Ort. Dies ist bereits jetzt abzusehen. So berichtete
der Tagesspiegel in seiner Ausgabe vom 18. Oktober
2010, dass das erfolgreiche Berliner Projekt „Kids in
die Sportklubs“, das neben den Mitgliedsbeiträgen
zum Teil auch Kosten für die Sportausrüstung be-
rücksichtigt, in dieser Form nicht weiter betrieben
werden kann.

Zu § 29 Abs. 1

Die Erbringung von Leistungen über personalisierte
Gutscheine ist in hohem Maße verwaltungsaufwän-
dig und kann zur Diskriminierung von Leistungsbe-
rechtigten führen. Das damit zum Ausdruck gebrach-
te Misstrauen gegenüber den Familien findet in der
Empirie keine Rechtfertigung, im Gegenteil. Der
Paritätische begrüßt deshalb die Option, die Leistun-
gen nicht durch Gutscheine, sondern durch Kosten-
übernahmeerklärung zu erbringen.

Zu § 29 Abs. 2 und 3

In Deutschland existieren etwa 11.500 Städte und
Gemeinden, in denen jeweils verschiedene Leis-
tungsanbieter in Betracht kommen, die künftig eine
Vereinbarung mit der Bundesagentur für Arbeit über
die Erbringung von Leistungen zu treffen haben.
Dazu zählen auch natürliche Personen, die bei-
spielsweise Nachhilfe erbringen. Die Bundesagentur
für Arbeit bzw. der kommunale Träger sind anzuhal-
ten, die Vereinbarungen wirklichkeitsnah und unbü-
rokratisch auszugestalten.

Ehrenamtliches Engagement ist eine wesentliche
Säule der örtlichen Gemeinwesen. Die Stärkung
zivilgesellschaftlicher Strukturen muss deshalb eine
politische Querschnittsaufgabe sein. Der Paritätische
begrüßt deshalb den unbedingten Vorrang gemein-
nütziger Träger und natürlicher Personen bei der
Leistungserbringung.

Zu § 29 Abs. 4

Der Paritätische begrüßt die eingeführte Optionsrege-
lung, nach der kommunale Träger die Aufgaben an
sich ziehen können, als Umsetzung des Subsidiari-
tätsgrundsatzes.

Zu § 29 Abs. 5

§ 29 Abs. 5 SGB II-E ermöglicht massive Eingriffe in
die kommunale Selbstverwaltung und verstößt in
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eklatanter Weise gegen das Subsidiaritätsprinzip.
Nach der geplanten Neuregelung kann das BMAS
durch Rechtsverordnung ohne die Zustimmung des
Bundesrates die Nutzung eines elektronischen Ab-
rechnungssystems bundesweit einheitlich regeln
und dessen Nutzung vorschreiben. Aufgrund der
ganz unterschiedlichen Infrastruktur in den einzel-
nen Regionen und dabei zwischen städtischem und
ländlichem Raum ist eine bundeseinheitliche Lö-
sung grundsätzlich abzulehnen. Dies gilt umso mehr,
als eine Fülle bewährter kommunaler Modelle be-
reits eine effektive Leistungserbringung – beispiels-
weise mit Familienpässen – ermöglichen. Mit einer
bundeseinheitlichen Regelung würden diese Model-
le abgelöst. Dies würde nicht nur die Angebotsviel-
falt vor Ort erheblich beeinträchtigen, sondern auch
zu erheblichen Kosten führen. Die Übertragung bei-
spielsweise des Abrechnungssystems der Stuttgarter
Familiencard würde zu überproportional wachsen-
den Verwaltungskosten führen. Überhaupt wäre die
Übertragbarkeit des in der Gesetzesbegründung ge-
nannten Systems zu prüfen, zumal die Firma Sodexo
Pass GmbH, die seit 2001 die Abrechnung und den
Betrieb der Abbuchungsgeräte für die Stuttgarter
Familiencard betreut, dies mit Ablauf des Jahres
2010 nicht weiterführt.

Der Paritätische weist auch darauf hin, dass die
bundesweite Einführung einer Bildungschipkarte auf
zahlreiche weitergehende technische und administ-
rative Probleme stößt. Insbesondere ist zu berück-
sichtigen, dass ein solches Vorhaben ein europawei-
tes öffentliches Vergabeverfahren im Sinne der §§ 97
ff. GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen)
erfordert. Überschreitet dieser Auftrag den maßgeb-
lichen Schwellenwert von 193.000 Euro, was hier
offensichtlich der Fall ist, so ist das zeitaufwändige
Verfahren einer europaweiten Ausschreibung nicht
zu vermeiden. Darüber hinaus bestehen zahlreiche
offene technische und datenschutzrechtliche Fragen.

Zu klären wäre auch, wie im Falle einer Einführung
von wie auch immer gestalteten Chipkarten die Aus-
stattung der zahlreichen Akteure mit Lesegeräten zu
organisieren ist. Gerade die wünschenswerte Einbe-
ziehung ehrenamtlichen Engagements würde durch
eine solche technische Hürde erschwert.

Zu § 30

Gemäß § 30 Abs. 1 S. 2 SGB II-E wird bestimmt, dass
Gutscheine für eintägige Schulausflüge regelmäßig
zum Halbjahresbeginn im Voraus auszugeben sind.
Offenkundig soll dadurch eine pauschalierte Abgel-
tung der Kosten aus Gründen der Verwaltungsver-
einfachung erreicht werden. An Stelle einer Abrech-
nung durch Gutscheine ist an dieser Stelle eine Ab-
rechnung der tatsächlichen Kosten durch Kosten-
übernahmeerklärung vorzusehen, damit Kostenrisi-
ken für die Schule vermieden werden.

Zu §§ 31 bis 32

Eine grundlegende Überarbeitung der Sanktionsrege-
lungen ist in der Tat angezeigt. Hierfür ist aber eine
gründliche Debatte über Sanktionsgründe und –ziele
erforderlich. Deshalb sollten in diesem Gesetzge-
bungsverfahren noch keine Neuregelungen vorge-
nommen werden.

Insbesondere für Jugendliche sind die Sanktionsre-
gelungen zu flexibilisieren. § 31a Abs. 2 SGB II-E ist
aus sozialpädagogischer Sicht zu starr.

Zu § 36a

Oft werden Frauenhäuser nicht einzelfallbezogen
sondern mittels Pauschalen finanziert. Das führt
vielfach dazu, dass der Ersatzanspruch ins Leere
geht, weil keine individuellen Kosten nachgewiesen
werden können. § 36a SGB II-E ist deshalb dergestalt
zu erweitern, dass die Kostenerstattung auch bei
Pauschalfinanzierungen greift.

Zu § 37

Die gesonderte Antragstellung nach § 37 Abs. 1 Satz
2 SGB II-E für die im Einzelnen aufgeführten Teilha-
beleistungen muss in den Merkblättern der Grundsi-
cherungsträger besonders hervorgehoben werden.
Sie muss auch Gegenstand der persönlichen Bera-
tung sein.

Zu § 40

Die Verkürzung der Frist für Überprüfungsanträge
auf ein Jahr ist unangemessen. Es ist nicht nachzu-
vollziehen, wieso Leistungsberechtigte im SGB II
schlechter gestellt sein sollen als Leistungsberechtig-
te in anderen Gesetzen, zumal die Fehlerquote von
Bescheiden im SGB II und ihre existentielle Bedeu-
tung besonders hoch sind. Die einheitliche Anwen-
dung des SGB X würde damit aufgegeben. Von die-
ser Regelung ist abzusehen.

Absatz 3 berücksichtigt nicht die Fälle, in denen
Gutscheine verloren wurden. Das ungeeignete Gut-
scheinkonzept findet hier seine unangemessene
Fortsetzung.

IV Artikel 3 – Änderung des Zwölften Buches
Sozialgesetzbuch

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die
Ausführungen zu den geplanten Änderungen im
SGB II verwiesen.

V Artikel 5 – Änderung des Bundeskindergeldge-
setzes

Die in §§ 28 ff. SGB II-E vorgesehenen Teilhabeleis-
tungen sollten in allen vorrangigen Leistungsberei-
chen verankert werden, so auch im Asylbewerber-
leistungsgesetz, im BAFöG und im Wohngeldgesetz.
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 17(11)323
Ausschuss für
Arbeit und Soziales 19. November 2010
17. Wahlperiode

Schriftliche Stellungnahme

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 22. November 2010 zum

a) Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und der FDP

Entwurf eines Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten
und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (BT-Drs.: 17/3404)

b) Antrag der Abgeordneten Katja Kipping, Matthias W. BIrkwald, Diana Golze, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.

Maßnahmen zur Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenz- und
Teilhabeminimums (BT-Drs.: 17/2934)

c) Antrag der Abgeordneten Fritz Kuhn, Markus Kurth, Brigitte Pothmer, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Menschenwürdiges Dasein und Teilhabe für alle gewährleisten (BT-Drs.: 17/3435)

d) Antrag der Abgeordneten Britta Haßelmann, Markus Kurth, Alexander Bode, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Leistungskürzungen bei den Unterkunftskosten im Arbeitslosengeld II verhindern -
Vermittlungsverfahren mit den Ländern aufnehmen (BT-Drs.: 17/3058)

e) Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (BT-
Drs.: 17/3631)

f) Antrag der Abgeordneten Gabriele Hiller-Ohm, Anette Kramme, Elke Ferner, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion der SPD

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes durch eine transparente Bemessung der
Regelsätze und eine Förderung der Teilhabe von Kindern umsetzen (BT-Drs. 17/3648)

Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ)

Zusammenfassung:

Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur
Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung
des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch
(BT-Drucksache 17/3404)

Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf soll das
Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 09. Feb-
ruar 2010 umgesetzt werden. Anlässlich der Anhö-
rung im Ausschuss Arbeit und Soziales des Deut-
schen Bundestages am 22. November 2010 nimmt

der BDKJ zu diesem Gesetzentwurf aus der Perspek-
tive von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwach-
senen und ihren Selbstorganisationen, den Jugend-
verbänden, Stellung. Besondere Berücksichtigung
findet deshalb die Förderung von Bildung und Teil-
habe durch die Änderungen im SGB II.

Der BDKJ begrüßt ausdrücklich, dass im vorgelegten
Gesetzentwurf Bildungs- und Teilhabeleistungen für
Kinder und Jugendliche Berücksichtigung finden. Im
Interesse von Armut betroffener Menschen müssen
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nicht nur die Bildungschancen im formalen Bil-
dungssystem verbessert werden, sondern auch die
Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Teilhabe. Aus
Sicht des BDKJ sind Zugänge zu non-formaler und
informeller Bildung, wie sie die außerschulische
Jugendbildung eröffnet, für die wirksame Armutsbe-
kämpfung unerlässlich.

Die Regelungen zu Teilhabeleistungen gemäß § 28
Abs. 6 sind deshalb ein Schritt in die richtige Rich-
tung und können für Kinder und Jugendliche die
Teilhabe an Angeboten der außerschulischen Ju-
gendbildung in Vereinen und Verbänden verbessern.
Mit dem vorgesehen Betrag von 10 Euro alleine ist
jedoch keine umfassende Teilhabe zu erreichen.
Maßgeblich für den Erfolg dieser Leistungen werden
die Zugänge, das lokale Angebot und vor allem die
weiterhin notwendige Unterstützung durch lokale
Hilfesysteme und die Infrastrukturförderung der
Angebote der Kinder- und Jugendhilfe sein.

Schulbedarf, Lernförderung, Schulmittagessen (§ 28
Abs. 3,4,5)

Die Regelungen zum Schulmittagessen, zum Schul-
bedarf und zur Lernförderung bewertet der BDKJ als
deutlicher Fortschritt zum gegenwärtigen Zustand,
allerdings gehen sie noch nicht weit genug bzw.
dürfen nicht von den Missständen im Bildungssys-
tem ablenken.

Das heutige Schulsystem genügt in der Regel dem
Anspruch nicht, dass Nachhilfe bzw. Lernförderung
von Schülerinnen und Schülern nicht notwendig ist.
Das Bildungssystem, das eigentlich zu gewährleisten
hat, dass Leistungsschwächen im Rahmen des regu-
lären Unterrichts beseitigt werden, erfüllt seine
Funktion nicht ausreichend. Hierdurch entsteht ein
flächendeckender Bedarf an Nachhilfeangeboten.
Bildungserfolg hängt neben der sozialen Herkunft
entscheidend von der externen Lernförderung ab.
Die Teilhabe hieran ist ein entscheidender Faktor,
dem Ziel der Chancengerechtigkeit näher zu kom-
men.

Die in der Gesetzesbegründung genannten Voraus-
setzungen für die Lernförderung grenzen den An-
wendungsbereich ein. Betrachtet man dies vor dem
Hintergrund, dass in Deutschland soziale Herkunft
und Bildungschancen so stark gekoppelt sind, er-
scheinen diese Einschränkungen nicht nachvoll-
ziehbar. Lernförderung muss mit dem Ziel der ge-
rechten Chancenverteilung allen Kindern gewährt
werden, die sie nach pädagogischer oder am Lehr-
plan orientierter Einschätzung brauchen. Dazu muss
der Anwendungsbereich der Lernförderung erweitert
werden. Auch Lernförderung zur Erreichung von
Lernzielen, die im nächsten Schuljahr liegen, muss
im Sinne einer pädagogischen Intervention und zur
Erhaltung einer individuellen Perspektive gefördert
werden, wenn die Versetzung am Schuljahresende
nicht mehr erreicht werden kann. Dies gilt auch für
gezielte Aktivitäten die zur Motivation und Reinteg-
ration von „Schulschwänzern“ durch Nachhilfe
beitragen. Die Nachhilfe zur Erreichung einer besse-
ren Schulartempfehlung ist ein wesentlicher Beitrag
zur Chancengerechtigkeit und muss durch den § 28
SGB II abgedeckt sein. Bevorzugt sollten schulnahe

Nachhilfeangebote sowie Angebote der Träger der
freien Jugendhilfe in Anspruch genommen werden.

Gleichzeitig können alle Regelungen im SGB II hier-
zu nicht über die fundamentalen Mängel im deut-
schen Bildungssystem hinweghelfen, auf die der
BDKJ seit langem hinweist. Im Grundsatz ist Chan-
cengleichheit im Bildungssystem nicht durch er-
leichterten Zugang zu Nachhilfe, sondern durch
individuelle Förderung in der Schule zu sicherzu-
stellen.

Im Kontext der Schulbedarfe (Abs. 3) weist der BDKJ
auf die nicht in allen Bundesländern vorhandene
Lehrmittelfreiheit hin. Aus Sicht des BDKJ ist es
unerlässlich, die Lehrmittelfreiheit sicherzustellen.

Die Möglichkeit für alle Schülerinnen und Schüler,
ein Schulmittagessen mit einer Eigenbeteiligung von
einem Euro zu erhalten, schätzt der BDKJ als ange-
messen und positiv ein. Unter dem Gesichtspunkt
der Vermeidung von Diskriminierung und bürokrati-
schem Aufwand, wäre aus Sicht des BDKJ eine stig-
matisierungsfreie Abwicklung erstrebenswert.

Teilhabeleistungen (§ 28, Abs. 6)

Die Möglichkeiten zur Teilhabe am gesellschaftli-
chen Leben sind vielfältig. Sie lassen sich nicht in
einem abschließenden Katalog aufzählen. Selbstbe-
stimmte Teilhabe impliziert gerade, dass die Leis-
tungsempfänger(innen) die Angebote frei wählen
können und nicht von vornherein auf eine enge
Auswahl beschränkt werden.

Beispielsweise ist aus Sicht des BDKJ mit der For-
mulierung „Mitgliedsbeiträge in den Bereichen
Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit“ nicht sicher-
gestellt, dass die Mitgliedschaft in einem katholi-
schen Jugendverband abgedeckt werden könnte. Aus
Sicht des BDKJ leisten die Jugendverbände einen
wichtigen Beitrag zur Teilhabe und Persönlichkeits-
bildung ihrer Mitglieder. Dies gilt auch für weitere
Leistungen der Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII.

Die Aufzählung der Teilhabeleistungen darf deshalb
nicht abschließend sein, um tatsächliche Ausgren-
zungstendenzen einzudämmen. Der BDKJ schlägt
daher vor, nach der Aufzählung in § 28 Abs. 6 Nr. 3
SGB II - in einer neuen Ziffer 4 die Worte „oder
ähnliche Angebote“ einzufügen.

Es ist sicherzustellen, dass entsprechende Angebote
zur Teilhabe auch tatsächlich genutzt werden kön-
nen. Mit der Ausgabe von Gutscheinen gilt die Leis-
tung als erbracht, der kommunale Träger der Ju-
gendhilfe muss, so er denn in die Verantwortung
kommt, darauf hinwirken, dass Leistungen, auch
über die kommunalen Grenzen hinaus, vorhanden
sind und wahrgenommen werden können.

Aus diesem Grund sind aus Sicht des BDKJ die Kos-
ten für den ÖPNV in der Neuregelung des SGB II
bzw. SGB XII derart zu berücksichtigen, dass die im
Regelbedarf enthaltenen Beträge so aufgestockt wer-
den, dass sie für ein Monatsticket ausreichend sind.

Sachleistungsprinzip

Bezüglich der Autonomie der Eltern, ist es auch aus
Sicht des BDKJ richtig, staatliche Bevormundung
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Eingliederungstitel

Die für die nächsten Jahre vorgesehenen Kürzungen
im Eingliederungstitel SGB II von bis zu einem Drit-
tel gefährden die Integration benachteiligter Jugend-
licher. Für sozial benachteiligte und individuell
beeinträchtigte Jugendliche ist ein individuelles
Angebot an Hilfeleistungen unverzichtbar. In den
Planungen der SGB II-Träger zeichnen sich massive
Einschränkungen des Angebotes ab. Der BDKJ for-
dert daher die politisch Verantwortlichen auf, be-
nachteiligte Menschen nicht durch massive Spar-
vorhaben weiter ins Abseits zu drängen. Gerade in

einer sich verbessernden wirtschaftlichen Gesamtsi-
tuation darf die historische Chance nicht verpasst
werden, angemessene Angebote mit realistischen
Wirkungserwartungen zu entwickeln, die einen
Beitrag zur gesellschaftlichen Teilhabe und zur be-
ruflichen Integration insbesondere junger Menschen
mit schlechteren Startvoraussetzungen leisten. Be-
mühungen um die Verbesserung der Teilhabechan-
cen für junge Menschen, wie sie der vorgelegte Ge-
setzesentwurf aufweist, werden durch die Einspa-
rungen im Eingliederungstitel konterkariert.
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 17(11)335
Ausschuss für
Arbeit und Soziales 19. November 2010
17. Wahlperiode

Schriftliche Stellungnahme

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 22. November 2010 zum

a) Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und der FDP

Entwurf eines Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten
und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (BT-Drs.: 17/3404)

b) Antrag der Abgeordneten Katja Kipping, Matthias W. BIrkwald, Diana Golze, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.

Maßnahmen zur Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenz- und
Teilhabeminimums (BT-Drs.: 17/2934)

c) Antrag der Abgeordneten Fritz Kuhn, Markus Kurth, Brigitte Pothmer, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Menschenwürdiges Dasein und Teilhabe für alle gewährleisten (BT-Drs.: 17/3435)

d) Antrag der Abgeordneten Britta Haßelmann, Markus Kurth, Alexander Bode, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Leistungskürzungen bei den Unterkunftskosten im Arbeitslosengeld II verhindern -
Vermittlungsverfahren mit den Ländern aufnehmen (BT-Drs.: 17/3058)

e) Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (BT-
Drs.: 17/3631)

f) Antrag der Abgeordneten Gabriele Hiller-Ohm, Anette Kramme, Elke Ferner, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion der SPD

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes durch eine transparente Bemessung der
Regelsätze und eine Förderung der Teilhabe von Kindern umsetzen (BT-Drs. 17/3648)

Sozialverband Deutschland (SoVD)

Zusammenfassung

Mit dem Gesetzentwurf zu a) soll das Urteil des
Bundesverfassungsgerichts vom 9. Februar 2010
umgesetzt werden, in dem es dem Gesetzgeber auf-
gegeben hatte, zur Ermittlung des Umfangs des men-
schenwürdigen Existenzminimums alle existenz-
notwendigen Aufwendungen in einem transparenten
und sachgerechten Verfahren realitätsgerecht sowie
nachvollziehbar auf der Grundlage verlässlicher
Zahlen und schlüssiger Berechnungsverfahren zu
bemessen. Die hier vorgelegte Ermittlung der Regel-

bedarfe zur Gewährleistung des soziokulturellen
Existenzminimums ist vor dem Hintergrund des
Bundesverfassungsgerichtsurteils in zahlreichen
Punkten angreifbar. Die vielfach vorgetragene Kritik,
die Regelbedarfe seien mithilfe von Tricks
heruntergerechnet worden, lässt sich auch bei ein-
gehendem Studium des Gesetzentwurfs nicht ent-
kräften. So wurden bei der Abgrenzung der Refe-
renzhaushalte zu-nächst das untere Fünftel aller in
der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe befrag-
ten Haushalte abgeschichtet und erst anschließend
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die Sozialhilfe- und Grundsicherungsbeziehenden
herausgerechnet. Hierdurch verkleinert sich die bei
der Berechnung der Regelbedarfe auf rund 15 bzw.
20 Prozent der untersten Haushalte. Hinzu kommt,
dass hier auch die so genannten Aufstocker enthal-
ten sind und die „verdeckt armen“ Menschen nicht
herausgerechnet wurden, so dass Zirkelschlüsse
nicht ausgeschlossen sind.

Des Weiteren wurden zahlreiche Ausgabepositionen
der jeweiligen Referenzgruppen nicht bei den Regel-
bedarfen berücksichtigt. Das Bundesverfassungsge-
richt erlaubt dem Gesetzgeber, einzelne Ausgaben-
positionen nicht oder nicht vollständig in die Be-
rechnung der Regel-bedarfe einfließen zu lassen,
fordert hierfür aber eine sachliche und empirisch
begründete Rechtfertigung. Die in der Begründung
vielfach angeführte fehlende Zugehörigkeit zum
Existenzminimum stellt eine wertende Entscheidung
des Gesetzgebers dar, liefert aber noch längst keine
ausreichende Begründung dafür, eine bestimmte
Ausgabenposition nicht zu berücksichtigen. Das
Bundesverfassungsgericht hat in seinem Regelsatzur-
teil hervorgehoben, dass die verfassungsrechtliche
Pflicht zur Gewährleistung des Existenzminimums
sich gera-de nicht nur auf das „nackte Überleben“
beschränken dürfe, sondern auch die Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben ermöglichen müsse. Im
Übrigen müssen die Regelbedarfe so bemessen sein,
dass ein interner Ausgleich zwischen den Positionen
möglich bleibt.

Vor diesem Hintergrund lehnt der SoVD auch die
Nichtberücksichtigung von Alkohol und Tabak so-
wie von Gaststättendienstleistungen mit Nachdruck
ab. Zwar ist richtig, dass Alkohol und Tabak für das
„nackte Überleben“ nicht notwendig sind. Es ent-
spricht der allgemeinen Lebensrealität, dass viele
Menschen unserer Gesellschaft unabhängig von ihrer
Einkommenssituation Treffen mit Freunden bzw.
(Familien-)Feiern zum Anlass nehmen, Alkohol
bzw. Tabak zu konsumieren bzw. Gaststätten-
dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Vielfach
ist der Konsum von Bier oder Wein und die Inan-
spruchnahme von Gaststättenleistungen sogar Be-
standteil einer regionalen Kultur (z. B. Oktoberfest,
Winzerfeste). Mit der Nichtberücksichtigung dieser
Ausgaben werden Hilfebedürftige aus einem zentra-
len Bereich der Teilhabe am Leben in unserer Ge-
sellschaft ausgegrenzt. Überdies hätte eine systema-
tische Nichtberücksichtigung durch eine Sonder-
auswertung der Haushalte ohne Ausgaben für Alko-
hol und Tabak sowie Gaststättendienstleistungen
erfolgen müssen, wie es auch bei Herausrechnung
der Ausgaben für PKW erfolgt ist. Der Umstand, dass
hier zwei verschiedene Methoden herangezogen
werden, legt den Verdacht nahe, dass für die Wahl
der jeweiligen Berechnungsmethode ein „haushalte-
risches Günstigerprinzip“ ausschlaggebend war.

Mit Ausnahme der Leistungen für den persönlichen
Schulbedarf und für mehrtägige Klassenfahrten, die
schon jetzt an hilfebedürftige Kinder erbracht wer-
den, stellt das Bildungs- und Teilhabepaket grund-
sätzlich eine Leistungsausweitung zugunsten der
begünstigten Kinder und Jugendlichen dar. Die hier
vorgeschlagenen Gutscheinregelungen stellen aller-
dings eine massive Hürde dafür dar, dass diese

„neuen Leistungen“ den betroffenen Kindern und
Jugendlichen auch zugute kommen. Denn einerseits
bedeuten die Gutscheine eine öffentliche Stigmati-
sierung der betroffenen Kinder und Jugendlichen.
Andererseits steht zu befürchten, dass Anbieter von
Bildungs- oder Teilhabeleistungen ihre Angebote
einschränken bzw. einstellen. Denn die Einlösung
bzw. Abrechnung mit den Leistungsträgern stellt die
Anbieter von Bildungs- oder Teilhabeleistungen vor
einen erheblichen bürokratischen Aufwand. Der
SoVD fordert deshalb, von den Gutscheinregelungen
abzusehen. Auch die diskutierte Chipkarte stellt
keine Lösung dar, da sie nur dann weit gehend dis-
kriminierungsfrei sein kann, wenn alle Kinder, also
auch die Nicht-Leistungsberechtigten, eine solche
Chipkarte nutzen und zugleich alle Leistungserbrin-
ger diese Chipkarte als gleichwertiges Zahlungsmit-
tel akzeptieren.

Soweit den Kommunen mit dem Referentenentwurf
die Möglichkeit gegeben werden soll, die Leistungen
für Unterkunft und Heizung durch Satzung zu pau-
schalieren, warnt der SoVD eindringlich davor, dass
die SGB II-Leistungen in diesem Fall das verfas-
sungsrechtlich geschützte Existenzminimum unter-
schreiten können. Der Gesetzgeber wird daher aufge-
fordert, von jeglicher Form der Pauschalierung von
Leistungen für Unterkunft und Heizung Abstand zu
nehmen. Auch der Vorschlag, den Kommunen eine
Konkretisierung des Angemessenheitsbegriffs durch
Satzung zu erlauben, wird abgelehnt. Handlungsbe-
darf besteht vor allem deshalb nicht, weil das SGB II
bereits eine entsprechende Verordnungsermächti-
gung für das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales vorsieht (§ 27 Nr. 1 Alt. 1 SGB II). Auf die-
ser Grundlage können bundeseinheitliche Kriterien
für die Angemessenheitsprüfung festgelegt werden,
ohne dass dies eine weitere Pauschalierung der Leis-
tungen zur Folge hat. Eine Verlagerung dieser Kom-
petenz auf die Kommunen darf es nicht geben, weil
damit eine einheitliche Anwendung des Angemes-
senheitsbegriffs in Deutschland gefährdet würde.

Zur angekündigten Reform der Hinzuverdienst-
regelungen fordert der SoVD, dass diese mit der
Einführung eines bundeseinheitlichen gesetzlichen
Mindestlohns verbunden werden muss. Die gegen-
wärtigen Hinzuverdienstregelungen beim Arbeitslo-
sengeld II haben in Kombination mit einem nach
unten offenen Niedriglohnsektor ein attraktives
Kombilohnmodell geschaffen. Um den Fehlanreiz zu
beseitigen, Arbeitslosengeld II-Beziehende zu Dum-
pinglöhnen zu beschäftigen, muss die Reform der
Hinzuverdienstgrenzen mit Maßnahmen zur Be-
kämpfung des Niedriglohnsektors, insbesondere der
Einführung eines bundeseinheitlichen gesetzlichen
Mindestlohns, einhergehen. Im Hinblick auf die
sonstigen Änderungen im Leistungsrecht des SGB II
fordert der SoVD insbesondere, auf Verschlechte-
rungen wie z. B. die künftige Anrechnung von
zweckungebundenen Darlehen, bei der Anrechnung
von einmaligen Einnahmen, durch die Verkürzung
der Nachzahlungsfristen bei rechtswidrigen Be-
scheiden zu verzichten. Dass Sanktionen künftig
bereits dann verhängt werden dürfen, wenn der
Betroffene Kenntnis von den Rechtsfolgen seiner
Pflichtverletzung hatte, ist aus Sicht des SoVD eben-
falls eine nicht hinnehmbare Leistungsverschlechte-
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der Daten aufkommen lassen. Besonders deutlich
wird dies an den für die Regelbedarfsstufen 4 und 6,
also die Regelbedarfsstufen für Kinder, herangezoge-
nen Daten der EVS, die erhebliche Unsicherheiten
aufweisen, denen nicht durch ergänzende Untersu-
chungen begegnet wird.

Zur Pauschalierung der Regelbedarfe

Wie bisher sollen die pauschalierten Regelbedarfe
neben den laufenden Bedarfen auch solche Bedarfe
umfassen, die einmalig in unregelmäßigen bzw. in
großen Abständen anfallen. Gesonderte Leistungen
für einmalige Bedarfe soll es auch künftig nur in
wenigen Ausnahmefällen geben. Neben den Erstaus-
stattungen für die Wohnung, für Bekleidung sowie
bei Schwangerschaft und Geburt sollen künftig auch
für die Anschaffung und Reparaturen von orthopädi-
schen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen
Geräten und Ausrüstungen sowie die Miete von
therapeutischen Geräten Einmalleistungen gewährt
werden können (§ 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 SGB II-E,
§ 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB XII-E). Alle anderen
einmaligen Bedarfe werden mit den pauschalierten
Regelbedarfen abgegolten. Nach der Gesetzesbegrün-
dung soll mit dieser weit gehenden Pauschalierung
das „Budgetprinzip“ gestärkt werden: Die Leistungs-
berechtigten entscheiden eigenverantwortlich über
die Verwendung der zur Deckung des Regelbedarfs
erbrachten Leistungen. Dabei haben sie das Eintreten
unregelmäßig anfallender Bedarfe zu berücksichti-
gen (§ 20 Abs. 1 Satz 3 SGB II-E, § 27a Abs. 3 Satz 2
SGB XII-E). Die Leistungsberechtigten sollen mit
anderen Worten die in monatlichen Teilbeträgen
ausgezahlten Leistungen für einmalige Bedarfe an-
sparen und den so angesparten Betrag im Bedarfsfall
einsetzen. Kann ein einmaliger Bedarf im Einzelfall
nicht aus diesen Ersparnissen finanziert werden,
bleibt zur Deckung dieses Bedarfs nur das Darlehen
nach § 24 Abs. 1 Satz 1 SGB II-E. Dieses Darlehen
muss durch monatliche Tilgungsraten in Höhe von
10 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs getilgt
werden (§ 42a Abs. 2 SGB II-E).

Dass die Bedarfe für Anschaffung und Reparaturen
von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von the-
rapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie die
Miete von therapeutischen Geräten künftig als ge-
sonderte Einmalleistung erbracht werden sollen
(§ 24 Abs. 3 Nr. 3 SGB II-E), ist aus Sicht des SoVD
grundsätzlich zu begrüßen. Der hierfür in der Ein-
kommens- und Verbrauchsstichprobe ausgewiesene
monatliche Teilbetrag beläuft sich auf weniger als
0,60 Euro, was völlig außer Verhältnis zu den Kosten
steht, die beispielsweise für orthopädische Schuhe
anfallen. Unklar ist allerdings, was unter den Begriff
der therapeutischen Geräte fällt. Es wird daher zu-
mindest eine entsprechende Erläuterung in der Ge-
setzesbegründung empfohlen. Nach Auffassung des
SoVD reicht die Erweiterung der Einmalleistungen
um orthopädische Schuhe und therapeutische Gerä-
te jedoch nicht aus. Vielmehr muss die Pauschalie-
rung von einmaligen Bedarfen insgesamt auf den
Prüfstand gestellt werden. Denn die Einbeziehung
einmaliger Bedarfe in die pauschalierten Leistungen
für Regelbedarfe hat sich als praxisuntauglich erwie-
sen. Im Jahr 2009 mussten mehr als eine Mio. Leis-

tungsberechtigte ein Darlehen wegen eines unab-
weisbaren Einmalbedarfs in Anspruch nehmen.

Dies gilt insbesondere für langlebige Gebrauchsgüter
(z. B. Kühlschrank, Waschmaschine, Fahrrad). Diese
einmaligen Bedarfe, die nur in größeren Zeitabstän-
den anfallen und mit hohen Anschaffungskosten
verbunden sind, können durch das Statistikmodell
nicht bedarfsdeckend in den Regelbedarfen abgebil-
det werden. Deutlich wird dies beispielsweise bei
den in der Regelbedarfsstufe 1 berücksichtigten
Ausgaben für den Kauf von Fahrrädern. Diese wur-
den offenbar mit rund 0,80 Euro veranschlagt, die
Leistungsberechtigte Monat für Monat für den Kauf
eines Fahrrades ansparen sollen. Für den Kauf eines
gebrauchten Fahrrades im Wert von 60 Euro müsste
ein Leistungsberechtigter folglich mehr als sechs
Jahre „Hartz IV“ beziehen. Auch die Begründung,
bei den als gesonderte Leistungen geregelten Ein-
malbedarfen des § 24 Abs. 3 Satz 1 SGB II-E handele
es sich um „sehr untypische“ Bedarfslagen, spricht
nicht dagegen, für langlebige Gebrauchsgüter künftig
Einmalleistungen vorzusehen. Ausweislich der Ein-
kommens- und Verbrauchsstichprobe handelt es sich
auch bei Kühlschränken und Waschmaschinen um
sehr untypische Bedarfslagen. Denn die diesbezügli-
chen Ausgaben der von der Bundesregierung ge-
wählten Referenzgruppe wurden wegen niedriger
Validität nicht veröffentlicht.

Zur fehlenden Berücksichtigung von Ausgaben für
Alkohol und Tabak sowie für Gaststättenbesuche

Bei der Berechnung der Regelbedarfsstufe 1 für Al-
leinstehende wurden die Ausgaben der Referenz-
haushalte für Alkohol und Tabak in Höhe von insge-
samt rund 19,19 Euro nicht berücksichtigt. Statt der
Ausgaben für Alkohol in Höhe von 8,11 Euro wurde
als Ersatz der alkoholischen Getränke ein Betrag von
2,99 Euro für Mineralwasser ermittelt und bei den
Ausgaben für Nahrungsmittel und Getränke aufge-
schlagen. Zur Begründung wird im Wesentlichen
ausgeführt, dass Alkohol und Tabak als legale Dro-
gen nicht zu dem das Existenzminimum abdecken-
den Grundbedarf gehören. Mit einer ähnlichen Be-
gründung werden auch die Ausgaben der Referenz-
haushalte für Beherbergungs- und Gaststättendienst-
leistungen in Höhe von 28,11 Euro nicht berücksich-
tigt und durch einen Betrag von 7,16 Euro für den
entsprechenden häuslichen Verpflegungsaufwand
ersetzt.

Der SoVD hält es nicht für sachgerecht, die Ausga-
ben für Alkohol und Tabak sowie für Beherbergungs-
und Gaststättendienstleistungen bei der Regelbe-
darfsbemessung nicht zu berücksichtigen. Hierdurch
werden die in der Einkommens- und Verbrauchs-
stichprobe enthaltenen Ausgaben von Einpersonen-
haushalten um fast 50 Euro gekürzt. Die Begrün-
dung, Alkohol und Tabak bzw. Beherbergungs- und
Gaststättendienstleistungen gehörten nicht zu dem
das Existenzminimum abdeckenden Grundbedarf,
trägt aus Sicht des SoVD nicht. Zwar ist richtig, dass
Alkohol und Tabak für das „nackte Überleben“ nicht
notwendig sind. Das Bundesverfassungsgericht hat
in seinem Regelsatzurteil indes hervorgehoben, dass
die verfassungsrechtliche Pflicht zur Gewährleistung
des Existenzminimums sich gerade nicht nur auf das
„nackte Überleben“ beschränken dürfe, sondern
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bzw. im Zusammenhang mit einer beruflichen Tä-
tigkeit aufgewandt wurden. Ferner beinhaltet die
Ausgabeposition auch Aufwendungen für das Wa-
schen und Bügeln, was auch bei billigen Kleidungs-
stücken erforderlich ist. Im Übrigen wird die Kür-
zung damit gerechtfertigt, dass die Aufwendungen
für gereinigte Kleidung anlässlich von Vorstellungs-
gesprächen von den Jobcentern aus dem Vermitt-
lungsbudget erbracht werden können. Diese Begrün-
dung greift schon deshalb zu kurz, weil es sich bei
den Leistungen aus dem Vermittlungsbudget ledig-
lich um Ermessensleistungen handelt, die Leistun-
gen zur Sicherung des sozio-kulturellen Existenzmi-
nimums indes als Anspruchsleistungen ausgestaltet
sein müssen.

In der Abteilung 05 wurden gleich mehrere Ausga-
benkürzungen vorgenommen, die nicht gerechtfertigt
sind. So wurden Gartengeräte mit der Begründung
herausgerechnet, dass die Unterhaltung eines Gar-
tens als nicht existenzsichernd und damit nicht
regelbedarfsrelevant einzustufen sei. Nach Auffas-
sung des SoVD reicht diese Begründung nicht aus.
Vielmehr gehört die Unterhaltung eines Gartens als
beliebte Form der Freizeitgestaltung und als Ort für
Treffen mit Freunden und Familienangehörigen zur
sozialen Seite des verfassungsrechtlich geschützten
Existenzminimums. Auch wenn diese Ausgaben
nicht bei allen Haushalten vorkommen mögen, sind
sie gleichwohl zu berücksichtigen, damit der vom
Bundesverfassungsgericht geforderte interne Aus-
gleich möglich bleibt. Auch die Rechtfertigung für
die Kürzung der Ausgaben für die Anfertigung und
fremde Reparaturen von Heimtextilien greift nicht.
Denn die angeführten Einmalleistungen für Erstaus-
stattungen werden nur dann gewährt, wenn der
Erstausstattungsbedarf durch ein ungewöhnliches
Ereignis (z. B. erstmaliger Auszug, Scheidung, Woh-
nungsbrand) verursacht wird. Der Gesetzgeber ist
einen empirischen Nachweis dafür schuldig geblie-
ben, dass die Referenzgruppe die gekürzten Ausga-
ben nur infolge derartiger außergewöhnlicher Ereig-
nisse vorgenommen hat.

Aus der Abteilung 06 wurden die Ausgaben für
„Zahnersatz Materialkosten (einschl. Eigenanteile)
mit der Begründung herausgerechnet, Leistungsbe-
rechtigte nach dem SGB II bzw. SGB XII erhielten
diese Leistungen in vollem Umfang von der gesetzli-
chen Krankenversicherung bzw. den Hilfen zur Ge-
sundheit. Insoweit wird allerdings verkannt, dass
sich der Leistungsanspruch in der gesetzlichen
Krankenversicherung lediglich auf die Regelversor-
gung erstreckt, nicht aber auf die Ausgaben für
gleich- oder andersartigen Zahnersatz. Die Regelver-
sorgung beim Zahnersatz entspricht aber schon heu-
te nicht mehr dem Standard der Zahnersatzversor-
gung, so dass den Versicherten – auch im Fall der
vollständigen Übernahme der Kosten für die Regel-
versorgung – erhebliche Zusatzkosten in Form von
Eigenbeteiligungen entstehen. Diese Kosten werden
auch nicht im Rahmen der Hilfen zur Gesundheit
übernommen, da diese den Leistungen der gesetzli-
chen Krankenversicherung grundsätzlich entspre-
chen. Soweit die Praxisgebühr in Höhe von
2,64 Euro berücksichtigt wird, kann mit der Summe
dieser Beträge für vier Monate eine Praxisgebühr im
Quartal bestritten werden. Wird in demselben Quar-

tal neben der ärztlichen auch eine zahnärztliche
Behandlung in Anspruch genommen, reicht der im
Regelbedarf berücksichtigte Betrag von 2,64 Euro
nicht mehr.

In der Abteilung 07 (Verkehr) wurde die Sonder-
auswertung für Haushalte ohne Kraftstoffverbrauch
und ohne Schmiermittel verwendet. Hierdurch sollte
sichergestellt werden, dass die Ausgaben für einen
PKW nicht in die Regelbedarfe einfließen. Das Bun-
desverfassungsgericht hat die Nichtberücksichtigung
eines PKW als vertretbar angesehen (RdNr. 179). Die
Herausrechnung von Ausgaben für einen PKW hätte
aber auch durch die Verwendung der Sonderauswer-
tung „Haushalte ohne PKW“ realisiert werden kön-
nen, indem die dort aufgeführten Ausgaben für
„Kraftstoffe und Schmiermittel“ nicht als regelbe-
darfsrelevant berücksichtigt werden. Diese rechneri-
sche Vorgehensweise hätte selbst bei Berücksichti-
gung der gleichen Ausgabepositionen zu einem um
fast 2 Euro höheren Wert geführt. Die auf diese Wei-
se ermittelten Ersatzaufwendungen für Fahrräder
und den ÖPNV sind nicht realitätsgerecht.

In der Abteilung 08 sollen die Ausgaben für ein
Mobiltelefon nicht berücksichtigt werden, weil die-
ses zusätzlich zu einem Festnetztelefon nicht regel-
bedarfsrelevant sei. Im Übrigen sei das Festnetztele-
fon immer noch weiter verbreitet als das Mobilfunk-
telefon. Auch hier bleibt der Gesetzgeber einen em-
pirischen Nachweis schuldig. Aktuelle Daten des
Statistischen Jahrbuchs 2010 zeigen vielmehr, dass
Mobiltelefone einen wesentlich höheren Verbrei-
tungsgrad haben als Festnetzanschlüsse. Dies lässt
durchaus den Schluss zu, dass der Besitz von beiden
Telekommunikationsgeräten heute zum Standard
gehört.

In der Abteilung 09 werden unter andrem die Aus-
gaben für Schnittblumen und Zimmerpflanzen
herausgerechnet, was damit begründet wird, dass
diese Ausgaben nicht existenzsichernd seien. Diese
Begründung ist nicht ausreichend. Das Bundesver-
fassungsgericht lässt zwar wertende Entscheidungen
darüber zu, ob Ausgaben zum Existenzminimum
gehören. Es fordert hierfür aber eine sachliche Recht-
fertigung. Die bloße Aussage, eine Ausgabe gehöre
nicht zum Existenzminimum, ist mithin zwar als
wertende Entscheidung des Gesetzgebers zu sehen,
aber noch längst nicht als eine den Vorgaben des
Bundesverfassungsgerichts genügende Begründung
für eine Kürzung. Hinsichtlich der Ausgaben für
Rundfunk- und Fernsehgebühren ist anzumerken,
dass Leistungsbeziehende nach dem SGB II zwar
Anspruch auf eine Gebührenbefreiung haben. Da
diese allerdings einen entsprechenden SGB II-
Leistungsbescheid voraussetzt, kommt es in der
Praxis oft vor, dass die Gebührenbefreiung erst spä-
ter bewilligt wird.

Zur Fortschreibung der Regelbedarfe

In den Jahren, in denen keine Neubemessung der
Regelbedarfe erfolgt, sollen sie jeweils zum 1. Januar
fortgeschrieben werden (§ 20 Abs. 5 SGB II-E, § 28a
Abs. 1 SGB XII). Ausweislich der Gesetzesbegrün-
dung soll hierzu langfristig die jährliche Laufende
Wirtschaftsrechnung (LWR) des Statistischen Bun-
desamtes herangezogen werden. Das Bundesverfas-
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sungsgericht hat in seinem Urteil hervorgehoben,
dass die LWR strukturell der Einkommens- und
Verbrauchsstichprobe ähnliche Erkenntnisse zur
Fortschreibung der Regelbedarfe liefern könnte. Im
Rahmen der LWR werden bundesweit 8.000 Haus-
halte unter anderem zu ihren Einnahmen und Aus-
gaben befragt, wobei jeweils 2.000 Haushalte – wie
bei der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe –
über einen bestimmten Zeitraum ein Haushaltsbuch
führen. Ob die LWR für die Fortschreibung der Re-
gelbedarfe tatsächlich valide Daten liefern kann, soll
im Rahmen eines Forschungsprojektes untersucht
werden. Bis dahin sollen die Regelbedarfe nach dem
so genannten Mischindex angepasst werden, der die
Preisentwicklung zu 70 Prozent und die Nettolohn-
entwicklung zu 30 Prozent berücksichtigt (§ 20
Abs. 5 Satz 1 SGB II-E, § 28a Abs. 2 SGB XII-E).

Die Wahl des 1. Januar als Fortschreibungstermin für
die Regelbedarfe ist aus Sicht des SoVD abzulehnen.
Denn dies führt dazu, dass die nächste Fortschrei-
bung nicht schon am 1. Juli 2011, sondern erst am
1. Januar 2012 erfolgt. Der vorgeschlagene Mischin-
dex als Fortschreibungsmethode kann nur mitgetra-
gen werden, soweit er gleichzeitig sicherstellt, dass
die Regelbedarfe mindestens nach der Preisentwick-
lung steigen. Denn nach dem Bundesverfassungsge-
richt ist eine Anpassung der Regelsätze anhand der
Preisentwicklung der berücksichtigten Ausgabeposi-
tionen mit dem Statistikmodell vereinbar und damit
eine verfassungsrechtlich nicht zu beanstandende
Anpassungsmethode. Dass dies zu höheren Anpas-
sungssätzen als bei den Renten führen könnte, ist
nicht zu bestreiten, kann aber nicht gegen die vom
Bundesverfassungsgericht geforderte verfassungs-
konforme Neuregelung der Fortschreibungsmethode
bei den Regelbedarfen angeführt werden. Die Gefahr
höherer Anpassungssätze bei den Regelbedarfen
zeigt allerdings mehr als deutlich, dass die vom
SoVD immer wieder beklagten Defizite bei der Ren-
tenanpassungsformel ebenfalls umgehend beseitigt
werden müssen. Hierzu müssen die Kürzungsfakto-
ren aus der Rentenanpassungsformel gestrichen
werden. Gleichzeitig muss eine Inflationsschutz-
klausel sicherstellen, dass die Renten mindestens in
Höhe der Inflation angepasst werden, wenn auch die
Löhne stärker als die Inflationsrate gestiegen sind.
Derartige lohnorientierte Rentenanpassungen mit
Inflationsschutz, wie sie der SoVD schon seit langem
fordert, würden eine Benachteiligung der Rentnerin-
nen und Rentner gegenüber der Anpassung der Re-
gelbedarfe im SGB II und SGB XII ausschließen.

Zur Regelbedarfsstufe 3 im SGB XII und zum Re-
gelbedarf für sonstige Angehörige einer Bedarfsge-
meinschaft im SGB II

Erhebliche und in der Sache nicht zu rechtfertigende
Ungleichbehandlungen ergeben sich im Zusammen-
hang mit der Regelbedarfsstufe 3 im SGB XII und
dem Regelbedarf für sonstige Angehörige einer Be-
darfsgemeinschaft im SGB II. Nach § 8 Abs. 1 Nr. 3
RBEG-E i. V. m. § 28 SGB XII-E beträgt der Regelbe-
darf für erwachsene Leistungsberechtigte, die keinen
eigenen Haushalt führen, weil sie im Haushalt ande-
rer Personen leben 291 Euro (Regelbedarfsstufe 3).
Demgegenüber sieht § 20 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. § 77
Abs. 4 Nr. 1 SGB II-E für sonstige erwerbsfähige

Angehörige einer Bedarfsgemeinschaft im SGB II
einen Regelbedarf in Höhe von 287 Euro vor.

Unter die sonstigen erwerbsfähigen Angehörigen
einer Bedarfsgemeinschaft fallen insbesondere die
volljährigen unverheirateten Kinder im Haushalt der
Eltern, sofern sie hilfebedürftig sind und das
25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (§ 7
Abs. 3 Nr. 4 SGB II). Sie erhalten mithin bis zur
Vollendung des 25. Lebensjahres monatlich vier
Euro weniger als die gleichaltrigen nicht erwerbsfä-
hige Kinder im SGB XII-Bezug. Mit der Vollendung
des 25. Lebensjahres kehrt sich diese Ungleichbe-
handlung um: Die erwerbsfähigen Kinder begründen
mit Vollendung des 25. Lebensjahres eine eigene
Bedarfsgemeinschaft und haben Anspruch auf den
Regelbedarf eines Alleinstehenden nach § 20 Abs. 2
Satz 1 SGB II-E, der der Höhe nach der Regelbedarfs-
stufe 1 nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 RBEG-E entspricht. Die
gleichaltrigen nicht erwerbsfähigen Hilfebedürftigen
sollen hingegen weiterhin nur die Regelbedarfsstu-
fe 3 erhalten, wenn sie keinen eigenen Haushalt
führen.

Der SoVD hält diese Ungleichbehandlungen für
nicht hinnehmbar und für verfassungsrechtlich be-
denklich. Eine sachliche Rechtfertigung ist weder
ersichtlich für die Schlechterstellung der unter 25-
jährigen Leistungsberechtigten im SGB II-Bezug
noch für die Schlechterstellung der über 25-jährigen
Leistungsberechtigen im SGB XII-Bezug, bei denen
es sich überwiegend um behinderte Beziehende von
Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminde-
rung handelt. Da es im Übrigen auch sachlich nicht
gerechtfertigt ist, Volljährigen unter 25 Jahren den
Regelbedarf zuzuordnen, der für Minderjährige ab 14
Jahren ermittelt wurde, sind nach Auffassung des
SoVD sowohl im SGB II- als auch SGB XII-Bereich
Änderungen erforderlich. Im SGB II muss die Zu-
ordnung von volljährigen Hilfebedürftigen unter
25 Jahren zu der Bedarfsgemeinschaft der Eltern
aufgegeben werden. Für Bereich des SGB XII muss
sichergestellt werden, dass sich der Regelbedarf
nicht an der Konzeption von Haushaltsvorstand und
Haushaltsangehörigem orientiert, wenn weder eine
Bedarfsgemeinschaft im Sinne des SGB II noch eine
Einsatzgemeinschaft des SGB XII vorliegt. Anderen-
falls hätte es eine willkürliche Benachteiligung vor
allem von behinderten Beziehenden der Grundsiche-
rung bei Erwerbsminderung zur Folge.

Zum so genannten Bildungs- und Teilhabepaket

Mit dem so genannten Bildungs- und Teilhabepaket
(§ 28 SGB II-E, § 34 SGB XII-E) werden zusätzliche
Leistungen für Kinder und Jugendliche und in be-
stimmten Fällen auch für junge Erwachsene unter
25 Jahren geschaffen. Dabei umfassen die Leistungen
für Bedarfe zur Bildung die tatsächlichen Aufwen-
dungen für Schulausflüge und Klassenfahrten, pau-
schale Beträge für die Ausstattung mit persönlichem
Schulbedarf, Leistungen für Nachhilfe und Mehrbe-
darfsleistungen für die Schulspeisung. Die Leistun-
gen für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben
umfassen einen Pauschalbetrag für bestimmte Frei-
zeitangebote. Mit Ausnahme der Leistungen für den
persönlichen Schulbedarf sollen die Leistungen des
Bildungs- und Teilhabepakets grundsätzlich in Form
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von personalisierten Gutscheinen erbracht werden
(§ 29 Abs. 1 Satz 1 SGB II-E, § 34a Abs. 1 Satz 1
SGB XII-E).

Die Erbringung der Bildungs- und Teilhabeleistun-
gen in Form von personalisierten Gutscheinen lehnt
der SoVD ab. Die hier vorgeschlagenen Gutscheinre-
gelungen führen zu einer hochgradig bürokratischen
Leistungsabwicklung, so dass ernsthaft zu befürch-
ten ist, dass Leistungsberechtigte von einer Inan-
spruchnahme der Leistungen absehen bzw. Anbieter
ihre Angebote einschränkten oder einstellen. Denn
es ist überaus fraglich, ob die Anbieter von Bildungs-
und Teilhabeleistungen bereit bzw. in der Lage sein
werden, die Abrechnung mit den Leistungsträgern
zu übernehmen. Die Gefahr, dass Leistungsangebote
eingeschränkt bzw. eingestellt werden, dürfte in
besonderem Maße für eintägige Schulausflüge gel-
ten. Denn die Abrechnung der tatsächlichen, über
den Gutschein hinausgehenden Aufwendungen mit
den Leistungsträgern dürfte in der Praxis den jewei-
ligen Lehrerinnen und Lehrern aufgebürdet werden.

Im Übrigen hat sich die Leistungserbringung durch
Gutscheine schon in der ehemaligen Sozialhilfe als
praxisuntauglich und für die betroffenen Leistungs-
berechtigten als stigmatisierend erwiesen. Diese
grundlegenden Zweifel an dem Gutschein-Modell
werden auch durch die hier vorgeschlagenen Rege-
lungen nicht ausgeräumt, sondern vielmehr bestä-
tigt. Es ist geradezu diskriminierend, wenn hilfebe-
dürftige Kinder sogar für den Zuschuss zum Schul-
mittagessen einen Gutschein erhalten sollen. Dies
bedeutet im Ergebnis, dass sie das Schulmittagessen
sowohl mit Gutschein als auch mit Geld bezahlen
müssen. Um eine weit gehend diskriminierungsfreie
Art der Leistungserbringung zu gewährleisten, wird
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales
ermächtigt, Einzelheiten für ein elektronisches Ab-
rechnungssystem („Chipkarte“) durch Rechtsverord-
nung zu regeln (§ 29 Abs. 5 SGB II-E). Weit gehend
diskriminierungsfrei kann ein solches elektronisches
Abrechnungssystem aber nur sein, wenn alle Kinder,
also auch die Nicht-Leistungsberechtigten, eine
solche Chipkarte nutzen und zugleich alle Leis-
tungserbringer diese Chipkarte als gleichwertiges
Zahlungsmittel akzeptieren.

Zu den Leistungsvoraussetzungen

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe sind als
gesonderte Leistungen neben dem Arbeitslosen-
geld II bzw. Sozialgeld in den §§ 28 ff. SGB II-E
geregelt. Sie setzen nach § 19 Abs. 2 SGB II-E voraus,
dass eine Leistungsberechtigung besteht und dass
die jeweiligen besonderen Voraussetzungen des § 28
SGB II-E erfüllt sind. Leistungsberechtigt sind bis-
lang nur die erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die
nunmehr erwerbsfähige Leistungsberechtigte heißen
sollen (§ 7 Abs. 1 Satz 1 SGB II-E), sowie (nicht er-
werbsfähige) Personen, die mit erwerbsfähigen Leis-
tungsberechtigten in Bedarfsgemeinschaft leben (§ 7
Abs. 2 Satz 1 SGB II-E). Nicht erwerbsfähige Perso-
nen, die nicht mit einem Leistungsberechtigten in
einer Bedarfsgemeinschaft leben, haben bislang
keinen Anspruch auf Leistungen des SGB II. Für die
Leistungen für Bildung und Teilhabe soll dies künf-
tig nicht mehr uneingeschränkt gelten. Nicht er-

werbsfähige Personen sollen diese Leistungen aus-
nahmsweise auch ohne Vorliegen einer Bedarfsge-
meinschaft beanspruchen können, wenn eine Be-
darfsgemeinschaft nur deshalb nicht vorliegt, weil
die anderen (erwerbsfähigen) Personen im Haushalt
wegen des zu berücksichtigenden Einkommens oder
Vermögens nicht hilfebedürftig nach dem SGB II
sind (§ 7 Abs. 2 Satz 2 SGB II-E).

Zwar ist im Grundsatz zu begrüßen, dass der leis-
tungsberechtigte Personenkreis hinsichtlich der
Bedarfe für Bildung und Teilhabe durch § 7 Abs. 2
Satz 2 SGB II-E auch auf diejenigen nicht erwerbsfä-
higen Personen ausgeweitet werden soll, die eigent-
lich nicht leistungsberechtigt nach dem SGB II wä-
ren, weil sie wegen der Anrechnung von Einkom-
men und Vermögen keine Bedarfsgemeinschaft mit
erwerbsfähigen Leistungsberechtigten bilden. Inso-
weit wird der Grundsatz durchbrochen, dass Leis-
tungsansprüche von (nicht erwerbsfähigen) Personen
im SGB II akzessorisch sind, d. h. abhängig vom
Vorliegen einer Bedarfsgemeinschaft mit erwerbsfä-
higen Leistungsberechtigten. Für die Leistungen zur
Sicherung des Lebensunterhalts in Form des Sozial-
geldes soll die Akzessorietät jedoch unverändert
fortbestehen, so dass die diesbezüglichen Leistungs-
voraussetzungen strenger sind als bei den Leistun-
gen zur Bildung und Teilhabe. Gleichzeitig wirft die
Lockerung des Akzessorietätsgrundsatzes Konkur-
renzfragen zu § 34 SGB XII auf, der die Bedarfe für
Bildung und Teilhabe im Sozialhilferecht regelt.
Denn bisher war für die Frage, ob nicht erwerbsfähi-
ge Hilfebedürftige Leistungen zur Sicherung des
Lebensunterhalts nach dem SGB II oder dem
SGB XII erhalten, das Vorliegen einer Bedarfsge-
meinschaft maßgeblich.

Darüber hinaus müssen die ohnehin schwer durch-
schaubaren Vorschriften über die Anrechnung von
Einkommen und Vermögen in Bedarfsgemeinschaf-
ten durch Sonderregelungen (§ 9 Abs. 2 Satz 3 Halb-
satz 2, Satz 4 SGB II-E) ergänzt werden, um eine
gesonderte Berücksichtigung der Bedarfe für Bildung
und Teilhabe sicherzustellen. Nach gegenwärtiger
Rechtslage werden Einkommen und Vermögen nicht
zunächst auf den Bedarf desjenigen angerechnet,
dem das Einkommen und Vermögen zuzuordnen ist,
sondern als Einkommen und Vermögen der Bedarfs-
gemeinschaft behandelt und nach der so genannten
Bedarfsanteilsmethode auf alle Mitglieder der Be-
darfsgemeinschaft verteilt (§ 9 Abs. 2 Satz 3 SGB II).
Die Bedarfsanteilsmethode führt dazu, dass selbst
bei denjenigen Mitgliedern der Bedarfsgemeinschaft,
die durch eigenes Einkommen und Vermögen ihren
Bedarf decken könnten, eine Hilfebedürftigkeit im
Sinne des SGB II fingiert wird. Um zu verhindern,
dass der Bedarf für Bildung und Teilhabe auf diese
Weise auf die Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft
verteilt wird, muss er mithin von der Bedarfsan-
teilsmethode ausgenommen (§ 9 Abs. 2 Satz 3 Halb-
satz 2 SGB II-E) und eine eigene Einkommensvertei-
lungsregelung für Fälle gefunden werden, in denen
mehrere Personen einer Bedarfsgemeinschaft Bedar-
fe für Bildung und Teilhabe aufweisen (§ 9 Abs. 2
Satz 4 SGB II-E). Aus Sicht des SoVD könnten diese
komplizierten und fehleranfälligen Anrechnungsre-
gelungen vermieden werden, wenn Einkommen und
Vermögen – wie bei der Grundsicherung im Alter
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und bei Erwerbsminderung – zunächst bei dem Be-
darf desjenigen berücksichtigt wird, dem das Ein-
kommen und Vermögen zuzuordnen ist (§ 19 Abs. 2
Satz 2 SGB XII).

Zum Bedarf für Schulausflüge und Klassenfahrten

Im Rahmen des so genannten Bildungspakets erhal-
ten Schülerinnen und Schüler allgemein- oder be-
rufsbildender Schulen, die jünger als 25 Jahre sind
und keine Ausbildungsvergütung erhalten, Leistun-
gen für die tatsächlichen Aufwendungen für Schul-
ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen
der schulrechtlichen Bestimmungen (§ 19 Abs. 2
iVm. § 28 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 1 SGB II-E).
Diese Regelung bedeutet eine Leistungsausweitung
zugunsten hilfebedürftiger Schülerinnen und Schü-
ler insoweit, als künftig nicht mehr nur Einmalleis-
tungen für mehrtägige Klassenfahrten, sondern auch
für eintägige Schulausflüge erbracht werden. Ent-
sprechendes soll für Kinder gelten, die eine Kinder-
tagesstätte besuchen (§ 28 Abs. 2 Satz 2 SGB II-E).
Während die Einmalleistungen für mehrtägige Klas-
senfahrten auch künftig in Form einer Geldleistung
erbracht werden, sollen die Leistungen für Schulaus-
flüge unter anderem durch personalisierte Gutschei-
ne erbracht (§ 29 Abs. 1 Satz 1 SGB II-E).

Der SoVD begrüßt, dass neben mehrtägigen Klassen-
fahrten künftig auch die tatsächlichen Aufwendun-
gen für eintägige Schulausflüge übernommen wer-
den sollen. Allerdings soll bei der Prüfung der Hilfe-
bedürftigkeit für Schulausflüge nur ein Betrag von
drei Euro monatlich zu Grunde gelegt werden (§ 5a
Nr. 1 Alg II-V-E). Der SoVD hält diesen Betrag für
deutlich zu niedrig. Im Übrigen steht diese Vor-
schrift der Alg II-V im Widerspruch zu dem gesetz-
lich normierten Anspruch auf Übernahme der tat-
sächlichen Aufwendungen nach § 28 Abs. 2 SGB II
zumindest dann, wenn Eltern bereits bei Antragstel-
lung (voraussichtlich) höhere tatsächliche Aufwen-
dungen für Schulausflüge nachweisen können. Es
besteht vor diesem Hintergrund die dringende Ge-
fahr, dass bei einem für Schulausflüge anzusetzen-
den Bedarf von drei Euro monatlich viele Kinder
faktisch von dieser Leistung ausgeschlossen werden.

Die Gefahr eines weitgehenden Leerlaufens der neu-
en Anspruchsleistungen für Schulausflüge ergibt
sich auch aus der geplanten Gutscheinregelung.
Denn die Gutscheine für Schulausflüge sollen für
das laufende Schulhalbjahr ausgegeben und offen-
sichtlich auf den in § 5a Alg II-V-E festgelegten Be-
trag von drei Euro monatlich ausgestellt werden. Die
jeweiligen Schulen bzw. Kindertagesstätten sollen
die Möglichkeit erhalten, die Gutscheine bereits vor
Antritt des Schulausflugs einzulösen (§ 30 Abs. 1
Satz 2 SGB II-E). Es muss bereits bezweifelt werden,
dass Schulen bzw. Kindertagesstätten über ausrei-
chende Kapazitäten zur Abwicklung des Gutscheins-
und Abrechnungsverfahrens mit den Jobcentern
verfügen, so dass dies voraussichtlich dem Engage-
ment der Klassenlehrerinnen bzw. -lehrer obliegen
wird. Es stellt sich sodann die Frage, ob Leistungsbe-
rechtigte überhaupt einen Anspruch auf Beteiligung
an einem Schulausflug gegen Vorlage eines Gut-
scheins des Jobcenters haben, oder ob die mit der
Abrechnung belasteten Schulen bzw. Klassenlehre-

rinnen oder -lehrer die Beteiligung unter Verweis auf
das Kostenrisiko verweigern können. Denn mit der
hier vorgeschlagenen Gutscheinregelung wird das
Risiko der Übernahme von höheren, tatsächlichen
Kosten eines Schulausflugs auf die Schulen bzw. die
Klassenlehrer abgewälzt. Damit wird eher die Orga-
nisation und Durchführung von Schulausflügen
verhindert als die Beteiligung hilfebedürftiger Kin-
der an Schulausflügen befördert.

Zum persönlichen Schulbedarf

Weiterhin haben Schülerinnen und Schüler allge-
mein- oder berufsbildender Schulen, die jünger als
25 Jahre sind und keine Ausbildungsvergütung er-
halten, Anspruch auf Leistungen für die Ausstattung
mit persönlichem Schulbedarf in Höhe von 70 Euro
zum 1. August und 30 Euro zum 1. Februar eines
jeden Jahres (§ 19 Abs. 2 iVm. § 28 Abs. 1 Satz 2,
Abs. 3 SGB II-E). Die Regelung entspricht weit ge-
hend dem bisherigen so genannten Schulstarterpaket
mit dem Unterschied, dass der Betrag von 100 Euro
(§ 24a SGB II) künftig in einen Teilbetrag von
70 Euro zum 1. August und einen Teilbetrag von
30 Euro zum 1. Februar dieses Jahres aufgeteilt wer-
den soll.

Zu begrüßen ist zunächst, dass die Leistungen für
den persönlichen Schulbedarf nach § 28 Abs. 2
SGB II-E nicht mehr abhängig vom Bezug von Leis-
tungen zur Sicherung des Lebensunterhalts sind.
Dies hat zur Folge, dass diese Leistungen künftig
auch in Fällen beansprucht werden können, in de-
nen die Hilfebedürftigkeit allein durch den zusätzli-
chen Bedarf für den persönlichen Schulbedarf ausge-
löst wird. Die bisherigen Leistungen des Schulstar-
terpakets hingegen waren abhängig vom Bezug von
Leistungen nach dem SGB II, so dass Niedrigein-
kommensbeziehende ohne Anspruch auf laufende
Leistungen des SGB II regelmäßig keinen Anspruch
auf das Schulstarterpaket hatten. Um sicherzustel-
len, dass potentiell Leistungsberechtigte auf diese
Zusatzleistung aufmerksam gemacht werden, schlägt
der SoVD vor, einen Hinweis auf eine mögliche
Leistungsberechtigung nach § 28 Abs. 3 SGB II zum
1. August bzw. 1. Februar in Ablehnungsbescheide
an Niedrigeinkommensbeziehende aufzunehmen.

Zum persönlichen Schulbedarf sollen ausweislich
der Gesetzesbegründung neben Schulranzen, Schul-
rucksack und Sportzeug insbesondere die für den
persönlichen Ge- und Verbrauch bestimmten
Schreib-, Rechen- und Zeichenmaterialien gehören.
Gleichzeitig wurden die entsprechenden Positionen
der Einkommens- und Verbrauchsstatistik als nicht
regelsatzrelevant bei den Regelbedarfen für schul-
pflichtige Kinder und Jugendliche berücksichtigt.
Allerdings ist die Gesetzesbegründung eine Erklä-
rung dafür schuldig geblieben, wie der Betrag von
100 Euro für den persönlichen Schulbedarf zustande
gekommen ist, zumal hierfür Ende 2007 noch ein
Betrag in Höhe von 150 Euro angesetzt wurde (Be-
richt des BMAS zum Anpassungsmechanismus der
Regelsätze bei der Sozialhilfe und Grundsicherung
für Arbeitsuchende vom 4. November 2007). Der
SoVD erinnert insoweit an das Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts, dass der persönliche Schulbedarf
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empirisch ermittelt werden muss und nicht freihän-
dig geschätzt werden darf (Absatz-Nr. 202 a. E.).

Die Leistungen für den persönlichen Schulbedarf
sollen erst am 1. August 2011 in Kraft treten (§ 77
Abs. 6 SGB II-E). Hiermit soll eine Doppelleistung in
Höhe von 30 Euro zum 1. Februar 2011 an diejeni-
gen Hilfebedürftigen vermieden werden, die bereits
zum 1. August dieses Jahres Leistungen des so ge-
nannten Schulstarterpaketes (§ 24a SGB II) erhalten
haben. Das spätere In-Kraft-Treten der Leistungen
für den persönlichen Schulbedarf führt indes bei
Personen, die erst nach dem 1. August 2010 und bis
zum 1. Februar 2011 hilfebedürftig geworden sind
zu einer Deckungslücke. Denn sie erhalten zum
1. Februar 2011 ebenfalls keine Leistungen für den
persönlichen Schulbedarf in Höhe von 30 Euro,
obgleich sie – anders als die „Bestandshilfebedürfti-
gen“ keine entsprechenden Leistungen des Schul-
starterpaktes erhalten haben.

Zum Bedarf für Lernförderung

Weiterhin erhalten Schülerinnen und Schüler all-
gemein- oder berufsbildender Schulen, die jünger als
25 Jahre sind und keine Ausbildungsvergütung be-
kommen, ergänzend zu den schulischen Angeboten
eine angemessene Lernförderung, soweit diese ge-
eignet und zusätzlich erforderlich ist, um die nach
den schulrechtlichen Bestimmungen festgelegten
wesentlichen Lernziele zu erreichen (§ 28 Abs. 4
SGB II-E). Hiermit wird ein Anspruch auf Nachhilfe
als besonderer Mehrbedarf geregelt, was aus Sicht
des SoVD grundsätzlich zu begrüßen ist.

Problematisch ist aus Sicht des SoVD allerdings die
Begrenzung des Anspruchs auf Fälle, in denen die
Nachhilfe geeignet und zusätzlich erforderlich ist,
um wesentliche Lernziele zu erreichen. Ausweislich
der Gesetzesbegründung soll wesentliches Lernziel
die Versetzung in die nächste Klassenstufe bzw. ein
ausreichendes Leistungsniveau sein. Verbesserungen
zum Erreichen einer besseren Schulartempfehlung
sollen hingegen kein wesentliches Lernziel darstel-
len und damit keinen Anspruch auf Nachhilfe auslö-
sen. Nach Überzeugung des SoVD ist nicht hin-
nehmbar, die Lernförderung von „Hartz IV-Kindern“
auf ein ausreichendes Leistungsniveau zu beschrän-
ken. Im Übrigen ist die Regelung durch die Verwen-
dung von unbestimmten Rechtsbegriffen auf der
Tatbestands- und Rechtsfolgeseite (geeignet, zusätz-
lich erforderlich, angemessen) hochgradig abstrakt
und in der Praxis nur schwer anwendbar. Der Rege-
lungsentwurf lässt offen, wer die Geeignetheit und
zusätzliche Erforderlichkeit von Lernförderung zu
beurteilen hat. Soweit die „negative Lernprognose“
vonseiten der Schule vorgenommen werden soll,
bleibt offen, ob der Leistungsträger an diese Progno-
sebeurteilung gebunden ist oder eigene Einschätzun-
gen in die Entscheidung einfließen lassen kann. Die
Begrenzung des Anspruchs der Lernförderung auf
Erreichen eines ausreichenden Leistungsniveaus ist
mithin nicht nur sachlich fragwürdig, sondern birgt
zudem auch die Gefahr von Rechtsstreitigkeiten.

Zum Bedarf für das Schulmittagessen

Nach § 28 Abs. 5 Satz 1 SGB II-E werden bei Schüle-
rinnen und Schülern, die an einer in schulischer

Verantwortung angebotenen gemeinschaftliche Mit-
tagsverpflegung teilnehmen, die entsprechenden
Mehraufwendungen berücksichtigt. Aus Sicht des
SoVD ist zunächst zu begrüßen, dass die tatsächli-
chen Aufwendungen für Schulmittagessen zugrunde
gelegt und die Leistungen nicht pauschaliert wer-
den. Allerdings regelt die Vorschrift lediglich eine
Mehraufwendung; die tatsächlichen Aufwendungen
sollen mithin nicht in vollem Umfang erstattet wer-
den, sondern unter Anrechnung der ersparten Auf-
wendungen für das häusliche Mittagessen. Dieser
„Eigenanteil“ des hilfebedürftigen Kindes soll nach
der (zumindest entsprechend anwendbaren) Vor-
schrift des § 9 RBEG-E einen Euro betragen.

Der SoVD lehnt die Berücksichtigung eines „Eigen-
anteils“ hilfebedürftiger Kinder bei den Leistungen
für das Schulmittagessen mit Nachdruck ab. Syste-
matisch mag die Berücksichtigung der ersparten
Aufwendungen für das häusliche Mittagessen zu
rechtfertigen sein. Die Begrenzung der Leistungen
auf die Mehraufwendungen stellt aus Sicht des
SoVD allerdings eine erhebliche Barriere für die
Inanspruchnahme der Leistungen dar. Dies gilt umso
mehr, als auch diese Mehraufwendungen durch
personalisierte Gutscheine erbracht werden sollen
(§ 29 Abs. 1 Satz 1 SGB II-E), so dass Leistungsbe-
rechtigte das Schulmittagessen sowohl mit einem
Gutschein als auch mit einem Eigenanteil von einem
Euro „bezahlen“. Dies läuft auf eine deutliche Stig-
matisierung der betroffenen Kinder hinaus.

Zum Bedarf für Teilhabe am sozialen und kulturel-
len Leben

Als so genanntes Teilhabepaket wird bei Leistungs-
berechtigten bis zur Vollendung des 18. Lebensjah-
res ein Bedarf zur Teilhabe am sozialen und kultu-
rellen Leben in der Gemeinschaft in Höhe von mo-
natlich 10 Euro anerkannt (§ 28 Abs. 6 SGB II-E).
Dieser Betrag wird gewährt für Mitgliedsbeiträge in
den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit,
Musikunterricht, vergleichbare Kurse der kulturellen
Bildung oder die Teilnahme an Freizeiten. Diese
Aufzählung ist abschließend. Die Leistungen zur
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der
Gemeinschaft werden ebenfalls in Form eines perso-
nalisierten Gutscheins erbracht, können aber auch
auf Wunsch der Leistungsberechtigten direkt an den
Anbieter gezahlt werden (§ 29 Abs. 1 Sätze 1, 3
SGB II-E).

Dass die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben
in der Gemeinschaft als bedarfsauslösend bzw. -
erhöhend anerkannt wird, ist im Grundsatz zu be-
grüßen. Die Begrenzung dieses Bedarfs auf minder-
jährige Leistungsberechtigte greift nach Auffassung
des SoVD allerdings zu kurz. Mit dem Gesetz zur
Fortentwicklung der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende aus dem Jahr 2006 hat der Gesetzgeber be-
schlossen, junge Erwachsene grundsätzlich bis zur
Vollendung des 25. Lebensjahres der elterlichen
Bedarfsgemeinschaft zuzuordnen. An diese Ent-
scheidung muss er sich nach Überzeugung des SoVD
auch hinsichtlich des so genannten Teilhabepakets
festhalten lassen, solange er nicht zum ursprüngli-
chen Rechtszustand – also dem Herausfallen von
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Kindern aus der elterlichen Bedarfsgemeinschaft mit
Erreichen der Volljährigkeit – zurückkehren will.

Für das Teilhabepaket wird ein monatlicher Betrag
in Höhe von 10 Euro angesetzt, der im Wesentlichen
damit begründet wird, dass der Sportentwicklungs-
bericht 2009/2010 die durchschnittlichen Mitglieds-
beiträge für Kinder und Jugendliche bei Sportverei-
nen mit 25 bis 30 Euro ausweise. Es ist zu begrüßen,
dass diese monatliche Leistung – wie vom SoVD
gefordert – für den Bewilligungszeitraum im Voraus
erbracht werden kann (§ 30 Abs. 1 Satz 3 SGB II-E).
Ansonsten könnten Betroffene Leistungen des Teil-
habepaketes erst in Anspruch nehmen, wenn sie die
Kosten eines Angebotes durch mehrmonatigen Leis-
tungsbezug „angespart“ haben. Allerdings sollte
nicht auf den Bewilligungszeitraum, sondern auf ein
Jahr abgestellt werden, da es sich bei den Mitglieds-
beiträgen oftmals um Jahresbeiträge handelt, wäh-
rend der Bewilligungszeitraum im Regelfall nur
sechs Monate beträgt. Im Übrigen dürfte die Mög-
lichkeit der Kostenübernahme (§ 29 Abs. 1 Satz 1
SGB II-E) die personalisierten Gutscheine nach
Einschätzung des SoVD verdrängen. Denn die An-
bieter von Teilhabeleistungen müssten die Gut-
scheine mit den SGB II-Leistungsträgern abrechnen,
was für viele Anbieter, vor allem kleine Sportverei-
ne, einen erheblichen bürokratischen Aufwand be-
deuten würde und zudem mit der Befürchtung ver-
bunden sein dürfte, das finanzielle Risiko der Einlö-
sung der Gutscheine tragen zu müssen.

Zu den Leistungen für Unterkunft und Heizung

Zum Kostensenkungsverfahren bei unangemessenen
Folgekosten

Künftig soll das so genannte Kostensenkungsverfah-
ren („Umzugsaufforderung“) nicht eingeleitet wer-
den, wenn die Absenkung der Unterkunfts- bzw.
Heizkosten unter Berücksichtigung der bei einem
Wohnungswechsel zu erbringenden Leistungen
unwirtschaftlich wäre (§ 22 Abs. 1 Satz 3 SGB II-E).
Wenn die Jobcenter einen Umzug veranlassen, müs-
sen im Regelfall auch Wohnungsbeschaffungskosten,
Umzugskosten und Mietkautionen übernommen
werden. Diese umzugsbedingten Folgekosten können
in bestimmten Fällen deutlich höher ausfallen als
die geringfügig unangemessenen Kosten für die bis-
herige Unterkunft und Heizung und müssten nach
gegenwärtiger Rechtslage trotz Unwirtschaftlichkeit
übernommen werden. Da es weder dem Gebot der
Wirtschaftlichkeit noch dem generellen Willen der
Leistungsberechtigten entspricht, in diesen Fällen in
eine andere Wohnung umzuziehen, ist die vorge-
schlagene Regelung des § 22 Abs. 1 Satz 3 SGB II-E
ausdrücklich zu begrüßen. Hiermit wird die Forde-
rung aufgegriffen, dass Leistungsberechtigte nicht
mehr zum Umzug aufgefordert werden sollen, wenn
die Übernahme der unangemessenen Unterkunfts-
bzw. Heizkosten geringere Kosten verursacht als die
zu tragenden Umzugskosten. Allerdings lässt die
gegenwärtige Formulierung offen, wie weit das Er-
messen der Leistungsträger gehen soll. Aus Gründen
der Rechtssicherheit sollte hier zumindest ein inten-
diertes Ermessen, also Unterbleiben des Kostensen-
kungsverfahrens im Regelfall, vorgesehen werden
(„Eine Absenkung … soll unterbleiben,…“).

Zur Ermächtigung kommunaler Satzungen zur An-
gemessenheit

Bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung soll
vor allem die Möglichkeit geschaffen werden, den
Begriff der Angemessenheit von Unterkunfts- und
Heizkosten durch kommunale Satzung zu konkreti-
sieren und die Leistungen sogar zu pauschalieren,
wenn auf dem örtlichen Wohnungsmarkt ausrei-
chend freier Wohnraum verfügbar ist (§ 22a
SGB II-E). Mit Nachdruck lehnt der SoVD Regelun-
gen ab, die eine Pauschalierung der Leistungen für
Unterkunft und Heizung ermöglichen. Die Pauscha-
lierung der Leistungen für Unterkunft und Heizung
erhöht die Gefahr, dass die SGB II-Leistungen insge-
samt das verfassungsrechtlich geschützte Existenz-
minimum unterschreiten. Dies gilt umso mehr als
die im Entwurf für ein Regelbedarfs-Ermittlungs-
gesetz vorgenommene Berechnung der Regelbedarfe
unter anderem darauf basiert, dass die Leistungen
für Unterkunft und Heizung individuell erbracht
werden. Der SoVD fordert den Gesetzgeber daher
auf, von jeglicher Form der Pauschalierung von
Leistungen für Unterkunft und Heizung Abstand zu
nehmen.

Die vorgeschlagene Möglichkeit der Bundesländer,
Kreise und kreisfreie Städte durch Gesetz zu ermäch-
tigen oder zu verpflichten, den Begriff der Angemes-
senheit durch Satzung zu konkretisieren hält der
SoVD im Übrigen auch für nicht erforderlich. Hand-
lungsbedarf besteht vor allem deshalb nicht, weil
das SGB II bereits eine entsprechende Verordnungs-
ermächtigung für das Bundesministerium für Arbeit
und Soziales vorsieht (§ 27 Nr. 1 Alt. 1 SGB II). Auf
dieser Grundlage können bereits bundeseinheitliche
Kriterien für die Angemessenheitsprüfung (z. B. für
den räumlichen Vergleichsmaßstab oder den grund-
sicherungsrelevanten Mietspiegel) festgelegt werden,
ohne dass dies eine Pauschalierung der Leistungen
für Unterkunft und Heizung zur Folge hätte. Eine
Verlagerung dieser Rechtssetzungskompetenz auf die
Kommunen lehnt der SoVD ab, weil der Gesetzgeber
die in der Praxis oft strittige Auslegung des Ange-
messenheitsbegriffs auf die Kommunen abwälzen
würde und damit eine bundeseinheitliche Anwen-
dung dieses unbestimmten Rechtsbegriffs gefährdet.

Zu den Leistungen an behinderte Auszubildende

Auszubildende mit Anspruch auf Leistungen des
BAföG bzw. der Berufsausbildungsbeihilfe erhalten
nur in Ausnahmefällen Leistungen des SGB II
bzw. SGB XII (§ 7 Abs. 5 SGB II). Nach ständiger,
höchstrichterlicher Rechtsprechung erhalten sie
neben der Ausbildungsförderung im Bedarfsfall
ausnahmsweise auch Leistungen für Mehrbedarfe.
Denn hierbei handelt es sich nicht um ausbildungs-
geprägte Bedarfe, die bereits mit der Ausbil-
dungsförderungsleistung abgegolten werden. Diese
Rechtsprechung soll nunmehr mit § 27 Abs. 2
SGB II-E einfachgesetzlich umgesetzt werden, was
grundsätzlich zu begrüßen ist.

Nicht hinnehmbar ist aus Sicht des SoVD indes, dass
ausgerechnet die Mehrbedarfsleistungen für behin-
derte Teilnehmende an Maßnahmen zur Teilhabe am
Arbeitsleben (§ 21 Abs. 4 SGB II) nicht an Auszubil-
dende mit Anspruch auf Ausbildungsförderungsleis-
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tungen erbracht werden sollen. Bei diesen Mehrbe-
darfsleistungen handelt es sich nicht um einen aus-
bildungsgeprägten, sondern um einen behinde-
rungsbedingten Mehrbedarf, der behinderten Bezie-
henden von Ausbildungsförderungsleistungen nicht
verwehrt werden darf (vgl. Sozialgericht Stendal
vom 7.2.2008, S 3 AS 35/08 ER). Der SoVD fordert
daher, dass auch der Mehrbedarf für behinderte
Teilnehmende an Maßnahmen zur Teilhabe am
Arbeitsleben
– wie alle anderen Mehrbedarfe – ausnahmsweise
auch neben den pauschalierten Ausbildungsförde-
rungsleistungen an Auszubildende erbracht werden.
Hierzu muss der Mehrbedarf des § 21 Abs. 4
SGB II-E in § 27 Abs. 2 SGB II aufgenommen wer-
den.

Zur Neuregelung der Einkommensanrechnung

Zur Anrechnung von Darlehen

Nach § 11 Abs. 1 Satz 1 SGB II-E sind als Einkom-
men zu berücksichtigen Einnahmen in Geld oder
Geldeswert abzüglich der nach § 11b SGB II-E abzu-
setzenden Beträge und mit Ausnahme der in § 11a
SGB II-E genannten anrechnungsfreien Einnahmen.
Dem Grunde nach entspricht diese geplante Neure-
gelung der bisherigen Regelung des § 11 Abs. 1
Satz 1 SGB II. Erst eine Zusammenschau mit den
geplanten Neuregelungen in § 11 Abs. 1 Satz 2
SGB II-E und § 11a Abs. 6 SGB II-E ergibt, dass künf-
tig auch Darlehen grundsätzlich als Einkommen
angerechnet werden sollen. Der § 11 Abs. 1 Satz 2
SGB II-E bestimmt, dass Zuflüsse aus darlehenswei-
se gewährten Sozialleistungen (z. B. so genanntes
Meister-BAföG), soweit sie dem Lebensunterhalt
dienen, als Einkommen zu berücksichtigen sind.
Darüber hinaus sieht § 11a Abs. 6 SGB II-E vor, dass
Darlehen nur dann nicht als Einkommen zu berück-
sichtigen sind, wenn sie ausdrücklich einem ande-
ren Zweck dienen als dem der Sicherung des Le-
bensunterhalts.

Der SoVD lehnt die geplante weit gehende Berück-
sichtigung von zweckungebundenen Darlehen bei
der Einkommensanrechnung ab. Darlehen, die an
den Darlehensgeber zurückzuzahlen sind, können
allein schon deshalb nicht als anrechenbares Ein-
kommen im Sinne des § 11 Abs. 1 SGB II behandelt
werden, weil es sich hierbei nicht um einen dauer-
haften Mittelzufluss handelt. Vielmehr wird die
Einkommensposition eines hilfebedürftigen Darle-
hensnehmers nur vorübergehend begünstigt. Im
Übrigen würde die Anrechnung von Darlehen zu
unbilligen Ergebnissen führen, wenn das Darlehen
zur Überbrückung von Bewilligungs- bzw. Zah-
lungsverzögerungen beim Arbeitslosengeld II dient.
Denn der auf den Tag der Antragstellung zurückwir-
kende Leistungsanspruch (§ 37 Abs. 2 Satz 2 SGB II)
würde dann nachträglich entfallen, wenn eine vom
Jobcenter verursachte Verzögerung der Antragsbe-
willigung mit einem Darlehen bei Freunden oder
Verwandten des Leistungsberechtigten überbrückt
wird.

Zur Anrechnung von einmaligen Einnahmen

Mit der Einordnung der bislang in der Alg II-V ent-
haltenen Regelungen zur Anrechnung von einmali-
gen Einnahmen in das SGB II werden gleichzeitig

Verschlechterungen zu Lasten der Leistungsberech-
tigten festgeschrieben. Dies betrifft zunächst die
Verteilung einer einmaligen Einnahme auf mehrere
Monate. Hierzu sieht § 11 Abs. 3 Satz 3 SGB II-E vor,
dass eine einmalige Einnahme auf den Zeitraum von
sechs Monaten gleichmäßig aufzuteilen und monat-
lich mit einem entsprechenden Teilbetrag zu be-
rücksichtigen ist, wenn der Leistungsanspruch
durch die Berücksichtigung in einem Monat entfiele.
Die Verteilung von einmaligen Einnahmen in diesen
Fällen ist dem Grunde nach sinnvoll, da hierdurch
ein kurzfristiges Herausfallen aus dem SGB II-
Leistungsbezug und damit aus der Kranken- und
Pflegeversicherungspflicht vermieden wird.

Die hier vorgeschlagene Verteilungsregelung ist
indes erheblich schlechter als die bisher in der
Alg II-V enthaltene Regelung. Denn § 2 Abs. 4
Alg II-V in der gegenwärtigen Fassung sieht eine
Verteilung der einmaligen Einnahme auf einen an-
gemessenen Zeitraum vor, soweit im Einzelfall
nichts anderes angezeigt ist. Diese Regelung erlaubt
der Praxis eine flexible Gestaltung der Anrechnung
von einmaligen Einnahmen, während der Praxis
nach der hier vorgeschlagenen Vorschrift des § 11
Abs. 3 Satz 3 SGB II-E kein Ermessenspielraum bei
der Wahl des Verteilungszeitraums zukommt. Darü-
ber hinaus wird den Jobcentern die Möglichkeit
genommen, im Einzelfall eine andere Regelung zu
treffen. Damit wird ausgeschlossen, bestimmte ein-
malige Einnahmen ausnahmsweise anrechnungsfrei
zu lassen (vgl. Antwort der Bundesregierung auf eine
kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE., BT-
Drucksache 16/5031, Seite 2). Eine Schlechterstel-
lung ergibt sich im Übrigen daraus, dass bestimmte
Absetzbeträge des § 11b SGB II-E künftig vorweg
abzusetzen sind (§ 11b Abs. 1 Satz 2 SGB II-E). Bis-
lang waren die Absetzbeträge nicht vorweg, ergo nur
einmalig, sondern monatlich bei den zu berücksich-
tigenden Teilbeträgen abzuziehen. Hiermit wird
insbesondere im Hinblick auf die so genannten Wer-
bungskosten verhindert, dass sich die anzurechnen-
den monatlichen Teilbeträge der einmaligen Ein-
nahmen verringern und damit der Leistungsan-
spruch erhöht.

Zur Neuregelung der Hinzuverdienstgrenzen

Die Freibeträge bei Erwerbstätigkeit sollen nach dem
vorliegenden Gesetzentwurf in einer Vorschrift ge-
bündelt, inhaltlich aber weit gehend unverändert
bleiben. Wie bisher ist für Einkommen unter
400 Euro zunächst ein pauschaler Absetzbetrag
(„Grundfreibetrag“) von 100 Euro vorgesehen, neben
dem bestimmte Absetzbeträge des § 11b Abs. 1
SGB II-E nicht geltend gemacht werden können
(§ 11b Abs. 3 SGB II-E). Erst wenn das Einkommen
400 Euro übersteigt, können höhere Ausgaben nach-
gewiesen werden. Zusätzlich zu dem „Grundfreibe-
trag“ soll der bisher in § 30 SGB II enthaltene zwei-
stufige Erwerbstätigenfreibetrag in die Vorschrift des
§ 11b Abs. 4 SGB II-E verlagert werden. Gleichzeitig
soll die erste Freibetragsstufe von 20 Prozent nicht
mehr nur für das Einkommen zwischen 100 und
800 Euro, sondern künftig für das Einkommen zwi-
schen 100 und 1.000 Euro gelten. Die zweite
Freibetragsstufe von 10 Prozent soll sich entspre-
chend verschieben und künftig für Einkommensteile
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zwischen 1.000 bis 1.200 Euro gelten. Die Obergren-
ze von 1.500 Euro für erwerbstätige Leistungsberech-
tigte mit Kindern soll ebenfalls erhalten bleiben.

Mit der hier vorgeschlagenen Verschiebung der
Obergrenze der ersten Freibetragsstufe von 800 auf
1.000 Euro bleibt der angekündigte „große Wurf“ bei
der Reform der Hinzuverdienstgrenzen im SGB II
aus. Die Regelung führt lediglich dazu, dass Hilfebe-
dürftige mit einem Bruttoerwerbseinkommen ab
800 Euro künftig maximal 20 Euro mehr hinzuver-
dienen dürfen. Die bestehenden Fehlanreize zur
Beschäftigung von Arbeitslosengeld II-Beziehenden
zu Dumping-Löhnen werden mit dieser marginalen
Änderung nicht beseitigt. Mit den Hinzuverdienst-
grenzen beim Arbeitslosengeld II in Kombination
mit einem nach unten nur durch die Sittenwidrig-
keit begrenzten Niedriglohnsektor wurde ein für
Arbeitgeber voraussetzungsloses Kombilohnmodell
geschaffen. Diese Fehlentwicklung wird durch die
hier vorgeschlagenen Änderungen bei den Hinzuver-
dienstgrenzen nicht korrigiert. Nach Auffassung des
SoVD muss eine Reform der Hinzuverdienstgrenzen
mit Maßnahmen zur Bekämpfung des Niedriglohn-
sektors, insbesondere der Einführung eines bundes-
einheitlichen gesetzlichen Mindestlohns, einherge-
hen. Gleichzeitig muss sichergestellt werden, dass
Arbeitslosengeld II-Beziehende nicht verpflichtet
sind, Arbeiten anzunehmen, deren Bezahlung unter-
halb des gesetzlichen Mindestlohns liegt.

Zu den Sanktionsregelungen

Mit den §§ 31 ff. SGB II-E sollen die Sanktionsvor-
schriften übersichtlicher gestaltet werden. Teilweise
wird dies aber auch mit Neuregelungen verbunden.
So wird der bisherige Sanktionstatbestand der Wei-
gerung des Abschlusses einer Eingliederungsverein-
barung (§ 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a) SGB II)
abgeschafft, was einer langjährigen Forderung des
SoVD entspricht und zu begrüßen ist. Gegen diesen
Sanktionstatbestand werden vor allem verfassungs-
rechtliche Bedenken vorgetragen, weil er zu einem
sanktionsbewehrten Kontrahierungszwang führt.
Zudem führt die Gesetzesbegründung zu Recht an,
dass die Inhalte der Eingliederungsvereinbarung im
Fall der Verweigerung des Abschlusses auch durch
einen Verwaltungsakt ergehen können (§ 15 Abs.1
Satz 6 SGB II) und damit gegenüber den Sanktionen
ein milderes Mittel zur Verfügung steht.

Eine sehr gravierende Änderung ist indes darin zu
sehen, dass anstelle einer schriftlichen Rechtsfol-
genbelehrung als Rechtmäßigkeitsvoraussetzung für
eine Sanktion nach §§ 31 f. SGB II künftig auch die
Kenntnis von den Rechtsfolgen ausreichen soll (§ 31
Abs. 1 Satz 1, § 32 Abs. 1 SGB II-E). Hiergegen be-
stehen aus Sicht des SoVD erhebliche rechtsstaatli-
che Bedenken. Es entspricht ständiger, höchstrich-
terlicher Rechtsprechung, dass an die Rechtsfolgen-
belehrung bei Sanktionen im SGB II strenge Anfor-
derungen zu stellen sind, weil sie im Bereich der
Existenz sichernden Leistungen schwer wiegende
Folgen haben. Wenn aber für eine Sanktion künftig
nur noch die Kenntnis, womöglich auch nur in abs-
trakter Form, ausreichen soll, dann wird die Rechts-
folgenbelehrung samt ihrer strengen Anforderungen
de facto entbehrlich.

Hinzu kommt, dass sowohl der Gesetzentwurf als
auch seine Begründung völlig offen lassen, in wel-
chem Konkretisierungsgrad die „Kenntnis“ vorhan-
den sein muss. Der SoVD hält diese Änderung daher
auch vor dem Hintergrund des mit der Sanktion
verfolgten Zwecks auch nicht für Ziel führend. Die
Sanktionen sollen das Verhalten der Leistungsbe-
rechtigten steuern. Hierzu bedarf es aber einer kon-
kreten, richtigen und vollständigen, zeitnahen, ver-
ständlichen und auf die Rechtsfolgen der konkreten
Pflichtverletzung bezogenen Rechtsfolgenbelehrung.
Nur wenn Leistungsberechtigte in dieser konkreten
Form „vorgewarnt“ wurden und ihr Verhalten trotz-
dem nicht ändern, kann der Zweck der Sanktionen
nach §§ 31 SGB II überhaupt erreicht werden. Wür-
de man für die Sanktionen die Behauptung der Job-
center gelten lassen, die Leistungsberechtigten hät-
ten die Rechtsfolgen ihres Verhaltens gekannt, dann
wird einer neuen Prozessflut Tür und Tor geöffnet.

Zur Rechtfertigung der Sanktionen nach §§ 31 f.
SGB II bezieht sich die Gesetzesbegründung auf eine
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom
7. Juli 2010 (1 BvR 2556/09), wonach die Verfassung
die Gewährung bedarfsunabhängiger, vorausset-
zungsloser Sozialleistungen nicht gebiete. Dieses
Zitat des Bundesverfassungsgerichts bezieht sich auf
die Frage, ob die Anrechnung von Einkommen gegen
das Grundrecht auf Gewährleistung eines men-
schenwürdigen Existenzminimums verstößt. Es
liefert nach Auffassung des SoVD hingegen keine
generelle Rechtfertigung für die Sanktion von
Pflichtverletzungen im SGB II durch einen vollstän-
digen Leistungsentzug. Auch wenn das Bundesver-
fassungsgericht dem Gesetzgeber bei der Ausgestal-
tung von bedarfsabhängigen Sozialleistungen einen
weiten Gestaltungsspielraum zuspricht, muss er das
Verhältnismäßigkeitsprinzip beachten. Insoweit
stellt sich nach wie vor die Frage, ob der vollständi-
ge Entzug von Leistungen bei wiederholter Pflicht-
verletzung das mildeste Mittel zur Steuerung des
Verhaltens der Leistungsberechtigten darstellt und
ob den Jobcentern in diesen Fällen ein volles Ermes-
sen über die Gewährung von Sachleistungen (§ 31a
Abs. 3 Satz 1 SGB II) zuerkannt werden kann. Wenn
der Gesetzgeber den vollständigen Entzug von Leis-
tungen bei wiederholter Pflichtverletzung nicht
abschaffen will, dann muss er das Ermessen der
Jobcenter zumindest für den Regelfall auf die Ge-
währung von Sachleistungen beschränken.

Zur Verkürzung der Nachzahlungsfristen bei
rechtswidrigen Bescheiden

Werden Sozialleistungen durch einen rechtswidri-
gen bestandskräftigen Bescheid vorenthalten, ist der
Leistungsträger grundsätzlich verpflichtet, den Be-
scheid mit Wirkung für die Vergangenheit zurück-
zunehmen und die vorenthaltenen Leistungen für
bis zu vier Jahre nachzuzahlen (§ 44 Abs. 1 Satz 1,
Abs. 4 SGB X). Diese Rücknahme- und Nachzah-
lungspflicht gilt auch bei rechtswidrigen belasten-
den Bescheiden über Leistungen der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende (§ 40 Abs. 1 SGB II). Mit
der Neuregelung des § 40 Abs. 1 Satz 2 SGB II-E soll
die vierjährige Nachzahlungsfrist für rechtswidrig
vorenthaltene SGB II-Leistungen auf ein Jahr redu-
ziert werden. Der SoVD lehnt dies mit Entschieden-
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heit ab. Für die Leistungsbeziehenden bedeutet die
Verkürzung der vierjährigen Nachzahlungsfrist bei
rechtswidrigen Bescheiden über Leistungen des
SGB II eine massive Verschlechterung ihrer Rechts-
position. Es ist nicht hinnehmbar, ausgerechnet die
Nachzahlungsfrist für rechtswidrig vorenthaltene
Leistungen zur Sicherung des Existenzminimums
deutlich zu verkürzen.

Ebenso abzulehnen ist die geplante Neuregelung des
§ 40 Abs. 2 Nr. 2 SGB II-E, die im Zusammenhang
mit der Einführung des kommunalen Satzungsrechts
zur Konkretisierung der Angemessenheit von
Unterkunfts- und Heizkosten (§§ 22a f. SGB II-E).
Wird eine solche „Angemessenheitssatzung“ durch
ein Landessozialgericht zugunsten der Leistungsbe-
ziehenden für unwirksam erklärt, sollen die entspre-
chenden Bescheide erst für die Zeit nach der Ent-
scheidung des Landessozialgerichts zurückgenom-
men werden (§ 40 Abs. 2 Nr. 2 SGB II-E i. V. m.
§ 330 Abs. 1 SGB III, § 44 Abs. 1 Satz 1 SGB X).
Hiermit werden Rückzahlungen aufgrund einer
rechtswidrigen „Angemessenheitssatzungen“ für Ze-
iten vor der Landessozialgerichtsentscheidung aus-
geschlossen. Selbst willkürliche kommunale Satzun-
gen über die Angemessenheit der Unterkunfts- und
Heizkosten blieben für die Kommunen in finanziel-
ler Sicht völlig folgenlos. Das Risiko, möglichst un-
verzüglich Leistungen für Unterkunft und Heizung
in rechtmäßiger Höhe zu erhalten, wird einseitig auf
die Leistungsbeziehenden abgewälzt. Dies ist nicht
hinnehmbar, zumal es sich auch bei den Leistungen
für Unterkunft und Heizung um einen Bestandteil
des grundgesetzlich gewährleisteten sozio-kultu-
rellen Existenzminimums handelt.

Zur Darlehensvorschrift

Mit der Vorschrift des § 42a SGB II-E sollen Rah-
menvorgaben für alle darlehensweise gewährten
Leistungen des SGB II geschaffen werden. Neben
dem Darlehen für unabweisbare Einmalbedarfe (§ 23
Abs. 1 SGB II) sieht die Grundsicherung für Arbeit-
suchende Darlehen beispielsweise auch für nicht
leistungsberechtigte Auszubildende in Härtefällen
(§ 7 Abs. 5 Satz 2 SGB II bzw. § 27 Abs. 4 SGB II-E),
für Mietkautionen (§ 22 Abs. 3 Satz 3 SGB II bzw.
§ 22 Abs. 6 Satz 3 SGB II-E), für die Übernahme von
Schulden bei drohender Wohnungslosigkeit (§ 22
Abs. 5 Satz 4 SGB II bzw. § 22 Abs. 8 Satz 4
SGB II-E) und bei vorübergehenden Liquiditätseng-
pässen (§ 23 Abs. 4, 5 SGB II bzw. § 24 Abs. 4, 5
SGB II-E) vor. Nähere Regelungen zur Ausgestaltung
der Darlehen, sind nur in einzelnen der jeweiligen
Vorschriften vorgesehen und grundsätzlich nicht
ohne weiteres auf die anderen Darlehensleistungen
übertragbar. In § 42a SGB II-E werden Regelungen,
die bereits für einzelne Darlehensleistungen vorge-
sehen waren, nunmehr gebündelt und für alle Darle-
hensleistungen des SGB II für anwendbar erklärt.
Für die Leistungsbeziehenden bedeutet dies deutli-
che Verschlechterungen.

Eine Verschlechterung ergibt sich zunächst daraus,
dass künftig bei allen Darlehensleistungen des
SGB II im Rahmen der Bedarfsfeststellung Vermögen
angerechnet werden soll, das im Rahmen des so
genannten Anschaffungsfreibetrages (§ 12 Abs. 2

Nr. 4 SGB II) geschützt ist. Bisher ist das Schonver-
mögen für notwendige Anschaffungen nur bei dem
Darlehen für unabweisbare einmalige Bedarfe (§ 23
Abs. 1 Satz 1 SGB II bzw. § 24 Abs. 1 Satz 1
SGB II-E) zu berücksichtigen. Zweck dieser Regelung
ist, dass mit dem Schonvermögen für notwendige
Anschaffungen die Inanspruchnahme von Darlehen
für unabweisbare einmalige Bedarfe vermieden wer-
den sollte. Mit der in § 42a Abs. 1 SGB II-E vorge-
schlagenen Ausweitung der Berücksichtigung von
Schonvermögen für notwendige Anschaffungen auf
alle Darlehensleistungen im SGB II wird dieser mit
dem Anschaffungsfreibetrag verfolgte Zweck gefähr-
det. Darüber hinaus wird der Zugang zu den Darle-
hensleistungen, die bisher auch neben dem Schon-
vermögen für notwendige Anschaffungen zu erbrin-
gen waren, deutlich verschärft.

Eine weitere Verschlechterung gegenüber der bishe-
rigen Rechtslage ergibt sich weiterhin daraus, dass
die besondere Tilgungsregelung bei Darlehen für
unabweisbare Bedarfe (§ 23 Abs. 1 Satz 3 SGB II)
künftig bei allen Darlehen zur Anwendung kommen
soll (§ 42a Abs. 2 SGB II-E). Nach dieser Regelung ist
das Darlehen durch monatliche Aufrechnung in
Höhe von bis zu 10 Prozent des maßgebenden Regel-
bedarfs zu tilgen. Wie bei Anrechnung von Schon-
vermögen für notwendige Anschaffung handelt es
sich bei der Tilgungsvorschrift des § 23 Abs. 1 Satz 3
SGB II um eine Regelung, die nicht auf andere Dar-
lehensleistungen übertragen werden kann. Denn
Hintergrund der 10-prozentigen Aufrechnung ist,
dass mit dem Darlehen bei unabweisbaren einmali-
gen Bedarfen Leistungen erbracht werden, die be-
reits als anzusparender Teilbetrag in den Regelbedar-
fen enthalten sind. Durch die Aufrechnung soll letzt-
lich sichergestellt werden, dass der in den Regelbe-
darfen bereits enthaltene Teilbetrag zunächst für den
mit dem Darlehen gedeckten tatsächlichen Bedarf
für notwendige Anschaffungen aufgewendet und
nicht parallel zu dem Darlehen angespart wird. Die-
ser mit der Tilgungsvorschrift verfolgte Zweck kann
nicht auf die anderen Darlehensleistungen des
SGB II übertragen werden. Da in den Regelbedarfen
offensichtlich keine Ausgaben für Mietkautionen
bzw. Schuldentilgung enthalten sind, wird mit der
10-prozentigen Aufrechnung bei Darlehen für Miet-
kautionen und Schuldenübernahme eine zweck-
fremde Verwendung der Regelbedarfe festgeschrie-
ben. Im Übrigen ist die 10-prozentige Aufrechnung
mit dem Regelbedarf auch dann widersprüchlich,
wenn mit dem Darlehen gerade der Regelbedarf
gedeckt werden soll. Dies ist beispielsweise bei Dar-
lehen für vorübergehende Liquiditätsengpässe der
Fall.

Schließlich ist eine Leistungsverschlechterung darin
zu sehen, dass neben dem Schonvermögen für not-
wendige Anschaffungen künftig auch das im Rah-
men des Grundfreibeträge (§ 12 Abs. 2 Nr. 1 und
Nr. 1a SGB II) geschützte Vermögen auf sämtliche
Darlehensleistungen des SGB II angerechnet werden
sollen. Dies ist aus Sicht des SoVD ebenfalls abzu-
lehnen. Damit wird der Zugang zu den Darlehens-
leistungen des SGB II abermals verschärft. Selbst das
geschützte Vermögen von hilfebedürftigen, minder-
jährigen Kindern in Höhe von maximal 3.100 Euro
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soll auf die Darlehensleistungen angerechnet wer-
den. Die Folge wäre beispielsweise, dass hilfebedürf-
tige Eltern, die aufgrund einer Kostensenkungsauf-
forderung des Jobcenters in eine neue, kostengünsti-
gere Wohnung umziehen, vor einem Darlehen für
die Mietkaution erst die Ersparnisse ihrer minder-
jährigen Kinder angreifen müssen. Eine solche „Haf-
tung der Kinder für ihre Eltern“ widerspricht dem
Grundsatz des SGB II, wonach Kinder mit ihren
eigenen Mitteln nur ihren eigenen Bedarf, nicht aber
auch den der Eltern decken müssen (§ 9 Abs. 2
SGB II).

Zur Einführung eines Normenkontrollverfahrens im
Sozialgerichtsgesetz

Parallel zu der Einführung eines kommunalen Sat-
zungsrechts zur Konkretisierung der Angemessen-
heit von Unterkunfts- und Heizkosten (§§ 22a f.
SGB II-E) soll ein Normenkontrollverfahren ins Sozi-
algerichtsgesetz eingeführt werden (§ 55a SGG-E).
Künftig sollen die Landessozialgerichte prüfen, ob
eine kommunale Satzung über die Angemessenheit
von Unterkunfts- und Heizkosten mit den Regelun-
gen der §§ 22a SGB II-E bzw. den entsprechenden
Landesgesetzen vereinbar ist. Im Gegensatz zu den
bestehenden Rechtsschutzmöglichkeiten sollen mit
dem Normenkontrollverfahren allgemein verbindli-
che Entscheidungen („inter omnes“) erreicht wer-
den. Antragsbefugt ist jede natürliche Person, die
geltend macht, durch die kommunale Satzung in
ihren Rechten verletzt zu sein (§ 55a Abs. 2 Satz 1
SGG-E).

Im Referentenentwurf, der diesem Gesetzentwurf
vorangegangen ist, war vorgesehen, dass neben den
„Betroffenen“ auch deren Interessenverbände an-
tragsbefugt sind (§ 55 Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 SGG in
der Fassung des Referentenentwurfs vom 28.9.2010).
Obgleich diese Antragsbefugnis der Interessenver-
bände vor allem aus prozessökonomischen Gründen
sehr sinnvoll ist, findet sie sich im Gesetzentwurf
nicht mehr. Der SoVD fordert, eine solche Antrags-
befugnis der Interessenverbände für das geplante
Normenkontrollverfahren nach § 55a SGG-E wieder
vorzusehen. Mit einer Antragsbefugnis der Interes-
senverbände wird erreicht, dass Betroffene möglichst
schnell Rechtsklarheit über die Gültigkeit einer
kommunalen Satzung über die Angemessenheit von
Unterkunfts- und Heizkosten erhalten, ohne ein
entsprechendes Verfahren selbst führen zu müssen.
Häufig können die Interessenverbände aufgrund
ihrer langjährigen Erfahrungen ein solches Verfahren
auch schneller, effizienter und kompetenter betrei-
ben. Zu den Anträgen der Oppositionsfraktionen

„DasUrteildesBundesverfassungsgerichtsdurcheinetransparente
Bemessung der Regelsätze und eine Förderung der Teil-
habevonKindernumsetzen“(Antragzuf))

Im Antrag zu f) wird im Wesentlichen kritisiert, dass
der Gesetzentwurf zu a) in zentralen Punkten hinter
den verfassungsrechtlich und sozialpolitisch not-
wendigen Lösungen zurückbleibt. Für die Ermittlung
und Bemessung der Regelbedarfe werden im ersten
Teil des Antrags konkrete Forderungen zur Festle-
gung der Referenzhaushalte, zur Bestimmung der
Regelbedarfsstufen und Ermittlung von Kinderbedar-
fen, zur Festsetzung des regelbedarfsrelevanten Ver-

brauchs, zu zusätzlichen Bedarfen und zur Fort-
schreibung der Regelbedarfe erhoben. Hinsichtlich
der Leistungen für Bildung und Teilhabe von Kin-
dern werden im zweiten Teil des Antrags Änderun-
gen beim anspruchsberechtigten Personenkreis, beim
Umfang und bei der Erbringung und der Abrechnung
der Leistungen gefordert. Im dritten Teil des Antrags
wird unter anderem die Notwendigkeit eines gesetz-
lichen Mindestlohns bekräftigt.

Der Antrag zu f) entspricht in weiten Bereichen den
unter Punkt 2 dieser Stellungnahme vorgetragenen
Kritikpunkten des SoVD und wird daher grundsätz-
lich unterstützt. Der SoVD teilt insbesondere die im
Antrag zu f) vorgetragene Kritik an der Größe und
der Bereinigung der Referenzgruppe, die fehlenden
Anstrengungen zur Herausrechnung der so genann-
ten verschämt armen Haushalte sowie die Bestim-
mung der Regelbedarfsstufen für Kinder. Insoweit
wird auf die Ausführungen zu Punkt 2.1.1. dieser
Stellungnahme Bezug genommen. Hinsichtlich der
Forderung, die so genannte Härtefallklausel nach
§ 21 Abs. 6 SGB II um einen Katalog von Standardsi-
tuationen zu ergänzen, wird allerdings zu Bedenken
gegeben, dass sich hieraus in der Anwendungspraxis
Interpretationsspielräume für Leistungseinschrän-
kungen eröffnen könnten.

Auch der SoVD hält die Altersgrenze von 18 Jahren
für die Leistungen zur Teilhabe am sozialen und
kulturellen Leben (§ 28 Abs. 6 SGB II-E) für nicht
sachgerecht, solange als Altersgrenze für das Heraus-
fallen aus der elterlichen Bedarfsgemeinschaft die
Vollendung des 25. Lebensjahres gilt. Dieser Wider-
spruch bei den Altersgrenzen muss aufgelöst wer-
den. Ebenso teilt der SoVD die im Antrag zu f) vorge-
tragene Kritik an der fehlenden empirischen Ermitt-
lung der Leistungen für den persönlichen Schulbe-
darf in Höhe von 70 bzw. 30 Euro und die überaus
restriktiven Voraussetzungen für die Leistungen für
Lernförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II-E, § 34 Abs. 4
SGB XII-E). Es ist nicht hinnehmbar, dass die Leis-
tungen für Lernförderung („Nachhilfe“) auf das Er-
reichen der „wesentlichen Lernziele“ nach den
schulrechtlichen Bestimmungen beschränkt wird.
Damit werden vor allem diejenigen Kinder von der
Lernförderung ausgeschlossen, die eine höhere
Schulform bzw. einen höheren Schulabschluss er-
reichen wollen. Zu den Gutscheinregelungen wird
auf die entsprechenden Ausführungen unter
Punkt 2.3. dieser Stellungnahme Bezug genommen.

Die Forderung nach Einführung eines gesetzlichen
Mindestlohns wird nachdrücklich unterstützt. Der
Antrag zu f) führt nach Auffassung des SoVD zu
Recht aus, dass das Lohnabstandsgebot hinfällig
geworden ist. Der Grund hierfür ist allerdings nicht
nur in dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts
vom 9. Februar 2010 zu sehen, sondern vor allem
darin, dass der Niedriglohnsektor infolge zahlreicher
gesetzgeberischer Entscheidungen in den zurücklie-
genden Jahren geöffnet und massiv gefördert wurde.
Dies hat dazu geführt, das ein erheblicher Teil der
untersten Löhne selbst nicht mehr Existenz sichernd
und damit für die Bestimmung der grundgesetzlich
garantierten Leistungen zur Sicherung des Exis-
tenzminimums untauglich geworden sind. Nach
Auffassung des SoVD ist insbesondere unerlässlich,



Ausschussdrucksache 17(11)309 Ausschuss für Arbeit und Soziales

99

die Hinzuverdienstgrenzen im SGB II mit der Ein-
führung eines gesetzlichen Mindestlohns zu kombi-
nieren. Damit könnten gleichzeitig Fehlanreize für
Arbeitgeber beseitigt werden, die Leistungen des
Arbeitslosengeldes II als Kombilohnmodell zu nut-
zen. Insoweit wird auf die Ausführungen zu
Punkt 2.6.3. Bezug genommen.

Zum Antrag „Menschenwürdiges Dasein und Teilhabe für alle
gewährleisten“(Antragzuc))

Auch der Antrag zu c) wertet den vorliegenden Ge-
setzentwurf zur Umsetzung des Regelsatzurteils des
Bundesverfassungsgerichts als unzureichend und
entspricht in vielen Punkten den hier vorgetragenen
Kritikpunkten des SoVD. Dies gilt insbesondere
hinsichtlich der Forderung, die Referenzgröße für
die Erwachsenenregelbedarfe wieder auf die unters-
ten 20 Prozent festzulegen und künftig wieder Ein-
malleistungen für die Anschaffung oder Reparatur
von Herden, Kühlschränken und Waschmaschinen
zu gewähren. Insoweit wird auf Punkt 2.1.1. und
2.1.2. dieser Stellungnahme Bezug genommen. Hin-
sichtlich der neuen Leistungen zur Bildung und
Teilhabe weist der Antrag zu c) zu Recht darauf hin,
dass mit diesen Leistungen auch weitere Anstren-
gungen zur Schaffung eines entsprechenden Infra-
strukturangebots unternommen werden müssen.

Zum Antrag „Maßnahmen zur Gewährleistung eines menschen-
würdigen Existenz- und Teilhabeminimums“ (An-
tragzub))

Mit dem Antrag zu b) soll die Bundesregierung auf-
gefordert werden, einen Gesetzentwurf zur Neube-
stimmung der SGB II-Leistungen vorzulegen, der den
zwingenden Vorgaben des so genannten Regelsatzur-
teils des Bundesverfassungsgerichts vom 9. Februar
2010 entspricht. Dieser Teil des Antrags hat sich
nach Auffassung des SoVD nicht schon durch den
vorliegenden Gesetzentwurf zu a) erledigt, weil ins-
besondere bei der Ermittlung der Regelbedarfe er-
hebliche Defizite festzustellen sind. Insoweit wird
auf Punkt 2.1. dieser Stellungnahme verwiesen. Im
Übrigen wird im Antrag zu b) die Einsetzung einer
Kommission zur künftigen Ausgestaltung des
Grundrechts auf Gewährleistung eines menschen-
würdigen Existenzminimums gefordert. Insoweit ist
zunächst darauf hinzuweisen, dass die Neubestim-
mung der Regelsätze nach dem Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts durch ein Parlamentsgesetz zu
erfolgen hat und die schwierige Diskussion um die
einfachgesetzliche Konkretisierung des Grundrechts
auf Gewährleistung des Existenzminimums deshalb
auch vorrangig im Parlament erfolgen sollte. In die-
sem Zusammenhang sei nur an die „Kommissions-
politik“ im Rahmen der AGENDA 2010 erinnert.
Gleichwohl kann eine Kommission als Beratungs-
gremium sinnvoll sein, soweit es um Lösungen für
bestehende Probleme im Rahmen der Regelsatzbe-
messung geht (z. B. Verteilungsschlüssel bei der
Aufteilung der Verbrauchsausgaben für Kinder oder
korrekte Abgrenzung der Referenzgruppe im Hin-
blick auf verschämt arme Haushalte). Schlussbemer-
kung

Auch wenn der Gesetzgeber vor dem Hintergrund
des eng gesetzten Zeitrahmens vor großem Zeitdruck
steht, darf nicht außer Acht gelassen werden, dass

eine Lösung gefunden werden muss, die auf einem
breiten Konsens beruht. Dass die Regelsätze bei den
Erwachsenen marginal und bei den Kindern über-
haupt nicht steigen sollen, hat bei den Betroffenen
zu großer Enttäuschung geführt. Diese ist umso be-
achtlicher, als die hier vorgelegten Berechnungen
vor dem Hintergrund des Bundesverfassungsgerichts
angreifbar sind. Der SoVD bekräftigt daher seine
Forderung nach einer nachvollziehbaren und trans-
parenten sowie sacht- und realitätsgerechten Neube-
rechnung der Regelbedarfe zur Gewährleistung des
sozio-kulturellen Existenzminimums.

Gleichzeitig ist der Gesetzgeber aufgefordert, nicht
nur die verfassungswidrige Anpassung der Regelbe-
darfe neu zu regeln. Vielmehr muss er auch eine
angemessene Teilhabe der Rentnerinnen und Rent-
ner an der allgemeinen Lohn- und Wohlstandsent-
wicklung sicherstellen, damit die Regelbedarfe künf-
tig nicht stärker steigen als die Renen. Anderenfalls
drohen in Zukunft ein nicht hinnehmbarer Anstieg
der Altersarmut und schwer wiegende Konflikte in
unserer Gesellschaft. Deshalb bedarf es einer Ab-
schaffung der Kürzungsfaktoren in der Rentenanpas-
sungsformel und der Einführung einer Inflations-
schutzklausel nach dem SoVD-Modell, das als PDF-
Datei unter
http://www.sovd.de/inflationsschutzklausel/ aufge-
rufen werden kann.

DER BUNDESVORSTAND
Abteilung Sozialpolitik
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 17(11)313
Ausschuss für
Arbeit und Soziales 18. November 2010
17. Wahlperiode

Schriftliche Stellungnahme

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 22. November 2010 zum

a) Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und der FDP

Entwurf eines Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten
und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (BT-Drs.: 17/3404)

b) Antrag der Abgeordneten Katja Kipping, Matthias W. BIrkwald, Diana Golze, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.

Maßnahmen zur Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenz- und
Teilhabeminimums (BT-Drs.: 17/2934)

c) Antrag der Abgeordneten Fritz Kuhn, Markus Kurth, Brigitte Pothmer, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Menschenwürdiges Dasein und Teilhabe für alle gewährleisten (BT-Drs.: 17/3435)

d) Antrag der Abgeordneten Britta Haßelmann, Markus Kurth, Alexander Bode, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Leistungskürzungen bei den Unterkunftskosten im Arbeitslosengeld II verhindern -
Vermittlungsverfahren mit den Ländern aufnehmen (BT-Drs.: 17/3058)

e) Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (BT-
Drs.: 17/3631)

f) Antrag der Abgeordneten Gabriele Hiller-Ohm, Anette Kramme, Elke Ferner, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion der SPD

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes durch eine transparente Bemessung der
Regelsätze und eine Förderung der Teilhabe von Kindern umsetzen (BT-Drs. 17/3648)

Deutscher Richterbund

Zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU
und FDP für ein Gesetz zur Ermittlung von Regelbe-
darfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften
Buches Sozialgesetzbuch vom 26.10.2010 (BT-Drs.
17/3404) nimmt der Deutsche Richterbund wie folgt
Stellung:

Die folgende Stellungnahme beschränkt sich auf
diejenigen Aspekte der vorliegenden Regelungsent-
würfe, die Auswirkungen auf das sozialgerichtliche
Verfahren haben können. Eine sozialpolitische Be-

wertung gehört hingegen nicht zu den Aufgaben des
DRB als Berufsverband der Richterinnen und Rich-
ter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. Auch eine
verfassungsrechtliche Bewertung des vorliegenden
Gesetzentwurfs erfolgt mit der folgenden Stellung-
nahme nicht.

I. Zusammenfassung:

1. Die Intention des Gesetzgebers, der steigenden
Belastung der Sozialgerichtsbarkeit dadurch
entgegen zu wirken, dass Möglichkeiten zur Re-
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formierung der materiell-rechtlichen Regelun-
gen im Hinblick auf die praktische Handhabbar-
keit genutzt werden, ist zu begrüßen (vgl. unten
zu II. 1.).

2. Vermieden werden sollten hierbei allerdings
Regelungen, die zu absehbaren weiteren Belas-
tungen der Gerichte führen, ohne dass den Be-
teiligten hierdurch ein Mehrwert entsteht. Daher
sollte insbesondere die im Gesetzentwurf (GE)
angelegte Zusammenfassung der unterschiedli-
chen Bedarfe „Regelleistung“, „Mehrbedarfe“,
„Kosten der Unterkunft“ und „Kosten der Hei-
zung“ zu einer einheitlichen, nicht mehr trenn-
baren Leistung (so die Begründung zu § 22 – S.
160 des GE – unter Bezugnahme auf die Neu-
formulierung des § 19 SGB II-E) nicht weiter
verfolgt werden. Nach dem für das sozialgericht-
liche Verfahren geltenden Amtsermittlungs-
grundsatz (§ 103 SGG) würde dies dazu führen,
dass alle genannten Bedarfe in jedem Gerichts-
verfahren unabhängig davon überprüft werden
müssten, ob es den Beteiligten überhaupt darum
geht. Derzeit können die Beteiligten den Streit-
gegenstand des gerichtlichen Verfahrens zumin-
dest auf die Kosten der Unterkunft und Heizung
oder die Regelleistung beschränken (z. B. BSG,
Urteil vom 07.11.2006 - B 7b AS 8/06 R -, SozR
4-4200 § 22 Nr. 1). Geht es einem Leistungsemp-
fänger etwa um die Frage, ob ihm ein Mehrbe-
darf wegen kostenaufwändiger Ernährung zu-
steht, würden etwa (nach der geplanten Konzep-
tion des GE notwendige) Feststellungen zur
Höhe der Kosten der Unterkunft und Heizung
das gerichtliche Verfahren unangemessen belas-
ten, ohne dass dem Leistungsempfänger daraus
ein besonderer Vorteil erwachsen würde. Im
Gegenteil würde die mit einer zunehmenden Be-
lastung der Gerichte verbundene Verfahrens-
dauer eher zu Lasten des rechtssuchenden Bür-
gers gehen. Daher wird dringend angeregt, im
Gesetz klarzustellen, dass die einzelnen, ab-
grenzbaren Anspruchselemente, nämlich Kosten
der Unterkunft, Kosten der Heizung, Regelleis-
tung und Mehrbedarfe als jeweils eigenständige
Streitgegenstände isoliert gerichtlich überprüft
werden können (vgl. unten zu II. 2.). Entspre-
chend sollte auch das Antragserfordernis nach §
37 SGB II auf Mehrbedarfe nach § 21 SGB II-E
ausgedehnt werden (vgl. unten zu II. 4.).

3. Zu begrüßen ist die Intention des Gesetzgebers,
die Regelungen über Sanktionen nach § 31 SGB
II zu vereinfachen und damit für die behördli-
che und gerichtliche Praxis handhabbarer zu
machen. Um Unklarheiten zu vermeiden, sollte
indes auf die Systematik des § 48 Abs. 1 Satz 2
Nr. 4 SGB X zurückgegriffen werden, statt als
Alternative zu einer Belehrung über die Rechts-
folgen die Kenntnis des Leistungsberechtigten
über seine Pflichten (d. h. Kenntnis entgegen der
Belehrung) vorzusehen (vgl. unten zu II. 3.).

4. Zu begrüßen ist weiter die Intention des Gesetz-
gebers, die Kosten der Unterkunft und Heizung
durch Aufnahme einer Satzungsermächtigung
transparent und rechtssicher auszugestalten (§§
22a ff. SGB II-E) und in Form der Normenkon-

trolle nach § 55a SGB II-E ein konzentriertes
Überprüfungsverfahren vor den Landessozialge-
richten zur Verfügung zu stellen. Im Interesse
der Rechtssicherheit plädieren wir aber dafür,
die Grundsätze, nach denen die Ermittlung der
angemessenen Kosten der Unterkunft und Hei-
zung vor Ort durch Satzung zu erfolgen hat, im
Gesetz konkreter zu regeln. Zumindest sollte der
Bundesgesetzgeber hierfür die Möglichkeit er-
halten, entsprechende Regelungen durch
Rechtsverordnung zu treffen, wie dies derzeit
nach § 27 SGB II möglich ist (vgl. unten zu II. 7.
und 8.).

Für das Normenkontrollverfahren sollte ein
Anwaltszwang vorgesehen werden, wie er auch
für das Normenkontrollverfahren nach § 47
VwGO gilt (vgl. unten zu II. 8. e).

Im Übrigen kann das mit den Neuregelungen
verfolgte Ziel, möglichst zeitnah für alle Betei-
ligten Rechtssicherheit über die Gültigkeit der
Satzungen und damit der maßgeblichen Kosten
der Unterkunft und Heizung zu erlangen, nur er-
reicht werden, wenn das Antragsrecht befristet
wird (vgl. unten zu II. 8. b) und der Kreis der
Antragsberechtigten auf diejenigen Personen be-
grenzt wird, die von den Regelungen unmittel-
bar betroffen sind (vgl. unten zu. II. 8 a): Dies
sind nur Personen

a) deren tatsächliche Kosten der Unterkunft
und Heizung wegen Überschreitens der
durch die Satzung festgelegten Angemes-
senheitsgrenzen nicht voll übernommen
werden und die gegen die entsprechenden
Bewilligungsbescheide fristgerecht die mög-
lichen Rechtsmittel ergriffen haben oder

b) die eine Kostensenkungsaufforderung erhal-
ten haben.

Denn nur dieser Personenkreis hat ein schutzwürdi-
ges Interesse an der Überprüfung der Satzung. Ohne
Befristung des Antragsrechts und Begrenzung auf
den genannten schutzwürdigen Personenkreis kann
im Hinblick darauf, dass die Satzungen nach § 22c
Abs. 2 SGB II-E nur eine Geltungsdauer von einem
Jahr (Heizung) bzw. zwei Jahren (Unterkunft) haben,
das Regelungsziel, eine transparente und rechtssi-
chere Regelung der Kosten der Unterkunft und Hei-
zung zu gewährleisten, nicht erreicht werden (vgl.
zum Ganzen unten zu Nr. 8).

II. Im Einzelnen:

1. Der Arbeitsanfall in der Sozialgerichtsbarkeit
war in früheren Jahren stets konjunkturell be-
dingten Schwankungen unterworfen. Seit nun-
mehr rund 15 Jahren - und damit bereits lange
vor Einführung von SGB II und SGB XII - ist vor
den Sozialgerichten allerdings ein stetiger An-
stieg der Streitverfahren zu verzeichnen. Diese
Entwicklung hat sich seit 2005 dramatisch ver-
schärft. In vielen Bundesländern kommen in-
zwischen die Hälfte, teilweise sogar über die
Hälfte der Verfahren allein aus dem Bereich der
Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
und der Sozialhilfe (SGB XII). Dies hat selbst die
sehr leistungsstarke Sozialgerichtsbarkeit an ih-
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re Belastungsgrenzen geführt. Obwohl es sich
bei der Sozialgerichtsbarkeit um einen überaus
effektiv und engagiert arbeitenden Gerichts-
zweig handelt, mussten die Richterzahlen z. T.
deutlich aufgestockt werden. Trotzdem kann
man von einer echten Entspannung der Situati-
on noch nicht sprechen. Neben einer nachhalti-
gen Personalpolitik müssen daher vor allem
auch alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden,
die gesetzlichen Regelungen im Hinblick auf die
praktische Handhabung zu reformieren. Zu
Recht setzt daher der vorliegende Gesetzentwurf
(GE) auch hier an. Folgende Punkte sollten in-
des im weiteren Gesetzgebungsverfahren be-
rücksichtigt werden:

2. Die in § 19 SGB II-E angelegte und in der Be-
gründung zu § 22 SGB II (S. 160) unterstrichene
Vereinheitlichung zu einem einheitlichen Ar-
beitslosengeld II, dessen „integraler Bestandteil“
auch die Kosten der Unterkunft und Heizung
„als nicht mehr abtrennbarer Teil“ sein sollen,
weitet den gerichtlichen Überprüfungsrahmen
unsachgemäß aus und belastet die Gerichte mit
einem unnötigen Überprüfungsaufwand, ohne
dass den Verfahrensbeteiligten daraus ein
Mehrwert entstehen würde. Nach bisherigen
Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (z. B.
BSG, Urteil vom 07.11.2006 - B 7b AS 8/06 R -,
SozR 4-4200 § 22 Nr. 1) handelt es sich bei den
Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) um
einen von den übrigen Leistungen zur Sicherung
des Lebensunterhalts (z. B. Regelleistung, Mehr-
bedarfe und Zuschlag nach § 24 SGB II) ab-
trennbaren Streitgegenstand, auf den die Betei-
ligten den Rechtsstreit begrenzen können. Dies
entspricht insbesondere dem Interesse der Leis-
tungsempfänger, die Einwendungen nur gegen
die Höhe der KdU (oder etwa nur gegen die
Höhe der Regelleistung) erheben wollen. Sollten
die KdU aber integraler – nicht mehr abtrennba-
rer – Teil eines einheitlichen Arbeitslosengelds
II werden, könnte hieran nicht mehr festgehal-
ten werden. Nach dem für die Sozialgerichts-
barkeit geltenden Amtsermittlungsgrundsatz (§
103 SGG) müssten künftig – unter Berücksichti-
gung der Rechtsprechung des BSG – auch dann
Feststellungen zur Höhe einzelner Anspruchs-
elemente dieser dann einheitlichen Leistung ge-
troffen werden, wenn die Beteiligten hierüber
gar nicht streiten. Z. B. müssten die Vorausset-
zungen eines Mehrbedarfs oder der Anrechnung
von Einkommen (ggf. unter Heranziehung der
Beteiligten zu bestimmten Mitteilungen) auch
dann aufgeklärt werden, wenn sich der Leis-
tungsempfänger ausschließlich gegen die Höhe
der KdU wenden möchte. Hält ein Kläger etwa
nur die Regelleistung für verfassungswidrig und
möchte dagegen vorgehen, erscheint es nicht
sachgerecht, auch noch die Höhe der KdU mit
zu überprüfen, gegen die er sich gar nicht wen-
den möchte. Dies hätte eine unangemessene
Ausweitung des Streitgegenstands gerichtlicher
Verfahren zur Folge, die diese Verfahren – ins-
besondere auch zu Lasten der rechtsuchenden
Bürger – weiter belasten und vor allem verzö-
gern würde.

Wenn demgegenüber in der Begründung zu § 19
(S. 159) ausgeführt wird, dass „die Zusammen-
fassung mehrerer Bedarfe zu einer Leistung“
nicht ausschließe, „dass in Widerspruchs- und
Klageverfahren einzelne, dem angefochtenen
Leistungsanspruch zugrunde liegende Tatsachen
von den Beteiligten unstreitig gestellt werden“,
muss darauf hingewiesen werden, dass dies oh-
ne Änderung des Sozialgerichtsgesetzes (SGG)
nicht möglich sein dürfte: Nach § 103 SGG gilt
für das sozialgerichtliche Verfahren der Amts-
ermittlungsgrundsatz; „das Gericht erforscht den
Sachverhalt von Amts wegen“ und „ist an das
Vorbringen und die Beweisanträge der Beteilig-
ten nicht gebunden“ (§ 103 SGG). Hiermit ist
nicht vereinbar, dass die Beteiligten Tatsachen
„unstreitig stellen“. Im Übrigen können die Be-
teiligten keine Tatsachen entgegen deren wirkli-
chen Vorliegens „unstreitig stellen“, da so fikti-
ve – in der Realität gar nicht existente – Sach-
verhalte entstehen und damit auch fiktive
Rechtsfragen geklärt würden. Gerichtliche Ent-
scheidungen können aber nur auf tatsächliche
Sachverhalte gestützt werden. Der Prüfungsauf-
wand für die Gerichte würde sich daher ohne-
hin nicht verringern.

Wir regen daher dringend an, im Gesetz klarzu-
stellen, dass die einzelnen, abgrenzbaren An-
spruchselemente, nämlich Kosten der Unter-
kunft, Kosten der Heizung, Regeleistung und
Mehrbedarfe als jeweils eigenständige Streitge-
genstände isoliert gerichtlich überprüft werden
können. Andernfalls würden die geplanten Re-
gelungen zu einer zusätzlichen starken Belas-
tung der gerichtlichen Verfahren führen, ohne
dass den Verfahrensbeteiligen hieraus ein
Mehrwert erwachsen würde.

3. Die Intention des Gesetzgebers, die Regelungen
über Sanktionen nach § 31 SGB II zu vereinfa-
chen und damit für die behördliche und gericht-
liche Praxis handhabbarer zu machen, ist zu be-
grüßen. Unklar ist allerdings welche Vorausset-
zungen an die positive Kenntnis als Alternative
zur schriftlichen Belehrung über die Rechtsfol-
gen nach § 31 Abs. 1 Satz 1 SGB II-E gestellt
werden sollen. Denn eine unrichtige Belehrung
über die Rechtsfolgen dürfte positive Kenntnis
über die Rechtsfolgen ausschließen, wenn man
nicht vom Leistungsempfänger erwarten wollte,
klüger als die Rechtsfolgenbelehrung zu sein. Es
liegt daher näher, auf die Systematik des § 48
Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 SGB X zurückzugreifen: Eine
Rechtsfolgenbelehrung würde es dann – wie in
anderen sozialrechtlichen Bereichen – weiterhin
geben, um die grobe Fahrlässigkeit herbeizufüh-
ren; daneben könnte man so aber auch den
Kenntnissen im Einzelfall gerecht werden.

4. § 37 SGB II-E sollte dahingehend erweitert wer-
den, dass auch Leistungen nach § 21 SGB II
(Mehrbedarfe) eines gesonderten Antrags bedür-
fen. Nach der Rechtsprechung des BSG umfasst
ein Antrag auf Leistungen nach dem SGB II bis-
lang sämtliche Bedarfe, die innerhalb eines Be-
willigungszeitraums auftreten – auch nach Er-
lass des Bewilligungsbescheids -, unabhängig
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davon, ob der Leistungsträger Kenntnis davon
hat. Insbesondere im Hinblick auf die Bestim-
mung des § 21 Abs. 6 SGB II (im Einzelfall un-
abweisbarer, laufender Bedarf) sollte aber ein
Antragserfordernis bestehen. Ansonsten müss-
ten der Leistungsträger und das Sozialgericht in
jedem Fall, in dem die Höhe der Leistung strei-
tig ist, von Amts wegen Feststellungen dazu tref-
fen, ob ein Mehrbedarf vorliegt. Auch dies führt
zu einer Belastungen der behördlichen und ge-
richtlichen Verfahren, ohne dass dem ein
Mehrwert für den Leistungsempfänger gegen-
übersteht.

5. Der Verkürzung der Frist nach § 44 Abs. 4 SGB
X für Leistungen nach dem SGB II (§ 40 Abs. 1
SGB II-E) und dem SGB XII (§ 116a SGB XII-E)
auf ein Jahr stehen keine grundlegenden Beden-
ken entgegen, da die betreffenden Leistungen
der aktuellen Bedarfsdeckung dienen. Im Hin-
blick auf übliche Ansparzeiten für größere An-
schaffungen aus der Regelleistung könnte indes
auch an eine Verkürzung der Frist auf zwei Jah-
ren gedacht werden. Die in der Begründung an-
geführten Argumente für die Verkürzung der
Präklusionsfrist gelten allerdings auch für Leis-
tungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.
Auch für diesen Bereich sollte daher das gleiche
Verfahrensrecht gelten.

6. Nach § 11 Abs. 1 Satz 2, Abs. 6 und § 11b Abs. 2
SGB II-E sollen für die Berücksichtigung von
Darlehen als Einkommen neue Sonderregelun-
gen gelten. Entsprechende Änderungen des SGB
XII sind im GE nicht enthalten, ohne dass hier-
für ein sachlicher Grund ersichtlich wäre. Auch
hier sollten im SGB II und im SGB XII gleiche
Regelungen gelten.

Unklar ist im Übrigen, welchen Zweck die gene-
relle Absetzbarkeit von Tilgungsbeiträgen und
Zinsen vom (als Einkommen angerechneten)
Darlehen nach § 11b Abs. 2 SGB II-E verfolgt: Es
ist zu befürchten, dass hierdurch die Regelun-
gen über die Berücksichtigung der Darlehen als
Einkommen - insbesondere bei kurzfristigen
Darlehen - leerlaufen; hierdurch würde ein un-
nötiger Bürokratie- und Verfahrensaufwand oh-
ne erkennbaren Nutzen verursacht.

7. Zur Einführung einer Satzungsermächtigung zur
Regelung der angemessenen Kosten der Unter-
kunft und Heizung:

Mit den §§ 22a ff. SGB II-E soll den Ländern die
Möglichkeit eingeräumt werden, die Kommunen
zu ermächtigen, durch Satzung zu bestimmen,
welche Aufwendungen für Unterkunft und Hei-
zung in ihrem Gebiet angemessen sind. Nach
der Begründung des GE soll den Ländern und
Kommunen hierdurch die Möglichkeit eröffnet
werden, den Basisbedarf für Unterkunft und
Heizung transparent und rechtssicher auszuge-
stalten. Diese Intention des Gesetzgebers ist zu
begrüßen. Die gerichtliche Praxis ist mit einer
Vielzahl von Verfahren befasst, in denen um die
Höhe der im Einzelfall angemessenen Kosten
der Unterkunft und Heizung gestritten wird. Das
Bundessozialgericht (BSG) hat inzwischen in

mehreren Entscheidungen detaillierte Kriterien
entwickelt, die ein von den kommunalen Trä-
gern nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB II zur
Konkretisierung des Begriffs der „Angemessen-
heit“ nach § 22 Abs. 1 Satz 1 SGB II entwickel-
tes „schlüssiges Konzept“ zu berücksichtigen
hat.

Die vorliegenden Regelungsentwürfe enthalten
demgegenüber in § 22c SGB II-E nur sehr allge-
meine Anhaltspunkte, welche Kriterien die
Kommunen beim Erlass der Satzungen zu be-
rücksichtigen haben. Insbesondere ist unklar,
inwieweit die vom BSG entwickelten Kriterien
auch weiterhin maßgeblich sein sollen. Dies
geht zu Lasten der Rechtssicherheit; es ist daher
mit vermehrten Gerichtsverfahren zu der Frage
zu rechnen, welche Kriterien die Satzungsgeber
zu beachten haben.

Es wird daher dafür plädiert, die Grundsätze,
nach denen die Ermittlung der angemessenen
Kosten der Unterkunft und Heizung vor Ort
durch Satzung zu erfolgen hat, im Gesetz kon-
kreter zu regeln. Zumindest sollte der Bundes-
gesetzgeber hierfür die Möglichkeit erhalten,
entsprechende Regelungen durch Rechtsverord-
nung zu treffen (wie dies derzeit nach § 27 SGB
II möglich ist). Eine dem derzeitigen § 27 SGB II
entsprechende Regelung sollte daher insoweit
erhalten bleiben, als die bei der Ermittlungen
der angemessenen Kosten der Unterkunft und
Heizung vor Ort zu beachtenden Grundsätze
durch Rechtsverordnung bestimmt werden kön-
nen.

In welchem Umfang von der Satzungsermächti-
gung Gebrauch gemacht werden wird, kann der-
zeit nicht abgesehen werden. Es sollten daher
auch Regelungen zu den Grundsätzen der Er-
mittlung der Angemessenheitswerte für die Fäl-
le getroffen werden, in denen entweder keine
Satzung erlassen worden ist, oder diese im
Rahmen des Normenkontrollverfahrens nach §
55a SGG-E für ungültig erklärt worden ist.

8. Zur Einführung eines Normenkontrollverfah-
rens nach § 55a SGG-E:

Ziel der Einführung eines Normenkontrollver-
fahrens zur Überprüfung der Gültigkeit der Sat-
zungen nach § 22a ff. SGB II ist es, für alle Betei-
ligten durch Konzentration der Rechtsstreite auf
wenige zentrale Verfahren möglichst zeitnah
Rechtssicherheit zu schaffen. Diese Intention
des Gesetzgebers ist zu begrüßen. Derzeit ist die
Frage, ob die Leistungen für Unterkunft und
Heizung nach § 22 SGB II (KdU) vom jeweiligen
Leistungsträger im Einzelfall in angemessener
Höhe bewilligt worden sind, Gegenstand zahl-
reicher Gerichtsverfahren. Diese sind teilweise
mit einem erheblichen Aufwand verbunden, da
ggf. umfangreiches Zahlenmaterial ausgewertet
werden muss. Von der künftig möglichen prin-
zipiellen Überprüfung von Satzungen der Kom-
munen zu den angemessenen Kosten der Unter-
kunft und Heizung ist daher eine Konzentration
der gerichtlichen Überprüfung und damit Ent-
lastung der Gerichtsverfahren zumindest in der
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ersten Instanz zu erwarten. Die vermehrt zu er-
wartenden Normenkontrollverfahren dürften al-
lerdings zu einer Mehrbelastung der Landesso-
zialgerichte führen, die nur durch eine entspre-
chende personelle Ausstattung bewältigt werden
kann.

Um das mit der Einführung der Satzungslösung
mit Normenkontrollverfahren verfolge Ziel zu
erreichen, sollten indes noch folgende Punkte
berücksichtigt werden:

a) Die Antragsbefugnis für natürliche Personen
sollte auf den Kreis derjenigen Personen be-
grenzt werden,

aa) deren tatsächliche Kosten der Unterkunft
und Heizung wegen Überschreitens der
durch die Satzung festgelegten Angemes-
senheitsgrenzen nicht voll übernommen
werden und die gegen die entsprechenden
Bewilligungsbescheide fristgerecht die mög-
lichen Rechtsmittel ergriffen haben oder

bb) die eine Kostensenkungsaufforderung erhal-
ten haben.

Denn nur dieser Personenkreis hat ein schutz-
würdiges Interesse an der Überprüfung der Sat-
zung. Ein Rechtsschutzbedürfnis derjenigen
Leistungsempfänger, die gegen die Bewilligung
von abgesenkten KdU kein Rechtmittel ergriffen
haben, ist nicht erkennbar. Auch für den von §
22 Abs. 1 Satz 4 SGB II-E erfassten Personen-
kreis (bei dem eine Absenkung der nach § 22
Abs. 1 Satz 1 SGB II unangemessenen Aufwen-
dungen nicht gefordert werden muss, wenn die-
se unter Berücksichtigung der bei einem Woh-
nungswechsel zu erbringenden Leistungen un-
wirtschaftlich wäre) ist kein Rechtsschutzbe-
dürfnis zu erkennen. Erst wenn der Leistungs-
träger intern in einem konkreten Leistungsfall
den Entschluss gefasst hat, § 22 Abs. 1 Satz 4
SGB II nicht zu Gunsten des Leistungsempfän-
gers anzuwenden, kann eine konkrete Betrof-
fenheit des Leistungsempfängers angenommen
werden.

Die Ausweitung der Antragsbefugnis auf Perso-
nen, die (noch) gar nicht im Leistungsbezug ste-
hen oder von den Regelungen der Satzung gar
nicht betroffen sind, würde zu einer unüberseh-
baren Ausweitung gerichtlicher Verfahren füh-
ren, ohne dass hierfür ein sachlicher Grund er-
kennbar wäre.

b) Der GE enthält keine Antragsfrist. Im Interesse
der Rechtssicherheit sollte das Antragsrecht
nach § 55a SGG-E befristet werden. Die Satzun-
gen nach § 22c Abs. 2 SGB II-E haben nur eine
Gültigkeitsdauer von einem Jahr (Kosten der
Heizung) bzw. zwei Jahren (Kosten der Unter-
kunft). Verwaltungsakte, mit denen den Leis-
tungsempfängern die KdU bewilligt werden,
können (nur) innerhalb eines Monats angefoch-
ten werden. Auch für Normenkontrollanträge,
mit denen die den Verwaltungsakten zu Grunde
liegenden Satzungen zur Überprüfung gestellt
werden, sollte eine Antragsfrist gelten, um –
entsprechend der Intention des GE – möglichst

zeitnah Rechtssicherheit zu schaffen (vgl. im
einzelnen unten unter c). Denkbar wären Fristen
von einem Monat oder auch sechs Monaten
nach Erlass der Satzung. Möglich wäre auch, das
Antragsrecht auf einen Monat nach Bekanntgabe
des auf der Satzung beruhenden belastenden
Verwaltungsakts oder Zugang der auf den Be-
stimmungen der Satzung beruhenden Kosten-
senkungsaufforderung zu befristen. Nach Be-
standskraft eines vom Leistungsträgers erlasse-
nen Verwaltungsakts betreffend die KdU ist kein
Rechtsschutzinteresse des Leistungsempfängers
an der Überprüfung der dem Verwaltungsakt zu
Grunde liegenden Satzung mehr zu erkennen.
Eine solche Antragsfrist hätte indes den Nach-
teil, dass bis zum Ablauf der Gültigkeitsdauer
der Satzung keine endgültige Rechtssicherheit
über die Rechtmäßigkeit der Satzung erlangt
werden könnte.

c) § 55a SGG-E ist stark an § 47 VwGO orientiert.
Die Normenkontrollverfahren nach § 55a SGG-E
entsprechen allerdings nicht in allen Punkten
den Normenkontrollverfahren nach § 47 VwGO.
§ 47 VwGO betrifft im Wesentlichen die Bau-
leitplanung. Dieser liegt ein „statischer Prozess“
zu Grunde. Die Folge eines Normenkontrollver-
fahrens ist entweder endgültige Rechtssicherheit
über die Geltung der Satzung für ein bestimmtes
Gebiet oder die Verwerfung der Satzung mit der
Folge der Nichtbeplanung des Gebiets. Satzun-
gen nach § 22a SGB II sollen demgegenüber ei-
nen „dynamischen Prozess“ gestalten: Die dort
festgesetzten Werte wären fortlaufend zu über-
prüfen (§ 22c Abs. 2 SGB II-E) und dann – wohl
durch eine erneut anfechtbare Satzung – neu
festzusetzen. Ohne Anfechtungsfristen wüssten
die Betroffenen nicht zeitnah nach Erlass der
Satzung, ob sie eine Wohnung zu angemessenen
Unterkunfts- oder Heizkosten bewohnt haben.
Durch eine erst nach ein bzw. zwei Jahren ge-
troffene gerichtliche Entscheidung über den
Normenkontrollantrag kann damit keine endgül-
tige Rechtssicherheit geschaffen werden, da die
Geltungsdauer der in der Satzung geregelten
Werte nach § 22 Abs. 2 SGB II-E in der Zwi-
schenzeit, d. h. bereits nach einem Jahr (Hei-
zung) bzw. zwei Jahren (Unterkunft), wieder an-
gepasst werden mussten. Dies würde ein erneu-
tes Normenkontrollverfahren erfordern. Ohne
Anfechtungsfristen käme es in der Praxis zu
keiner endgültigen Rechtssicherheit. Die so im
Gesetz angelegte fortlaufende Ungewissheit über
die Angemessenheit der konkreten KdU ist we-
der für die Leistungsempfänger, noch für die
Kommunen hinnehmbar.

d) Der GE sieht vor, dass das Gericht die Verhand-
lung bis zur Erledigung des Antragsverfahrens
nach § 55a aussetzen kann (§ 114 Abs. 2a SGB
II-E). Eine entsprechende Regelung sollte auch
für Widerspruchsverfahren gegen die Bewilli-
gung von abgesenkten KdU (die ausschließlich
auf die Rechtswidrigkeit der Satzung gestützt
werden) aufgenommen werden. Denn nach § 88
Abs. 2 SGG wäre der Leistungsträger ansonsten
verpflichtet innerhalb von drei Monaten über
einen Widerspruch zu entscheiden. Die Leis-
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tungsempfänger sind im Hinblick auf die Ver-
kürzung der Präklusionsfrist nach § 44 Abs. 4
SGB X auf ein Jahr und der zu erwartenden
Dauer der Verfahren nach § 55a SGG jedenfalls
gehalten, gegen die KdU absenkende Bescheide
Widerspruch einzulegen.

e) Im Hinblick auf die Komplexität der Normen-
kontrollverfahren sollte für diese ein Anwalts-
zwang eingeführt werden, wie er nach § 67 Abs.
4 VwGO auch für Verfahren nach § 47 VwGO
gilt, denen das Verfahren nach § 55a SGG-E
nachgebildet ist. Dies würde die mit dem GE
verfolgte Zielsetzung nach einer prinzipiellen
und grundsätzlichen Überprüfung der Satzungs-
regelungen in einem zentralen Normenkontroll-
verfahren unterstützen. Des Weiteren sollte er-
wogen werden, abweichend von § 92 SGG einen
Begründungszwang für das Antragsverfahren
nach § 55a SGG nebst Ausschlussfrist für den
Eingang der Begründung einzuführen. Dies
würde zur Beschleunigung der Verfahren beitra-

gen und den Beteiligten zügig Rechtssicherheit
über die Gültigkeit der Satzungen gewähren.

f) Unklar ist bislang, nach welchen materiell-
rechtlichen Kriterien die Angemessenheit auf
KdU beurteilt werden sollen, wenn die Satzung
durch das Landessozialgericht für ungültig er-
klärt worden ist (oder gar keine Satzung erlassen
wurde). Auf die in § 22c SGB II niedergelegten
Kriterien könnte in diesen Fällen wohl nicht zu-
rückgegriffen werden, da diese nur für die Sat-
zung selbst gelten. Hier fehlt – insbesondere
auch im Unterschied zur Bauleitplanung – eine
gesetzliche Regelung. Diese Lücke sollte ge-
schlossen werden.

gez. Dr. Bernhard Joachim Scholz, Mitglied des DRB-
Präsidiums
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 17(11)318
Ausschuss für
Arbeit und Soziales 18. November 2010
17. Wahlperiode

Schriftliche Stellungnahme

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 22. November 2010 zum

a) Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und der FDP

Entwurf eines Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten
und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (BT-Drs.: 17/3404)

b) Antrag der Abgeordneten Katja Kipping, Matthias W. BIrkwald, Diana Golze, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.

Maßnahmen zur Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenz- und
Teilhabeminimums (BT-Drs.: 17/2934)

c) Antrag der Abgeordneten Fritz Kuhn, Markus Kurth, Brigitte Pothmer, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Menschenwürdiges Dasein und Teilhabe für alle gewährleisten (BT-Drs.: 17/3435)

d) Antrag der Abgeordneten Britta Haßelmann, Markus Kurth, Alexander Bode, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Leistungskürzungen bei den Unterkunftskosten im Arbeitslosengeld II verhindern -
Vermittlungsverfahren mit den Ländern aufnehmen (BT-Drs.: 17/3058)

e) Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (BT-
Drs.: 17/3631)

f) Antrag der Abgeordneten Gabriele Hiller-Ohm, Anette Kramme, Elke Ferner, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion der SPD

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes durch eine transparente Bemessung der
Regelsätze und eine Förderung der Teilhabe von Kindern umsetzen (BT-Drs. 17/3648)

Norbert Struck

Zur Konzeption eines Bildungs- und Teilhabepakets

Das „Bildungs- und Teilhabepaket“ wird im Geset-
zesentwurf in Art. 2 §§ 28 ff und Art. 3 §§ 34 f gere-
gelt. Von den vorgelegten Anträgen beziehen sich
der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
(17/3435) und der Antrag der Fraktion der SPD
(17/3648) auf Fragen der Bildung und Teilhabe von
Kindern und jungen Menschen.

1. Der Ausgangspunkt: Das Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts vom 9.2.2010.

Der Kern des Auftrags des Bundesverfassungsge-
richts im Hinblick auf Bildung und Teilhabe lässt
sich mit folgenden Zitaten skizzieren, deren Kern-
sätze ich hervorgehoben habe.

„Der unmittelbar verfassungsrechtliche Leistungsan-
spruch auf Gewährleistung eines menschenwürdigen
Existenzminimums erstreckt sich nur auf diejenigen
Mittel, die zur Aufrechterhaltung eines menschen-
würdigen Daseins unbedingt erforderlich sind. Er
gewährleistet das gesamte Existenzminimum durch
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 17(11)331
Ausschuss für
Arbeit und Soziales 19. November 2010
17. Wahlperiode

Schriftliche Stellungnahme

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 22. November 2010 zum

a) Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und der FDP

Entwurf eines Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten
und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (BT-Drs.: 17/3404)

b) Antrag der Abgeordneten Katja Kipping, Matthias W. BIrkwald, Diana Golze, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.

Maßnahmen zur Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenz- und
Teilhabeminimums (BT-Drs.: 17/2934)

c) Antrag der Abgeordneten Fritz Kuhn, Markus Kurth, Brigitte Pothmer, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Menschenwürdiges Dasein und Teilhabe für alle gewährleisten (BT-Drs.: 17/3435)

d) Antrag der Abgeordneten Britta Haßelmann, Markus Kurth, Alexander Bode, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Leistungskürzungen bei den Unterkunftskosten im Arbeitslosengeld II verhindern -
Vermittlungsverfahren mit den Ländern aufnehmen (BT-Drs.: 17/3058)

e) Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (BT-
Drs.: 17/3631)

f) Antrag der Abgeordneten Gabriele Hiller-Ohm, Anette Kramme, Elke Ferner, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion der SPD

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes durch eine transparente Bemessung der
Regelsätze und eine Förderung der Teilhabe von Kindern umsetzen (BT-Drs. 17/3648)

Dr. Irene Becker

I. Vorbemerkung

Wegen der kurzfristig beschlossenen Vorverlegung
der öffentlichen Anhörung zu den genannten Ge-
setzentwürfen und Anträgen um eine Woche und
entsprechend des Abgabetermins für die schriftliche
Stellungnahme ist der den Sachverständigen ver-
bliebene Zeitrahmen sehr knapp. Deshalb beschrän-
ken sich die folgenden Ausführungen auf einige
wesentliche Punkte. Sie sind zudem auf die vorge-
sehenen bzw. beantragten Vorschriften zur Bemes-
sung der Regelbedarfe konzentriert und berühren

angrenzende gesetzliche Neuregelungen allenfalls
am Rande. Aus sachverständiger Sicht ist es ohnehin
empfehlenswert, das zum Januar 2011 anstehende
Gesetz auf die Reform der Berechnung des soziokul-
turellen Existenzminimums zu beschränken und
weitere in den vorliegenden Gesetzentwurf aufge-
nommene Regelungsbereiche (Kosten der Unter-
kunft, Erwerbstätigenfreibeträge, Sanktionen) ebenso
auszugliedern wie darüber hinausgehende Folgere-
gelungen (Asylbewerberleistungsgesetz).























Ausschussdrucksache 17(11)309 Ausschuss für Arbeit und Soziales

122

mag ich aufgrund meiner Sachkompetenz nicht
abzuschätzen. Es erscheint jedoch offenkundig, dass
bei unterschiedlichen Weichenstellungen in der
Auswertung und Berechnung der Rahmen eher nach
unten ausgeschöpft wurde. So wäre bei einer ande-
ren Auswahl der Referenzhaushalte – etwa in Fort-
schreibung der früheren Bezugsgrößen nach der
EVS 2003 und ohne die Abschläge für bestimmte
Verbrauchsausgaben (z. B. Alkohol, Tabak, Schnitt-
blumen, chemische Reinigung) – ein erheblich höhe-
rer Regelsatz errechnet worden. Dass in einem poli-
tischen Prozess und im Rahmen eines Gesetzge-
bungsverfahrens über die statistischen Weichenstel-
lungen und die normativen Entscheidungen gestrit-
ten wird, dürfte der Intention des Bundesverfas-
sungsgerichts in seiner Entscheidung vom 9. Februar
2010 entsprechen. Es ist zu wünschen, dass im Laufe
des Gesetzgebungsverfahrens und wegen der erfor-
derlichen Zustimmung des Bundesrates in einer
offenen sozialpolitischen Diskussion über die nor-
mativen Wertentscheidungen bei der Regelsatzbe-
messung eine größere gesellschaftliche Akzeptanz
erzielt werden kann.

Selbst bei einer Einigung ist für die Leistungsträger
und dem nachfolgend auch für die Sozialgerichte
von einer erheblichen Zunahme der Widerspruchs-
und Klageverfahren auszugehen und es ist zu erwar-
ten, dass letztlich erst wieder das Bundesverfas-
sungsgericht abschließend darüber entscheiden
wird, ob die im Urteil vom 9. Februar 2010 statuier-
ten Anforderungen an eine transparente und folge-
richtige Regelsatzberechnung erfüllt worden sind.
Daher sollte nach Inkrafttreten der Regelung so
schnell wie möglich versucht werden, in geeigneten
Musterverfahren den Instanzenzug zu erschöpfen.
Da angesichts der breiten rechtspolitischen und
verfassungsrechtlichen Diskussion über die korrekte
Bestimmung der Regelsätze nach der Einkommens-
und Verbrauchsstichprobe mit einer hohen Zahl an
Widersprüchen und nachfolgenden Klageverfahren
zu rechnen ist, sollte gleichzeitig großzügig und
schnell von der Vorläufigkeitserklärung der Be-
scheide bzw. einer entsprechenden Zusicherung
Gebrauch gemacht werden.

IV. Zu Artikel 2:

Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch

Zu § 4 (Leistungsformen)

Die geplanten Neuregelungen in § 4 Abs. 1 Nr. 3 und
Abs. 2 sollten entfallen.

Durch § 4 Abs. 1 Nr. 3 wird die Erbringung von
„Gutscheinen“ als neue Form der Leistung in die
Grundsicherung für Arbeitsuchende eingeführt, die
wohl gleichrangig neben Dienstleistungen, Geldleis-
tungen und Sachleistungen steht. Die Regelung zielt
auf die Teilhabeleistungen von Kindern und Jugend-
lichen (§§ 28 ff.). Von dieser Leistungsform sollte
wegen der kompetenzrechtlichen, der verwaltungs-
technischen und der praktischen Probleme Abstand
genommen werden. (siehe Hinweise zu §§ 28 ff.).
Zwar hat das Bundesverfassungsgericht gefordert,
den Bildungsbedarf von Kindern im Rahmen des
SGB II als relevante Verbrauchsausgabe durch ein

existenzsicherndes Leistungssystem zu decken,
solange nicht belegt ist, dass dies „durch Rechtsan-
sprüche von dritter Seite“21 erfolgt. Diese Leistungs-
erfüllung sollte bis zum Aufbau einer entsprechen-
den Infrastruktur jedoch anders, nämlich im Rahmen
der bisherigen Strukturen des SGB II, erfolgen.

Nach der Aufgabenbeschreibung in § 4 Abs. 2 Satz 2
sollen die Grundsicherungsträger künftig darauf
hinwirken, dass Kinder und Jugendliche Zugang zu
geeigneten vorhandenen Angeboten der gesellschaft-
lichen Teilhabe erhalten. Gleichzeitig sollen sie
Eltern unterstützen und in geeigneter Weise dazu
beitragen, dass Kinder und Jugendliche Leistungen
für Bildung und Teilhabe möglichst in Anspruch
nehmen.

Diese Regelung ist bereits gegenüber dem ursprüng-
lichen Referentenentwurf, der noch ein entspre-
chendes „Einwirken“ auf die Eltern vorsah, abge-
schwächt worden. Nach wie vor werden jedoch mit
der – an dieser Stelle des Gesetzes im Übrigen sys-
temwidrigen – Aufgabenzuweisung Hoffnungen
geweckt, die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der Job-Center mangels entsprechender Ausbil-
dung fachlich nicht kompetent erfüllt werden kön-
nen. Ein derartiger pädagogischer Ansatz bezogen
auf Eltern und Kinder erscheint auch mit Blick auf
die Funktion der Grundsicherung für Arbeitsuchen-
de als systemfremd. Er bindet unnötig Ressourcen
der Job-Center für sachfremde Aufgaben, die jenseits
der Kernaufgabe, nämlich der finanziellen Leis-
tungsgewährung, der Eingliederung in das Erwerbs-
leben und der beruflichen Qualifizierung liegen.
Schon jetzt sind nach richterlicher Erfahrung die
MitarbeiterInnen der Behörden mit diesen Aufgaben
oft überfordert, was zur Fehlerträchtigkeit des Ver-
waltungshandelns führt. Durch die neue pädagogi-
sche Aufgabenzuweisung ist ein Kompetenz- und
Zuständigkeitsgerangel im Verhältnis zu den Schul-
trägern und Jugendämtern zu befürchten. Stattdessen
sollten die bereitstehenden Kompetenzen der Ju-
gendhilfe sinnvoll genutzt werden, deren originäre
Aufgabe gemäß § 1 Abs. 3 SGB VIII darin besteht,
junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen
Entwicklung zu fördern und dazu beizutragen, Be-
nachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen und
Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der
Erziehung zu beraten und zu unterstützen.

Um Parallelstrukturen zu vermeiden, sollten die
Grundsicherungsträger zu Kooperationsvereinbarun-
gen mit der Jugendhilfe verpflichtet werden, die
systematisch passend in § 18 SGB II (sowie einem
etwaigen Pendant im SGB VIII) zu verankern wären.
Dies schließt einen besserer Austausch und eine
gegenseitige Kompetenznutzung zwischen den Job-
Centern und den Jugendämtern nicht aus. Eine sol-
che stärkere Zusammenarbeit, wie sie auch in den
Zeiten des BSHG üblich war, wäre sicher sinnvoll.

Zu § 7 Abs. 2 (Leistungsberechtigte)

Teilhabeleistungen auf Bildung sind künftig bedarfs-
auslösend, auch wenn sie nicht dazu führen, dass

21 BVerfG, Urteil vom 09.02.2010 – 1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09
und 1 BvL 4/09, Rdnr. 180, juris.



Ausschussdrucksache 17(11)309 Ausschuss für Arbeit und Soziales

123

die Betroffenen allein dadurch selbst zu Leistungs-
berechtigen nach dem SGB II werden. Insoweit ist
der Ansatz folgerichtig und nimmt die Kritik des
Bundesverfassungsgerichts und in der Literatur22

bezüglich der zusätzlichen Leistung für die Schule
(§ 24a) auf. Diese Leistung wurde nur als Zuschlag
gewährt, wenn eine Leistungsberechtigung dem
Grunde nach bestand. Allerdings könnte das Ziel der
Bedarfsbegründung auch wesentlich einfacher durch
eine Einbeziehung in die Mehrbedarfe nach § 21
oder die Vollpauschalierung im Rahmen des Sozial-
geldes erfolgen.

Zu § 7 Abs. 5 und 6 und auch zu § 27 (Leistungsbe-
rechtigte)

Als „kleine Lösung“ im Rahmen des bestehenden
Rechts ist gegen die Kodifizierung der Recht-
sprechung des Bundessozialgerichts zum Mehrbe-
darf und Schwangerschaftsbedarf für Auszubildende
(§ 27 Abs. 2) in der Sache nichts einzuwenden. Die
unbefriedigenden Doppelstrukturen der staatlichen
Ausbildungsförderung einerseits (Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz und Drittes Buch Sozialge-
setzbuch) und der Grundsicherung andererseits
werden jedoch fortgeführt. Wie auch schon von der
Gemeinsamen Kommission der Arbeits- und Sozial-
ministerkonferenz (ASMK) sowie der Justizminister-
konferenz (JuMiKo) gefordert, sollte mittelfristig das
System der Grundsicherung von dem System des
Ausbildungsförderungsrechts klar getrennt werden.
Letzteres muss bei eventuellen Leistungslücken
bedarfsgerecht ausgestaltet werden.

Zu § 7a (Altersgrenze)

Die Änderung ist sehr zu begrüßen und folgerichtig,
weil in zeitlicher Hinsicht die Leistungen nach dem
SGB II mit dem Leistungsanspruch aus der gesetzli-
chen Rentenversicherung harmonisiert werden.

Zu § 9 (Hilfebedürftigkeit)

Der Gesetzentwurf passt § 9 Abs. 2 an die neuen
Leistungen für Bildung an. Es bleibt bei der Berück-
sichtigung von Einkommen und Vermögen nach
Bedarfsanteilen der Mitglieder einer Bedarfsgemein-
schaft (Horizontalberechnung). Dabei haben die
neuen Leistungen für Bildung und Teilhabe eine
besondere Stellung. Selbst wenn die anderen Mit-
glieder der Bedarfsgemeinschaft wegen der Berück-
sichtigung von Einkommen keinen Anspruch auf
Arbeitslosengeld II haben, erhalten Kinder Leistun-
gen für Bildung und Teilhabe sofern ihr Gesamtbe-
darf einschließlich des Bildungsbedarfs nicht ge-
deckt ist. Die Regelung steht in enger Verbindung zu
§ 7 Abs. 2 und führt im Zusammenwirken verein-
facht betrachtet dazu, dass Elterneinkommen zu-
nächst auf alle (vom Bund zu tragenden) Regelbedar-
fe, dann auf die (von den Kommunen zu tragenden)
Kosten der Unterkunft und zuletzt auf die (wiede-
rum vom Bund zu tragenden) Bildungsbedarfe er-
folgt. Es erscheint fraglich, ob die damit verbundene

22 Vgl. Fuchsloch, in: Gagel (Hrsg.), SGB II/III, § 24a SGB II
Rdnr. 3 ff.

weitere Verwirrung in den Leistungsbescheiden
durch den symbolische Nutzen bzw. die mögliche
pädagogische Zielrichtung im Hinblick auf die Leis-
tungsinanspruchnahme der Bildungsangebote durch
Eltern ausreichend gerechtfertigt wird.

Die weiter bestehenden komplizierten Anrechnungs-
und Berechnungsmodalitäten von Einkommen im
Rahmen der Horizontaleinkommensberechnung mit
den dann zusätzlichen Besonderheiten für die Leis-
tungen für Teilhabe und Bildung verdeutlichen im
Übrigen eindringlich die Reformbedürftigkeit dieser
hochkomplizierten quotalen und fehlerträchtigen
Berechnungsmethode. Solange wegen der unter-
schiedlichen finanziellen Auswirkungen auf die
Bundesagentur für Arbeit und die Kommunen bei
der Einkommensverteilung und der politisch ge-
wünschten Fortschreibung dieser Verteilungswir-
kungen das Horizontalberechnungsverfahren fortge-
schrieben wird, können die Bescheide nach dem
SGB II im Rahmen der Bedarfsgemeinschaft nicht
verständlicher und für die Betroffenen nachvoll-
ziehbarer werden. Aus Sicht der Praxis sollte daher
die wesentlich verständlichere vertikale Einkom-
mensverteilung, die insgesamt nicht mit einer Ge-
samterhöhung der Kosten verbunden ist, eingeführt
werden. Dies entspricht auch den Empfehlungen der
Gemeinsamen Kommission der JuMiKo und der
AMSK23.

Des Weiteren sollte eine Korrektur der Einkommens-
anrechnung bei sogenannten „Patchworkfamilien“,
in den Kinder (Unter 25jährige) mit einem Elternteil
und dessen neuen Partner zusammenleben, vorge-
nommen werden („Stiefkindproblematik“). Nach
heutiger Rechtslage wird in diesen Fällen das Ein-
kommen des Partners eines Elternteils nach § 9 Abs.
2 Satz 2 SGB II zwingend beim Bedarf der mit dieser
Person nicht verwandten Kinder berücksichtigt.
Diese Einkommensberücksichtigung führt dann zu
Schwierigkeiten, wenn der Partner des Elternteils
nicht bereit ist, zusätzliche Leistungen zur Siche-
rung des Lebensunterhalts für die Kinder aus seinem
Einkommen zu erbringen. Sofern sie von den leibli-
chen Eltern keinen Unterhalt erhalten und kein
Anspruch auf Unterhaltsvorschuss (mehr) besteht,
ist die Existenzsicherung der Kinder gefährdet. Sie
erhalten unter Verweis auf das Stiefelternteil kein
Alg II/Sozialgeld, ohne einen familienrechtlichen
Unterhaltsanspruch gegen diesen zu besitzen. Aus
der Praxis wird auch wegen der gravierenden finan-
ziellen Konsequenzen über eine problematische
Wirkung für Alleinerziehende berichtet, einen ein-
kommenserzielenden Partner zu finden, der mit
ihnen zusammenzieht.

Die Einbeziehung des Stiefelternteils begegnet so-
wohl in der Rechtsprechung als auch in der Literatur
erheblichen verfassungsrechtlichen Bedenken, die
auch nach dem Urteil des Bundessozialgerichts vom
13. November 200824 fortbestehen; eine Verfassungs-
beschwerde ist bereits anhängig25. Der nachvollzieh-
baren Intention des Gesetzgebers, nichteheliche

23 Vgl. Abschlussbericht vom 27.10.2010, S. 9.
24 BSG, Urteil vom 13.11.2008 – B 14 AS 2/08 R, BSGE 102,
76.
25 Aktenzeichen 1 BvR 1083/09.
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Lebensgemeinschaften nicht besser zu stellen als
Ehen, lässt sich ohne Weiteres durch eine Auswei-
tung der Vermutungsregel in § 9 Abs. 5 SGB II Rech-
nung tragen, die sich bereits für zusammenlebende
Verwandte bewährt hat: Über eine Erweiterung von
§ 9 Abs. 5 wird dann (widerlegbar) vermutet, dass
ein Stiefelternteil sein Einkommen im zumutbaren
Rahmen für das nichtleibliche Kind einsetzt.

Zu §§ 11 bis 11b (Einkommen)

Es wird angeregt, § 11a Abs. 6 und § 11b Abs. 2
ersatzlos zu streichen.

Die Einkommensan- und -berechnung ist wesentlich
klarer und übersichtlicher. Allerdings sollte ein
redaktioneller Fehler des Regierungsentwurfs im
Zusammenhang mit der Veränderung des Referen-
tenentwurfs beseitigt werden. So ist die aktuelle
Regelungsstruktur nicht widerspruchsfrei, klärt die
Behandlung von Darlehen bei der Einkommensan-
rechnung nicht abschließend und trägt damit nicht
zu einer Klärung dieser Rechtsfrage bei.

Die entsprechenden Regelungen sehen nach dem
vorliegenden Regierungsentwurf wie folgt aus:

§ 11 Abs. 1 Satz 2:

Als Einkommen zu berücksichtigen sind
auch Zuflüsse aus darlehensweise gewähr-
ten Sozialleistungen, soweit sie dem Le-
bensunterhalt dienen.

§ 11a Abs. 6:

Nicht als Einkommen zu berücksichtigen
sind Darlehen, die ausdrücklich einem an-
deren Zweck als der Sicherung des Lebens-
unterhaltes zu dienen bestimmt sind.

§ 11b Abs. 2:

Von Darlehen sind ab dem in § 11 Abs. 3
genannten Zeitpunkt für die Dauer von
sechs Monaten auch die geleisteten Til-
gungsbeiträge und Zinsen abzusetzen.

Die Änderung des § 11 Abs. 1 Satz 2 SGB II im Ver-
gleich zum Referentenentwurf aus dem Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales (dort: „Zuflüsse
aus Darlehen sind Einnahmen.“) ist zu begrüßen26.
Sie klärt entsprechend der höchstrichterlichen
Rechtsprechung27, dass private Darlehen unabhängig
von ihrem Zweck, ihrer Höhe und der vertraglichen
Ausgestaltung bei der Einkommensanrechnung au-
ßer Betracht bleiben. Es wird durch die im Regie-
rungsentwurf vorgesehene Regelung explizit ausge-
schlossen, eine über Satz 2 hinausgehende Anrech-
nung anderer Darlehen vorzunehmen. Dies erfolgte
bisher teilweise durch die Instanzgerichte – jeden-
falls bis zu den neuesten Entscheidungen des Bun-
dessozialgerichts zu diesem Themenkomplex. Künf-
tig dürfte aus § 11 Abs. 1 Satz 2 der Umkehrschluss

26 Zur berechtigten Kritik an dieser nicht im Referenten-
entwurf deutlich gemachten materiellen Veränderung vgl.
Stellungnahme der Neuen Richtervereinigung vom 8. No-
vember 2010.
27 BSG, Urteil vom 17.06.2010 – B 14 AS 46/09 R, FamRZ
2010, 1799.

zu ziehen sein, dass dort nicht genannte Darlehen
auch nicht als Einkommen berücksichtigt werden
können. Zu prüfen wäre durch die Verwaltung und
Rechtsprechung dann lediglich, ob nicht eine ver-
deckte Schenkung vorliegt. Daher macht die vorlie-
gende Fassung von § 11 Abs. 1 Satz 2 SGB II die im
Referentenentwurf zur Kompensation von Härten bei
der Anrechnung von Privatdarlehen vorgesehenen
Vorschriften der § 11a Abs. 6 und § 11b Abs. 2 obso-
let.

Der Regelungsgehalt von § 11a Abs. 6 ist bereits
vollständig in § 11 Abs. 1 Satz 2 des Regierungsent-
wurfes enthalten, so dass die Regelung des § 11a
Abs. 6 ersatzlos gestrichen werden kann. Für die
Vorschrift des § 11b Abs. 2 ist bei der Beschränkung
auf die Anrechnung von darlehensweise gewährten
Sozialleistungen kein Anwendungsbereich denkbar.
Entsprechende Leistungen sind entweder erst nach
Ende des Leistungsbezuges bei entsprechenden Ein-
kommensverhältnissen zurückzuzahlen (z. B. soge-
nanntes „Meister-BAföG“) oder aufgrund ihrer Ei-
genschaft als Sozialleistung während des fortbeste-
henden Leistungsbezuges nicht vom Leistungsemp-
fänger, sondern allenfalls im Wege der §§ 102 ff.
SGB X unter den Leistungsträgern zu erstatten. Eine
Verpflichtung des Grundsicherungsträgers zur fakti-
schen Übernahme von tatsächlich geleisteten Til-
gungsbeträgen in diesem Zusammenhang liefe also
ins Leere oder würde – bei tatsächlicher, überobliga-
torischer Rückzahlung durch den Leistungsempfän-
ger – zu einer Förderung grundsicherungsfremder
Ziele (z. B. Ausbildungsförderung) durch den
Grundsicherungsträger führen.

Zu § 21 Abs. 6 (Härtefallregelung)

§ 21 Abs. 6 sollte künftig als abweichender Bedarf
mit flexibler Entscheidungsmöglichkeit ausgestaltet
sein. Dies entspräche auch der vergleichbaren Rege-
lung im Zwölften Buch des Sozialgesetzbuchs. Die
unterschiedliche Behandlung ist ohnehin schwer zu
rechtfertigen. Vor allem würde die neue Regelung
eine Sonderregelung im Rahmen der außerschuli-
schen Hilfen erleichtern. Außerdem sollte die Be-
grenzung auf nicht einmalige Bedarfe problemati-
siert werden (Beispiel: Naturkatastrophen).

Zu §§ 22 bis 22c (Bedarfe für Unterkunft und Hei-
zung)

Die geplanten Neuregelungen zu §§ 22 bis 22c sind
im Grundsatz zu begrüßen. Eine Neuregelung im
Wege der Satzungslösung zum 1. Januar 2011 ist
jedoch nicht durch die Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts geboten. Im Sinne einer sorgfältigen
Prüfung der einzelnen Merkmale und einer höheren
Akzeptanz dieser grundlegenden Neuerung spricht
jedoch einiges dafür, die Einfügung von §§ 22a bis
22c (anders als die Neufassung von § 22) erst im
Laufe des nächsten Jahres vorzunehmen. Problema-
tisch erscheint mir vor allem

§ 22 a Abs. 1 Satz 1 (Möglichkeit der Verpflichtung
zum Erlass von Satzungen)

§ 22 Abs. 1 Satz 2 (Verweis auf Wohngeldgesetz)
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gung zum Satzungserlass auf die kommunale Ebene
delegieren; in diesen Bereichen hat er dem Sat-
zungsgeber hinsichtlich der grundrechtlich wesent-
lichen Fragestellungen konkretere Vorgaben zu ma-
chen.

Diese Vorgaben sind nach meiner Einschätzung hier
eingehalten. Die Begrenzung der Übernahme der
KdU nach § 22 Abs. 1 SGB II auf angemessene Auf-
wendungen berührt das Grundrecht auf Gewährung
eines menschenwürdigen Existenzminimums (Art. 1
Abs. 1 GG i. V. m. Art. 20 Abs. 1 GG), das durch den
parlamentarischen Gesetzgeber auszugestalten ist.
Eine in diesem Zusammenhang wesentliche Frage ist
diejenige nach dem Programm („schlüssiges Kon-
zept“) und der verfahrensmäßigen Absicherung der
Ausfüllung des unbestimmten Rechtsbegriffs der
Angemessenheit. Hier darf und muss der parlamen-
tarische Gesetzgeber vorsteuernd eingreifen, sofern
er die Feinsteuerung dem Selbstverwaltungsträger
überlässt.

Die Vorsteuerung von Satzungen durch Gesetz ist
auch kein neues Phänomen. Beispielhaft kann hier
insbesondere das Kommunalabgabenrecht herange-
zogen werden, wo Satzungsautonomie und allge-
meine Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) bzw.
Eigentumsgarantie (Art. 14 Abs. 1 GG) kollidieren.28

Die Gemeinsame Kommission der JuMiKo sowie der
Konferenz der Arbeits- und Sozialminister zur Erar-
beitung von Änderungsvorschlägen auf dem Gebiet
des Sozialrechts begrüßt in dem Abschlussbericht
die vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales
vorgeschlagene Satzungslösung. Der Abschlussbe-
richt ist bereits durch die JuMiKo zustimmend zur
Kenntnis genommen worden. Sie hat die Bundesre-
gierung zur gesetzgeberischen Umsetzung aufgefor-
dert.

Die Verpflichtung, alle Namenkontrollverfahren
durch einen Senat am LSG durchzuführen sollte
entfallen. (Artikel 4 Nr. 2 (§ 31 Abs. 2 SGB). Die
Regelung findet ihre Rechtfertigung in dem Ziel, die
Einheitlichkeit der Rechtsprechung zu fördern. Die-
ses Ziel wird aber mit der Bildung von Fachsenaten
für Verfahren nach § 55a SGG nicht erreicht werden.
Denn neben den Normkontrollverfahren besteht für
andere Spruchkörper die Möglichkeit der
Inzidentkontrolle in Verfahren, die die Kosten der
Unterkunft und Heizung zum Gegenstand haben. Im
Übrigen zeigt § 47 VwGO und die Praxis der Verwal-
tungsgerichte in Normkontrollverfahren, dass eine
derartige legislative Vorgabe für die Präsidien weder
erforderlich noch sinnvoll ist. Regionale Besonder-
heiten – in Schleswig-Holstein etwa die Zuordnung
von Rechtsstreitigkeiten eines Trägers jeweils einem
Senat – können durch die Regelung nicht berück-
sichtig werden. Daher wird der Antrag des Landes
Schleswig-Holstein im Rechtsausschuss (TOP 8,

28 So bestimmt z. B. § 2 Abs. 1 Satz 2 KAG SH: „Die Sat-
zung muss den Gegenstand der Abgabe, die Abgaben-
schuldnerinnen und Abgabenschuldner, die Höhe und die
Bemessungsgrundlage der Abgabe sowie den Zeitpunkt
ihrer Entstehung und ihrer Fälligkeit angeben.“ Beispiel für
eine bundesgesetzliche Vorsteuerung kommunaler Satzun-
gen ist § 132 BauGB hinsichtlich der Erschließungsbeiträge
sowie § 1 BauGB hinsichtlich der gesamten kommunalen
Bauleitplanung mit sehr viel weitreichenderen Vorgaben.

Entwurf eines Gesetzes zur Ermittlung von Regelbe-
darfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften
Buches Sozialgesetzbuch – Gesetzentwurf der Bun-
desregierung –) nachdrücklich unterstützt.

Zu § 26 (Zuschuss zu Versicherungsbeiträgen)

Die beabsichtigte Neuregelung des § 26 SGB II ist
hinsichtlich der privaten Krankenversicherungskos-
ten offensichtlich nicht ausreichend. Der "alte" Abs.
2 soll unverändert Abs. 1 werden, aber das darin
enthaltene Problem der Bedarfsunterdeckung bei
privat Krankenversicherten wird nicht gelöst. Privat
Krankenversicherte müssen höhere Beiträge zahlen,
als ihnen zuschussweise vom Leistungsträger erstat-
tet werden. Das Problem hat sich durch die allge-
meine Versicherungspflicht verschärft.

Zum Hintergrund: Nach § 26 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1
gelten § 12 Abs. 1c Abs. 5 und 6 VAG. Danach wäre
– bei wortlautgetreuer Anwendung – vom Grundsi-
cherungsträger der Tarif zu zahlen, der auch für
einen Bezieher von Arbeitslosengeld II in der gesetz-
lichen Krankenversicherung zu tragen ist. Der Bei-
tragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung
beträgt 2010 14,9 % (§§ 246, 243 SGB V). Die bei-
tragspflichtigen Einnahmen von Leistungsberechtig-
ten sind in § 232a Abs. 1 Nr. 2 SGB V geregelt und
der daraus resultierende Anteil beträgt 126,05 Euro
monatlich (monatliche Bezugsgröße 2010 2.555,00
Euro * 0,345 * 14,3 %). Darüber hinaus gehende
Beitragsverpflichtungen sind nach § 11 Abs. 2 Satz 1
Nr. 3 lit. a (künftig: § 11b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 lit. a)
von einem eventuell vorhandenen Einkommen ab-
zusetzen. Im Übrigen sind sie selbst zu tragen. Dies
führt jedoch zu einer Belastung der Leistungsberech-
tigten, bei denen die Beiträge nicht im Rahmen des §
11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 lit. a abzusetzen sind oder das
Einkommen nicht die Höhe der Differenz erreicht,
für die in der Regelleistung nach § 20 keine Auf-
wendungen vorgesehen sind. Die Lösung dieses für
die Leistungsempfänger oftmals existenziellen Di-
lemmas ist umstritten. Derzeit sind bereits die Ver-
fahren B 4 AS 108/10 R und B 14 AS 36/10 R beim
Bundessozialgericht anhängig.

Folgende Lösungen werden im Vorfeld der zu erwar-
tenden Entscheidungen des Bundessozialgerichts zu
der Problematik vertreten:

- Wortlautgetreue Anwendung des § 26 Abs. 2 Satz
1 Nr. 2 mit oben beschriebenen Rechtsfolge (SG
Berlin, 27.11.2009 – S 37 AS 31127/09 m. w.
Nachw., insbesondere unter Verweis darauf, dass
keine planwidrige Gesetzeslücke vorliege, da der
Gesetzgeber dies erkannt habe, jedoch nicht regeln
wollte).

- Verfassungskonforme Auslegung des § 26 Abs. 2
Satz 1 Nr. 1 dahingehend, dass der Grundsiche-
rungsträger einen Zuschuss zur privaten Kranken-
versicherung in Höhe des tatsächlichen Beitrags zu
gewähren habe (z. B LSG Saarland, 13.04.2010 – L 9
AS 15/09; SG Stuttgart, 14.01.2010 – S 9 AS
5449/09) oder Schließung der Regelungslücke durch
Übertragung einer für einen anderen Tatbestand
vorgesehenen Rechtsfolge (LSG Baden-Württemberg,
16.09.2009 – L 3 AS 3934/09 ER-B)

Der Grundsicherungsträger hat den Differenzbetrag
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Hinsichtlich der mehrtägigen Klassenfahrten wird
eine sachgerechte Erweiterung auf mehrtägige Aus-
flüge in Kindertageseinrichtungen vorgenommen
und insofern die schon teilweise bestehende unter-
gerichtliche Rechtsprechung nachvollzogen.

Für die Schulausflüge und eintägigen Kitaausflüge
sollte eine Pauschalierung der Leistungen zusammen
mit dem Schulbedarf nach Abs. 3 vorgenommen
werden, also in Höhe von 36,00 Euro jährlich. Eine
solcher Betrag ist bei der Prüfung der Hilfebedürftig-
keit im Rahmen der Rechtsverordnung (§ 13 Nr. 4)
vorgesehen. Jedenfalls erscheint eine individuelle
Gutscheinlösung mit dem auch hier vorgesehenen
Anbieterzulassungsverfahren (bei privaten Einrich-
tungen) und Abrechnungsverfahren verfehlt. Eine
Kostenabrechnung von Gutscheinen mit der Einrich-
tung ist offensichtlich unpraktikabel, denn Schulen
und Kitas sind bereits jetzt mit erheblichen Verwal-
tungsaufgaben belastet. Der mit dem Gut-
schein/Erstattungssystem verbundene Verwaltungs-
aufwand würde zu einer zusätzlichen Bindung der
Zeit in den Einrichtungen führen, die dann für die
pädagogische Arbeit nicht mehr zur Verfügung steht.

Zu § 28 Abs. 3 (Schulbedarf)

Soweit die bisherige zusätzliche Leistung für die
Schule in Höhe von 100,00 Euro jährlich in zwei
Tranchen von 70,00 Euro und 30,00 Euro aufgeteilt
wird, handelt es sich nicht um eine substantielle
Veränderung.

Zu § 28 Abs. 4 (Lernförderung)

Die Lernförderung sollte individuell im Rahmen der
außergewöhnlichen Bedarfe flexibel und ohne Zu-
lassungs-, Vereinbarungs- und Abrechnungsverfah-
ren ermöglicht werden. Andere zusätzlichen Leis-
tungen für eine „ergänzende angemessene Lernför-
derung“ ist insbesondere die Begrenzung auf die
Errechnung der nach den schulrechtlichen Bestim-
mungen festgelegten „wesentlichen Lernziele“ zu
bemängeln. Gerade bei den Kindern von einkom-
mensschwächeren Eltern sollte auch eine individu-
elle Förderung zur Erreichung eines höheren Schul-
abschlusses möglich sein.

Auch wenn das Ziel einer Förderung schwächerer
Schüler im Rahmen des staatlichen Bildungsauftra-
ges anerkennenswert ist, fragt sich, warum solche
Leistungen auf Kinder von LeistungsbezieherInnen
nach dem SGB II bzw. SGB XII und – inzwischen
erweitert – des Kinderzuschlages begrenzt werden.
Die Möglichkeit, durch Lernförderung schulische
Ziele zu erreichen, das Wiederholen einer Klasse zu
verhindern oder Rückstände abzubauen, stellt eine
gesamtgesellschaftliche Bildungsaufgabe für alle
Kinder dar. Es sollten daher die Schulen in die Lage
versetzt werden, Lernförderung im Rahmen ihrer
Infrastruktur anzubieten. Die Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen der Job-Center sind jedenfalls mit der
ihnen durch diese Leistung zugewiesenen Aufgabe,
die mit einer Fülle von unbestimmten Rechtsbegrif-
fen beschriebenen Anspruchsvoraussetzungen für
den Nachhilfeunterricht zu prüfen, offensichtlich
überfordert. Es ist schwer vorstellbar, wie hierzu
eine rechtsförmliche Sachverhaltsermittlung im
Rahmen von Gerichtsverfahren stattfinden soll. Da-

rüber hinaus müsste konsequenterweise durch das
Job-Center auch eine Kontrolle der Leistungserbrin-
gung in qualitativer Hinsicht erfolgen.

Angesichts der auch in der Gesetzesbegründung
angesprochenen Leistungsanbieter für Nachhilfeun-
terricht (ältere Schülerinnen und Schüler, Studie-
rende etc.) erscheint das Verfahren mit vorherigen
Individualvereinbarungen und Einzelabrechnun-
gen33 völlig unpraktikabel. Schließlich sind bei einer
formalisierten Verankerung dieser Leistung, die
zudem nicht als Ermessensleistung ausgestaltet ist,
Mitnahmeeffekte nicht zu verhindern und zu be-
fürchten, dass vorhandene individuelle ehrenamtli-
che und institutionelle Strukturen zur Lernförderung
zerstört werden.

Zu der durch das Bundesverfassungsgericht geschaf-
fenen und inzwischen im SGB II normierten Härte-
fallregelung des § 21 Abs. 6 liegt inzwischen Recht-
sprechung auch von Obergerichten34 vor, wonach in
besonderen Fällen Lernförderung bereits jetzt im
Rahmen der Härtefallregelung zu erstatten ist. Es
wird angeregt, § 21 Abs. 6 vergleichbar dem SGB XII
zu fassen und alsdann klarstellend zu ergänzen.
Damit wäre ein flexibles Instrumentarium individu-
eller Kostenerstattung für besondere Fälle geschaffen
und es wäre der Verwaltungspraxis sowie der Recht-
sprechung überlassen, Kriterien und Umfang für
schulischen Förderunterricht zu konkretisieren. Die
gesparten Kosten für die bürokratische Umsetzung
könnten der Leistung als solcher zu Gute kommen.

Zu § 28 Abs. 5 (Gemeinschaftsverpflegung)

Es wird angeregt, den Zuschuss für die Gemein-
schaftsverpflegung als Mehrbedarf ähnlich der kos-
tenaufwändigen Ernährung auszugestalten.

Künftig sollen die Mehraufwendungen für gemein-
schaftliche Mittagsverpflegung mit einem individu-
ellen Zuschuss bei Abzug eines Eigenanteils von
1,00 Euro in Schulen und Kitas berücksichtigt wer-
den (Abs. 5). Das Anliegen, dass Kinder, deren El-
tern wenig oder kein Einkommen erzielen, nicht aus
Kostengründen von der Gemeinschaftsverpflegung
in der Kita und Schule ausgeschlossen sind, ist sozi-
alpolitisch in jeder Hinsicht zu begrüßen. Es ist auch
richtig, dass die im Sozialgeld vorgesehenen Regel-
leistungen regelmäßig zu niedrig sind, um die Ge-
meinschaftsverpflegung von Kindern zu bezahlen. Es
stellt sich jedoch die Frage, ob der mit der jetzigen
Gutscheinlösung verbundene bürokratische Auf-
wand im Verhältnis zu dem Nutzen der Lösung steht
und nicht vielmehr mittelfristig versucht werden
sollte, die Kommunen im Rahmen der Jugendhilfe in
die Lage zu versetzen, Schul- und Kitamittagessen
kostenlos für alle Kinder und Jugendlichen anzubie-
ten oder zumindest so zu subventionieren, dass der
pauschalierte Regelbedarf im Rahmen des SGB II-
Regelsatzes (hier also 1,00 Euro) für eine Kostenbe-
teiligung ausreicht.

Auch hier zeigt sich, dass der Entwurf die Funktion

33 Ist bei diesem Personenkreis überhaupt immer ein Konto
vorhanden? Wie soll eine Chipkarten-Lösung mit einem
Lesegerät aussehen?
34 LSG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 02.06.2010 – L 2 AS
138/10 B, juris.
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der Grundsicherung für Arbeitssuchende überstra-
paziert. Es ist nicht Aufgabe des SGB II, die Versor-
gung aller SchülerInnen mit (kostenlosem) Mittages-
sen zu gewährleisten. Aufgabe der Grundsicherung
für Arbeitsuchende ist es allein, sozialgeldbeziehen-
den Kindern eine stigmafreie Teilhabe an bestehen-
den Angeboten zu gewährleisten. Ihr Zugang zur
gleichen Schul- und Kitaverpflegung soll nicht an
finanziellen Hindernissen scheitern. Der Verweis auf
vorzulegende Gutscheine, die den SGB-II-Bezug
offenlegen, verhindert Stigmatisierung gerade nicht.
Daher sollte – wie bei der kostenaufwändigen Ernäh-
rung bei Krankheiten – ein Mehrbedarf bei der Teil-
nahme an der Gemeinschaftsverpflegung in Kitas
und Schulen berücksichtigt werden. Dabei sollte von
einer tagesbezogenen und einrichtungsbezogenen
Einzelfallabrechnung abgesehen. Eine Pauschalie-
rung spart Verwaltungsaufwand und entspricht den
Prinzipien des SGB II. Sollte im Einzelfall befürchtet
werden, dass trotz einer Bestätigung der Einrichtung
die Kinder nicht an der Gemeinschaftsverpflegung
teilnehmen, könnte ausnahmsweise – ähnlich der
Miete – eine Direktzahlung des Essenszuschusses an
die Einrichtung vorgesehen werden.

Zu § 28 Abs. 6 (Teilhabe am sozialen und kulturel-
len Leben)

Es wird empfohlen, die Leistung für die Teilhabe am
sozialen und kulturellen Leben von 10,00 Euro mo-
natlich in den Regelsatz für Kinder zu integrieren
und unmittelbar auszuzahlen. Sollte der Gesetzgeber
es für erforderlich erachten, im Falle einer nicht
zweckentsprechenden Verwendung dieser Mittel
Kontrollmaßnahmen vorzusehen, so könnte eine
Regelung entsprechend des heutigen § 24a (Schul-
bedarf) eingeführt werden. Außerdem sollte ein
pauschaler Zuschlag für Fahrtkosten und Freizeitan-
gebote vorgesehen werden, denn im ländlichen
Raum sind Bildungsangebote ohne finanzielle Mittel
für den Transport - die aber nach der Gesetzesbe-
gründung ausdrücklich ausgeschlossen sind – nicht
zu erreichen.

Nach dem Entwurf soll künftig bis zum 18. Lebens-
jahr zusätzlich ein Bedarf zur Teilhabe am sozialen
und kulturellen Leben in der Gemeinschaft in Höhe
von bis zu 10,00 Euro monatlich für Mitgliedsbeiträ-
ge (Sport, Spiel, Kultur und Gesellschaft, Unterricht
in künstlerischen Fächern und vergleichbaren ange-
leiteten Aktivitäten der kulturellen Bildung und der
Teilnahme an Freizeiten) berücksichtigt werden.
Vorgesehen ist ein personalisiertes Gutscheinverfah-
ren nach vorheriger Einzelzulassung der Anbieter. Es
sind auch Kostenübernahmeerklärungen möglich
mit Pauschalvereinbarungen, die eine anschließende
Einzelabrechnung erfordern.

Zunächst ist die von Abs. 1 bis 5 abweichende Al-
tersgrenze nicht verständlich. Auch hier stellen sich
erhebliche Bedenken bezüglich der im Entwurf vor-
geschlagen Vereinbarungen ein, mit der unnötig
Parallelstrukturen zu den eingeführten Leistungsver-
einbarungen in der Jugend- oder auch Sozialhilfe
geschaffen werden. Zwar sieht der Entwurf durch §
30a eine mögliche Übertragung auf die Kommunen
vor, mit der an deren Trägerschaft für Jugend- und
Sozialhilfe angeknüpft werden soll. Gleichwohl

bleibt die übergeordnete Verantwortung der Bundes-
agentur bestehen. Gleichzeitig wird hierdurch ein
erheblicher Verwaltungsaufwand bezüglich der
Abrechnung und Abstimmungsmodalitäten in den
Kommunen ausgelöst, ohne dass ihnen zugleich die
Fallverantwortung gänzlich übertragen wurde. Die
Entscheidung über die Gewährung der Bildungs-
und Teilhabeleistungen soll weiterhin „Familienlot-
sen“ und einzelnen Fallmanagern der Jobcenter
obliegen, die hierfür nicht ausgebildet sind, während
den Kommunen allein die Abrechnung bleibt. Oh-
nehin stellt sich die Frage, nach welchen Kriterien
entschieden werden soll, mit welchen Anbietern
(und mit welchen keine) Vereinbarungen geschlos-
sen werden sollen. Wenn Kinder und ihre Eltern
weiterhin entscheiden können sollen, ob sie Mit-
glied im Fußball-, Tischtennis-, Schach- oder Trom-
melverein werden und welchen Workshop sie wo zu
welchem Thema (z. B. Yoga für Kinder) besuchen,
kann eine passgenaue Vorhaltung nicht erfolgen.
Eine Über- oder Unterbemessung der Bedarfe in den
Vereinbarungen ist vorhersehbar.

Schließlich steht ein Nebeneinander von Vereinba-
rungen der Jugendhilfe, die verpflichtet sind, freien
Trägern vor öffentlichen Trägern den Vorzug zu
geben und zugleich auf die Vielfältigkeit der Ange-
botsstruktur zu achten, mit Vereinbarungen der
Grundsicherungsträger zu befürchten, die anderen
Prinzipien folgen. Auch entspricht es – entgegen der
Hinweise in der nicht bindenden Gesetzesbegrün-
dung – dem Gleichheitsgebot, dass alle geeigneten
Anbieter einen Anspruch auf Abschluss derartiger
Vereinbarungen haben, und zwar im Rahmen einer
ermessensfehlerfreien Entscheidung. Dies ist jedoch
weder zeitgleich noch nachhaltig zu gewährleisten,
denn es fehlt die nötige Flexibilität. Da ein flächen-
deckender Abschluss mit allen Anbietern aufgrund
deren Heterogenität nicht realistisch ist, bietet es
sich im Interesse der Leistungsberechtigten und zur
Vermeidung von Fehlanreizen an, diese Bedarfe in
die Regelleistung einzugliedern. Damit wäre auch
ein vorzugswürdig System geschaffen, das gänzlich
ohne Vereinbarungen auskommt.

Zu §§ 31 ff. (Sanktionen)

Es wird empfohlen, die geplanten Veränderungen zu
§§ 31 ff. SGB II zu verabschieden, dabei jedoch die
folgende Veränderungen vorzunehmen:

§ 31 Abs. 1 „oder deren Kenntnis“ sollte gestrichen
werden.

§ 31 Abs. 1 Satz 2 „darlegen und“ sollte gestrichen
werden.

§ 31a Abs. 2 sollte entfallen.

Die Neustrukturierung der Sanktionsregelung ist im
Sinne der Normenklarheit und Übersichtlichkeit
grundsätzlich zu begrüßen.

Positiv zu bewerten ist die Streichung der Sanktion
für den Nichtabschluss einer Eingliederungsverein-
barung, zumal mit der Ersetzung der Eingliede-
rungsvereinbarung durch Verwaltungsakt nach § 15
Abs. 1 Satz 2 SGB II ein verfassungskonformes mil-
deres Mittel zur verbindlichen Regelung der Pflich-
ten zur Verfügung steht. Konsequent ist in der Folge
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auch, den Verstoß sowohl gegen die Eingliederungs-
vereinbarung als auch gegen den diese ersetzenden
Verwaltungsakt zu sanktionieren. Dies entspricht
auch den Empfehlungen der Gemeinsamen Kommis-
sion der JuMiKo und der AMSK35.

Zu begrüßen ist auch die Verpflichtung zur schriftli-
chen Rechtsfolgenbelehrung der in § 31 Abs. 1
SGB II geregelten Tatbestände. Eine solche Regelung
trägt zu einer Entlastung der Gerichte bei, da sich im
Falle des Bestreitens einer erfolgten Rechtsbehelfsbe-
lehrung im gerichtlichen Verfahren bei ordnungsge-
mäßer Aktenführung seitens der Leistungsträger
nachweisen lässt, wann und mit welchem Inhalt
über die Rechtsfolgen belehrt wurde. Da die Darle-
gungs- und Beweislast hinsichtlich der Rechtsfol-
genbelehrung dem Leistungsträger obliegt, erleich-
tert das Schriftformerfordernis den Nachweis im
Rechtsbehelfsverfahren. Dies entspricht auch den
Empfehlungen der Gemeinsamen Kommission der
JuMiKo und der AMSK36.

Abzulehnen ist hingegen das alleinige Abstellen auf
die positive Kenntnis des Leistungsberechtigten von
den Rechtsfolgen. Die konterkariert mit dem Schrift-
lichkeitserfordernis verbundene Entlastung der Ge-
richte. Ein „Kennen können“ oder „Kennen müssen“
der Rechtsfolgen gestützt auf ein Merkblatt o. ä.
dürfte vor dem Hintergrund des Eintritts in existenz-
sichernde Leistungen nicht ausreichend sein. Ihrer
Warn- und Signalfunktion kann die Rechtsfolgenbe-
lehrung nur gerecht werden, wenn sie den von der
Rechtsprechung37 herausgearbeiteten Kriterien ge-
nügt und der Leistungsberechtigte nachweisbar posi-
tive Kenntnis von den konkreten Rechtsfolgen der an
ein bestimmtes Fehlverhalten geknüpften Sanktion
hat. Eine unrichtige Belehrung über die Rechtsfolgen
dürfte zudem die positive Kenntnis über die Rechts-
folgen ausschließen. Das Sozialstaatsgebot gebietet
klare rechtliche Standards, zumal mit der Sanktion
ein Eingriff in das soziokulturelle Existenzminimum
verbunden ist. Zudem dürfte die Tatbestandsalterna-
tive der Kenntnis gegenüber der schriftlichen
Rechtsfolgenbelehrung im gerichtlichen Verfahren
tatsächlich weder eine Erleichterung für die Leis-
tungsträger noch für die Gerichte darstellen. Wäh-
rend der Nachweis des Zeitpunkts und des Inhalts
einer schriftlich erteilten Rechtsfolgenbelehrung die
Leistungsträger vor keine praktischen Probleme
stellen sollte, dürfte es sich regelmäßig als schwierig
erweisen, den konkreten Inhalt einer (nur) mündlich
erteilten Rechtsfolgenbelehrung nachzuweisen. Dies
könnte es in einer beträchtlichen Anzahl von Fällen
erforderlich machen, vor Gericht Zeugenverneh-
mungen durchzuführen, derer es bei einer in der
Akte des Leistungsträgers befindlichen und so re-
gelmäßig auch dem Gericht vorliegenden (vgl. § 104
SGG) Rechtsfolgenbelehrung in schriftlicher Form
nicht bedürfte. Ohne Not würden Ressourcen in
Beweisaufnahmeverfahren gebunden. Für die Leis-

35 Vgl. Abschlussbericht vom 27.10.2010, S. 54.
36 Vgl. Abschlussbericht vom 27.10.2010, S. 52, 53.
37 Vgl. BSG, Urteil vom 17.12.2009 – B 4 AS 30/09 R, juris;
BSG, Urteil vom 18.02.2009 – B 14 AS 53/08 R, juris, wo-
nach die Leistungsberechtigten über die Rechtsfolgen einer
Pflichtverletzung konkret, verständlich, richtig und voll-
ständig zu belehren sind.

tungsträger erhöht sich zudem das Prozessrisiko, da
– wie bereits ausgeführt – letztlich sie die objektive
Beweislast trifft. Angesichts des Vorgenannten ist
die Tatbestandsalternative der „Kenntnis“ sowohl in
§ 31 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Nr. 2 SGB II als auch in §
32 Abs. 1 Satz 1 SGB II ersatzlos zu streichen.

Die „Klarstellung“, dass der Betroffene einen wichti-
gen Grund vor der Sanktion „darlegen und nachwei-
sen“ muss (§ 31 Abs. 1 Satz 2 SGB II), ist ambivalent
zu betrachten. Aus meiner Sicht folgt daraus keine
Verschlechterung des Leistungsrechts, sondern es
wird festgelegt, dass eine Anhörung38 und eine daran
anknüpfende Amtsermittlung vor der Sanktionsent-
scheidung zwingend durchzuführen ist. Nach mei-
ner vorläufigen Einschätzung gilt die bereits zur
aktuellen Fassung des § 31 Abs. 1 Satz 2 SGB II
geltende Beweislastregel fort39, die auch im Rahmen
der Sperrzeitregelung des § 144 SGB III Gültigkeit
besitzt. Der Leistungsträger hat im Rahmen des
Untersuchungsgrundsatzes des § 20 SGB X die Um-
stände nachzuweisen, die in seiner eigenen oder der
Risikosphäre des Arbeitgebers bzw.
Maßnahmeträgers liegen, während der Leistungsbe-
rechtigte das Beweisrisiko für Umstände trägt, die
sich aus seiner Sphäre und aus seinem Verantwor-
tungsbereich ergeben40. Die Neuregelung könnte
jedoch auch so verstanden werden, dass mit dem
neuen Wortlaut eine Steigerung der Anforderungen
einhergeht und eine Umkehr der Beweislast gewollt
ist. Um absehbare Unklarheiten in dem Verwal-
tungsvollzug und in der Rechtsprechung zu vermei-
den, sollte die Regelung entfallen.

Positiv zu werten ist die Klarstellung im Hinblick
auf eine wiederholte Pflichtverletzung in § 31a Abs.
1 Satz 4 SGB II, wonach die Feststellung einer wie-
derholten Pflichtverletzung voraussetzt, dass bereits
zuvor eine Minderung durch Verwaltungsakt festge-
stellt wurde. Ansonsten verbleibt es bei der einfa-
chen Sanktionsmöglichkeit des § 31a Abs. 1 Satz 1
SGB II in Höhe einer Minderung um 30 % des für
die erwerbsfähige leistungsberechtigte Person nach §
20 SGB II maßgebenden Regelbedarfs, so dass es
weiterhin zu einer verfassungsrechtlich problemati-
schen Überlappung von Sanktionszeiträumen auch
in Verbindung mit sanktionierten Meldeversäumnis-
sen nach § 32 SGB II kommen kann.

Die gesteigerte Sanktionsregelung für U 25jährige in
§ 31a Abs. 2 SGB II ist ersatzlos zu streichen. Die
100%ige Sanktionsregelung für U 25 kann zu prob-
lematischen Ergebnissen für die weiteren, in der
Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen füh-
ren41. Die geringe Flexibilisierung bei der wiederhol-
ten Sanktion, wonach bei Verhaltensänderungen die

38 BSG, Urteil vom 09.11.2010 – B 4 AS 37/09 R, siehe den
Terminsbericht des BSG Nr. 60/10.
39 Vgl. aktuelle Durchführungsanweisung der BA zu § 31
(31.12).
40 So auch LSG Niedersachsen-Bremen, Beschluss vom
21.04.2010 – L 13 AS 100/10 B ER mit zust. Anm. Spindler,
info also 2010, S. 229 f.
41 Zur sog. „Sippenhaftung“ vgl. LSG Niedersachsen-
Bremen, Beschluss vom 08.07.2009 – L 6 AS 335/09 B ER;
Geiger, Wie sind personenübergreifende Sanktionsfolgen
auf der Grundlage der geltenden Fassung des § 31 SGB II
zu verhindern?, info also 2010, S. 3 ff.
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sofortige Sanktionsaufhebung lediglich in Bezug auf
die Kosten der Unterkunft besteht42 (§ 31a Abs. 2
Satz 4 SGB II) und eine Verkürzung der Sanktion auf
6 Wochen (§ 31b Abs. 1 Satz 4 SGB II) jeweils im
Ermessen des Leistungsträgers stehen, erlaubt keine
dem Einzelfall angemessene Entscheidung. Verfas-
sungsrechtlich bedenklich ist zudem die Kürzung
des Existenzminimums auf Null ohne die Pflicht zur
ersatzweisen Erbringung von Sachleistungen im
Umfang der Kürzung. Im Übrigen werden Jugendli-
che und junge Erwachsene bis zur Vollendung des
25. Lebensjahres, weil sie nach dem Gesetz beson-
ders intensiv zu betreuen sind, häufiger und härter
sanktioniert, ohne dass eine sachlich tragfähige
Rechtfertigung für diese Schlechterstellung erkenn-
bar ist. In dem grundrechtssensiblen Bereich des
Entzugs des soziokulturellen Existenzminimums
verlangen Strafverschärfungen aber eine sachlich
tragfähige Rechtfertigung, die empirisch belegt ist43.
Vor diesem Hintergrund ist die Empfehlung der
Gemeinsamen Kommission der JuMiKo und der
AMSK44 nach Einführung einer besonderen Wir-
kungsforschung für U 25 zu unterstützen.

Zu begrüßen ist die Regelung, dass bei einer Sankti-
onierung um mehr als 30 Prozent der Regelleistung
in Bedarfsgemeinschaften mit Kindern Sachleistun-
gen erbracht werden müssen, § 31a Abs. 3 Satz 2
SGB II.

Positiv zu bewerten ist schließlich die Einführung
einer Frist von 6 Monaten ab dem Zeitpunkt der
Pflichtverletzung in § 31b Abs. 1 Satz 5 SGB II, in-
nerhalb derer ein Leistungsträger die Minderung der
Leistungen feststellen muss. Hierdurch wird der mit
einer Sanktion verbundene edukatorische Effekt
betont und der Leistungsträger angehalten, zeitnah
eine Entscheidung zu treffen.

Zu § 38 (Vertretung der Bedarfsgemeinschaft)

Die Neufassung des § 38 trägt der Rechtsprechung
des Bundessozialgerichts zu „temporären Bedarfs-
gemeinschaften“ Rechnung und gewährt auch dem
nichtsorgeberechtigten Elternteil ein Antragsrecht
für Leistungen im Zusammenhang mit dem Umgang
mit seinem Kind. Diese Antrags- und Empfangsbe-
rechtigung ist zu begrüßen, da mit ihr die Leistungs-
gewährung nicht mehr an formalen Gründen schei-
tert. Sie löst jedoch die Probleme der Praxis nur
momentan.

Neben der Ausweitung dieser Vertretungsbefugnis
ist eine gesetzliche Normierung der temporären
Bedarfsgemeinschaft erforderlich. Dies gilt vor allem
für die Kosten der Unterkunft. Die alleinige Rege-
lung zu einem möglichen Zuschlag bei einer Sat-
zungsregelung (§ 22b) ohne Veränderung der
Grundnorm zu den KdU reicht hier nicht aus. Die

42 So auch 1. Stellungnahme des Deutschen Vereins zum
Referentenentwurf eines Gesetzes zur Ermittlung von Re-
gelbedarfen und zur Änderung des 2. und 12. Buches Sozi-
algesetzbuch, S. 18.
43 Berlit, Diskriminierung von Jugendlichen bei Hartz-IV-
Sanktionen beseitigen, Soziale Sicherheit 2010, S. 124.
44 Vgl. Abschlussbericht vom 27.10.2010, S. 66 f.; siehe
auch Davilla, Die schärferen Sanktionen im SGB II für
Hilfebedürftige unter 25 Jahren, SGb 2010, S. 557 ff.

Rechtsprechung ist nur unzureichend in der Lage,
die Defizite an gesetzlichen Regelungen auszuglei-
chen.

Zu § 40 (Anwendung von Verfahrensvorschriften)

Vorgesehen ist für die Grundsicherung und die Sozi-
alhilfe eine Verkürzung der Frist des § 44 Abs. 4
SGB X von vier Jahren auf ein Jahr. Die Frage, ob
überhaupt und in welchem zeitlichen Umfang eine
Überprüfung des Verwaltungshandels im SGB II und
XII möglich sein soll, ist in der Gerichtsbarkeit
hochumstritten. Der Vorschlag des Richterbundes,
diese Frist wegen der Notwendigkeit der Ansparung
auf zwei Jahre zu verändern, erscheint bedenkens-
wert. Es ist allerdings zu begrüßen, dass mit § 116a
SGB XII eine gesetzgeberische Klarstellung zur An-
wendbarkeit des § 44 SGB X im Sozialhilferecht
erfolgt. Hingegen sollten die sozialversicherungsähn-
lichen Leistungen im Vierten bis Neunten Kapitel
des SGB XII von der Verkürzung ausgenommen
werden.

Zu § 42a (Darlehen)

Es wird empfohlen, § 42a Abs. 2 wie folgt zu fassen:

"Solange Darlehensnehmer Leistungen zur
Sicherung des Lebensunterhalts beziehen,
werden Rückzahlungsansprüche aus Dar-
lehen ab dem Monat, der auf die Auszah-
lung folgt, durch monatliche Aufrechnung
in Höhe von bis zu 10 Prozent des maßge-
benden Regelbedarfs getilgt. Die Darle-
hensnehmer sind hierüber zu informieren."

Hinsichtlich von § 42 a hat sich gegenüber bisher
eine kleine, meines Erachtens aber folgenschwere
materielle Änderung hinsichtlich der Darlehenstil-
gung gegeben. Während § 23 Abs. 1 Satz 3 SGB II in
der jetzigen Fassung normiert, dass das Darlehen
"durch monatliche Aufrechnung in Höhe von bis zu
10 v.H. der [...] jeweils zu zahlenden Regelleistung
getilgt [wird]", soll im künftigen § 42a Abs. 2 nun-
mehr eine Aufrechnung in fixer Höhe erfolgen.

Die Verschlechterung im neuen Recht gegenüber der
bisherigen Darlehnsaufrechnungsmöglichkeit nach
§ 23 Abs. 1 Satz 3 (durch monatliche Aufrechnung
in Höhe von bis zu 10 % der jeweils zu zahlenden
Regelleistung) sollte hinsichtlich der Tilgungsrate
und des damit verbundenen Ermessens für die
Sachbearbeiter vor Ort beibehalten werden. In der
Gesetzesbegründung heißt es hierzu, dass das "bisher
eingeräumte Ermessen hinsichtlich der Höhe der
Aufrechnung aus Vereinfachungsgründen entfallen
[ist]"45. Schon zu § 23 Abs. 1 Satz 3 SGB II werden
vereinzelt verfassungsrechtliche Bedenken hinsicht-
lich der Gefahr einer perpetuierten Bedarfsunterde-
ckung durch eine zu hohe Tilgungsrate geäußert und
dabei auf das fehlende Entschließungsermessen des
Grundsicherungsträgers bei der Darlehenstilgung
hingewiesen. Die mich überzeugende Literaturauf-
fassung46 geht in verfassungskonformer Auslegung
des § 23 Abs. 1 Satz 3 SGB II unter Hinweis auf das

45 BT-Drs. 17/3404, S. 191.
46 Bender, in: Gagel (Hrsg.), SGB III/II, § 23 SGB II Rdnr. 43
a. E.
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Ermessen der Behörde bei der Höhe der Tilgungsrate
davon aus, dass die bisher geltende Tilgungsmög-
lichkeit (noch) zulässig ist. Mit der bewussten Strei-
chung des Ermessens auch hinsichtlich der Til-
gungshöhe stellt sich das Problem der Bedarfsunter-
deckung künftig in einem verschärften Maße, zumal
eine verfassungskonforme Auslegung nunmehr erst
recht ausgeschlossen ist. Keinesfalls handelt es sich
um eine bloße „Vereinfachung“, sondern um eine
substantielle Veränderung des Gesetzes.

Zu § 43 (Aufrechnung)

Es wir empfohlen, von einer Änderung des § 43
Abstand zu nehmen.

Die Problematik der verfassungsrechtlich zweifelhaf-
ten Bedarfsunterdeckung stellt sich im Rahmen von
§ 43 in noch stärkerem Umfang, hier ist sogar ein
Satz von 30 Prozent vorgesehen.

Die Sonderregelung für das SGB II, die von § 51 Abs.
2 SGB I abweicht, ist mE auch nicht durch die von
den Leistungsträgern gewünschte Verwaltungsver-
einfachung gerechtfertigt. Insbesondere hängt die
Höhe der Überzahlungen auch mit der langsamen
und fehlerhaften Arbeitsweise der Verwaltung zu-
sammen.

V. Zu Artikel 3:

Änderung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch

Zu § 8 RBEG i. V. m der Anlage zu § 28 SGB XII
(Art. 3 Nr. 42)

Es wird empfohlen, die die Regelbedarfsstufe 3 be-
treffenden Regelungen in § 8 Abs. 1 Nr. 3 RBEG und
in der Anlage zu § 28 SGB XII zu streichen.

Es erscheint systemwidrig, dass im Änderungsent-
wurf für Leistungsberechtigte gleichen Alters in
vergleichbarer Lebenssituation Regelsätze in unter-
schiedlicher Höhe in Abhängigkeit von der Berechti-
gung nach dem SGB II bzw. dem SGB XII vorgesehen
sind. Die in der Gesetzesbegründung nicht deutlich
gemachte und entgegen der höchstrichterlichen
Rechtsprechung bewirkte Schlechterstellung von
Menschen mit Behinderungen und schwerwiegen-
den gesundheitlichen Einschränkungen bzw. von
Älteren ist sachlich auch im Hinblick auf das Be-
nachteiligungsverbot wegen Behinderung gemäß Art.
3 Abs. 3 Satz 2 GG schwer zu rechtfertigen.

§ 20 SGB II sieht auch in der vorgeschlagenen Neu-
fassung 100% des Eckregelbedarfes von dann 364,00
Euro für Alleinstehende und je 90 % für erwachsene
Partner vor. Ein weiterer erwerbsfähiger Haushalts-
angehöriger, der zur Bedarfsgemeinschaft gehört,
erhält gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 SGB II den abgesenk-
ten Regelsatz von 275,00 Euro, der aber aus Vertrau-
ensschutzgründen gemäß § 77 Abs. 4 SGB II auf
287,00 Euro angehoben wird. Das bedeutet, dass
erwachsene Haushaltsangehörige, die nicht zur Be-
darfsgemeinschaft gehören, wie etwa Großeltern,
sofern sie das gesetzliche Renteneintrittsalter noch
nicht erreicht haben, entferntere Verwandte oder
WG-Mitbewohner aber auch über 25jährige Kinder,
die noch im Haushalt ihrer Eltern wohnen, An-

spruch auf einen monatlichen Regelbedarf von
364,00 Euro haben.

Demgegenüber sieht § 8 RBEG i. V. m. der Anlage zu
§ 28 SGB XII für erwachsene Haushaltsangehörige –
auch wenn sie nicht zur Bedarfs- oder Einsatzge-
meinschaft gehören – einen Regelbedarf von 291,00
Euro vor. Die Regelung zielt auf erwachsene Bezie-
her von Leistungen der Grundsicherung bei Er-
werbsminderung, die bei ihren Eltern wohnen, und
auf Bewohner von therapeutischen Wohngemein-
schaften ab. Betroffen sind aber auch ältere Angehö-
rige in Mehrgenerationenhaushalten, etwa Großel-
tern, die das gesetzliche Rentenalter bereits erreicht
haben, oder eine vorgezogene Altersrente beziehen.
Die Gesetzesänderung knüpft zwar an die alte
Rechtslage, insbesondere an § 3 der vormaligen
Regelsatzverordnung an. Diese war diesbezüglich
aber gerade durch eine Abweichung des SGB II vom
SGB XII gekennzeichnet. Die Änderung dürfte eine
Reaktion auf die Rechtsprechung des Bundessozial-
gerichts47 sein, wonach die Gewährung des nur
80%igen Regelsatzes im SGB XII letztendlich aus
Gründen der Gleichbehandlung mit Leistungsbe-
rechtigten nach dem SGB II nur dann rechtmäßig ist,
wenn die Betreffenden Angehörige der Einsatz- oder
Bedarfsgemeinschaft sind. Beides ist in den be-
schriebenen Konstellationen nicht der Fall.48

Dadurch würde auch die Zahl der Regelbedarfsstu-
fen in den Leistungssystemen angepasst. Während
§§ 20, 23, 77 SGB II letztendlich fünf Regelbedarfs-
stufen vorsehen, nämlich vereinfacht ausgedrückt
Alleinstehende, Partner sowie Kinder und Jugendli-
che bis zur Vollendung des 6., des 14. und des 18.
Lebensjahres, sieht die Anlage zu § 28 SGB XII i. V.
m. § 8 RBEG eine sechste Stufe, nämlich die Regel-
bedarfsstufe 3 vor. Diese betrifft den oben genannten
Personenkreis der erwachsenen Haushaltsangehöri-
gen. Der Unterschiedsbetrag zu den Jugendlichen
(14-18jährigen) beträgt 4 (!) Euro. Auch im Hinblick
auf die Ziele der Verständlichkeit, Akzeptanz und
Transparenz sozialrechtlicher Regelungen ist diese

47 Vgl. BSG, Urteil vom 19.05.2009 – B 8 SO 8/08 R, juris;
BSG, Urteil vom 23.03.2010 – B 8 SO 17/09 R, juris.
48 Dass die genannte Rechtsprechung überzeugend, ja gera-
dezu zwingend ist, mag durch zwei Beispiele verdeutlicht
werden:
Zwei 24jährige Zwillingschwestern (A und B) leben im
Haushalt ihrer Eltern, die SGB II leistungsberechtigt sind. A
ist dauerhaft voll erwerbsgemindert und deshalb berechtigt
nach dem Vierten Kapitel des SGB XII (Grundsicherung im
Alter und bei Erwerbsminderung) und vom Sozialgeldbe-
zug nach dem SGB II gemäß § 19 Abs.1 Satz 2 SGB II aus-
geschlossen. B ist erwerbsfähig und erhält daher Leistun-
gen nach dem SGB II. Bei A wird ein monatlicher Regelbe-
darf von 291,00 Euro berücksichtigt. Bei B wegen des Feh-
lens der Regelbedarfsstufe 3 im SGB II nur 287,00 Euro.
Diese Benachteiligung der B um 4,00 Euro monatlich endet
mit dem 25.Geburtstag der Schwestern, ab dem A weiterhin
Anspruch auf 291,00 Euro monatlich hat, B jedoch auf
364,00 Euro.
Zu ähnlich widersinnigen Ergebnissen führt das Gesetz,
wenn man in den oben beschriebenen Haushalt noch einen
64-jährigen Onkel C von A und B hineindenkt, der eben-
falls bedürftig ist. Da er nicht zur Bedarfsgemeinschaft der
übrigen Hausbewohner gehört wird ein Regelbedarf von
364,00 Euro berücksichtigt. Vollendet er sein 65. Lebens-
jahr, so sinkt sein Regelbedarf auf 291,00 Euro.
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kleinteilige Differenzierung abzulehnen.

Zu § 39 (Vermutung der Bedarfsdeckung)

Es wird empfohlen, den Wortlaut des § 9 Abs. 5 SGB
II als neuen § 39 Satz 1 SGB XII zu übernehmen. §
39 Satz 2 und Satz 3 SGB XII sollten § 9 Abs. 5 SGB
II angefügt werden, wobei die §§ 53 und 61 als sol-
che des SGB XII gekennzeichnet werden müssten.

Die Neuregelung sollte genutzt werden, um weitere

Unstimmigkeiten zwischen dem SGB II und XII zu
beseitigen. So sieht auch § 39 SGB XII in der Fas-
sung des Änderungsvorschlages eine gegenüber der
Parallelregelung in § 9 Abs. 5 SGB II verschärfte
Regelung zur Vermutung der Bedarfsdeckung inner-
halb einer Haushaltsgemeinschaft vor. § 9 Abs. 5
SGB II beschränkt diese Vermutung auf Verwandte
und Verschwägerte, während § 39 SGB XII ohne
derartige Beschränkungen allein an die Wohnge-
meinschaft anknüpft.



Ausschussdrucksache 17(11)309 Ausschuss für Arbeit und Soziales

134

DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 17(11)333
Ausschuss für
Arbeit und Soziales 19. November 2010
17. Wahlperiode

Schriftliche Stellungnahme

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 22. November 2010 zum

a) Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und der FDP

Entwurf eines Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten
und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (BT-Drs.: 17/3404)

b) Antrag der Abgeordneten Katja Kipping, Matthias W. BIrkwald, Diana Golze, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.

Maßnahmen zur Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenz- und
Teilhabeminimums (BT-Drs.: 17/2934)

c) Antrag der Abgeordneten Fritz Kuhn, Markus Kurth, Brigitte Pothmer, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Menschenwürdiges Dasein und Teilhabe für alle gewährleisten (BT-Drs.: 17/3435)

d) Antrag der Abgeordneten Britta Haßelmann, Markus Kurth, Alexander Bode, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Leistungskürzungen bei den Unterkunftskosten im Arbeitslosengeld II verhindern -
Vermittlungsverfahren mit den Ländern aufnehmen (BT-Drs.: 17/3058)

e) Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (BT-
Drs.: 17/3631)

f) Antrag der Abgeordneten Gabriele Hiller-Ohm, Anette Kramme, Elke Ferner, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion der SPD

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes durch eine transparente Bemessung der
Regelsätze und eine Förderung der Teilhabe von Kindern umsetzen (BT-Drs. 17/3648)

Prof. Dr. Anne Lenze

Setzt der Entwurf eines Gesetzes zur Ermittlung
von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten
und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch die Vorga-
ben der Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts vom 9.2.2010 um?

Das BVerfG hat in seinem Urteil vom 9. Februar
2010 besonderen Wert auf das Verfahren zur Ermitt-
lung des Existenzminimums gelegt, da das Grundge-

setz selber keine quantifizierbaren Vorgaben für die
Höhe der Regelleistung liefere49.

1. Die Statistik-Methode

Das BVerfG hatte festgestellt, dass die auf der Ein-
kommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) basie-
rende Statistik-Methode, die das sozialrechtliche

49 BVerfG-Urteil vom 9.2.2010, Az. 1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09,
1 BvL 4/09 ( Rn.142). Die Randnummern (Rn.) beziehen
sich auf die unter www.juris.de und www.bverfg.de veröf-
fentlichte Fassung des Urteils.
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Existenzminimum an den Verbrauchsausgaben der
untersten 20% der nach ihrem Nettoeinkommen
geschichteten Haushalte orientiert, grundsätzlich
geeignet sei. Da das BVerfG nur die Fragen beant-
wortet, die ihm vorgelegt werden, hat es sich nicht
damit befasst, ob der Gesetzgeber die Referenzgrup-
pe dahingehend verändern darf, dass er ärmere
Haushalte zugrundelegt. Ausdrücklich führte es aus:
„Das Bundesverfassungsgericht hat nicht zu prüfen,
ob die Wahl einer anderen Referenzgruppe, zum
Beispiel des zweiten Zehntels oder Dezils, angemes-
sener gewesen wäre. Denn die Wahl des untersten
Quintils beruhte auf der sachgerechten Erwägung,
die Referenzgruppe der Bezieher von geringen Ein-
kommen möglichst breit zu fassen, um statistisch
zuverlässige Daten zu verwenden“ (Rn. 168).

In dem Entwurf eines Gesetzes zur Ermittlung von
Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch50 hat der Gesetz-
geber bei der Ermittlung des Regelbedarfs der Er-
wachsenen nicht – wie bisher - auf die nach ihrem
Einkommen geschichteten untersten 20%, sondern
nur auf die untersten 15% der Einpersonen-
Haushalte abgestellt. Nachdem diejenigen Haushalte
aus der Referenzgruppe herausgenommen wurden,
die vollständig von Leistungen nach SGB II und XII
leben, werden die nach ihrem Nettoeinkommen
geschichteten untersten 15% der verbliebenen
Einpersonen-Haushalte betrachtet. Das bedeutet,
dass nur unter Hinzunahme der ausgeschlossenen
8,6% der Leistungsbezieher-Haushalte, das unterste
Quintil erreicht bzw. überschritten wird (22,3%).
Damit ist der obere Grenzwert der betrachteten Ein-
kommen von 940 Euro in der EVS 2003 auf 901 Euro
in der EVS 2008 gesunken.

Ob das BVerfG dies mittragen wird, ist ungewiss,
denn seine gesamte Entscheidung basierte auf der
Vorgehensweise, dass der Ermittlung des men-
schenwürdigen Existenzminimums die Einkom-
mens- und Verbrauchsausgaben der untersten 20%
der Bevölkerung zugrunde liegen. Allerdings muss
davon ausgegangen werden, dass die übrigen im
Urteil vom 9.2.2010 vorgebrachten verfassungsrecht-
lichen Einwände umso schärfer wiegen, wenn schon
am Anfang des Berechnungsverfahrens eine Stell-
schraube zu Lasten der Leistungsberechtigten ange-
zogen wurde. Je niedriger von vornherein das Ein-
kommen der Referenzgruppe festgelegt wird, umso
strenger wird die weitere Prüfung ausfallen. Sum-
mieren sich restriktive Vorgehensweisen, so besteht
letztendlich die Gefahr, dass das menschenwürdige
Existenzminimum nicht mehr garantiert werden
kann. Dass das menschenwürdige Existenzminimum
nicht nur in Relation zu den Verbrauchsausgaben
der einkommensschwächsten Haushalte zu bestim-
men ist, sondern dass im Hintergrund auch ein ob-
jektiver Maßstab bereitstehen muss, deutet sich in
der Formulierung des BVerfG an, wenn es ein-
schränkend darauf hinweist, dass der Einsatz der
Statistik-Methode nur vertretbar sei unter der „Prä-
misse, dass auch das Ausgabeverhalten unterer Ein-
kommensgruppen der Bevölkerung zu erkennen gibt,
welche Aufwendungen für das menschenwürdige

50 Drucksache 17/3404 vom 26.10.2010 (im Folgenden:
Gesetzentwurf)

Existenzminimum erforderlich sind“ (Rn. 166). Da-
raus ist der Schluss zu ziehen, dass zumindest im
Rahmen einer Ergebniskontrolle anhand eines Wa-
renkorbes überprüft werden, ob denn die Referenz-
gruppe selber noch ein als objektiv gesetztes Exis-
tenzminimum decken kann.

2. Der Umgang mit dem Problem der verdeckten
Armut

Wenn der Gesetzgeber die Referenzgruppe auf die
untersten 15 % der nach ihrem Einkommen ge-
schichteten Ein-Personen-Haushalte reduziert, dann
stellt sich das Problem der „verdeckten Armut“ in
ungleich schärferer Weise als in dem Sachverhalt,
der dem Urteil des BVerfG vom 9.2.2010 zugrunde
lag. Das Gericht hatte sich zu der Frage, ob und wie
die Gruppe der „verdeckten Armen“, die ihre gesetz-
lichen Ansprüche nicht geltend machen, verlässlich
aus der Vergleichsgruppe heraus gerechnet werden,
um Zirkelschlüsse zu vermeiden, nicht eindeutig
geäußert. So wurde es für vertretbar gehalten, dass
der Gesetzgeber darauf verzichtet habe, den Anteil
„versteckt armer“ Haushalte auf empirisch unsiche-
rer Grundlage zu schätzen. Jedoch bleibe er entspre-
chend seiner „Pflicht zur Fortentwicklung seines
Bedarfsermittlungssystems verpflichtet, bei der
Auswertung künftiger Einkommens- und Ver-
brauchsstichproben darauf zu achten, dass Haushal-
te, deren Nettoeinkommen unter dem Niveau der
Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites
Buch und dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch
inklusive der Leistungen für Unterkunft und Hei-
zung liegt, aus der Referenzgruppe ausgeschieden
werden.“

Dem ist der Gesetzgeber nicht nachgekommen. Ob er
davon ausging, dass ihn die Pflicht zur Weiterent-
wicklung erst für kommende EVS trifft, bleibt un-
klar. In der Gesetzesbegründung finden sich zu die-
sem Thema lediglich apodiktische Ausführungen,
die statistisch nicht belegt werden. So wird einer-
seits darauf hingewiesen, dass es „keine empirischen
Belege für eine nennenswerte Größenordnung dieses
viel diskutierten Phänomens“ gebe, andererseits
wird aber davon ausgegangen, dass verschämte Ar-
mut durch die Einführung der Grundsicherung im
Alter und bei Erwerbsminderung sowie durch die
Grundsicherung für Arbeitsuchende deutlich zu-
rückgegangen sei51. Die Gesetzesbegründung setzt
sich auch nicht mit jenen Untersuchungen ausei-
nander, die das Ausmaß der verdeckten Armen in
Deutschland auszuleuchten versuchen. Einer Unter-
suchung aus dem Umfeld des Institutes für Arbeits-
markt- und Berufsforschung zufolge lag die Rate der
Nichtinanspruchnahme von Grundsicherungsleis-
tungen im Jahr 2007 bei 38,56 %52, andere Studien
gehen von 4,9 Millionen Menschen aus, die ihre
Ansprüche nach dem SGB II nicht geltend machen53.

51 Gesetzentwurf, S. 144
52 Kerstin Bruckmeier, Jürgen Wiemers, A new Targeting –
A New Take-Up? Non-Take-Up of Social Assistance in
Germany after Social Policy Reforms. SOEP Papers on
Multidisciplinarity Panel Data Research, No. 294, Deut-
sches Institut für Wirtschaftsforschung Berlin, S. 11
53 Irene Becker, Kindergrundsicherung, Kindergeld und
Kinderzuschlag: Eine vergleichende Analyse aktureller
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Bis zum Beweis des Gegenteils ist daher davon aus-
zugehen, dass in der Referenzgruppe, die zur Ermitt-
lung der Regelbedarfe von Erwachsenen und Kin-
dern zugrunde gelegt werden, in einem erheblichem
Umfang weiterhin Haushalte enthalten sind, die
unter dem Niveau von Grundsicherung leben und
die damit im Sinne des Zirkelschlusses das Leis-
tungsniveau der GrundsicherungsempfängerInnen
drücken. Gegen die Annahme der Bundesregierung,
dass sich das Problem der verdeckten Armut in den
letzten Jahren verkleinert habe, spricht die Tatsache,
dass es in Deutschland in den letzten Jahren zu einer
erheblichen Ausweitung des Niedriglohnsektors
gekommen ist. In den Jahren zwischen 2005 und
2008 lag der Anteil an allen Beschäftigen schon
bundesweit bei 20,9 Prozent54. Dadurch hat sich der
Kreis der Erwerbstätigen, die Einkommen unterhalb
des Grundsicherungsniveaus beziehen, vergrößert.
Gerade diese aber bilden das Reservoire der „ver-
deckt Armen“, die sich scheuen, zusätzlich zu ihrem
Erwerbseinkommen staatliche Leistungen zu bean-
tragen, bzw. die nicht wissen, dass sie noch aufsto-
ckende Leistungen beziehen könnten. Es ist gut
möglich, dass das BVerfG das Problem der verdeck-
ten Armut bei einer neuerlichen Befassung mit dem
Thema eine größere Bedeutung zumisst, nachdem
der Gesetzgeber die Referenzgruppe auf die unters-
ten 15% der nach ihren Nettoeinkommen geschich-
teten Haushalte reduziert hat. Denn dann können die
höheren Einkommen, die zwischen 15% und 20%
der nach ihren Nettoeinkommen geschichteten
Haushalte liegen, die durch die verdeckte Armut
erzeugten Negativ-Effekte bei der Regelbedarf-
Ermittlung noch weniger ausgleichen kann – das
Problem der verdeckten Armut schlägt damit noch
stärker durch auf die Höhe der Regelbedarfe von
Erwachsenen und Kindern.

3. Die Gleichsetzung von Eltern mit Allein-
stehenden

Das BVerfG hatte ausgeführt: „Für die Bestimmung
der für einen Alleinstehenden notwendigen Leistun-
gen ist die Beschränkung auf Einpersonenhaushalte
sachgerecht“ (Rn. 168). Daraus kann geschlossen
werden, dass die Ermittlung des Bedarfs von Er-
wachsenen in Mehrpersonenhaushalten anhand der
Verbrauchsausgaben für Alleinstehende nicht sach-
gerecht ist.

Der Gesetzgeber unterscheidet zwar in § 4 des Re-
gelbedarfs-Ermittlungsgesetzes nach den Einperso-
nenhaushalten, bei denen er die untersten 15% der
in der EVS 2008 ermittelten Haushalte zugrunde
legt, und den Familienhaushalten, für die er als
Referenzgruppe die untersten 20% der Haushalte
festlegt. Im Weiteren ergibt sich dann aber, dass
auch die Regelbedarfe der Erwachsenen in Fami-
lienhaushalten auf der Grundlage der Verbrauchs-
ausgaben der untersten 15% der Einpersonenhaus-
halte berechnet werden. Dies ist willkürlich und
wird nicht begründet. Da die EVS alle Daten über die
Verbrauchsausgaben der nach ihrem Nettoeinkom-
men geschichteten untersten 20% der Familien-

Reformvorschläge, Abschlussbericht, Hans-Böckler-Stiftung
2010, S. 137.
54 FAZ vom 16.11.2010, S. 42

haushalte bereitstellt, ist nicht zu erklären, dass die
Bedarfe der Erwachsenen in Familienhaushalten
nicht ebenfalls daran zu bemessen sind. Kinder
leben mit ihren Eltern in einem Haushalt – die Fami-
lienmitglieder teilen denselben Lebensstandard.
Stattdessen wird eine ökonomische Einheit (die
Familie) auf gesplittet wird und der Bedarf der einen
auf der Grundlage von 20% der Familienhaushalte,
der Bedarf der anderen auf der Grundlage von 15%
der Einpersonenhaushalte berechnet wird. Hierbei
ist zu berücksichtigen, dass die Alleinstehenden in
dieser niedrigen Einkommensschicht zu einer be-
sonders deklassierten Teilgruppe der Gesellschaft
gehören, deren Einkommen und Ausgaben keine
Rückschlüsse auf die Bedarfe von Erwachsenen in
Mehrpersonen-Haushalten zulassen. Die Ableitung
des Bedarfes von Eltern anhand der Verbrauchsaus-
gaben von Alleinstehenden verstößt gegen Art. 6
Abs. 1 GG, denn die Pflicht zur Förderung der Fami-
lie umfasst insbesondere ihren wirtschaftlichen
Zusammenhalt55 und der Gesetzgeber somit gehalten
ist, die Familie auch als ökonomische Einheit zu
schützen. Außerdem ist ein Verstoß gegen Art. 3
Abs. 1 GG zu konstatieren, weil Ungleiches gleich
behandelt wird und nicht seiner Eigenart nach ver-
schieden56.

4. Nicht regelbedarfrelevante Positionen

Das BVerfG hat ausgeführt, dass es verfassungsrecht-
lich nicht zu beanstanden sei, dass die in den ein-
zelnen Abteilungen der Einkommens- und Ver-
brauchsstichprobe erfassten Ausgaben „des unters-
ten Quintils nicht vollständig, sondern als regelleis-
tungsrelevanter Verbrauch nur zu einem bestimmten
Prozentsatz in die Bemessung der Regelleistungen
einfliegen. Allerdings muss der jeweilige Abschlag
sachlich gerechtfertigt sein“ (Rn. 170). „Der Gesetz-
geber darf Ausgaben, die die Referenzgruppe tätigt,
nur dann als nicht relevant einstufen, wenn fest-
steht, dass sie anderweitig gedeckt werden oder zur
Sicherung des Existenzminimums nicht notwendig
sind“ (Rn 171). Weiter heißt es, dass die Höhe der
Kürzung sich empirisch aus der EVS ableiten lassen
müsse und den Normgeber die Obliegenheit treffen,
sie nachvollziehbar zu begründen, vor allem dann,
„wenn er von seiner selbst gewählten Methode ab-
weicht“ (Rn. 171).

Der Gesetzgeber hat zwar auf prozentuale Abschläge
verzichtet, hat aber stattdessen wiederholt von der
Möglichkeit Gebrauch gemacht, durchschnittliche
Ausgaben der nach ihrem Nettoeinkommen ge-
schichteten untersten 15% der Bevölkerung für nicht
regelsatzrelevant zu erklären. Es kann selbstver-
ständlich darüber gestritten werden, ob Ausgaben
für Schnittblumen, Haustiere, Gartengeräte, Kü-
chenuhren oder die Kosten der chemischen Reini-
gung zum menschenwürdigen Existenzminimum
gehören. Dass die Leistungsberechtigten hier unter-
schiedliche Entscheidungen treffen, ist jedoch gera-
de das Charakteristische der Statistik-Methode. Der
Gesetzgeber hat mit seiner Vorgehensweise in will-
kürlicher Weise Statistik- und Warenkorbmethode
vermischt. Aus den statistisch ermittelten Ver-

55 BVerfGE 61, 18,25; 62, 323, 332; 75, 382, 392.
56 BVerfGE 108, 52, 68; 103, 242, 258.
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brauchsausgaben der untersten 15% bzw. 20% der
Haushalte nimmt er – in umgekehrter Anwendung
des Warenkorbmodells - wieder eine Vielzahl von
Waren aus dem Korb heraus, die als nicht relevant
für den Regelbedarf eingestuft werden. Das BVerfG
hatte zwar festgestellt, dass der Gesetzgeber in der
Wahl der Methode frei sei, hatte jedoch gleichzeitig
darauf hingewiesen, dass Abweichungen von der
gewählten Methode der sachlichen Rechtfertigung
bedürften (Rn. 139). Dies ist nicht erfolgt. Das
BVerfG hatte ferner ausgeführt, dass dem Statistik-
modell die Überlegung zugrunde liege, dass der
individuelle Bedarf eines Hilfebedürftigen in einzel-
nen Ausgabepositionen vom durchschnittlichen
Verbrauch abweichen kann, der Gesamtbetrag der
Regelleistung es aber ermöglichen solle, „einen
überdurchschnittlichen Bedarf in einer Position
durch einen unterdurchschnittlichen Bedarf in einer
anderen auszugleichen. Der Gesetzgeber muss des-
halb die regelleistungsrelevanten Ausgabepositionen
und-Beträge so bestimmen, dass ein interner Aus-
gleich möglich ist“ (Rn. 172). Diese Voraussetzung
ist aber nicht mehr erfüllt, wenn an einer Vielzahl
von Ausgabepositionen gekürzt wird und damit der
Regelbedarf insgesamt zu tief sinkt.

Öffentlich debattiert wurden die Abschläge in Höhe
von 19 Euro durch die Herausnahme der Ausgaben
für Tabak und Alkohol, wobei letztere durch preis-
wertes Mineralwasser aus dem Diskounter in Höhe
von monatlich 2.99 Euro ersetzt wurden. Was bei
den Stammtischen (sic!) vielleicht gut ankommt,
bedeutet aber, dass es einem Grundsicherungsemp-
fänger nicht zugestanden wird, auch nur einen
Abend im Monat zuhause mit Freunden ein Bier zu
trinken. Ein Mindestmaß an sozialer Teilhabe – wie
sie durch den Regelbedarf gem. § 19 SGB II gewähr-
leistet werden soll - ist damit nicht möglich. Wenn
der Gesetzgeber den Grundsicherungsempfängern
schon eine gesunde Lebensführung vorschreiben
will, dann hätte er im Sinne der Substitutionstheorie
auch nur das Ausgabeverhalten der Haushalte be-
trachten dürfen, die abstinent leben. Ähnliche Ab-
züge werden vorgenommen für die in der Referenz-
gruppe der ärmsten 15 % der Gesellschaft durch-
schnittlich getätigten Ausgaben für den Besuch von
Restaurants, Gaststätten, Cafés, Imbissständen, Kan-
tinen und Mensen. Hier wurde nur der Warenwert in
Höhe von 28,5% der Ausgaben für Regelsatz relevant
erklärt mit der Begründung, dass die auswärtige
Verpflegung nicht zum physischen Existenzmini-
mum zähle57. Dies ist aber ein Aspekt der sozialen
Teilhabe, der ebenfalls zum menschenwürdigen
Existenzminimum gehört. Dem Gesetzgeber wurde
zwar ein größerer Gestaltungsspielraum für den
Bereich der Teilhabe am sozialen Leben zugestanden
(Rn. 138), wenn dieser aber soweit ausgedünnt ist,
dass selbst verbreitete Formen der Geselligkeit nicht
mehr enthalten sind, könnte hier eine Grenze über-
schritten zu sein. Schließlich hatte das Gericht den
Vorteil der Statistik-Methode auch darin gesehen,
dass sie „die neben dem physischen Existenzmini-
mum zusätzlich erforderlichen Aufwendungen zur
Gewährleistung eines Minimums an gesellschaftli-
cher Teilhabe am tatsächlichen Ausgabeverhalte

57 Gesetzentwurf, S. 94.

misst“ (Rn. 166). Das tatsächliche Ausgabeverhalten
der Referenzgruppe ist aber durch gelegentlichen
Alkoholgenuss und den Besuch einfacher Gaststät-
ten geprägt, so dass dies als typisches Verbrauchs-
verhalten als gegeben hinzunehmen ist.

Bei den statistisch nachgewiesenen Ausgaben für
den Verkehr hatte das BVerfG keinen Wertungswi-
derspruch darin gesehen, dass der Gesetzgeber dem
Grundsicherungsempfänger zwar ein angemessenes
Fahrzeug58 gestattet, jedoch bei der Bemessung des
Existenzminimums Ausgaben für Benzin nicht be-
rücksichtigt. Jedoch hatte es darauf hingewiesen,
dass „bei Einsparung der Kosten eines Kraftfahr-
zeugs die Kosten des Hilfebedürftigen für den öffent-
lichen Nahverkehr ansteigen können“ (Rn. 179). Hier
hat der Gesetzgeber nicht die durchschnittlichen
Mobilitätskosten der untersten 15% der Bevölkerung
zugrundgelegt, sondern hat im Rahmen einer Son-
derauswertung nur das Ausgabeverhalten derjenigen
Haushalte betrachtet, die keine Ausgaben für Kraft-
stoffe und Schmiermittel haben.

Sonderauswertungen sind grundsätzlich ein proba-
tes Mittel, um die dem Statistikmethode inhärenten
Substitutionsansatz zu realisieren: Wenn bestimmte
Ausgabepositionen herausgenommen werden, dann
können Ausgaben der verbliebenen Haushalte in
anderen Bereichen höher liegen. Wer sein Geld nicht
für Alkohol und Tabak ausgibt, hat vielleicht höhere
Kosten für Sportgeräte oder Ernährung. Allerdings
können Sonderauswertungen die Referenzgruppe
derartig verzerren, dass keine realitätsgerechten
Daten mehr zu ermitteln sind. Für die Alleinstehen-
den, die häufig in städtischen Ballungsgebieten le-
ben, mag der unterstellte Verweis auf Fahrrad und
ÖPNV realistisch sein. Obwohl auch bei ihnen da-
von auszugehen ist, dass der Sonderzuschnitt auf
Haushalte ohne Pkw dazu führt, dass besonders
arme Haushalte in der Referenzgruppe konzentriert
sind und hier die 15%-Problematik ein weiteres Mal
eine Verschärfung erfährt. Für Familien mit Kindern,
die häufig im ländlichen Umfeld leben und fast
immer ein Auto besitzen, kommt es jedoch mit Si-
cherheit zu einer erheblichen Unterdeckung ihres
Mobilitätsbedarfes59. So liegen die Ausgaben der
Familien mit einem Kind im Alter von 6 bis 14 Jah-
ren für Verkehr in der Referenzgruppe der untersten
20% der Haushalte bei 276,73 Euro im Monat, die
sich aufteilen in jeweils 122 Euro für jeden Elternteil
und 34,15 Euro für das Kind. Nimmt man von dieser
Gruppe nur noch die Haushalte ohne Ausgaben für
Kraftstoffe und Schmiermittel in den Blick, so blei-
ben lediglich 38 Haushalte übrig, zu denen im übri-
gen keine Daten mehr angegeben werden, weil sie
nicht mehr repräsentativ sind. Dennoch werden hier
Ergebnisse ausgewiesen: danach kommt dieser Refe-
renzhaushalt auf Ausgaben für Verkehr für drei Per-
sonen in Höhe von 63,97 Euro, von denen jeweils
24,73 auf jeden Elternteil und 14,49 Euro auf das
Kind entfallen60. Dies ist jedoch nur noch ein Bruch-

58 Dieses wird gem. § 12 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 SGB II nicht als
Vermögen nicht berücksichtigt.
59 Rudolf Martens, Mobilitätsbedarf: Ein verdrängtes Thema
in der Regelsatzdiskussion, in: WSI Mitteilungen 10/2010,
S. 531 ff.
60 Anlage 1 zu Artikel 1 des Gesetzentwurfs.
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teil der tatsächlichen Ausgaben, die in der gesamten
Referenzgruppe getätigt werden.

Dies begegnet verschiedenen verfassungsrechtlichen
Einwänden. Zum einen sind die auf der Grundlage
dieser Auswertung ermittelten Werte methodisch
zweifelhaft. Dies zeigt sich schon daran, dass die
Kosten für den Verkehr der 14 bis 18Jährigen niedri-
ger sind als die die 6 bis 14Jährigen, obwohl die
Lebenswirklichkeit dafür spricht, dass mit zuneh-
mendem Alter der Mobilitätsbedarf wächst. Wenn
Sonderauswertungen dazu führen, dass mit nicht
mehr repräsentativen Daten operiert werden muss,
verstoßen sie gegen die eindeutigen Vorgaben des
BVerfG, wonach „die Festsetzungen der Leistungen
auf der Grundlage verlässlicher Zahlen und schlüs-
siger Berechnungsverfahren tragfähig zu rechtferti-
gen sein“ müssen (Rn. 142). Legt der Gesetzgeber die
im Gesetzgebungsverfahren eingesetzten Methoden
und Berechnungsschritte nicht nachvollziehbar
offen, so ist per se von der Unvereinbarkeit der Höhe
der Regelleistung auszugehen (Rn. 144). Zum ande-
ren muss aus der Tatsache, dass nach Reduzierung
der Referenzgruppe auf diejenigen Haushalte, die
keine Ausgaben für einen Pkw aufweisen, praktisch
keine Familien mehr übrig bleiben, die Konsequenz
gezogen werden, dass diese Vorgehensweise eben
nicht realitätsgerecht ist und deshalb zu unterblei-
ben hat. Der mehrmalige Hinweis des Gerichtes auf
den jeweiligen Entwicklungstand des Gemeinwe-
sens, die bestehenden Lebensbedingungen sowie die
technisierte Informationsgesellschaft (Rn. 138) legt
nahe, dass der Gesetzgeber die Augen vor der Reali-
tät nicht verschließen darf. Er muss berücksichtigen,
dass Familien in Deutschland auch im unteren Ein-
kommenssegment typischerweise ein Auto besitzen,
um gerade den durch Kinder erst entstehenden
Mobilitätsbedarf zu decken. Wird dies aus dem Re-
gelbedarf von Familien im Grundsicherungsbezug
gestrichen, so hat dies zur Folge, dass diese Familien
den Bedarf auf Kosten anderer Bedarfe decken müs-
sen.

Es ist zu konzedieren, dass über die sachliche An-
gemessenheit bestimmter Abzüge durchaus gestrit-
ten werden kann. Wenn diese allerdings ubiquitär
sind, bedeutet dies, dass die Voraussetzungen für
den Substitutionsgrundsatz des Statistikmodells (die
Möglichkeit des internen Ausgleichs) nicht mehr
gegeben sind. Überdurchschnittliche Bedarfe in dem
einen Bereich können nicht mehr durch Einsparun-
gen in dem anderen Bereich kompensiert werden. So
kommt der Herausnahme nicht regelsatzrelevanter
Positionen die Funktion zu, die früher die Abschläge
hatten: sie bieten die Möglichkeit genau den Regel-
bedarf zu „berechnen“, der arbeitsmarktpolitisch
und fiskalisch als tragbar erscheint. So ist es wohl
doch kein statistischer Zufall, dass monatelanges
Rechnen genau den Betrag von 364 Euro ergab, den
schon im Jahr 2008 der Siebente Existenzsiche-
rungsbericht als Existenzminimum für das Jahr 2010
in Aussicht gestellt hatte61.

5. Der neue Kinderbedarf

Während für die Erwachsenen nur auf die Ausgaben
der untersten 15% der nach ihrem Einkommen ge-

61 BT-Drucks. 16/11065, S. 7

schichteten Haushalte abgestellt wurde, wurden für
den Regelbedarf von Kindern die untersten 20% der
Haushalte zugrunde gelegt62, was darin begründet
liegt, dass ansonsten keine statistisch ausreichend
große Gruppe zustande gekommen wäre. Das Ergeb-
nis der konkreten Ermittlung des Kinderbedarfs ist
einigermaßen überraschend: Danach waren die alten
– ins Blaue hinein geschätzten - Kinderregelsätze zu
hoch, und zwar zunehmend mit steigendem Alter:
Bei den 0 bis 6 Jahre alten Kindern um 2 Euro, bei
den 7 bis 14 Jahre alten Kindern um 9 Euro und bei
den 14 bis 18 Jahre alten Kindern um 12 Euro. Zwar
werden die Sätze nicht gekürzt, allerdings werden
die Leistungen für Kinder solange nicht angepasst,
bis die rechnerische Lücke durch Inflation und
Preisentwicklung geschlossen ist63. Das widerspricht
den in den letzten Jahren von Wohlfahrtsverbänden
vorgelegten Berechnungen, wonach die Kinderregel-
sätze zu niedrig seien64. Auch hatten Untersuchun-
gen ergeben, dass der im Sozialgeld für Lebensmittel
vorgesehene Betrag für Kinder ab 7 Jahren keine
ausgewogene Ernährung ermöglicht65. Um zu verifi-
zieren, ob die Referenzgruppe selber ihren Kindern
eine menschenwürdige Existenzminimum gewähr-
leisten kann, würde es sich anbieten, anhand der
Warenkorbmethode zu überprüfen, ob der Regelbe-
darf es erlaubt, Kinder und Jugendliche angemessen
zu ernähren und zu kleiden. Eine Erklärung dafür,
dass gerade der frühere Regelsätze für Jugendliche
zu hoch sei, lässt sich jedoch unschwer darin finden,
dass der Gesetzgeber für die Jugendlichen ab dem
14. Lebensjahr unterstellt, dass sie im selben Maß
Alkohol und Tabak konsumieren wie Erwachsene
und ihnen hierfür ebenfalls ca. 16 Euro vom Regel-
bedarf abzieht66. Diese Vorgehensweise entspricht
wieder einer „Schätzung ins Blaue“ hinein. Solange
diese Fiktion nicht empirisch belegt ist, hat sie nach
den Anforderungen des BVerfG an ein transparentes,
realitätsgerechtes und auf belastbaren Daten beru-
henden Verfahren zu unterbleiben. Hinzu kommt,
dass bei der Neuberechnung der Kinderregelsätze
viele Verbrauchspositionen der EVS nicht mit Zah-
len unterlegt sind, sondern Leerstellen aufweisen,
was daran liegt, dass zu einzelnen Ausgabeposten
Angaben von weniger als 25 Haushalten vorhanden
waren. Damit wird das Verfahren zur Ermittlung der
Regelsätze für Kinder der verfassungsgerichtlich
geforderten Obliegenheit zur Transparenz vermut-
lich nicht gerecht.

Im Regelbedarf der Kinder sind auch weiterhin typi-
sche Bedarfslagen in Zusammenhang mit dem
Schulbesuch abgedeckt. So weist die Begründung

62 § 4 Gesetz zur Ermittlung der Regelbedarfe nach § 28 des
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (RBEG).
63 §§ 77 Abs. 4 SGB II E, 134 SGB XII.
64 Der Paritätische, Was Kinder brauchen…, 09/2008; Neue
Caritas, spezial, 10/2008.
65 Kerstin/Clausen, Wie teuer ist eine gesunde Ernährung
für Kinder und Jugendliche?, in: ErnährungsUmschau
2007, S. 508 ff.; Dirk Heinz, Einige Überlegungen zu den
die Existenz sichernden Leistungen für die Kosten der
Ernährung bei Kindern, zu möglicher Fehlernährung infol-
ge zu geringer Leistungen und zu möglichen rechtlichen
Konsequenzen, in: Zeitschrift für das Fürsorgewesen 2010,
S. 73 ff.
66 Gesetzentwurf, S. 112
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des Gesetzentwurfs darauf hin, dass die Anschaffung
von Schulbüchern vom Regelbedarf erfasst sei, so-
weit die Länder nicht ohnehin Lehrmittelfreiheit
gewähren. Auch die „Fahrtkosten zur Schule seien
von dem Regelbedarf erfasst67. Dies wird vor dem
BVerfG wohl nicht zu halten sein. Zum einen kön-
nen wegen der je nach Bundesland unterschiedli-
chen Regelungen zur Lehrmittelfreiheit in den Ver-
brauchsausgaben der untersten 20% der Bevölke-
rung keine diesbezüglichen durchschnittlichen Aus-
gaben erfasst sein. Das gleiche gilt erst recht für die
Beförderungskosten zur Schule. Wenn hier ein
Durchschnittswert in den Regelbedarf eingegangen
wäre, so wäre er für diejenigen, die tatsächlich auf
öffentliche Verkehrsmittel für den Schulbesuch
angewiesen sind, in jedem Fall zu gering, für dieje-
nigen, die zu Fuß zur Schule gehen können, ent-
stünde eine Überdeckung. Nach der insoweit ein-
deutigen Rechtsprechung des BVerfG sind für Kin-
der im Grundsicherungsbezug nunmehr alle „Befä-
higungskosten“ vom Bund zu decken68. Dazu gehö-
ren auch die Kosten der Schülerbeförderung, die in
einigen Bundesländern nur bis zur 10. Klasse finan-
ziert werden.

Gem. § 28 Abs. 3 SGB II E gehören zum Bildungsbe-
darf für Schülerinnen und Schüler die Aufwendun-
gen für den persönlichen Schulbedarf. Hier werden -
ausnahmsweise in bar - 70 Euro zum Schuljahresbe-
ginn am 1.8. und weitere 30 Euro zum Halbjahr, am
1.2. eines jeden Jahres ausgezahlt. Das alte Schulbe-
darfspaket des § 24 a SGB II in Höhe von 100 Euro
war vom BVerfG kritisiert worden, weil der Bedarf
nicht empirisch ermittelt worden, sondern geschätzt
worden war (Rn. 203). In der Gesetzesbegründung
wird hierzu ausgeführt, dass es wegen der höchst
unterschiedlichen Anforderungen in einzelnen Bun-
desländern und bei unterschiedlichen Schulformen
einen im Rahmen der Massenverwaltung nicht
leistbaren Aufwand bedeuten würde, den jeweiligen
Bedarf konkret zu ermitteln69. Auch findet sich der
Hinweis, dass die Praxis gezeigt habe, dass „diese
Leistungen eine gute Ausstattung auch der Kinder
aus bedürftigen Familien zum Schuljahresbeginn
bewirkt“ habe70. Ob dies mit der Entscheidung des
BVerfG vereinbar ist, ist fraglich, hatte dieses doch
ausdrücklich gefordert, den Schulbedarf empirisch
zu ermitteln.

§ 28 Abs. 4 SGB II E enthält für Schülerinnen und
Schüler einen Anspruch auf angemessene Lernför-
derung, soweit diese geeignet und zusätzlich erfor-
derlich ist, um die nach den schulrechtlichen Be-
stimmungen festgelegten wesentlichen Lernziele zu
erreichen. Zwar sind die Fördervoraussetzungen
nicht so restriktiv wie im derzeitigen § 21 Abs. 6

67 Gesetzentwurf, S. 172.
68 Die Aussage des Gerichtes lässt keinen Interpretations-
spielraum: „Die Länder haben ihre Schulen und sonstigen
Bildungseinrichtungen zu finanzieren. Aus Art. 104a ABS.
1 GG folgt aber keine fürsorgerechtliche Pflicht, hilfebe-
dürftige Personen, die Schulen besuchen und sonstige
Bildungseinrichtungen benutzen, mit den dafür notwendi-
gen finanziellen Mitteln auszustatten“ (BVerfG vom
9.2.2010, Rn. 182).
69 Gesetzentwurf S. 173.
70 Gesetzentwurf S. 174

SGB II71, jedoch weist die Begründung zum Geset-
zesentwurf darauf hin, dass außerschulische Lern-
förderung als Mehrbedarf nur in „Ausnahmefällen
geeignet und erforderlich und damit notwendig“ ist.
Offensichtlich wird hier ein Antragssturm erwartet,
so dass im Weiteren klargestellt wird, dass die Lern-
förderung in der Regel nur „kurzzeitig“ notwendig
sei, um vorübergehende Lernschwächen zu beheben.
Schulische Angebote hätten Vorrang. Wesentliches
Ziel sei die Versetzung in die nächste Klassenstufe
bzw. ein ausreichendes Leistungsniveau. „Verbesse-
rungen zum Erreichen einer besseren Schulartemp-
fehlung stellen regelmäßig kein Grund für die Lern-
förderung dar72. Das bedeutet, dass auf Kosten des
Grundsicherungsträgers nur die Versetzung zu för-
dern ist, aber auch nur, wenn diese realistisch zu
erreichen ist. Die Lernförderung wird eingestellt,
wenn ausreichende Leistungen erreicht sind, also
bei der Note ausreichend. Das Ziel, von der Haupt-
schule auf die Realschule oder von dieser auf ein
Gymnasium zu gelangen, wird nicht auf Kosten des
Bundes gefördert. Damit bleibt das, was in den Fami-
lien der Mittelschicht an der Tagesordnung ist, für
Familien im Leistungsbezug weiterhin unerreichbar.
Auch der für die Zukunft erwartete Facharbeiter-
mangel wird so nicht behoben. Es zeigt sich auch,
dass die Verankerung von Bildungs- und Teilhabe-
ansprüchen von Kindern im Rahmen des SGB II, XII
und § 6a BKGG die dort herrschende Philosophie
der sparsamen Mittelverwendung nicht überwinden
kann. Im Fall der Lernförderung von Kindern müsste
die möglichst weitgehende Ausschöpfung der Mittel
als Erfolg bezeichnet werden, weil nur so die „Visi-
on“ des BVerfG zu realisieren wäre, die Lebenschan-
cen junger Menschen zu erhöhen und sie in die Lage
zu versetzen, langfristig ihren Lebensunterhalt aus
eigenen Kräften zu bestreiten (Rn. 192).

Bei der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung des
§ 28 Abs. 5 SGB II E ist auf die Problematik hinzu-
weisen, dass in vielen Kindergärten gerade die Kin-
der arbeitsloser Eltern nur Halbtagsplätze bekom-
men, in denen das Mittagessen nicht eingeschlossen
ist. Hier müssen vor Ort Lösungen gefunden werden,
damit auch die Kinder Grundsicherungsbezug an
den Angeboten teilnehmen können.

§ 28 Abs. 6 SGB II E gewährt Berechtigten bis zum
18. Lebensjahr Leistungen für die Teilhabe am sozia-
len und kulturellen Leben in der Gemeinschaft bis
zu einem Höchstbetrag von 10 Euro im Monat für 1.
die Mitgliedschaft in den Bereichen Sport, Spiel,
Kultur und Geselligkeit, 2. Musikunterricht, 3. ver-
gleichbare Kurse der kulturellen Bildung oder 4. die
Teilnahme an Freizeiten.

Die Höhe der Pauschale begründet der Gesetzent-
wurf mit den Ergebnissen der EVS 2008, wonach in
Paarhaushalten mit einem Kind nach dem Vertei-
lungsschlüssel entsprechende Ausgaben von 3,58
Euro auf das Kind entfielen, so dass der monatliche
Pauschalbetrag von 10 Euro pro Kind die zu berück-
sichtigenden Durchschnittsbeträge erheblich über-

71 Die Bundesagentur für Arbeit verlangt hier im Rahmen
einer Dienstanweisung einen Todesfall in der Familie oder
eine schwere Erkrankung der Schülerin/des Schülers.
72 Gesetzentwurf S. 174
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steigen73. Das Budget von 10 Euro im Monat sei aus-
reichend, um neben den durchschnittlichen Kosten
von 25 – 30 Euro für Mitgliedsbeiträge für Sportver-
eine im Jahr auch noch andere Aktivitäten zur ge-
sellschaftlichen Teilhabe in Anspruch zu nehmen74.
Nicht zu den geförderten Aktivitäten gehören bei-
spielsweise Kinoveranstaltungen, da diese lediglich
ein geringes Potential bei der Einbindung in soziale
Gemeinschaftsstrukturen hätten und überwiegend
der Unterhaltung dienten75. Es fällt außerdem auf,
dass Unternehmungen mit der gesamten Familie,
wie der Besuch des Zoos, des Spaßbades oder des
Kletterparks nicht erfasst sind. Diese können durch-
aus einen wertvollen familienstabilisierenden Effekt
haben. Stattdessen setzen die geförderten Angebote
ausschließlich auf eine Förderung von Kindern und
Jugendlichen jenseits der Familie. Dies erscheint mit
Art. 6 Abs. 1 GG nur schwer vereinbar, der es dem
Staat aufgibt, Ehe und Familie besonders zu schüt-
zen. Andererseits sollen die Jobcenter mit den Eltern
gemeinsam möglichst verbindliche Absprachen über
die Inanspruchnahme von Angeboten zur Deckung
der Bedarfe für Bildung und Teilhabe treffen, damit
Kinder und Jugendliche ihre Ansprüche auch tat-
sächlich realisieren76. Dies ist problematisch, weil in
den meisten Fällen im derzeitigen SGB-II-Regime
des Forderns und Förderns oft kein Vertrauensver-
hältnis zu den Mitarbeitern der Arbeitsvermittlung
besteht und diese auch in der Regel nicht die erfor-
derliche Qualifikation besitzen, versteckte Integrati-
ons- und Bildungshemmnisse zu erkennen.

Der in Abs. 6 aufgeführte Katalog ist abschließend.
Fahrtkosten gehören deshalb nach Aussage des
Gesetzesentwurfs nicht zu den nach Abs. 6 aner-
kannten Bedarfen77. Das stellt gerade in struktur-
schwachen Regionen ein besonderes Problem dar,
denn häufig befinden sich die Angebote in der
nächstgrößeren Stadt. Wer sich die Fahrtkosten nicht
leisten kann, ist damit von der sozialen und kultu-
rellen Teilhabe faktisch ausgeschlossen. Weiterhin
muss bedacht werden, dass die Folge- und Zusatz-
kosten, die mit den neuen Teilhabemöglichkeiten
verbunden sind, z.B. Trainingsanzug, Fußballschu-
he, Schwimmbrille etc., im Regelbedarf der Kinder
nicht enthalten sind.

Die Möglichkeit, dass Kommunen gem. § 29 Abs. 4
SGB II E auf ihren Antrag hin mit dem Abschluss der
Vereinbarungen, deren Ausführung und Abrechnung
beauftragt werden, ist sehr zu begrüßen. Denn die
Anforderungen, die § 29 SGB II E an die Agentur für
Arbeit stellt, sind erheblich. Danach müsste sie
gleichsam Aufgaben der Gemeinwesenarbeit erbrin-
gen, nämlich gemeinsam mit anderen kommunalen
Trägern, vor allem der Jugendhilfe, die örtlichen
Angebote im Bereich von Bildung und Teilhabe
vernetzen und optimieren und andererseits auf die
leistungsbeziehenden Eltern einwirken, um Bil-
dungsbedarfe dort zu wecken, wo sie noch nicht
vorhanden sind. Bei den neuen Bildungs- und Teil-
habeansprüchen der Kinder und Jugendlichen müss-

73 Gesetzentwurf, S 176
74 Gesetzentwurf, S. 176
75 Gesetzentwurf, S. 176
76 § 4 Abs. 2 Satz 2 SGB II E
77 Gesetzentwurf, S. 176

ten sich die Jobcenter eine neue Philosophie aneig-
nen. Sie müssten darauf hinwirken, dass Leistungen,
die Geld kosten, auch in Anspruch genommen wer-
den. Diese weitgehend sozialpädagogischen Anfor-
derungen könnten mit dem derzeitigen Personal der
Jobcenter wohl nur in seltenen Fällen erfüllt werden.
Es ist davon auszugehen, dass viele Kommune von
der Möglichkeit Gebrauch machen, die Leistungs-
vereinbarungen mit den Trägern der Leistungen vor
Ort selber abzuschließen und abzurechnen (sei es via
Gutscheinen oder Kostenübernahmeerklärung) und
sich die Kosten vom Bund erstatten lassen. Dafür
spricht auch, dass sie diese Aufgabe für die Kinder
im SGB XII-Bezug ohnehin wahrnehmen müssen.
Nach der Gesetzesbegründung bleibt auch bei der
Beauftragung die „Aufgabenverantwortung der
Agentur für Arbeit gewahrt“78. Es bleibt in der Geset-
zesbegründung allerdings noch offen, ob die Anträge
auf Bildung und Teilhabe zunächst bei der gemein-
samen Einrichtung, sprich im Jobcenter, gestellt, und
dann an die Kommune weitergeleitet werden oder
ob sich die Leistungsberichtigen sofort an die Kom-
munen wenden können. Letzteres wäre im Sinne der
Vereinfachung und Übersichtlichkeit zu bevorzugen.
In diesem Zusammenhang wäre es ferner hilfreich,
wenn im Gesetz oder in der Begründung die Frage
der Antragsberechtigung geklärt würde. So wäre es
von Vorteil, wenn - anders als im SGB VIII - bei
mangelndem Engagement der Eltern z.B. auch die
Schule beim Grundsicherungsträger z.B. die Lern-
förderung oder den Zuschuss zu der Mittagsverpfle-
gung beantragen kann oder ein Kind oder Jugendli-
cher seine Gutscheine für die Teilhabe am sozialen
und kulturellen Leben selber abholen bzw. die Kos-
tenübernahmeerklärung beantragen kann.

6. Verbesserung der Teilhabe von Kindern
und Jugendlichen ?

Es wird sich zeigen müssen, ob sich durch die ge-
planten Gesetzesänderungen die Bedingungen der
Kinder- und Jugendlichen in einkommensschwa-
chen Familien verbessern werden. Es ist allerdings
zu befürchten, dass es vielerorts nicht zu einer Aus-
weitung des Angebots kommen wird, sondern ledig-
lich zu einer Verlagerung der Kostentragung. Länder
und Kommunen könnten aufgrund ihrer häufig de-
saströsen Haushaltslage die Gelegenheit wahrneh-
men könnten, sich einen Teil der von ihnen selber
bereits eingerichteten und finanzierten Infrastruk-
turmaßnahmen in den Bereichen von Bildung und
Teilhabe für die Kinder im Grundsicherungs- und
Kinderzuschlagsbezug nun vom Bund finanzieren zu
lassen. Dies würde nicht zu einer Ausweitung von
Leistungen führen, sondern lediglich zu einer Kos-
tenverlagerung. Denkbar ist dies bei der Mittagsver-
pflegung und der Lernförderung in den Schulen, die
derzeit über verschiedene Programme von Ländern
und Kommunen finanziert werden. Es ist auch nicht
ausgeschlossen, dass die Länder weitere Einschrän-
kungen bei der Lehrmittelfreiheit und den Schüler-
beförderungskosten vornehmen, nachdem nun ge-
klärt ist, dass der Bund über das Sozialgeld die Mit-
tel für die bedürftigen Schüler zu übernehmen hat.
Zu einer ähnlichen bloßen Substitution von Landes-
durch Bundesmittel kann es im Bereich der Jugend-

78 Gesetzesentwurf, S. 179
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arbeit des § 11 Abs. 3 SGB VIII kommen, wo bislang
über die kommunale Kinder- und Jugendhilfe über
die „Kann“-Bestimmung des § 90 Abs. 2 Satz 1 SGB
VIII erhebliche Mittel bereitgestellt werden, damit
Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen
Haushalten von Teilnahmebeiträgen der außerschu-
lischen Bildungsarbeit, der Jugendarbeit in Sport,
Spiel und Geselligkeit, der Kinder- und Jugenderho-
lung etc. befreit werden79 Auch freie Träger könnten
nunmehr die Gelegenheit wahrnehmen, die Gebüh-
ren für ihre Leistungen zu erhöhen. Dies wäre jedoch
für alle Kinder ein Rückschritt, vor allem für jene,
die mit ihren Familien nur wenig über dem Grund-
sicherungsniveau leben.

Zum anderen müssen die Angebote der Bildung und
Teilhabe von den Kindern und Jugendlichen auch
genutzt werden. Konzepte wie Gutscheine oder
Chipkarte gehen von einem Marktkonzept aus: da-
nach gilt es nur die Nachfragemacht der Kinder zu
stärken, damit diese die Angebote auf dem Markt
nutzen können. Dies geht jedoch an den realen Ge-
gebenheiten vorbei: Kein Mädchen aus einer
Migrantenfamilie wird nach Einführung von Gut-
schein und Chipkarte in den Sportverein gehen, kein
Junge wird vom Computer weggelockt, um ein Mu-
sikinstrument zu erlernen. Bildungsbedürfnisse
müssen dort geweckt werden, wo sie noch nicht
vorhanden sind. Die können, wenn es nicht von den
Eltern selber angestoßen werden kann, nur Men-
schen, die mit diesen Kindern bereits zu tun haben:
LehrerInnen und SozialpädagogInnen. Dies ist ein
starkes Argument dafür, die neuen Bildungs- und
Teilhabeangebote in den Schulen zu etablieren und
nicht außerhalb der Schulen. Die positiven Erfah-
rungen mit der Stuttgarter FamilienCard, auf die
Frau Ministerin von der Leyen ausdrücklich Bezug
nimmt, zeigt aber auch, dass die überwältigende
Inanspruchnahme durch Eltern und Kinder vor al-
lem auf den (gemeinsamen) Besuch von Spaßbädern
und des Zoos realisiert wurde – genau diese Berei-
che klammert das Teilhabepaket der Bundesregie-
rung aber aus.

Es ist jedoch von unschätzbarem Gewinn, dass die
Gesetzesänderung in den nächsten Monaten dazu
führen wird, dass alle lokalen Akteure im Bereich
von Bildung und Teilhabe sich mit den Grundsiche-
rungsträgern zusammensetzen werden, um eine
Bestandsaufnahme der infrastrukturellen Angebote
für Kinder undJugendliche zu machen und an einer
bedarfsgerechten Weiterentwicklung zu arbeiten.

79 Vgl. den offenen Brief der Arbeitsgemeinschaft für Kin-
der- und Jugendhilfe an die Bundesministerinnen von der
Leyen und Schröder vom 7.10.2010.
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Durch den Ausschluss von „Haushalte[n], deren
Nettoeinkommen unter dem Niveau der Leistungen
nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch und dem
Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch inklusive der Leis-
tungen für Unterkunft und Heizung liegt, aus der
Referenzgruppe“ (BVerfG 1 BvL 1/09 Absatz 169
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidu
ngen/ls20100209_1bvl000109.html ) dürfte sich der
Leistungs-Anspruch erhöhen.

Mangels Verfügbarkeit geeigneterer Daten (kein Be-
rechnungs-Auftrag des BMAS, Kapazitäts-Probleme
des Statistischen Bundesamtes, destatis Scientific
Use File noch nicht verfügbar) kann hier nur auf
bereits veröffentlichtes Daten-Material zurückgegrif-

fen werden, somit dürfte die Referenzgruppe zwi-
schen den „untersten 10 %“ und den „untersten 20
%“ einen realistischen Einblick in die Auswirkung
der korrekten Umsetzung der Entscheidung BVerfG 1
BvL 1/09 geben:

Auf Basis der vom BMAS veröffentlichten Daten zu
den EVS-Referenz-Gruppen „unterste 10 %“ und
„unterste 20 %“ ergibt sich sich für die dazwischen
liegende EVS-Referenz-Gruppe von 1090 erfassten
Haushalten (Netto-Einkommen zwischen EUR 810
und EUR 990 monatlich) ein Leistungs-Anspruch in
Höhe von EUR 594 monatlich.

Die angegebenen Werte beziehen sich auf das Jahr
2008.

Ein-Personen-Haushalte, Angaben in EUR pro Monat

Gruppe
BMAS

unterste
10 %

Differenz
EUR 810 -
EUR 901

BMAS
unterste

15 %

Dif-
ferenz

EUR 901
- EUR
922,60

BMAS
unter 60
% des

Medians

Dif-
ferenz
EUR

922,60 -
EUR 990

BMAS
unterste

20 %

Differenz
unterste
10 % -

unterste
20 %

Grenzwert 810,00 901,00 922,60 990,00

Anzahl 1.136 542 1.678 125 1.803 423 2.226 1.090

Hochgerechnet (in 1.000) 1.413 713 2.126 162 2.288 547 2.835 1.422

Private Konsum-Ausgaben 826,60 878,21 843,27 949,57 850,64 981,31 875,47 926,40

04 Wohnen, Energie und
Wohnunginstandhaltung 360,20 391,31 370,25 408,19 372,88 412,98 380,50 401,66

Private Konsum-Ausgaben
OHNE 04 Miete, Energie und
Wohnunginstandhaltung

466,40 486,90 473,02 541,39 477,76 568,33 494,97 524,75

0451010 Strom 31,89 35,05 32,91 35,79 33,11 35,37 33,54 35,26

043 Wohnunginstandhaltung 38,31 26,48 34,49 6,07 32,52 52,89 36,39 34,39

Private Konsum-Ausgaben
OHNE 04 Miete, Energie und
Wohnunginstandhaltung PLUS
Strom und Wohnunginstandhaltung

536,60 548,43 540,42 583,26 543,39 656,58 564,90 594,39

Quelle: Eigene Berechnungen. Daten-Quellen: BMAS
http://www.bmas.de/portal/48382/property=pdf/2010__10__01__evs__eph__rest0__saw__hhgr1__u10_25.pdf
http://www.bmas.de/portal/47974/property=pdf/2010__09__26__evs__einzelpersonenhaushalt.pdf
http://www.bmas.de/portal/48386/property=pdf/2010__10__01__evs__eph__rest0__saw__hhgr1__u60_25M.pdf
http://www.bmas.de/portal/48384/property=pdf/2010__10__01__evs__eph__rest0__saw__hhgr1__u20_25.pdf
Die angegebenen Werte beziehen sich auf das Jahr 2008.
Eventuelle Abschläge für die Abteilung 02 Alkoholische Getränke sind derzeit nicht bezifferbar, da Festlegungen des Ge-
setzgebers zum Kalorien-Ersatz (z.B. für Bier) fehlen.

Die nachfolgende Tabelle enthält die im Systemati-
schen Verzeichnis der Einnahmen und Ausgaben
Ausgabe 1998 (SEA 98) des Statistischen Bundesam-
tes veröffentlichten EVS-Abteilungen, -Gruppen und
-Klassen mit den entsprechenden Code-Nummern
(Zweisteller, Dreisteller, Viersteller) http://www.
destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Intern
et/DE/Content/Klassifikationen/GueterWirtschaftkla
ssifikationen/SEA98,property=file.pdf .

Die blau markierten Informationen (Code-Nummern
und Bezeichnungen) stammen aus dem Gesetzent-

wurf BT-Drs. 17/3404 und widersprechen den veröf-
fentlichten Angaben des Statistischen Bundesamtes
(SEA 98). Bei diesen Positionen ist somit nicht er-
sichtlich, welche Ausgaben in ihnen enthalten sein
sollen.

Sofern die im Gesetzentwurf verwendeten Bezeich-
nungen ähnlich den SEA 98 Bezeichnungen waren,
wurden die SEA 98 Bezeichnungen beibehalten.

Für rot markierte Ausgabe-Positionen enthält der
Gesetzentwurf Angaben über die fehlende Notwen-
digkeit der Berücksichtigung als „Existenz-
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Minimum“ bzw. handelt es sich um Ausgaben, die
im Rahmen der Gewährung von Leistungen für Kos-
ten der Unterkunft zu übernehmen sind.

Gelb markiert sind benannte Ausgabe-Positionen,
die nicht blau oder rot sind.

„Ausgabe“ bezeichnet den im Gesetzentwurf für die
jeweilige Position angegeben Leistungs-Anspruch in
EUR monatlich (teilweise: „/“) für Ein-Personen-
Haushalte.

„Ausgabewerte, hinter denen nicht mehr als 24
Haushalte mit Ausgaben stehen, [werden] nicht
veröffentlicht und durch „/“ gekennzeichnet.“

Quelle: Lesehinweis, „Erläuterungen zu den
Sonderauswertungen des Statistischen Bundes-
amtes zur Neubemessung der Regelbedarfe“, Sei-
te 5 (Hervorhebungen hinzugefügt)

http://www.bmas.de/portal/48376/property=
pdf/2010__10__01__evs__lesehinweis.pdf

Die Höhe des Leistungs-Anspruchs für Ausgabe-
Positionen der Abteilungen 01 bis 12 (Private Kon-
sumausgaben) ohne Markierung blau, Markierung
rot oder Markierung gelb ist ungeklärt.

Die Berechnung „abweichender“ Bedarfe (BVerfG 1
BvL 1/09 Abs. 204) ist somit nicht möglich.

http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidu
ngen/ls20100209_1bvl000109.html

Bei der Code-Nummer „0122 100 100“ dürfte es sich
um einen Schreibfehler handeln, da 10-stellige
Code-Nummern im SEA 98 nicht aufgeführt sind.

Nicht nachvollziehbare Positionen befinden sich
somit zumindest in den EVS-Abteilung 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10 und 12.

Leistungs-Kürzungen in den Abteilung 01 und 11
beruhen auf offenkundig unzulässigen „empiri-
schen Grundlagen“

.

Code Bezeichnung Ausgab
e

Abteilung 01 Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke 128,46
011 Nahrungsmittel 112,12
0111 Brot und Getreideerzeugnisse
0112 Fleisch, Fleischwaren
0113 Fische, Fischwaren
0114 Molkereiprodukte und Eier
0115 Speisefette und –öle
0115 Obst
0117 Gemüse (einschl. Kartoffeln u.a. Knollengewächse)
0118 Zucker, Marmelade, Konfitüre, Honig, Sirup, Schokolade,Süßwaren
0119 Nahrungsmittel, a.n.g.
012 Alkoholfreie Getränke 13,35
0121 Kaffee, Tee, Kakao
0122 Mineralwasser, Limonaden, Frucht und Gemüsesäfte
0122 100 100 Mineralwasser als Substitution der alkoholischen Getränke 2,99

Abteilung 02 Alkoholische Getränke, Tabakwaren und Drogen
021 Alkoholische Getränke
0211 Spirituosen
0212 Weine
0213 Bier
0214 Erfrischungsmixgetränke mit einem Alkoholgehalt unter 6 %
022 Tabakwaren
023 Drogen

Abteilung 03 Bekleidung und Schuhe 30,40
031 Bekleidung
0311 Bekleidungsstoffe 1,07
0312 Bekleidung
0312 1 Bekleidung für Herren (ab 14 Jahre)
0312 2 Bekleidung für Damen (ab 14 Jahre)
0312 3 Bekleidung für Kinder (3 bis 13 Jahre) und Kleinkinder (0 bis 2 Jahre)
0312 901 Herrenbekleidung (ohne Strumpfwaren) 4,42
0312 902 Damenbekleidung (ohne Strumpfwaren) 14,81
0312 900 Herren-, Damen- und Kinderstrumpfwaren 1,28
0313 Andere Bekleidungsartikel und -zubehör 0,90
0314 Chemische Reinigung, Waschen, Reparaturen und Miete von Bekleidung
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Code Bezeichnung Ausgab
e

0314 100 Reparaturen und Miete von Bekleidung 0,37
032 Schuhe
0321 Schuhe u.a. Fußbekleidung
0321 100 Schuhe für Herren 1,81
0321 200 Schuhe für Damen 5,12
0321 900 Schuhzubehör 0,17
0322 Reparaturen und Miete von Schuhen 0,45

Abteilung 04 Wohnung, Wasser, Strom, Gas u.a. Brennstoffe 30,24
041 Tatsächliche Mietzahlungen
0411 Tatsächliche Mietzahlungen für Hauptwohnungen
0412 Tatsächliche Mietzahlungen für Zweit- und Freizeitwohnungen
042 Unterstellte Mietzahlungen
0421 Unterstellte Mietzahlungen für Eigentümerwohnungen als Hauptwohnungen
0422
043 Regelmäßige Instandhaltung und Reparatur der Wohnungen
0431 Erzeugnisse für die regelmäßige Instandhaltung und Reparatur der Wohnung
0431 000 Ausgaben für Instandhaltung und Schönheitsreparaturen – Material (Mieter) 0,99
0431 910 /
0432 Dienstleistungen für die regelmäßige Instandhaltung und Reparatur der Wohnung
0432 900 0,93
0432 901 /
044
0441 Wasserversorgung
0442 Müllabfuhr
0443 Abwasserentsorgung
0444 Andere Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Wohnung, a.n.g.
045 Strom, Gas u.a. Brennstoffe
0451 Strom
0451 010 Strom (auch Solarenergie) dar: Mieterhaushalte 26,80
0451 010 Strom (auch Solarenergie) dar: Eigentümerhaushalte umgerechnet 1,32
0452 Gas
0453 Flüssige Brennstoffe (ohne Kraftstoffe)
0454 Feste Brennstoffe
0455 Fernwärme u.a.

Abteilung 05 Einrichtungsgegenstände (Möbel), Apparate, Geräte und Ausrüstungen für den
Haushalt sowie deren Instandhaltung 27,41

051 Möbel, Innenausstattung, Teppiche u.a. Bodenbeläge
0511 Möbel und Einrichtungsgegenstände
0511 090 Lieferung, Installation von Möbeln und elektrischen Leuchten /
0511 900 Möbel und Einrichtungsgegenstände 10,11
0512 Teppiche u.a. Bodenbeläge
0512 090 Verlegen von Bodenbelägen /
0512 900 Teppiche und sonstige Bodenbeläge 1,20
0513 Reparaturen an Möbeln, Einrichtungsgegenständen und Bodenbelägen /
052 Heimtextilien
0520 900 Heimtextilien 2,35
053 Haushaltsgeräte
0531 Elektrische u.a. Haushaltsgroßgeräte
0531 100 Kühlschränke, Gefrierschränke und -truhen /
0531 200 Waschmaschinen, Wäschetrockner, Geschirrspül- und Bügelmaschinen /
0531 900 Fremde Installation von Haushaltsgroßgeräten /
0531 901 Sonstige größere Haushaltsgeräte 1,44
0532 Elektrische Kleingeräte für den Haushalt 1,62
0533 Reparaturen an Haushaltsgeräten
0533 900 Reparaturen an Haushaltsgeräten (einschl. Mieten) /
054 Glaswaren, Tafelgeschirr u.a. Gebrauchsgüter für die Haushaltsführung
0540 400 /
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Code Bezeichnung Ausgab
e

0540 900 Glaswaren, Geschirr und andere Haushaltsgegenstände 2,04
055 Werkzeuge und Geräte für Haus und Garten
0551 Motorbetriebene Werkzeuge und Geräte Wägungsschema 0,22
0552
0552 900 Andere Gebrauchsgüter für die Haushaltsführung 2,22
056 Waren und Dienstleistungen für die Haushaltsführung
0561 Verbrauchsgüter für die Haushaltsführung 3,23
0562 Dienstleistungen von Haushaltshilfen u.a. häusliche Dienste

Abteilung 06 Gesundheitspflege 15,55
061 Medizinische Erzeugnisse, Geräte und Ausrüstungen
0611 Pharmazeutische Erzeugnisse (ohne solche für Tiere)
0611 010 Pharmazeutische Erzeugnisse (nur Eigenanteile und Rezeptgebühren) 3,47
0611 900 Pharmazeutische Erzeugnisse (ohne Eigenanteile und Rezeptgebühren) 5,07
0612 Andere medizinische Erzeugnisse
0612 010 0,67
0612 900 Andere medizinische Erzeugnisse ohne Rezept gekauft 1,44
0612 900 Praxisgebühren 2,64
0613 Therapeutische Geräte und Ausrüstungen

Anschaffung und Reparatur von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von
therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie die Miete von therapeutischen
Geräten

0613 900 Therapeutische Mittel und Geräte (einschl. Eigenanteile) 2,26
062 Ambulante Gesundheitsdienstleistungen
0621 Ärztliche Dienstleistungen
0622 Zahnärztliche Dienstleistungen
0623 Dienstleistungen nichtärztlicher Gesundheitsdienstberufe
063 Stationäre Gesundheitsdienstleistungen

Abteilung 07 Verkehr 22,78
071 Kauf von Fahrzeugen
0711 Kraftfahrzeuge
0712 Motorräder
0713 Fahrräder /
0714 Kutschen u.ä. von Tieren gezogene Fahrzeuge
072 Waren und Dienstleistungen für den Betrieb von Privatfahrzeugen
0721 Ersatzteile und Zubehör für Privatfahrzeuge
0721 070 Zubehör, Einzel- und Ersatzteile für Fahrräder 0,96
0722 Kraft- und Schmierstoffe für Privatfahrzeuge
0723 Wartung und Reparaturen an Privatfahrzeugen 0,57

0724 Andere Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb von
Privatfahrzeugen

073 Verkehrsdienstleistungen
0730 901 Fremde Verkehrsdienstleistungen (ohne im Luftverkehr / ohne auf Reisen) 18,41
0730 902 Fremde Verkehrsdienstleistungen (ohne im Luftverkehr / auf Reisen) 2,00
0731 Personenbeförderung im Schienenverkehr
0732 Personenbeförderung im Straßenverkehr
0733 Personenbeförderung im Luftverkehr
0734 Personenbeförderung im See- und Binnenschiffsverkehr
0735 Kombinierte Personenbeförderungsleistungen
0736 Andere Ausgaben für Verkehrsdienstleistungen

Abteilung 08 Nachrichtenübermittlung 31,96
081 Post- und Kurierdienstleistungen 3,46
082 Telefon- und Telefaxgeräte, einschl. Reparatur 1,17
083 Telefon- und Telefaxdienstleistungen
0830 031 Kommunikationsdienstleistungen – Internet/Onlinedienste 2,28
0830 901 Kommunikationsdienstleistungen – Telefon, Fax, Telegramme 25,05
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Code Bezeichnung Ausgab
e

Abteilung 09 Freizeit, Unterhaltung und Kultur 39,96
091
0911 Geräte für den Empfang, die Aufnahme und Wiedergabe von Ton und Bild
0911 100 Rundfunkempfänger, Tonaufnahme- und Tonwiedergabegeräte 0,85
0911 200 Fernseh- und Videogeräte, TV-Antennen 2,24
0912 Foto- und Filmausrüstung, optische Geräte und Zubehör
0913 Informationsverarbeitungsgeräte 3,44
0914 Bild- und Tonträger 2,59
0915 0,48
092
0921 Größere langlebige Gebrauchsgüter für Freizeit im Freien

0921 900 Langlebige Gebrauchsgüter und Ausrüstung für Kultur, Sport, Camping und
Erholung 0,18

0922 Musikinstrumente und größere langlebige Gebrauchsgüter für Freizeit in Räumen
0923
0923 900 /
093
0931 Spiele, Spielzeug und Hobbywaren
0931 900 Spielwaren und Hobbys 1,21
0932 Geräte und Ausrüstungen für Sport, Camping und Erholung im Freien
0932 010 Sportartikel 1,11
0933 Gartenerzeugnisse und Verbrauchsgüter für Gartenpflege
0934 Haustiere (einschl. Ge- und Verbrauchsgütern für die Tierhaltung)
0935 Veterinär- u.a. Dienstleistungen für Haustiere
094 Freizeit- und Kulturdienstleistungen
0941 Sport- und Erholungsdienstleistungen
0941 020 Außerschulischer Unterricht und Hobbykurse 1,61
0941 040 Ausleihgebühren Sport- und Campingartikel 0,13
0941 900 Besuch von Sportveranstaltungen bzw. -einrichtungen 3,16
0942 Kulturdienstleistungen

0942 3 Rundfunk- und Fernsehgebühren (einschl. Kabelgebühren, auch
Pay-TV u.ä.), Miete entsprechender Geräte und des Zubehörs

0942 400 Sonstige Freizeit- und Kulturdienstleistungen 1,48
0942 902 Besuch von Kulturveranstaltungen bzw. -einrichtungen 4,52
0943 Glücksspiele
095 Zeitungen, Bücher und Schreibwaren
0951 Bücher 5,14
0952 Zeitungen und Zeitschriften
0952 090 Ausleihgebühren Bücher und Zeitschriften 0,72
0952 900 Zeitungen und Zeitschriften 6,53
0953 Andere Druckerzeugnisse
0953 900 Sonstige Gebrauchsgüter für Bildung, Unterhaltung, Freizeit 2,11
0954 Schreibwaren und Zeichenmaterialien
0954 900 Sonstige Verbrauchsgüter (Schreibwaren, Zeichenmaterial u.Ä.) 2,41
096 Pauschalreisen

Abteilung 10 Bildungswesen 1,39
101

102 Dienstleistungen der Bildungseinrichtungen
des Sekundarbereichs

103
104 Dienstleistungen der Bildungseinrichtungen des Tertiärbereichs
105 Dienstleistungen nicht einstufbarer Bildungseinrichtungen
1050 900 Gebühren für Kurse u. ä. 1,39

Abteilung 11 Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen 7,16
111 Verpflegungsdienstleistungen
1111 Restaurants, Cafés, Straßenverkauf u.ä. 5,99
1112 Kantinen, Mensen 1,17
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Code Bezeichnung Ausgab
e

112 Beherbergungsdienstleistungen

Abteilung 12 Andere Waren und Dienstleistungen 26,50
121 Körperpflege
1211 Friseurleistungen u.a. Dienstleistungen für die Körperpflege
1211 010 Friseurdienstleistungen 6,81
1211 030 Andere Dienstleistungen für die Körperpflege 2,00
1212 Elektrische Geräte für die Körperpflege 0,37
1213 Andere Artikel und Erzeugnisse für die Körperpflege
1213 900 Haarpflege-, Rasiermittel, Toilettenpapier u.Ä. 5,91
1213 901 Sonstige Verbrauchsgüter für die Körperpflege 4,73
1213 902 Sonstige Gebrauchsgüter für die Körperpflege 2,52
122 Dienstleistungen der Prostitution
123 Persönliche Gebrauchsgegenstände, a.n.g.
1231 Schmuck und Uhren Wägungsschema 0,59
1232 Andere persönliche Gebrauchsgegenstände
124 Dienstleistungen sozialer Einrichtungen
125 Versicherungsdienstleistungen
1251 Dienstleistungen der Lebensversicherungen
1252 Versicherungsdienstleistungen im Zusammenhang mit der Wohnung
1253 Versicherungsdienstleistungen im Zusammenhang mit der Gesundheit
1254 Versicherungsdienstleistungen im Zusammenhang mit dem Verkehr
1255 Andere Versicherungsdienstleistungen
126 Finanzdienstleistungen, a.n.g.
1261 Bankdienstleistungen gegen unterstelltes Entgelt
1262 Sonstige Finanzdienstleistungen, a.n.g.
1262 900 Finanzdienstleistungen 1,98
127 Andere Dienstleistungen, a.n.g.
1270 900 Sonstige Dienstleistungen, nicht genannte - Personalausweis 0,25

Abteilung 13 Konsumausgaben der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck

Abteilung 14 Konsumausgaben des Staates für den Individualverbrauch

Abteilung 15 Ausgaben der privaten Haushalte (ohne Individualkonsum)
1541 Mitgliedsbeiträge an Organisationen ohne Erwerbszweck 1,34

Andere Ausgaben

Gesamtausgaben 361,81

Summe zugeordnete bezifferte Ausgaben Abteilungen 01-15 357,74

Fehlende Daten-Basis zur Berechnung „abweichen-
der“ Bedarfe

„Es ist mit Art. 1 Abs. 1 GG in Verbindung
mit Art. 20 Abs. 1 GG zudem unvereinbar,
dass im Sozialgesetzbuch Zweites Buch eine
Regelung fehlt, die einen Anspruch auf Leis-
tungen zur Sicherstellung eines zur Deckung
des menschenwürdigen Existenzminimums
unabweisbaren, laufenden, nicht nur einmali-
gen, besonderen Bedarfs vorsieht. Ein solcher
ist für denjenigen Bedarf erforderlich, der
nicht schon von den §§ 20 ff. SGB II abge-
deckt wird, weil die Einkommens- und Ver-
brauchsstatistik, auf der die Regelleistung be-
ruht, allein den Durchschnittsbedarf in übli-

chen Bedarfssituationen widerspiegelt, nicht
aber einen darüber hinausgehenden, beson-
deren Bedarf aufgrund atypischer Bedarfsla-
gen.“

BVerfG 1 BvL 1/09 vom 09. Februar 2010,
Abs. 204 (Hervorhebungen hinzugefügt)
http://www.bundesverfassungsgericht.de/ents
cheidungen/ls20100209_1bvl000109.html

So lange die „normale“ Höhe der Bedarfe nicht be-
kannt ist, kann ein „abweichender“ Bedarf nicht
berechnet werden.

Vor der Veröffentlichung der BT-Drs. 17/3404 wur-
den vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales
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u.a. ein Referenten-Entwurf, mehrere Sonder-
Auswertungen der Einkommens- und Verbrauchs-
stichprobe (EVS) 2008, eine Liste mit „veränderten
Positionen“ und ein „Lesehinweis“ veröffentlicht,
die offensichtlich Informationen zum „besseren“
Verständnis des Gesetzentwurfs BT-Drs. 17/3404
enthalten sollen.

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/034/1703404.pdf
http://www.bmas.de/portal/47918/2010__09__24__zentrale
__informationen__sgb2.html#thema_04
http://www.bmas.de/portal/48790/property=pdf/2010__10
__20__gesetzentwurf__sgb2.pdf
http://www.bmas.de/portal/48792/property=pdf/2010__10
__20__anlage__zum__gesetzentwurf__sgb2.pdf
http://www.bmas.de/portal/48354/2010__10__01__statistik
en__zum__download__sgb2.html
http://www.bmas.de/portal/48230/property=pdf/2010__09
__27__evs__veraenderte__Positionen.pdf
http://www.bmas.de/portal/48376/property=pdf/2010__10
__01__evs__lesehinweis.pdf

Das o.g. Informations-Material ist jedoch nicht ge-
eignet, für „Transparenz“ und „Nachvollziehbar-
keit“ zu sorgen.
In den nachfolgenden Ausführungen wird auch auf
diese Veröffentlichungen verwiesen.
Der Schwerpunkt der nachfolgenden Ausführun-
gen liegt auf der Darstellung der fehlenden Nach-
vollziehbarkeit der im Gesetzentwurf BT-Drs.
17/3404 enthaltenen Angaben zur Ermittlung der
Höhe des zukünftigen Leistungs-Anspruchs.
Zu rechtlichen Fragen kann ich nicht Stellung
nehmen, da ich kein ausgebildeter Jurist bin.
Ich behalte mir allerdings vor, eine ergänzende
Stellungnahme zu den sich ergebenden rechtlichen
Fragen am Tag der Anhörung, 22. November 2010,
schriftlich einzureichen, da am 18. und 19. No-
vember 2010 der 3. Deutsche Sozialgerichtstag in
Potsdam tagt und dort rechtliche Fragen bespro-
chen werden.
Ich werde gegebenenfalls zu diesen rechtlichen
Fragen eine kurze Stellungnahme zu Protokoll
und schriftlich nachreichen.

Hinweise zu Fundstellen
Thema Seite
Zusammenfassung 2
Berechnung verfassungs-konforme
Höhe des Leistungs-Anspruchs

6

Tabelle Berechnung 1-Personen-
Haushalt

7

Tabelle bekannte / unbekannte Ausga-
be-Positionen

8

Fehlende Daten-Basis zur Berechnung
„abweichender“ Bedarfe

14

Hinweise zur Stellungnahme 16
Hinweise zu Fundstellen 17
Therapeutische Geräte 18
Schnittblumen als Haustier 24
Außer-Haus-Verpflegung 25
Tabelle Rohertragsquote Gastgewerbe 27

Geldspenden / Gerichtskosten 32
Statistik-Modell vs. Warenkorb-Modell 35
Stichprobe 37
Auswirkung Verkürzung
Anschreibedauer

41

Gesetz über die Statistik der Wirt-
schaftsrechnungen privater Haushalte

42

Anforderungen an selektives Additions-
Verfahren

45

Mehr-Ausgaben / Minder-Ausgaben 46
Statistisches Bundesamt Ausgaben EVS
2008

47

Altersgruppen, Geschlecht und soziale
Stellung der Referenzgruppe

49

Aufnahme von Frauen in Referenz-
gruppe senkt Nahrungsmittel-Bedarf bei
Männern

50

Unter-Deckung von Bedarfen bei „Paa-
ren“

50

Berechnung Sozialhilfe-Schwelle 1989 51
Berechnung einer aktuellen (2008) So-
zialhilfe-Schwelle

58

Begrenzter Erkenntniswert EVS 59
Fehlende wissenschaftliche Untersu-
chungen

59

Fehlende Ausgaben-Ausgleichs-
Möglichkeit

60

Fehlender Kalorien-Ersatz Bier 60
Anspar-Konzeption 61
Auswertungen für Gesetzentwurf 63
Fehlerhafte Angaben zu Nahrungsmittel 68
Reinigung, Werkzeuge 70
Verkehr 70
Zeitung und Zeitschriften 72
Verpflegung / Übernachtung 73
Wägungsschema 76
Uhren, Schmuck 76
Garten 80
Alkoholische Getränke 82
Wegfall Zahlungspflicht für Strom-
Bezug

85

Telekommunikation 88
Flickzeug für Fahrräder 89
Fehlende Verkehrs-Angaben 90
Ausgaben zur Geltend-Machung von
Rechts-Ansprüchen

92

GEZ 94
Grenzwert und Referenz-Haushalte 98
Thema Seite
SEA 98 101
Toilettenpapier 104
Babywindeln 105
Spirituosen 106
Bedarfe für Kinder 108
Alkohol für Kinder 110
Kinder-Bedarfe EVS 2003 111
Kalorienbedarf Kinder 119
OECD-Skala 120
Lohn-Abstand 122
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Bezieher von Arbeitslosengeld II / Sozi-
algeld

123

Vom BMAS ausgewählte EVS-Referenz-
Gruppen

129

Leistungs-Kürzungen für Personen in
„Paar“-Haushalten

133

Fortschreibung der Leistungs-Höhe 136
Historie (Text-Auszüge) 137
Richtsatz-Erlass von 1941 (Volltext) 137
Verwaltungsvorschriften 1955 (Volltext) 140
Öffentliche Einkommenshilfe und
Richtsatzpolitik 1955

142

Inhalt und Aufbau der Regelsätze, NDV
1962, 59

147

Problematik der Regelsatzgestaltung,
NDV 1964, 227

151

Regelsätze in der Sozialhilfe, NDV
1971,46

152

Die Regelsätze nach dem BSHG, 1972 156
Gutachterliche Äußerung Deutscher
Verein 1989

175

Neues Bedarfsbemessungssystem, NDV
1990, 157

211

Bundesrats-Drucksache 206/04 214
Bundesrats-Drucksache 635/06 219

Seitenzahlen können Software bedingt abweichen.
Angaben beziehen sich auf einen Gesamt-Umfang
von 221 Seiten.

Veränderte Positionen im Vergleich EVS 2003 zu EVS 2008 für Erwachsene und Kinder
http://www.bmas.de/portal/48230/property=pdf/2010__09__27__evs__veraenderte__Positionen.pdf
Code 0623 330 Miete von therapeutischen Geräten

http://www.bmas.de/portal/48230/property=pdf/2010__09__27__evs__veraenderte__Positionen.pdf

Bei „Code 0623 330 Miete von therapeutischen Geräten“ soll es sich um eine Ausgaben-Position handeln,
die „vorher eine zu 100 % regelsatzrelevante Position“ war.

Ausweislich Deutscher Bundestag Ausschuss-Drucksache 16(11)286 Seite 7 ist diese Behauptung unwahr
und Code „0623 Dienstleistungen nichtärztlicher Gesundheitsdienstberufe“ bisher nicht regelsatz-relevant:
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Quelle: Deutscher Bundestag, Ausschuss für Arbeit und Soziales, „Unterrichtung durch das Bundesministerium für Arbeit
und Soziales, Auswertung der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 2003“, Ausschuss-Drucksache 16(11)286,
Seite 7 http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Sozialstaat/ Dokumente/unterrich-
tung_evs_bmas.pdf

„Miete von therapeutischen Geräten“ wurde bei der EVS 2008 im Haushaltsbuch Frage L 09 abgefragt:

„L/08-09 Therapeutische Mittel und Geräte

elektrische und feinmechanische Gebrauchsgüter (Hörgeräte, Massagegeräte, Bestrahlungsgeräte, Blut-
zucker- und Blutdruckmessgeräte, Ultraschall- und Kontaktlinsenreinigungsgeräte), Brillen, Kontakt-
linsen, andere therapeutische Geräte und Ausrüstungen sowie orthopädische Erzeugnisse (Einlagen
für Schuhe, Arm- und Beinprothesen, Bruchbänder, Krankenfahrstühle, -betten, Gehstöcke), Mieten
von therapeutischen Geräten, ohne medizinische Strumpfwaren, Fieberthermometer, Wärmflaschen,
Spritzen, Eisbeutel (siehe L/03)“

Quelle: EVS 2008, Haushaltsbuch, Seite 42 (Hervorhebungen hinzugefügt) http://www.statistik.sachsen.de/32/4-
Haushaltsbuch.pdf

Demnach ist der Kauf einer Brille nicht regelbedarfs-relevant, wo hingegen die Kosten für die Miete einer
Brille oder von Kontaktlinsen als „neuer Mehrbedarf“ geltend gemacht werden kann.

„Die Anschaffung (Eigenanteile) und Reparatur von orthopädischen Schuhen sowie die Reparatur
von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie die Miete von therapeutischen Geräten wer-
den als Sonderleistung neu eingeführt. Sind die Kosten für die Reparatur von therapeutischen Gerä-
ten und Ausrüstungen oder die Miete von therapeutischen Geräten unwirtschaftlich, ist insbesondere
zu prüfen, ob ein vorrangiger Anspruch auf Beschaffung der Geräte und Ausrüstungen gegen einen
anderen Sozialleistungsträger besteht.

Die Bedarfe für diese Positionen der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe fließen künftig nicht
mehr in die Bemessung des Regelbedarfs ein. Anders als typische langlebige Gebrauchsgüter (zum
Beispiel Brillen, Waschmaschinen, Kühlschränke, Fahrräder) handelt es sich um sehr untypische Be-
darfslagen. Die seltene und untypische Bedarfslage wird wegen der Höhe der benötigten Mittel nun
gesondert berücksichtigt. Die Kosten hierfür werden vom Bund getragen.“

Gesetzentwurf BT-Drs. 17/3404, Seite 169 (Hervorhebungen hinzugefügt) http://dip21. bundestag.de/dip21/btd/
17/034/1703404.pdf

Zur Definition „Therapeutische Geräte und Ausrüstungen“ siehe Statistisches Bundesamt SEA 98:
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„0613 Therapeutische Geräte und Ausrüstungen

0613 01 – Elektrische und feinmechanische Gebrauchsgüter für die Gesundheitspflege

0613 011 – – Eigenanteile (Zuzahlungen) zu elektrischen und feinmechanischen Gebrauchsgütern für die
Gesundheitspflege, deren Kosten nur teilweise von der gesetzlichen Sozialversicherung über-
nommen werden

0613 012 – – Elektrische und feinmechanische Gebrauchsgüter für die Gesundheitspflege, z.B. Massagegeräte,
Bestrahlungsgeräte, Blutzucker- und Blutdruckmeßgeräte, Ultraschall-Kontaktlinsenreini-
gungsgeräte

0613 03 – Brillen, Brillengläser (ohne Sonnenbrillen mit optisch nicht bearbeiteten Gläsern)

0613 031 – – Eigenanteile (Zuzahlungen) zu Brillen, Brillengläsern, deren Kosten nur teilweise von der ge-
setzlichen Sozialversicherung übernommen werden

0613 032 – – Brillen, Brillengläser (ohne Sonnenbrillen mit optisch nicht bearbeiteten Gläsern), z.B. komplet-
te Brillen, Brillenfassungen, Kontaktlinsen

0613 05 – Orthopädische Schuhe

0613 051 – – Eigenanteile (Zuzahlungen) zu orthopädischen Schuhen, deren Kosten nur teilweise von der
gesetzlichen Sozialversicherung übernommen werden

0613 052 – – Orthopädische Schuhe

0613 07 – Andere therapeutische Geräte und Ausrüstungen (einschl. Miete dieser Erzeugnisse)

0613 071 – – Eigenanteile (Zuzahlungen) zu anderen therapeutischen Geräten und Ausrüstungen, deren
Kosten nur teilweise von der gesetzlichen Sozialversicherung übernommen werden

0613 072 – – Zahnersatz, Zahnprothesen, -spangen u.ä. (Materialkosten, ohne Anfertigungskosten)

0613 073 – – Orthopädische Erzeugnisse (ohne Zahnprothesen), z.B. Einlagen für Schuhe, Armprothesen,
Beinprothesen, Bruchbänder

0613 079 – – Andere therapeutische Geräte und Ausrüstungen, z.B. Krankenfahrstühle und -betten, Geh-
stöcke

0613 09 – Reparaturen an therapeutischen Geräten und Ausrüstungen

0613 091 – – Eigenanteile (Zuzahlungen) zu Reparaturen an therapeutischen Geräten und Ausrüstungen,
deren Kosten nur teilweise von der gesetzlichen Sozialversicherung übernommen werden

0613 092 – – Reparaturen an therapeutischen Geräten und Ausrüstungen“

Statistisches Bundesamt - IV E - Systematisches Verzeichnis der Einnahmen und Ausgaben der privaten
Haushalte, Ausgabe 1998 (SEA 98), Seite 128-129 (Hervorhebungen hinzugefügt)

http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Klassifikationen/GueterWirts
chaftklassifikationen/SEA98,property=file.pdf

Offensichtlich haben die Autoren des Gesetzentwurfes BT-Drs. 17/3404 andere Vorstellungen von „therapeu-
tischen Geräten und Ausrüstungen“ als das Statistische Bundesamt. Rechts-Streitigkeiten sind somit vorpro-
grammiert.
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Statistisches Bundesamt - IV E - Systematisches Verzeichnis der Einnahmen und Ausgaben der privaten
Haushalte, Ausgabe 1998 (SEA 98), Seite 128-129

http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Klassifikationen/GueterWirts
chaftklassifikationen/SEA98,property=file.pdf

0934 901 Schnittblumen und Zimmerpflanzen
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http://www.bmas.de/portal/48230/property=pdf/2010__09__27__evs__veraenderte__Positionen.pdf

Die Position „0934 901 Schnittblumen und Zimmerpflanzen“ ist „neu nicht regelsatzrelevant“.

Die Erhebung erfolgte bei der EVS 2008 Erhebung im Haushaltsbuch Frage O 13:

„O/13 Schnittblumen und Zimmerpflanzen

Gebühren für Blumen- und Pflanzenzulieferung, z. B. Fleurop-Dienst, natürliche Weihnachts-

bäume, Adventskränze, Tannenzweige“

Quelle: EVS 2008, Haushaltsbuch, Frage O 13 http://www.statistik.sachsen.de/32/4-Haushaltsbuch.pdf

Weihnachts-Dekorationen dürften daher im Regelsatz nicht enthalten sein.

Nach der vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Systematik der SEA 98 bezeichnet die Klasse „0934
Haustiere (einschl. Ge- und Verbrauchsgütern für die Tierhaltung)“.

„Schnittblumen“ gehören hingegen in die Klasse „0933 Gartenerzeugnisse und Verbrauchsgüter für Gar-
tenpflege“, dort in die Kategorie „0933 01 – Schnittblumen, Topf- und Freilandpflanzen (einschl. Samen)“
und die Art „0933 011 – – Schnittblumen, z.B. Rosen, Nelken, Iris, Tulpen, Chrysanthemen, Orchideen,
Schleierkraut, Schnittgrün“.

Siehe: Statistisches Bundesamt - IV E - Systematisches Verzeichnis der Einnahmen und Ausgaben der priva-
ten Haushalte, Ausgabe 1998 (SEA 98), Seite 193

http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Klassifikationen/GueterWirts
chaftklassifikationen/SEA98,property=file.pdf

Weshalb Ausgaben für „Schnittblumen“ sowohl in der vom Statistischen Bundesamt angegebenen Art 0933
011 wie auch in der vom BMAS angegebenen Art „0934 901“ erfasst sein sollten, ist nicht ersichtlich.

Daran würde auch eine „Umgruppierung“ in die Art „0933 901“ nichts ändern.

Außer-Haus-Verpflegung

Der regelsatz-relevante Anteil wurde von 33 % auf 28,5 % gekürzt (Seite 2)
http://www.bmas.de/portal/48230/property=pdf/2010__09__27__evs__veraenderte__Positionen.pdf
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Als Quelle wird verwiesen auf eine Auswertung des Statistischen Bundesamtes, allerdings ohne Nennung
des korrekten Titels, vermutlich:
„Unternehmen, Beschäftigte, Umsatz, Warenbezüge, Wareneinsatz, Rohertrag und Bruttowertschöpfung im
Gastgewerbe 1995 – 2007, Format: xls, Artikel-Nr. 5453402077005“

Publikationsservice erreichbar über http:www.destatis.de
Da die aktuellsten Werte derartiger Daten-Auswertungen relevant sein dürften, nachfolgend die Auswertung
für das Jahr 2007:

„Beschäftigte, Umsatz, Aufwendungen, Lagerbestände usw. im Gastgewerbe - Fachserie 6 Reihe 7.3 - 2007
Beschäftigte, Umsatz, Aufwendungen, Lagerbestände, Investitionen und Wertschöpfung einschl. Erläuterun-
gen.
Die Fachserie 6 Reihe 7.3 erscheint letztmalig mit Ergebnissen des Berichtsjahres 2007.
Letzte Ausgabe - Berichtsweise eingestellt Format: xls Artikel-Nr. 2060730077005“
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1.7 Unternehmen und örtliche Einheiten, Beschäftigte, Umsatz, Aufwendungen, Bruttoinvestitionen,
Rohertragsquote und Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 2007 im Gastgewerbe

nach Wirtschaftszweigen und Beschäftigtengrößenklassen

Nummer
der Klas-
sifikation

Wirtschaftszweig
(Klassifikation der
Wirtschaftszweige,

Ausgabe 2003)
Beschäftigte
von … bis …

Unter-
nehmen

Örtliche
Einheite

n

Beschäf-
tigte Umsatz

Aufwe
n-

dungen

Brutto-
investi-
tionen

in
Sach-

anlagen

Roh-
ertrags-
quote

Brutto-
wert-

schöpfun
g zu

Faktor-
kosten

Anzahl am
31.12.2007

Anzahl am
30.09.2007 Mill. Euro % Mill.

Euro
551 Hotellerie

1 - 2 9 514 9 694 15 494 703 401 20 77,9 369
3 - 5 10 171 10 314 38 518 1 293 920 85 75,1 666
6 - 9 5 024 5 349 36 643 1 399 1 003 60 76,1 748

10 und mehr 9 858 12 900 274 458 13 676 11 117 672 81,6 7 102
Zusammen 34 567 38 258 365 113 17 071 13 440 837 80,5 8 885

5521 Jugendherbergen u.Hütten
1 - 2 119 119 193 5 3 0 70,1 3
3 - 5 125 125 463 12 8 0 76,9 7
6 - 9 77 77 541 12 8 0 69,3 7

10 und mehr 36 88 1 440 72 57 10 81,2 45
Zusammen 356 408 2 636 101 76 11 78,8 62

5522 Campingplätze
1 - 2 413 421 735 42 21 2 82,0 26
3 - 5 393 412 1 448 91 40 5 87,7 64
6 - 9 206 224 1 449 59 40 5 90,0 33

10 und mehr 211 255 4 150 194 148 46 82,6 100
Zusammen 1 223 1 312 7 782 387 250 58 84,9 222

5523 Beherbergungsgewerbe ang
1 - 2 3 512 3 512 5 240 157 80 10 87,6 92
3 - 5 1 885 2 084 6 270 201 137 6 81,4 121
6 - 9 305 307 2 123 59 54 4 83,3 27

10 und mehr 544 788 18 481 805 729 47 77,6 481
Zusammen 6 246 6 691 32 114 1 222 999 68 79,8 722

552 Sonst. Beherbergungsgewerbe
1 - 2 4 045 4 053 6 168 204 104 12 86,0 121
3 - 5 2 403 2 621 8 180 304 185 11 83,1 192
6 - 9 588 608 4 113 130 102 10 85,1 67

10 und mehr 791 1 130 24 070 1 072 934 103 78,8 626
Zusammen 7 826 8 412 42 532 1 710 1 325 136 80,9 1 006

55.1,2 Beherbergungsgewerbe zusammen
1 - 2 13 559 13 747 21 663 907 505 31 79,7 490
3 - 5 12 574 12 935 46 698 1 597 1 104 97 76,7 858
6 - 9 5 612 5 957 40 756 1 529 1 105 70 76,9 815
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1.7 Unternehmen und örtliche Einheiten, Beschäftigte, Umsatz, Aufwendungen, Bruttoinvestitionen,
Rohertragsquote und Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 2007 im Gastgewerbe

nach Wirtschaftszweigen und Beschäftigtengrößenklassen

Nummer
der Klas-
sifikation

Wirtschaftszweig
(Klassifikation der
Wirtschaftszweige,

Ausgabe 2003)
Beschäftigte
von … bis …

Unter-
nehmen

Örtliche
Einheite

n

Beschäf-
tigte Umsatz

Aufwe
n-

dungen

Brutto-
investi-
tionen

in
Sach-

anlagen

Roh-
ertrags-
quote

Brutto-
wert-

schöpfun
g zu

Faktor-
kosten

Anzahl am
31.12.2007

Anzahl am
30.09.2007 Mill. Euro % Mill.

Euro
551 Hotellerie

10 und mehr 10 649 14 031 298 529 14 748 12 051 775 81,4 7 728
Zusammen 42 393 46 669 407 645 18 781 14 765 973 80,5 9 891

553 Speisengeprägte Gastronomie
1 - 2 30 534 30 740 50 188 2 145 1 558 53 63,2 863
3 - 5 35 616 36 602 130 121 4 215 3 340 72 65,9 1 876
6 - 9 15 008 15 801 107 435 3 132 2 528 90 66,2 1 442

10 und mehr 15 445 29 571 379 495 12 649 11 303 484 68,9 6 061
Zusammen 96 603 112 714 667 239 22 141 18 728 699 67,4 10 242

554 Getränkegeprägte Gastronomie
1 - 2 16 440 16 513 25 388 1 159 741 10 62,6 526
3 - 5 13210 13 433 46 430 1 385 1109 15 64,8 606
6 - 9 3671 4 212 26 154 653 542 16 66,0 291

10 und mehr 4 155 4 929 87 748 2 005 1 731 40 70,0 939
Zusammen 37 476 39 088 185 719 5 202 4 123 82 66,5 2 362

55.3,4 Gaststättengewerbe zusammen
1 - 2 46 974 47 253 75 576 3 304 2 299 63 63,0 1 389
3 - 5 48 826 50 035 176 550 5 600 4 449 87 65,7 2 481
6 - 9 18 679 20 013 133 588 3 785 3 069 106 66,2 1 733

10 und mehr 19 600 34 501 467 243 14 654 13 034 524 69,0 7 000
Zusammen 134 079 151 801 852 958 27 343 22 851 780 67,2 12 603

5551 Kantinen
1 - 2 1 070 1 070 1 695 68 53 1 43,3 21
3 - 5 1 303 1 458 4 855 164 127 3 55,5 77
6 - 9 382 629 2 766 94 78 3 54,8 42

10 und mehr 472 1 812 22 015 873 832 27 61,1 419
Zusammen 3 226 4 969 31 331 1 199 1 090 33 58,9 558

5552 Caterer
1 - 2 923 947 1 367 56 32 0 67,3 28
3 - 5 1 281 1 307 4 497 160 113 4 62,4 76
6 - 9 596 752 4 293 170 144 7 61,6 63

10 und mehr 1 442 5 210 84 444 3 632 3 395 128 61,8 1 737
Zusammen 4 241 8 216 94 601 4 017 3 684 139 61,9 1 904
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1.7 Unternehmen und örtliche Einheiten, Beschäftigte, Umsatz, Aufwendungen, Bruttoinvestitionen,
Rohertragsquote und Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 2007 im Gastgewerbe

nach Wirtschaftszweigen und Beschäftigtengrößenklassen

Nummer
der Klas-
sifikation

Wirtschaftszweig
(Klassifikation der
Wirtschaftszweige,

Ausgabe 2003)
Beschäftigte
von … bis …

Unter-
nehmen

Örtliche
Einheite

n

Beschäf-
tigte Umsatz

Aufwe
n-

dungen

Brutto-
investi-
tionen

in
Sach-

anlagen

Roh-
ertrags-
quote

Brutto-
wert-

schöpfun
g zu

Faktor-
kosten

Anzahl am
31.12.2007

Anzahl am
30.09.2007 Mill. Euro % Mill.

Euro
551 Hotellerie
555 Kantinen u. Caterer

1 - 2 1 992 2 017 3 062 123 85 1 54,2 49
3 - 5 2 583 2 765 9 352 324 240 6 58,9 152
6 - 9 977 1 381 7 059 264 222 10 59,2 105

10 und mehr 1 914 7 022 106 459 4 505 4 227 155 61,7 2 156
Zusammen 7 467 13 185 125 932 5 216 4 774 172 61,2 2 463

55 Gastgewerbe
1 - 2 62 525 63 017 100 301 4 334 2 888 95 66,2 1 928
3 - 5 63 983 65 735 232 600 7 521 5 793 190 67,7 3 492
6 - 9 25 269 27 350 181 403 5 578 4 396 186 68,8 2 654

10 und mehr 32 162 55 554 872 231 33 907 29 313 1 455 73,4 16 883

Insgesamt 183 939 211 656 1 386 535 51 340 42 391 1 926 71,5 24 956

Quelle: Beschäftigte, Umsatz, Aufwendungen, Lagerbestände usw. im Gastgewerbe - Fachserie 6 Reihe 7.3 – 2007, Tabelle
1.7 Unternehmen und örtliche Einheiten, Beschäftigte, Umsatz, Aufwendungen, Bruttoinvestitionen, Rohertragsquote und
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 2007 im Gastgewerbe nach Wirtschaftszweigen und Beschäftigtengrößenklassen
(Hervorhebungen hinzugefügt)

Es handelt sich bei den eventuell regelsatz-relevanten Positionen um „Speisen und Getränke in Restaurants,
Cafés, an Imbisständen und vom Lieferservice“ mit SEA 98 Code „1111 000“ und „Speisen und Getränke in
Kantinen und Mensen“ mit SEA 98 Code „1112 000“:

„1111 Restaurants, Cafés, Straßenverkauf u.ä.

Bewirtungsleistungen (Speisen, Imbisse, Getränke und Erfrischungen), die von Cafés, Restaurants, Bars,
Teestuben usw. oder von folgenden Einrichtungen erbracht werden: Freizeit-, Kultur-, Sport- und Unter-
haltungseinrichtungen, z.B. Theater, Kinos, Sportstätten, Schwimmbäder, Sportanlagen, Museen, Kunst-
galerien, Nachtclubs, Tanzlokale usw.; auch in öffentlichen Verkehrsmitteln (Busse, Züge, Schiffe, Flug-
zeuge), sofern der Preis für diese Leistungen nicht im Fahrpreis enthalten ist.

Eingeschlossen sind: Verkauf von Erzeugnissen für den sofortigen Verbrauch durch Kioske, Straßenver-
kauf u.ä; Verkauf von Mahlzeiten und Imbissen durch Fertigkostanbieter und Caterer, auch mit Lieferung;
zubereitete Speisen zum Mitnehmen; von Automaten ausgegebene verzehrfertige Erzeugnisse. Trinkgel-
der.

Ausgeschlossen sind: Tabakwarenkäufe (0220); Telefongespräche (0830); Bewirtungsleistungen von Kan-
tinen und Mensen (1112).“

Quelle: Statistisches Bundesamt - IV E - Systematisches Verzeichnis der Einnahmen und Ausgaben der privaten Haushalte,
Ausgabe 1998 (SEA 98), Seite 181
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Klassifikationen/GueterWirtschaftklassifik
ationen/SEA98,property=file.pdf

„1112 Kantinen, Mensen

Bewirtungsleistungen von Kantinen in Betrieben, Büros, Schulen, Universitäten und anderen Bildungs-
einrichtungen. Kantinen und Mensen sind Verpflegungseinrichtungen, die Speisen und Getränke an ei-
nen festen Personenkreis abgeben (z.B. an Studenten, Arbeitnehmer eines Betriebes).

Eingeschlossen sind: Militärkasinos und Offiziersmessen.
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Ausgeschlossen sind: Speisen und Getränke für Krankenhauspatienten (063).“

Quelle: Statistisches Bundesamt - IV E - Systematisches Verzeichnis der Einnahmen und Ausgaben
der privaten Haushalte, Ausgabe 1998 (SEA 98), Seite 182
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Klassifikationen/Guete
rWirtschaftklassifikationen/SEA98,property=file.pdf

Der als regelbedarfs-relevant erachtete Anteil in Höhe von 28,5 % ergibt sich offenbar aus der Differenz zwi-
schen 100 % und der „Rohertragsquote“ für „55 Gastgewerbe“ „Insgesamt“ in Höhe von „71,5“ % in Tabelle
1.7.

Auffällig sind die unterschiedlichen Rohertragsquoten der jeweiligen Klassifikationen, welche bei „Beherber-
gungsgewerbe“ über 80 % liegt, hingegen bei „Gaststättengewerbe“, „Kantinen“ und „Caterern“ deutlich
niedriger und auch deutlich unterhalb des Durchschnittswertes für „Gastgewerbe“.

Bei der Klassifikation „553 Speisengeprägte Gastronomie“ lag die Rohertragsquote bei 67,4 %.

Bei der Klassifikation „554 Getränkegeprägte Gastronomie“ lag die Rohertragsquote bei 66,5 %.

Für die Klassifikation „Gaststättengewerbe insgesamt“ ergab sich eine Rohertragsquote von 67,2 %

Bei der Klassifikation „5551 Kantinen“ lag die Rohertragsquote bei 58,9 %.

Bei der Klassifikation „5552 Caterer“ lag die Rohertragsquote bei 61,9 %.

Für die Klassifikation „555 Kantinen und Caterer“ lag die Rohertragsquote bei 61,2 %.

Beachte: Es handelt sich bei der Nummerierung um „Klassifikationen“ und nicht um EVS-Codes.
Die Erhebung der auszuwertenden Daten erfolgte im EVS 2008 Haushaltsbuch:

„P/01 Speisen und Getränke in Restaurants, Cafés, an Imbissständen (einschließlich Automaten) und vom
Lieferservice

Speisen und Getränke in der Freizeit oder auf Reisen in Restaurants, Hotels, Cafés, Gaststätten, Imbissstuben,
Kiosken, einschließlich Teestuben, Vergnügungsstätten (z. B. Kinos, Casinos, Diskotheken), öffentlichen
Verkehrsmitteln (z. B. Zügen, Schiffen), einschließlich Trinkgelder, Waren aus Verkaufsautomaten, Partyser-
vices, Pizzadienste

P/02 Speisen und Getränke in Kantinen und Mensen

Speisen und Getränke in Kantinen, Werksküchen, Schulkantinen, Mensen, im Krankenhaus, auch Essensgeld
in Kindertagesstätten, -horten und -krippen, -gärten, Vorschulklassen u. Ä.

P/03 Übernachtungen Übernachtungskosten (einschließlich im Zimmerpreis enthaltenes Frühstück) in Ho-
tels, Pensionen, Ferienzentren, Ferienwohnungen, Stellplatzgebühren für Campingplätze, ohne Dauermiete
in Hotels (siehe I 1/18) und Pauschalreisen (siehe O/28-29)“

Quelle: EVS 2008, Haushaltsbuch, http://www.statistik.sachsen.de/32/4-Haushaltsbuch.pdf

Sofern sich der regelbedarfs-relevante „Anteil für Nahrungsmittel und Getränke“ aus der Differenz zwischen
100 % und der Rohertragsquote errechnet, dürfte dieser somit zwischen 32,6 % (Klassifikation „553 Speisen-
geprägte Gastronomie“) und 41,1 % (Klassifikation „5551 Kantinen“) liegen.

Bei Code „5551 Kantinen“ mit 1-2 Beschäftigten lag der regelbedarfs-relevante „Anteil für Nahrungsmittel
und Getränke“ somit bei 56,7 %. und ist somit fast doppelt so hoch, wie der vom BMAS berücksichtigte An-
teil in Höhe von 28,5 % (Klassifikation „55 Gastgewerbe“ „Insgesamt“).

Angaben zu den Ausgabe-Stätten wurden vom BMAS nicht gemacht.


